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Die Ziele des Bundesrates 2012 im Überblick: Bilanz Ende 2012Die Ziele des Bundesrates 2012 im Überblick: Bilanz Ende 2012Die Ziele des Bundesrates 2012 im Überblick: Bilanz Ende 2012Die Ziele des Bundesrates 2012 im Überblick: Bilanz Ende 2012    

        

1111    Der StandortDer StandortDer StandortDer Standort    Schweiz ist attraktiv, Schweiz ist attraktiv, Schweiz ist attraktiv, Schweiz ist attraktiv, 
wettbewerbsfähig und zeichnet sich wettbewerbsfähig und zeichnet sich wettbewerbsfähig und zeichnet sich wettbewerbsfähig und zeichnet sich 
durch einen gesunden Bundedurch einen gesunden Bundedurch einen gesunden Bundedurch einen gesunden Bundes-s-s-s-
haushalt sowie effiziente staatliche haushalt sowie effiziente staatliche haushalt sowie effiziente staatliche haushalt sowie effiziente staatliche 
Institutionen ausInstitutionen ausInstitutionen ausInstitutionen aus    

Ziel 1:Ziel 1:Ziel 1:Ziel 1:    Das Gleichgewicht des BundeshauDas Gleichgewicht des BundeshauDas Gleichgewicht des BundeshauDas Gleichgewicht des Bundeshaus-s-s-s-
halts bleibt gewahrthalts bleibt gewahrthalts bleibt gewahrthalts bleibt gewahrt    

Teilweise realisiert 

� Grundsatzentscheid zu den mittelfristi-

gen ausgabenpolitischen Prioritäten 

 

Ziel 2:Ziel 2:Ziel 2:Ziel 2:    Die schweizerische Wirtschaft ist durch Die schweizerische Wirtschaft ist durch Die schweizerische Wirtschaft ist durch Die schweizerische Wirtschaft ist durch 
bestmögliche Rahmenbedingungen gbestmögliche Rahmenbedingungen gbestmögliche Rahmenbedingungen gbestmögliche Rahmenbedingungen ge-e-e-e-
festigt und wächst weiterhinfestigt und wächst weiterhinfestigt und wächst weiterhinfestigt und wächst weiterhin    

Teilweise realisiert 

� Wachstumspolitik 2012–2015 

� Vernehmlassung zur Revision des Lan-

desversorgungsgesetzes 

� Vernehmlassungsergebnis zur Revision 

des Verjährungsrechts 

 

Ziel 3:Ziel 3:Ziel 3:Ziel 3:    Stabilität und Standortattraktivität des Stabilität und Standortattraktivität des Stabilität und Standortattraktivität des Stabilität und Standortattraktivität des 
Finanzplatzes sind gewährleistetFinanzplatzes sind gewährleistetFinanzplatzes sind gewährleistetFinanzplatzes sind gewährleistet    

Realisiert 

� Überwachung der Umsetzung der Fi-

nanzmarktstrategie 

� Umsetzung der TBTF-Gesetzesvorlage 

(Stärkung der Stabilität im Finanzsek-

tor) 

� Umsetzung der Beschlüsse des Basler 

Ausschusses für Bankenaufsicht («Ba-

sel III») 

� Neue Verhandlungsmandate für den 

Abschluss von Abkommen mit weiteren 

Staaten betreffend eine Quellensteuer 

und einen verbesserten Marktzugang 

� Weiterführung der Umsetzung der 

schweizerischen Politik betreffend den 

Informationsaustausch 

 

Ziel 4:Ziel 4:Ziel 4:Ziel 4:    Die Agrarpolitik entwickelt sich in RicDie Agrarpolitik entwickelt sich in RicDie Agrarpolitik entwickelt sich in RicDie Agrarpolitik entwickelt sich in Rich-h-h-h-
tung einer integralen Politik für die Landtung einer integralen Politik für die Landtung einer integralen Politik für die Landtung einer integralen Politik für die Land----    
und Ernährungswirtschaft weiterund Ernährungswirtschaft weiterund Ernährungswirtschaft weiterund Ernährungswirtschaft weiter    

Realisiert 

� Botschaft zur Weiterentwicklung der Ag-

rarpolitik und zu einem Bundesbeschluss 

über die finanziellen Mittel für die Land-

wirtschaft in den Jahren 2014–2017 

 

Ziel 5:Ziel 5:Ziel 5:Ziel 5:    Die HandlungsDie HandlungsDie HandlungsDie Handlungs----    und Leistungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit 
der schweizerischen Institutionen ist oder schweizerischen Institutionen ist oder schweizerischen Institutionen ist oder schweizerischen Institutionen ist op-p-p-p-
timierttimierttimierttimiert    

Überwiegend realisiert 

� Botschaft über die Legislaturplanung 

2011–2015 

� Botschaft zur Teilrevision des Bundesge-

setzes über die politischen Rechte 

� Botschaft zum Bundesgesetz über Aufga-

ben, Organisation und Finanzierung des 

Eidgenössischen Instituts für Meteorologie 

und Klimatologie 

� Bericht zum statistischen Mehrjahrespro-

gramm 2011–2015 

� Umsetzung der «Personalstrategie Bun-

desverwaltung 2011–2015» 

� Strategische Steuerung der Bundesinfor-

matik durch den Bundesrat 

� Operationelle Einführung von «Single Point 

of Orientation» (SPO) 

 

Ziel 6:Ziel 6:Ziel 6:Ziel 6:    Die AttraktivitDie AttraktivitDie AttraktivitDie Attraktivität und die Glaubwürdigkeit ät und die Glaubwürdigkeit ät und die Glaubwürdigkeit ät und die Glaubwürdigkeit 
des schweizerischen Steuersystems sind des schweizerischen Steuersystems sind des schweizerischen Steuersystems sind des schweizerischen Steuersystems sind 
gestärktgestärktgestärktgestärkt    

Teilweise realisiert 

� Vernehmlassung zur Unternehmenssteu-

erreform III 

� Vernehmlassung zur Beseitigung der Hei-

ratsstrafe und Erzielung ausgewogener 

Belastungsrelationen bei der Ehepaar- 

und Familienbesteuerung 

� Vernehmlassung zur Revision des eidge-

nössischen Steuerstrafrechtes 
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� Fortsetzung der Gespräche mit der 

Europäischen Union über die 

Unternehmensbesteuerung 

 

Ziel 7:Ziel 7:Ziel 7:Ziel 7:    Die Schweiz nutzt die Chancen der Die Schweiz nutzt die Chancen der Die Schweiz nutzt die Chancen der Die Schweiz nutzt die Chancen der 
InformationsInformationsInformationsInformations----    und Kommunikationund Kommunikationund Kommunikationund Kommunikations-s-s-s-
technologientechnologientechnologientechnologien    

Überwiegend realisiert 

� Botschaft zum Bundesgesetz über das 

elektronische Patientendossier 

� Vernehmlassung zur Revision des Pub-

likationsgesetzes 

� Dritter Bericht zu Vote électronique 

� Ergänzungsbericht zur Evaluation des 

Fernmeldemarktes 

� E-Government Schweiz: Umsetzung der 

erneuerten Rahmenvereinbarung zwi-

schen Bund und Kantonen 

� Aktualisierung der Strategie des Bun-

desrates zur Informationsgesellschaft 

Schweiz 

 

    

2222    Die Schweiz ist regional und global Die Schweiz ist regional und global Die Schweiz ist regional und global Die Schweiz ist regional und global 
gut positioniert und hat ihren Eigut positioniert und hat ihren Eigut positioniert und hat ihren Eigut positioniert und hat ihren Ein-n-n-n-
fluss im internafluss im internafluss im internafluss im internationalen Kontext tionalen Kontext tionalen Kontext tionalen Kontext 
gestärktgestärktgestärktgestärkt    

Ziel 8:Ziel 8:Ziel 8:Ziel 8:    Die Schweiz ist global gut vernetzt, und Die Schweiz ist global gut vernetzt, und Die Schweiz ist global gut vernetzt, und Die Schweiz ist global gut vernetzt, und 
ihre Position im internationalen Koihre Position im internationalen Koihre Position im internationalen Koihre Position im internationalen Kon-n-n-n-
text und in den multilateralen Instituttext und in den multilateralen Instituttext und in den multilateralen Instituttext und in den multilateralen Instituti-i-i-i-
onen ist gefestigtonen ist gefestigtonen ist gefestigtonen ist gefestigt    

Überwiegend realisiert 

� Aussprache über Prioritäten und 

Schwerpunkte der schweizerischen 

Aussenpolitik 

� Genehmigung von MoU sowie Ausbau 

und Vertiefung der bilateralen Bezie-

hungen mit weiteren Ländern 

� Genehmigung von MoU zur Aufnahme 

weiterer Finanzdialoge mit G-20 Län-

dern 

� Förderung der UNO im Rahmen der glo-

balen Gouvernanz und Verstärkung der 

schweizerischen Präsenz in den Sekre-

tariaten und Leitungsorganen der inter-

nationalen Organisationen 

� Stärkung der Schweizer Stimmrechts-

gruppe in den Bretton-Woods-Institutionen 

� Aktive und qualitativ hochwertige Ein-

flussnahme in den Leitungsgremien 

� Aktive Positionierung zur G20-Agenda 

� Stärkung der Schweiz als Gaststaat inter-

nationaler Organisationen 

� Vernehmlassung zum Entwurf einer for-

mell-gesetzlichen Grundlage für die vor-

sorgliche Sperrung der Vermögenswerte 

politisch exponierter Personen 

� Vernehmlassung betreffend die Zusam-

menarbeit mit ausländischen Behörden 

 

Ziel 9:Ziel 9:Ziel 9:Ziel 9:    Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist 
gestärktgestärktgestärktgestärkt    

Teilweise realisiert 

� Verabschiedung aller nötigen Verhand-

lungsmandate und wenn möglich Auf-

nahme formeller Verhandlungen mit der 

EU 

� Vorbereiten und/oder Führen der Ver-

handlungen in den laufenden bilateralen 

Dossiers CH-EU 

� Intensivierung der Zusammenarbeit mit 

der EU in Bereichen von gemeinsamem In-

teresse 

� Aufnahme von Gesprächen mit der EU 

über eine Revision des Zinsbesteuerungs-

abkommens 

 
Ziel 10:Ziel 10:Ziel 10:Ziel 10:    Die Aussenwirtschaftsstrategie ist weDie Aussenwirtschaftsstrategie ist weDie Aussenwirtschaftsstrategie ist weDie Aussenwirtschaftsstrategie ist wei-i-i-i-

terentwickeltterentwickeltterentwickeltterentwickelt    

Realisiert 

� Intensivierung der Freihandelspolitik 

durch Ausbau und Verstärkung des Netzes 

von Freihandelsabkommen 

� Vertiefung der Schweizer Aussenwirt-

schaftsstrategie 

 

Ziel 11:Ziel 11:Ziel 11:Ziel 11:    Die Schweiz leistet einen angDie Schweiz leistet einen angDie Schweiz leistet einen angDie Schweiz leistet einen angemessenen emessenen emessenen emessenen 
Beitrag zur Bewältigung der ArmutsproBeitrag zur Bewältigung der ArmutsproBeitrag zur Bewältigung der ArmutsproBeitrag zur Bewältigung der Armutsprob-b-b-b-
leme und zur Minderung globaler Risikenleme und zur Minderung globaler Risikenleme und zur Minderung globaler Risikenleme und zur Minderung globaler Risiken    

Realisiert 

� Botschaft über die Internationale Zusam-

menarbeit 2013–2016 
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Ziel 12:Ziel 12:Ziel 12:Ziel 12:    Die Schweiz hat ihr Engagement im Die Schweiz hat ihr Engagement im Die Schweiz hat ihr Engagement im Die Schweiz hat ihr Engagement im 
BBBBeeeereich Menschenrechte, reich Menschenrechte, reich Menschenrechte, reich Menschenrechte, 
FriedenspolFriedenspolFriedenspolFriedenspoliiiitik, Mediation untik, Mediation untik, Mediation untik, Mediation und Gute d Gute d Gute d Gute 
Dienste veDienste veDienste veDienste verrrrstärktstärktstärktstärkt    

Realisiert 

� Botschaft zum Übereinkommen vom 

13. Dezember 2006 über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen 

� Ausarbeitung und Vorlage des zweiten 

Berichts über die Situation der Men-

schenrechte in der Schweiz im Rahmen 

der Universellen regelmässigen Über-

prüfung des UN-Menschenrechtsrats 

� Vernehmlassung zum Übereinkommen 

vom 20. Dezember 2006 zum Schutz 

aller Personen vor dem Verschwinden-

lassen 

 

    

3333    Die Sicherheit der Schweiz ist gDie Sicherheit der Schweiz ist gDie Sicherheit der Schweiz ist gDie Sicherheit der Schweiz ist ge-e-e-e-
währleistetwährleistetwährleistetwährleistet    

Ziel 13:Ziel 13:Ziel 13:Ziel 13:    Instrumente zur frühzeitigen ErkeInstrumente zur frühzeitigen ErkeInstrumente zur frühzeitigen ErkeInstrumente zur frühzeitigen Erken-n-n-n-
nnnnung und Bekämpfung sicherheitspolung und Bekämpfung sicherheitspolung und Bekämpfung sicherheitspolung und Bekämpfung sicherheitspoli-i-i-i-
tischer Gefahren und Risiken werden tischer Gefahren und Risiken werden tischer Gefahren und Risiken werden tischer Gefahren und Risiken werden 
wirksam angewendetwirksam angewendetwirksam angewendetwirksam angewendet    

Überwiegend realisiert 

� Botschaft zu einem Nachrichtendienst-

gesetz 

� Bericht des Bundesrates zur Strategie 

«Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 

2015+» 

� Bericht zum Stand der Arbeiten an der 

Nationalen Gefährdungsanalyse «Risi-

ken Schweiz» 

� Vernehmlassungsergebnis zum Bun-

desgesetz über im Ausland erbrachte 

private Sicherheitsdienstleistungen 

� Nationale Strategie zum Schutz Kriti-

scher Infrastrukturen (SKI) 

 

Ziel 14:Ziel 14:Ziel 14:Ziel 14:    Kriminalität,Kriminalität,Kriminalität,Kriminalität,    Terrorismus und CyberaTerrorismus und CyberaTerrorismus und CyberaTerrorismus und Cyberan-n-n-n-
griffe werden wirkungsvoll bekämpft, griffe werden wirkungsvoll bekämpft, griffe werden wirkungsvoll bekämpft, griffe werden wirkungsvoll bekämpft, 
und der Gewaltanwendung in der und der Gewaltanwendung in der und der Gewaltanwendung in der und der Gewaltanwendung in der 
schweizerischen Gesellschaft wird voschweizerischen Gesellschaft wird voschweizerischen Gesellschaft wird voschweizerischen Gesellschaft wird vor-r-r-r-
gebeugtgebeugtgebeugtgebeugt    

Überwiegend realisiert 

� Botschaft zum Tätigkeitsverbot, Kontakt- 

und Rayonverbot 

� Botschaft zu Änderungen des Sanktionen-

rechts 

� Bericht Nationales Sicherheitskonzept Cy-

ber-Defense 

� Vernehmlassung zur Ratifizierung der Me-

dicrime-Konvention 

� Vernehmlassungsergebnis betreffend die 

Harmonisierung der Strafrahmen 

� Vernehmlassungsergebnis zur Revision 

des Strafregisterrechts 

� Vernehmlassung über Fan-Extrazüge zur 

Eindämmung der Auswirkungen gewaltbe-

reiter und gewalttätiger Fussballfans im 

öffentlichen Verkehr 

� Mandat zur Genehmigung der Verhand-

lungsergebnisse betreffend die revidierten 

Empfehlungen der Groupe d'action finan-

cière (GAFI) und Ausarbeitung einer Ge-

setzesvorlage 

� Weiteres Vorgehen betreffend das Bun-

desgesetz über die polizeilichen Aufgaben 

des Bundes 

 

Ziel 15:Ziel 15:Ziel 15:Ziel 15:    Die Zusammenarbeit mit inDie Zusammenarbeit mit inDie Zusammenarbeit mit inDie Zusammenarbeit mit in----    und ausläund ausläund ausläund auslän-n-n-n-
dischen Partnern ist intensiviertdischen Partnern ist intensiviertdischen Partnern ist intensiviertdischen Partnern ist intensiviert    

Realisiert 

� Botschaft zur Genehmigung und Umset-

zung des Europaratsübereinkommens 

zum Schutz von Kindern vor sexueller 

Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 

� Integrierte Grenzverwaltungsstrategie 

� Beteiligung des GWK an Operationen der 

europäischen Grenzschutzagentur Frontex 

 

    

4444    Der gesellschaftliche ZusammenDer gesellschaftliche ZusammenDer gesellschaftliche ZusammenDer gesellschaftliche Zusammenhalt halt halt halt 
der Schweiz ist gefestigt, und den der Schweiz ist gefestigt, und den der Schweiz ist gefestigt, und den der Schweiz ist gefestigt, und den 
demografischen Herausforderungen demografischen Herausforderungen demografischen Herausforderungen demografischen Herausforderungen 
wird wirksam begegnetwird wirksam begegnetwird wirksam begegnetwird wirksam begegnet    

Ziel 16:Ziel 16:Ziel 16:Ziel 16:    Die Chancen der Migration werden gDie Chancen der Migration werden gDie Chancen der Migration werden gDie Chancen der Migration werden ge-e-e-e-
nutzt, und ihren Risiken wird begegnetnutzt, und ihren Risiken wird begegnetnutzt, und ihren Risiken wird begegnetnutzt, und ihren Risiken wird begegnet    

Teilweise realisiert 

� Botschaft zu integrationsrechtlichen Neu-

erungen und zur Verankerung der Integra-

tion in Spezialgesetzen 
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� Vernehmlassung zu einer Revision des 

Asylgesetzes 

� Vernehmlassung zur Umsetzung der 

Ausschaffungsinitiative 

 

Ziel 17:Ziel 17:Ziel 17:Ziel 17:    Die gesellschaftliche Kohäsion wird Die gesellschaftliche Kohäsion wird Die gesellschaftliche Kohäsion wird Die gesellschaftliche Kohäsion wird 
gestärkt, und gemeinsame Werte wegestärkt, und gemeinsame Werte wegestärkt, und gemeinsame Werte wegestärkt, und gemeinsame Werte wer-r-r-r-
den gefördertden gefördertden gefördertden gefördert    

Überwiegend realisiert 

� Botschaft zur Revision des Radio- und 

Fernsehgesetzes betreffend neues Sys-

tem für die Erhebung der Radio- und 

Fernsehgebühren 

� Vernehmlassung zum Unterhaltsrecht 

� Umsetzung der gesamtschweizerischen 

Strategie zur Armutsbekämpfung 

� Vorgehensentscheid betreffend die 

Harmonisierung der Alimentenbevor-

schussung 

� Weiteres Vorgehen bei der Revision des 

Lotteriegesetzes 

 

Ziel 18:Ziel 18:Ziel 18:Ziel 18:    Das Kostenwachstum im GesunDas Kostenwachstum im GesunDas Kostenwachstum im GesunDas Kostenwachstum im Gesund-d-d-d-
heitswesen wird eingedämmt, unter heitswesen wird eingedämmt, unter heitswesen wird eingedämmt, unter heitswesen wird eingedämmt, unter 
anderem durch die Stärkung der Pranderem durch die Stärkung der Pranderem durch die Stärkung der Pranderem durch die Stärkung der Prä-ä-ä-ä-
ventionventionventionvention    

Überwiegend realisiert 

� Botschaft zur Revision des Heilmittel-

gesetzes (2. Etappe) 

� Vernehmlassung zur Revision des Me-

dizinalberufegesetzes 

� Vernehmlassung zur bundesgesetzli-

chen Regelung der Registrierung von 

Krebs und anderen Diagnosen 

� Vernehmlassung zur Revision des 

Transplantationsgesetzes 

� Vernehmlassung zur Änderung der BV 

und des Fortpflanzungsmedizingesetzes 

(PID) 

� Vernehmlassung zur Konkretisierung 

der nationalen Qualitätsstrategie 

� Verlängerung der nationalen Präventi-

onsprogramme Alkohol, Tabak, Ernäh-

rung und Bewegung 

� Vorentscheid zur Lancierung der HTA–

Strategie 

� Prüfung der Medikamentenpreisrege-

lung 

 

Ziel 19:Ziel 19:Ziel 19:Ziel 19:    Die Sozialwerke sind finanziell konsolDie Sozialwerke sind finanziell konsolDie Sozialwerke sind finanziell konsolDie Sozialwerke sind finanziell konsoli-i-i-i-
diertdiertdiertdiert    

Realisiert 

� Verabschiedung des Berichts zur Zukunft 

der 2. Säule 

� Weiterführung der Vorbereitungsarbeiten 

und Vorgehensentscheid für die Reform 

Altersvorsorge 20201 

 

    

5555    Die Schweiz nutzt Energien und ReDie Schweiz nutzt Energien und ReDie Schweiz nutzt Energien und ReDie Schweiz nutzt Energien und Res-s-s-s-
sourcen nachhaltig und effizienter sourcen nachhaltig und effizienter sourcen nachhaltig und effizienter sourcen nachhaltig und effizienter 
und ist auf das zunehmende Mobilund ist auf das zunehmende Mobilund ist auf das zunehmende Mobilund ist auf das zunehmende Mobili-i-i-i-
tätsbedürfnis vorbereitettätsbedürfnis vorbereitettätsbedürfnis vorbereitettätsbedürfnis vorbereitet    

Ziel 20:Ziel 20:Ziel 20:Ziel 20:    Die Versorgung der Schweiz mit Energie Die Versorgung der Schweiz mit Energie Die Versorgung der Schweiz mit Energie Die Versorgung der Schweiz mit Energie 
und und und und natürlichen Ressourcen ist langfristig natürlichen Ressourcen ist langfristig natürlichen Ressourcen ist langfristig natürlichen Ressourcen ist langfristig 
gesichert, und der schrittweise Ausstieg gesichert, und der schrittweise Ausstieg gesichert, und der schrittweise Ausstieg gesichert, und der schrittweise Ausstieg 
aus der Kernenergie ist in die Wege geleaus der Kernenergie ist in die Wege geleaus der Kernenergie ist in die Wege geleaus der Kernenergie ist in die Wege gelei-i-i-i-
tettettettet    

Überwiegend realisiert 

� Bericht zur Ökologisierung des Steuersys-

tems 

� Bericht über das erschlossene und zu-

künftige Potenzial der einzelnen Teilberei-

che der Elektrizitätsproduktion aus erneu-

erbaren Energien und über die kostende-

ckende Einspeisevergütung (KEV) 

� Vernehmlassung zur Energiestrategie 

2050 

� Umsetzung der Rohstoffstrategie im Be-

reich der seltenen Metalle und Mineralien 

 

Ziel 21:Ziel 21:Ziel 21:Ziel 21:    Die Schweiz verfügt über ein finanziell Die Schweiz verfügt über ein finanziell Die Schweiz verfügt über ein finanziell Die Schweiz verfügt über ein finanziell 
solides und ausgebautes Verkehrsinfrsolides und ausgebautes Verkehrsinfrsolides und ausgebautes Verkehrsinfrsolides und ausgebautes Verkehrsinfra-a-a-a-
struktursystemstruktursystemstruktursystemstruktursystem    

Überwiegend realisiert 

� Botschaft zur Volksinitiative «Für den öf-

fentlichen Verkehr» und zur Finanzierung 

und zum Ausbau der Bahninfrastruktur 

(FABI) 

� Vernehmlassung über die Revision des 

Bundesgesetzes über die Lärmsanierung 

der Eisenbahnen 

� Botschaft zur Leistungsvereinbarung 

Bund-SBB für die Jahre 2013–2016 und 



11 

zur Finanzierung der schweizerischen 

Eisenbahninfrastruktur (SBB und Pri-

vatbahnen) für die Jahre 2013–2016 

� Botschaft zur Revision des Bundesbe-

schlusses über das Nationalstrassen-

netz und zur Finanzierung der Anpas-

sungen 

� Vernehmlassung betreffend Bau und 

Finanzierung eines Schienen-Korridors 

mit 4m-Eckhöhe für den Güterverkehr 

auf der Gotthard-Achse 

� Vernehmlassung zur Teilrevision II des 

Luftfahrtgesetzes 

� Grundsatzentscheid in Sachen Sanie-

rung des Gotthard-Strassentunnels 

 

Ziel 22:Ziel 22:Ziel 22:Ziel 22:    Die Schweiz trägt zur Eindämmung des Die Schweiz trägt zur Eindämmung des Die Schweiz trägt zur Eindämmung des Die Schweiz trägt zur Eindämmung des 
Klimawandels und seiner Folgen beiKlimawandels und seiner Folgen beiKlimawandels und seiner Folgen beiKlimawandels und seiner Folgen bei    

Teilweise realisiert 

� Botschaften zur Ratifikation eines allfäl-

ligen Nachfolgeabkommens zum Kyoto-

Protokoll und eines bilateralen Vertrags 

mit der EU im Bereich Emissionshandel 

� Koordination der sektoralen Aktions-

pläne zur Anpassung an die Klimaände-

rung in der Schweiz 

 

Ziel 23:Ziel 23:Ziel 23:Ziel 23:    Die Schweiz pflegt eine optimale Die Schweiz pflegt eine optimale Die Schweiz pflegt eine optimale Die Schweiz pflegt eine optimale 
RaumRaumRaumRaum----    unununund Bodennutzung und sorgt d Bodennutzung und sorgt d Bodennutzung und sorgt d Bodennutzung und sorgt 
für einen wirksamen Umweltfür einen wirksamen Umweltfür einen wirksamen Umweltfür einen wirksamen Umwelt----, Kultu, Kultu, Kultu, Kultur-r-r-r-
landlandlandland----    und Naturschutz, insbesondere und Naturschutz, insbesondere und Naturschutz, insbesondere und Naturschutz, insbesondere 
durch eine bessere Abstimmung von durch eine bessere Abstimmung von durch eine bessere Abstimmung von durch eine bessere Abstimmung von 
Raumordnung und InfrastrukturenRaumordnung und InfrastrukturenRaumordnung und InfrastrukturenRaumordnung und Infrastrukturen    

Überwiegend realisiert 

� Strategie «Nachhaltige Entwicklung 

2012–2015» (SNE) 

� Strategie «Biodiversität Schweiz» 

� Vernehmlassung zur Teilrevision des 

Raumplanungsgesetzes (2. Etappe) 

� Massnahmenplan zur Umsetzung der 

Waldpolitik 2020 

 

    
    
    

6666    Die Schweiz hält in Bildung, FoDie Schweiz hält in Bildung, FoDie Schweiz hält in Bildung, FoDie Schweiz hält in Bildung, For-r-r-r-
schung und Innovation einen Spischung und Innovation einen Spischung und Innovation einen Spischung und Innovation einen Spit-t-t-t-
zenplatzzenplatzzenplatzzenplatz    

 

Ziel 24:Ziel 24:Ziel 24:Ziel 24:    Die hohe Qualität und der Die hohe Qualität und der Die hohe Qualität und der Die hohe Qualität und der international international international international 
gute Ruf des schweizerischen Hocgute Ruf des schweizerischen Hocgute Ruf des schweizerischen Hocgute Ruf des schweizerischen Hoch-h-h-h-
schulsystems und der Forschung sind schulsystems und der Forschung sind schulsystems und der Forschung sind schulsystems und der Forschung sind 
gewährleistetgewährleistetgewährleistetgewährleistet    

Überwiegend realisiert 

� Botschaft über die Förderung von Bildung, 

Forschung und Innovation (BFI) in den 

Jahren 2013–2016 

� Botschaft über die Beteiligung der 

Schweiz am Forschungs-

Rahmenprogramm der EU 2014–2020 

«Horizon 2020» 

� Sicherstellung der bestmöglichen Rah-

menbedingungen zur Beteiligung der 

Schweiz an der «Future and Emerging 

Technologies» Flagship-Initiative 

� Umsetzung des Bundesratsbeschlusses 

zur Zusammenführung des Bildungs-, For-

schungs- und Innovationsbereichs im EVD 

 

Ziel 25:Ziel 25:Ziel 25:Ziel 25:    Der Nachwuchs für qualifizierte FachkräDer Nachwuchs für qualifizierte FachkräDer Nachwuchs für qualifizierte FachkräDer Nachwuchs für qualifizierte Fachkräf-f-f-f-
te in Wissenschaft und Wirtschaft wird te in Wissenschaft und Wirtschaft wird te in Wissenschaft und Wirtschaft wird te in Wissenschaft und Wirtschaft wird 
gefördert, und die Bildungsgefördert, und die Bildungsgefördert, und die Bildungsgefördert, und die Bildungs----    und Beschäund Beschäund Beschäund Beschäf-f-f-f-
tigungsfähigkeit von Jugendlichen ist tigungsfähigkeit von Jugendlichen ist tigungsfähigkeit von Jugendlichen ist tigungsfähigkeit von Jugendlichen ist 
verbessertverbessertverbessertverbessert    

Überwiegend realisiert 

� Botschaft über die Beteiligung    der 

Schweiz an «Education Europe» 2014–

2020, der künftigen Programmgeneration 

der EU im Bereich Bildung, Berufsbildung 

und Jugend 

� Vernehmlassung zur Revision des Aus-

landschweizer-Ausbildungsgesetzes 

 

Ziel 26:Ziel 26:Ziel 26:Ziel 26:    Die RahDie RahDie RahDie Rahmenbedingungen für die Weitemenbedingungen für die Weitemenbedingungen für die Weitemenbedingungen für die Weiter-r-r-r-
bildung werden optimiert und sichergbildung werden optimiert und sichergbildung werden optimiert und sichergbildung werden optimiert und sicherge-e-e-e-
stelltstelltstelltstellt    

Überwiegend realisiert 

� Botschaft zum Bundesgesetz über die 

Weiterbildung 
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IIII    Lagebeurteilung 2012 Lagebeurteilung 2012 Lagebeurteilung 2012 Lagebeurteilung 2012 ––––    
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Wirtschaftslage und PerspektivenWirtschaftslage und PerspektivenWirtschaftslage und PerspektivenWirtschaftslage und Perspektiven    

 
Die globale KonjunkturDie globale KonjunkturDie globale KonjunkturDie globale Konjunktur    

Die fragile weltwirtschaftliche Erholung geriet 
2012 einmal mehr ins Stocken. Die schlechte 
Wirtschafts- und Finanzlage im Euro-Raum 
strahlte vermehrt auf andere Weltregionen, 
darunter die bislang wachstumsstarken 
Schwellenländer, aus. Zum Jahresende sind 
indes neben nach wie vor viel Schatten im-
merhin auch wieder erste Lichtblicke auszu-
machen, die für die nächsten beiden Jahre 
eine allmähliche Verbesserung des internatio-
nalen Konjunkturumfelds der Schweiz erwar-
ten lassen. 

So haben in der Euro-Schuldenkrise die Mass-
nahmen der EZB zumindest vorübergehend für 
Entspannung an den Finanzmärkten gesorgt 
und ein Zeitfenster geschaffen, um glaubwür-
dige fiskalische und strukturelle Reformen 
aufzugleisen. Den Euro-Südländern werden 
von verschiedener Seite deutliche Fortschritte 
bei den Strukturreformen und der Verbesse-
rung ihrer Konkurrenzfähigkeit attestiert. Trotz 
dieser positiven Tendenzen bleiben allerdings 
die Konjunkturaussichten vorerst noch äus-
serst gedämpft. Der Euroraum als Ganzes 
dürfte nach 2012 auch 2013 nochmals einen 
Wirtschaftsrückgang erleiden und sich erst 
2014 zu erholen beginnen. Dahinter verber-
gen sich wie bisher grosse Länderunterschie-
de. Demgegenüber stehen in den nicht unter 
gravierenden Strukturproblemen leidenden 
Kernländern wie Deutschland die Chancen 
gut, dass es bei einer vorübergehenden Kon-
junkturdelle bleibt. 

Von den aussereuropäischen Wirtschaftsräu-
men sind mehrheitlich moderat positive Im-
pulse für die Weltwirtschaft zu erwarten. Für 
die USA wird allgemein mit einer Fortsetzung 
der (verhaltenen) Wirtschaftserholung gerech-
net. Voraussetzung ist allerdings, dass zwi-
schen den politischen Parteien ein tauglicher 
Budgetkompromiss gefunden wird, um kurz-
fristig eine zu abrupte Fiskalkonsolidierung mit 
schädlichen Folgen für die Konjunktur zu ver-

hindern. Die wachstumsstarken Schwellen-
länder in Asien und anderen Weltregionen 
dürften ihre Schwächephase bald wieder 
überwinden können. In China etwa deuten die 
jüngsten Indikatoren darauf hin, dass die Tal-
sohle erreicht ist und die Wirtschaft wieder 
festeren Tritt zu fassen beginnt. 

Konjunkturprognosen für die SchweizKonjunkturprognosen für die SchweizKonjunkturprognosen für die SchweizKonjunkturprognosen für die Schweiz    

Nach wechselhaftem Quartalsverlauf rechnet 
die Expertengruppe für das Gesamtjahr 2012 
mit einem Wirtschaftswachstum von 1%. Dies 
ist weniger als in den vorangegangenen Jah-
ren (2010 wuchs die Wirtschaft um 3%, 2011 
trotz einsetzender Abkühlung noch um 1,9%), 
aber deutlich entfernt von einer Rezession, 
wie sie viele Euro-Länder verzeichnen. 

Dass sich die Schweizer Wirtschaft abermals 
unter schwierigen Bedingungen relativ gut 
behaupten konnte, ist dem Zusammenspiel 
aus solider Inlandkonjunktur und der teilwei-
sen Krisenresistenz der Exportwirtschaft zu 
verdanken. 

Die kurzfristigen Konjunkturaussichten für die 
kommenden Monate sind durchzogen, Anzei-
chen für eine krisenhafte Verschlechterung 
aber nach wie vor nicht auszumachen. Vor-
ausgesetzt, dass die Schuldenkrise im Euro-
raum unter Kontrolle bleibt und die Weltwirt-
schaft allmählich festeren Tritt fasst, dürfte 
der schweizerische Konjunkturmotor in den 
nächsten beiden Jahren zusehends wieder an 
Fahrt gewinnen. Für das Jahr 2013 rechnet 
die Expertengruppe mit einem moderaten BIP-
Wachstum von 1,3 Prozent. Da der wirtschaft-
liche Aufschwung sukzessive an Kraft gewin-
nen dürfte, wird für 2014 ein stärkeres 
Wachstum von 2 Prozent erwartet. 

Bei den Exporten scheint die Talsohle durch-
schritten und 2013 und 2014 dürften allmäh-
lich wieder höhere Wachstumsraten erreicht 
werden. Demgegenüber könnte die Binnen-
konjunktur vorübergehend etwas an Fahrt 
verlieren. So ist für den privaten Konsum an-
gesichts der im Vergleich zu 2012 weniger 
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günstigen Einkommens- und Beschäftigungs-
aussichten von einer leicht verlangsamten 
Expansion auszugehen. Die Unternehmensin-
vestitionen werden durch die schwächere Ka-
pazitätsauslastung, insbesondere im Indust-
riesektor, gebremst werden. Die Bauwirtschaft 
dürfte angesichts tiefer Zinsen und wachsen-
der Bevölkerung insbesondere im Hochbau 
weiterhin Zuwächse verzeichnen. 

Die Aussichten für den Arbeitsmarkt haben 
sich etwas eingetrübt. Zwar nahm die Be-
schäftigung bis zum Herbst noch deutlich zu, 
jedoch deuten jüngste Umfragen vermehrt auf 
eine nachlassende Einstellungsneigung bei 
vielen Firmen sowohl in der Industrie als auch 
im Dienstleistungssektor hin. Das Beschäfti-
gungswachstum könnte somit in den kom-
menden Quartalen vorübergehend zum Erlie-
gen kommen, ehe sich die Konjunktur wieder 
stärker belebt. Der leichte Anstieg der Arbeits-
losigkeit, der Anfang 2012 einsetzte, dürfte 
sich 2013 noch weiter fortsetzen und 2014 
ausklingen. Im Jahresdurchschnitt rechnet die 
Expertengruppe mit Arbeitslosenquoten von 
2,9 Prozent für 2012 sowie jeweils 3,3 Pro-
zent für 2013 und 2014. 

KonjunkturrisikenKonjunkturrisikenKonjunkturrisikenKonjunkturrisiken    

Weiterhin sind die internationalen Konjunktur-
aussichten mit einigen Unsicherheiten behaf-
tet. Zwar ist das Risiko für eine Eskalation der 
Schuldenkrise im Euroraum durch die erfolg-
reichen Eindämmungsmassnahmen der letz-
ten Monate gesunken, bewältigt ist die Krise 
jedoch noch längst nicht. Nicht auszuschlies-
sen ist etwa, dass in den Euro-Krisenländern 
angesichts der schlechten Wirtschaftslage und 
sozialer Spannungen die Strukturreformen 
langsamer vorankommen als erhofft und die 
Verunsicherung an den Finanzmärkten zu-
rückkehrt. Ein weiteres Risiko betrifft die un-
klare Budgetsituation in den USA. Darüber 
hinaus ist die erwartete Wiederbelebung des 
Wachstums in den Schwellenländern derzeit 
noch mit Unsicherheit behaftet. 

Neben diesen negativen Risiken gibt es jedoch 
auch Aufwärtspotenzial für die internationale 
Konjunktur. So mehren sich in jüngster Zeit 
die Anzeichen, dass amerikanische Unter-

nehmen Investitionen aufschieben, bis Klar-
heit bezüglich den Budgetbeschlüssen be-
steht. Ein Überwinden der amerikanischen 
Budgetproblematik, aber auch eine anhalten-
de Beruhigung im Euroraum, könnte somit zu 
Nachholeffekten bei den Investitionen führen 
und die internationale Konjunktur stärken.2 

Evaluationen und IndikatorenEvaluationen und IndikatorenEvaluationen und IndikatorenEvaluationen und Indikatoren    

Auf Bundesebene gibt es verschiedene In-
strumente, mit denen der Realisierungsgrad 
und die Wirksamkeit von staatlichen Mass-
nahmen evaluiert werden. So sieht Artikel 170 
der Bundesverfassung vor, dass die Bundes-
versammlung die Massnahmen, welche der 
Bund trifft, auf ihre Wirksamkeit überprüft. 
Gemäss Parlamentsgesetz (Art. 141 Abs. 2 
Bst. g) muss sich der Bundesrat in seinen Bot-
schaften zu den Möglichkeiten der Umsetzung 
des Entwurfs und zu dessen wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Auswirkungen äus-
sern. Der Bundesrat legt im Übrigen in seinen 
Jahreszielen wie auch im Geschäftsbericht die 
wichtigsten Evaluationen dar, die er während 
des Berichtsjahrs durchgeführt hat. 

Das Parlamentsgesetz sieht in den Artikeln 
144 Absatz 3 (Jahresziele und Geschäftsbe-
richt des Bundesrates) und 146 Absatz 3 (Le-
gislaturprogramm; in Kraft seit 1. Dezember 
2007) ein weiteres Instrument vor, dank dem 
der Realisierungsgrad der Legislaturziele beur-
teilt werden kann. Es handelt sich um Indika-
toren, auf deren Grundlage man feststellen 
kann, ob die Ziele erreicht sind oder ob Han-
deln angesagt ist. Die Evaluation besteht dar-
in, die Wirksamkeit der staatlichen Massnah-
men wissenschaftlich zu untersuchen und 
dabei namentlich einen Kausalzusammen-
hang zwischen den Massnahmen und deren 
Wirkung zu zeigen. Im Gegensatz dazu sollen 
die Indikatoren quantifizierte Informationen 
über Wirkungen liefern. Sie widerspiegeln 
nicht nur das staatliche Handeln, sondern 
auch den Einfluss anderer Entwicklungen in 
einem spezifischen Bereich. Während Evalua-
tionen im Allgemeinen punktuelle Aktionen 
sind, können Indikatoren Gegenstand eines 
Monitorings über einen längeren Zeitraum 
sein. Dank ihnen lassen sich die erzielten 
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Fortschritte messen und allenfalls aufzeigen, 
dass politisches Handeln nötig ist. 

Um den Forderungen des Parlamentsgesetzes 
(Art. 144 und 146) gerecht zu werden, hat das 
Bundesamt für Statistik im Auftrag der Bun-
deskanzlei zwischen 2010 und 2012 ein Indi-
katorensystem entwickelt. Dieses neue Sys-
tem ersetzt das Pilotsystem, das 2007 wegen 
zu hoher Unterhaltskosten eingestellt wurde, 
und zugleich die für die Legislaturperiode 
2007–2011 eingesetzte Übergangslösung. 
Die Konstruktion des Systems basiert auf den 
übergeordneten Zielen und den gesetzlichen 
Grundlagen des Aufgabenkatalogs (Anhang 4 
des Finanzplans der Legislatur). Die Auswahl 
der Indikatoren wurde in einem partizipativen 
Prozess mit allen Departementen und betrof-
fenen Ämtern und unter Einhaltung der Prinzi-
pien der amtlichen Statistik vorgenommen. 
Das System umfasst 150 Indikatoren. Aus 
diesem Indikatorensystem hat der Bundesrat 
37 Indikatoren für die Botschaft über die Le-
gislaturplanung 2011–20153 ausgewählt. Auf 
ihnen beruht die Lagebeurteilung im vorlie-
genden Bericht. Die Ziele und die dazugehöri-
gen Indikatoren sind wie im Legislaturpro-
gramm 2011–2015 in den sechs vom Bun-
desrat festgelegten Leitlinien zusammenge-
fasst. Ziele, für die der Bundesrat keinen Indi-
kator vorgesehen hat, erscheinen jedoch nicht 
in der Lagebeurteilung. Es handelt sich um die 
folgenden: Ziel 3 – Stabilität und Standortatt-
raktivität des Finanzplatzes sind gewährleistet; 
Ziel 5 – Die Handlungs- und Leistungsfähigkeit 
der schweizerischen Institutionen und deren 
Zusammenarbeit sind optimiert; Ziel 12 – Die 
Schweiz hat ihr Engagement im Bereich Men-
schenrechte, Friedenspolitik, Mediation und 
Gute Dienste verstärkt; Ziel 14 – Kriminalität, 
Terrorismus und Cyberangriffe werden wir-
kungsvoll bekämpft, und der Gewaltanwen-

dung in der schweizerischen Gesellschaft wird 
vorgebeugt. 

Das Parlament hat im Juni 2012 die sechs 
Leitlinien um eine siebte zur Gleichstellung 
von Mann und Frau ergänzt. Um das Monito-
ring dieses Themas sicherzustellen, hat der 
Bundesrat am 31. Oktober 2012 sieben Indi-
katoren verabschiedet. Damit steigt die Zahl 
der Indikatoren für diese Legislatur auf 44. Die 
Indikatoren zur Gleichstellung werden derzeit 
produziert. Sie werden in der Lagebeurteilung 
im Geschäftsbericht des Bundesrates 2013 
berücksichtigt werden. 

Die Kommentierung der Indikatoren beruht 
auf den neuesten verfügbaren Daten. Dies 
führt dazu, dass sich die Referenzzeiträume 
etwas heterogen darstellen. Um möglichen 
Missverständnissen zu begegnen, wird für 
jeden Indikator der Referenzzeitraum angege-
ben. Als weitere Schwierigkeit kommt hinzu, 
dass nicht alle Indikatoren im selben Rhyth-
mus von der konjunkturellen Entwicklung be-
troffen sind. Demzufolge tragen einige Indika-
toren bereits den Stempel des Wachstums-
rückgangs, während andere erst mit Verzöge-
rung davon betroffen sein werden. Schliesslich 
sei daran erinnert, dass das Monitoring-
System der Sammlung, der Analyse und der 
Präsentation von Informationen dient, um den 
Umfang und die Richtung von Veränderungen 
in einem bestimmten Thema kontinuierlich 
und langfristig zu verfolgen. Das Monitoring-
System und die Legislaturindikatoren eignen 
sich weder für die Evaluation spezifischer Poli-
tikprogramme noch für deren Controlling und 
erlauben keine Aussagen zur Effizienz von 
konkreten politischen Massnahmen. 
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Leitlinie 1: Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig Leitlinie 1: Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig Leitlinie 1: Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig Leitlinie 1: Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig 
und zeichnet sich durch einen gesunden Bundeshaushalt sowie und zeichnet sich durch einen gesunden Bundeshaushalt sowie und zeichnet sich durch einen gesunden Bundeshaushalt sowie und zeichnet sich durch einen gesunden Bundeshaushalt sowie 
effiziente staatliche Institutionen auseffiziente staatliche Institutionen auseffiziente staatliche Institutionen auseffiziente staatliche Institutionen aus    

Legislaturziel: Das Gleichgewicht des Bundeshaushaltes bleibt gewahrtLegislaturziel: Das Gleichgewicht des Bundeshaushaltes bleibt gewahrtLegislaturziel: Das Gleichgewicht des Bundeshaushaltes bleibt gewahrtLegislaturziel: Das Gleichgewicht des Bundeshaushaltes bleibt gewahrt    

Quantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares Ziel    
1. Basierend auf der Zielsetzung der Schuldenbremse – über einen Konjunkturzyklus hinweg 

dürfen die Ausgaben nicht grösser sein als die Einnahmen – sollen die nominellen Brutto-
schulden des Bundes zumindest auf dem Stand von 2010 stabilisiert werden. Die Brutto-
schuldenquote des Bundes (Bruttoschulden in Prozent des BIP) soll also gegenüber 2010 
(19,3%) weiter zurückgehen. 

 
IndikatIndikatIndikatIndikatorororor    
1. Schuldenquote des Bundes 

Rückgang der Schuldenquote zwischen 2005 Rückgang der Schuldenquote zwischen 2005 Rückgang der Schuldenquote zwischen 2005 Rückgang der Schuldenquote zwischen 2005 
und 2011 dank der Schuldenbremseund 2011 dank der Schuldenbremseund 2011 dank der Schuldenbremseund 2011 dank der Schuldenbremse    
Die Bruttoschuldenquote des Bundes redu-
zierte sich von 27,2 Prozent in 2005 auf 18,7 
Prozent in 2011. Grund dafür ist die sinkende 
Verschuldung des Bundes seit dem Höchst-
stand von 2005. Im Vergleich zu 2010 hat die 
Bruttoschuldenquote 2011 um 0,6 Prozent 
abgenommen. Absolut gemessen sind die 
Bruttoschulden 2011 nur wenig zurückgegan-
gen; da aber das BIP gewachsen ist, konnte 
die Quote gesenkt werden. 

Die Reduktion der Verschuldung in den letzten 
Jahren wird auf die Einführung der Schulden-
bremse zurückgeführt. Auch die Schuldenquo-
te der öffentlichen Haushalte (Bund, Kantone, 
Gemeinden, Sozialversicherungen) ist gesun-
ken. In der Mehrzahl der Kantone bestehen 
analog zur Schuldenbremse ebenfalls Budget-
beschränkungen durch verschiedenartige Re-
gelbindungen. Diese tragen dazu bei, dass die 
Schuldenquote seit 2003 auch in den Kanto-
nen und Gemeinden kontinuierlich gesenkt 
werden konnte. 
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Legislaturziel: Die schweizerische Wirtschaft ist durch bestmögliche RaLegislaturziel: Die schweizerische Wirtschaft ist durch bestmögliche RaLegislaturziel: Die schweizerische Wirtschaft ist durch bestmögliche RaLegislaturziel: Die schweizerische Wirtschaft ist durch bestmögliche Rah-h-h-h-
menbedingungen gefestigt und wächst weiterhinmenbedingungen gefestigt und wächst weiterhinmenbedingungen gefestigt und wächst weiterhinmenbedingungen gefestigt und wächst weiterhin    

Quantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares Ziel    
1. Durch eine optimale – das heisst in der Regel an Marktprinzipien ausgerichtete und admi-

nistrative Belastungen vermeidende – Ausgestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen soll die Wirtschaftsleistung in der Schweiz erhöht werden, wobei ein höherer Teil des 
BIP-Wachstums aus Produktivitätsgewinnen resultieren soll. 

 
IndikatorenIndikatorenIndikatorenIndikatoren    
1. Produktmarktregulierung 
2. Arbeitsmarktproduktivität 
    
Der Index der Produktmarktregulierung ist Der Index der Produktmarktregulierung ist Der Index der Produktmarktregulierung ist Der Index der Produktmarktregulierung ist 
zwischen 1998 und 2008 gesunken, parallel zwischen 1998 und 2008 gesunken, parallel zwischen 1998 und 2008 gesunken, parallel zwischen 1998 und 2008 gesunken, parallel 
zur beobachteten Entwicklung in den meisten zur beobachteten Entwicklung in den meisten zur beobachteten Entwicklung in den meisten zur beobachteten Entwicklung in den meisten 
OECDOECDOECDOECD----LändernLändernLändernLändern    
Der Index der Produktmarktregulierung der 
Schweiz ist 2008 im Vergleich mit den Erhe-
bungen von 1998 und 2003 gesunken. 2008 
betrug der Index 1,18 Punkte. 
2008 befanden sich die USA und Grossbritan-
nien bei der Produktmarktregulierung mit ei-
nem Wert von 0,84 an der Spitze der OECD-
Länder. Die Schweiz lag auf dem elften Platz. 
In den «best practices»-Richtlinien zur Regulie-
rung von Märkten empfiehlt die OECD, Regu-
lierungen so weit wie möglich abzubauen oder 
so zu formulieren, dass sie den Wettbewerb 

und die Effizienz nicht behindern. Eine Deregu-
lierung soll jedoch nicht isoliert, sondern mit 
Blick auf alle Bereiche kohärent vorgenom-
men werden. Im Vergleich mit der EU und der 
OECD hat die Schweiz eine hohe Produkt-
marktregulierung in Bereichen wie zum Bei-
spiel der Briefpost und des Bahnnetzes sowie 
bei vielen Staatsunternehmen. In den letzten 
Jahren hat im Elektrizitätsmarkt eine Deregu-
lierung stattgefunden. 
Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass 
die Mitgliedsländer der OECD grösstenteils die 
Produktmärkte seit 1998 liberalisiert haben 
und aus diesem Grund eine grundsätzliche 
Konvergenz der Regulierung zu den «best 
practices» konstatiert werden kann.
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Zunahme der Arbeitsproduktivität zwischen Zunahme der Arbeitsproduktivität zwischen Zunahme der Arbeitsproduktivität zwischen Zunahme der Arbeitsproduktivität zwischen 
1991 und 201991 und 201991 und 201991 und 2008 um durchschnittlich 1,2% pro 08 um durchschnittlich 1,2% pro 08 um durchschnittlich 1,2% pro 08 um durchschnittlich 1,2% pro 
JahrJahrJahrJahr    
In den vergangenen 20 Jahren hat die Ar-
beitsproduktivität zugenommen. Die Produkti-
vität nach geleisteten Arbeitsstunden ist seit 
1991 um 23 Prozentpunkte gestiegen, was 
einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs 
von 1,2 Prozent entspricht. 
Gründe für die Zunahme der Arbeitsproduktivi-
tät sind die Qualifikationen der Arbeitnehmen-
den, die Technologiefortschritte, vermehrte 

Kapital-, Energie- und Materialeinsätze und 
effizientere öffentliche und privatrechtliche 
Institutionen. 
Im europäischen Vergleich nimmt die Arbeits-
produktivität in den sogenannten kleinen fort-
schrittlichen europäischen Ländern (Öster-
reich, Belgien, Niederlande, Dänemark, Finn-
land, Schweden, Norwegen und Irland) im 
Durchschnitt stärker zu als in der Schweiz. Die 
Arbeitsproduktivität in den neuen EU-
Mitgliedsländern nimmt noch stärker zu. 

    

Legislaturziel: Legislaturziel: Legislaturziel: Legislaturziel: Die Agrarpolitik entwickelt sich in Richtung einer integralen Die Agrarpolitik entwickelt sich in Richtung einer integralen Die Agrarpolitik entwickelt sich in Richtung einer integralen Die Agrarpolitik entwickelt sich in Richtung einer integralen 
Politik für die LandPolitik für die LandPolitik für die LandPolitik für die Land----    und Ernährungswirtschaft weiterund Ernährungswirtschaft weiterund Ernährungswirtschaft weiterund Ernährungswirtschaft weiter    

Quantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare Ziele
1. Die einheimische Nahrungsmittelproduktion (in Terajoules, TJ) steigt gegenüber den Durch-

schnittswerten der Periode 2007–2009 leicht an. 
2. Die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft steigt in den kommenden Jahren. 
 
IndikatorenIndikatorenIndikatorenIndikatoren    
1. Nahrungsmittelproduktion 
2. Arbeitsproduktivität    in der    Landwirtschaft 

 
Die Landwirtschaft deckte 2010 60% des iDie Landwirtschaft deckte 2010 60% des iDie Landwirtschaft deckte 2010 60% des iDie Landwirtschaft deckte 2010 60% des in-n-n-n-
ländischen Nahrungsbedarfs abländischen Nahrungsbedarfs abländischen Nahrungsbedarfs abländischen Nahrungsbedarfs ab    
Die Bruttoproduktion von Nahrungsmitteln 
schwankt seit den 1990er Jahren zwischen 
22'000 und 25'000 Terajoules. 2010 lag sie 
bei 23'993 Terajoules. Die klimatischen und 

topografischen Bedingungen in der Schweiz 
ermöglichen es, einen grossen Anteil des 
Verbrauchs von Milch, Milchprodukten, Butter, 
Fleisch, Kartoffeln und Zucker im Inland zu 
produzieren. Der Anteil ist hingegen wesent-
lich tiefer bei Getreide, Gemüse und Obst. 
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Sehr gering ist der Anteil beispielsweise bei 
Hülsenfrüchten und Fisch; diese Nahrungsmit-
tel müssen zum grössten Teil importiert wer-
den. Für die Inlandproduktion netto wird bei 
der tierischen Produktion nur jener Anteil be-
rücksichtigt, der mit inländischen Futtermitteln 
produziert wurde. Die gesamte Inlandproduk-
tion beträgt 2010 netto 20'848 TJ. 

Wird die gesamte Inlandproduktion im Ver-
hältnis zum inländischen Gesamtverbrauch an 
Nahrungsmitteln betrachtet, ergibt das den 
Selbstversorgungsgrad der Schweiz. Die 
Landwirtschaft deckte 2010 energiemässig 
60 Prozent des inländischen Nahrungsbedarfs 
ab (Selbstversorgungsgrad brutto). 

    
    

Die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft Die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft Die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft Die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft 
nimmt seit Ende der 1990er Jahre zunimmt seit Ende der 1990er Jahre zunimmt seit Ende der 1990er Jahre zunimmt seit Ende der 1990er Jahre zu    
Die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft 
hat abgesehen von einigen Schwankungen 
(zum Beispiel in Folge der Trockenheit 2003) 
in den letzten 25 Jahren zugenommen. Der 
Index ist 2012 gegenüber 1985 um 70 Pro-
zentpunkte gestiegen. Die Landwirtschaft un-
terlag in dieser Zeit vielen Umbrüchen, die zu 
einem Rückgang der Betriebe und der Be-
schäftigten führte. Die Zunahme der Arbeits-
produktivität ist auf unterschiedliche Ursachen 
zurückzuführen. Bis 1992 stieg die reale Brut-
towertschöpfung, während das Arbeitsvolu-
men abnahm. Ab 1992 sank oder stagnierte 
die reale Bruttowertschöpfung, während das 
Arbeitsvolumen ebenfalls abnahm. Seit 2003 
stieg die reale Bruttowertschöpfung wieder 
leicht an, während das Arbeitsvolumen weiter 
abnahm.

 

Legislaturziel: Die Attraktivität und die Glaubwürdigkeit des schweizerischen Legislaturziel: Die Attraktivität und die Glaubwürdigkeit des schweizerischen Legislaturziel: Die Attraktivität und die Glaubwürdigkeit des schweizerischen Legislaturziel: Die Attraktivität und die Glaubwürdigkeit des schweizerischen 
SteuersSteuersSteuersSteuersystems sind gestärktystems sind gestärktystems sind gestärktystems sind gestärkt    

Quantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares Ziel    
1. Die Steuerquote unseres Landes ist um die Werte von 2010 zu stabilisieren (Fiskalquote: 

28%). Zur Erhaltung respektive Steigerung der Standortattraktivität ist längerfristig eine 
Senkung anzustreben. 

 
IndikatorIndikatorIndikatorIndikator    
1. Fiskalquote der öffentlichen    Haushalte 
 
Im internationalen Vergleich tiefe Fiskalquote Im internationalen Vergleich tiefe Fiskalquote Im internationalen Vergleich tiefe Fiskalquote Im internationalen Vergleich tiefe Fiskalquote 
(seit 2000 unter 29%)(seit 2000 unter 29%)(seit 2000 unter 29%)(seit 2000 unter 29%) 
Die Fiskalquote verläuft seit 2000 unterhalb 
von 29 Prozent. Die Quote ist 2011 mit 28,3 
Prozent des BIP gegenüber dem Vorjahr um 
0,3 Prozentpunkte gestiegen. Die Zunahme ist 
auf ein überdurchschnittliches Wachstum der 
Steuereinnahmen in den Kantonen und den 
Gemeinden zurückzuführen. 
Im internationalen Vergleich fällt die Fiskal-
quote der Schweiz tief aus. Im Vergleich mit 
anderen OECD-Ländern, welche einen ähnli-

chen Entwicklungsstand aufweisen wie die 
Schweiz, liegt die Steuerbelastung nur in Ja-
pan, in Irland und in den USA tiefer. Bei inter-
nationalen Vergleichen ist darauf zu achten, 
dass die steuerlichen Zwangsabgaben im Be-
reich der beruflichen Vorsorge (Pensionskas-
senbeiträge) und der in der Schweiz obligato-
rischen Krankenversicherung nicht berück-
sichtigt werden. Diese Abgaben werden in 
vielen Staaten über das Steuersystem finan-
ziert.
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Legislaturziel: Die Schweiz nutzt die Chancen der InformationsLegislaturziel: Die Schweiz nutzt die Chancen der InformationsLegislaturziel: Die Schweiz nutzt die Chancen der InformationsLegislaturziel: Die Schweiz nutzt die Chancen der Informations----    und Kound Kound Kound Kom-m-m-m-
munikationstechnologienmunikationstechnologienmunikationstechnologienmunikationstechnologien    

Quantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares Ziel    
1. Während der Legislaturperiode 2011–2015 bewegt sich die Schweiz bei der Anzahl der leis-

tungsgebundenen Breitbandanschlüsse an das Internet innerhalb der fünf besten Länder 
der OECD. 

2. Im Bereich E-Government verbessert die Schweiz im internationalen Vergleich ihre Position. 
 
IndikatorenIndikatorenIndikatorenIndikatoren    
1. Abonnenten von Breitband-Internetanschlüssen 
2. Online    Service    Index 
    
Die Schweiz belegt einen Spitzenplatz bei der Die Schweiz belegt einen Spitzenplatz bei der Die Schweiz belegt einen Spitzenplatz bei der Die Schweiz belegt einen Spitzenplatz bei der 
Anzahl Abonnenten von leistungsgebundenen Anzahl Abonnenten von leistungsgebundenen Anzahl Abonnenten von leistungsgebundenen Anzahl Abonnenten von leistungsgebundenen 
BreitbandBreitbandBreitbandBreitband----Internetanschlüssen Internetanschlüssen Internetanschlüssen Internetanschlüssen ––––    nicht jedoch nicht jedoch nicht jedoch nicht jedoch 
bei den Glasfaseranschlüssenbei den Glasfaseranschlüssenbei den Glasfaseranschlüssenbei den Glasfaseranschlüssen    
Die Zahl der Abonnenten von leistungsgebun-
denen Breitband-Internetanschlüssen stieg in 
den letzten Jahren an. Während 2003 
660'000 Breitbandanschlüsse gezählt wurden 
(9,1 pro 100 Einwohner), nahm deren Zahl 
seither zu. Mitte 2011 waren es 2'983'281 
Anschlüsse (38,3 pro 100 Einwohner). Damit 
zählt die Schweiz gegenwärtig im OECD-

Vergleich zu den führenden Ländern. Sie ran-
giert im Juni 2011 bei der leistungsgebunde-
nen Breitbandversorgung hinter den Nieder-
landen an zweiter Stelle der OECD-
Mitgliedsstaaten. Allerdings taucht die 
Schweiz – ähnlich wie Frankreich oder 
Deutschland – bei den sehr leistungsfähigen 
Glasfaseranschlüssen in den hinteren Rängen 
auf und befindet sich noch weit weg vom 
OECD-Durchschnitt. Die Spitzenplätze werden 
hier gegenwärtig von Japan und Südkorea 
belegt. 
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Online Service Index: Die Schweiz legte zwOnline Service Index: Die Schweiz legte zwOnline Service Index: Die Schweiz legte zwOnline Service Index: Die Schweiz legte zwi-i-i-i-
schen 2008 und 2012 nur wenig zu und bschen 2008 und 2012 nur wenig zu und bschen 2008 und 2012 nur wenig zu und bschen 2008 und 2012 nur wenig zu und be-e-e-e-
legt im weltweiten Vergleich den 34. Ranglegt im weltweiten Vergleich den 34. Ranglegt im weltweiten Vergleich den 34. Ranglegt im weltweiten Vergleich den 34. Rang    
Die Schweiz belegt 2012 im Vergleich der 
insgesamt 193 untersuchten Länder mit ei-
nem Indexwert von 0,673 den 34. Platz. 2010 
erreichte die Schweiz im weltweiten Vergleich 
Rang 38. In der Regel belegen viele hoch ent-
wickelte Länder die vorderen Ränge des Ver-
gleichs, da dort die finanziellen Ressourcen 

und der politische Wille vorhanden sind, um E-
Government-Initiativen zu entwickeln und um-
zusetzen. 2012 befinden sich Südkorea, Sin-
gapur und die USA auf den ersten Plätzen. 
Grossbritannien belegt den vierten Platz und 
führt damit die Rangliste in Europa an. Die 
Veränderungen des Ranges der Schweiz zwi-
schen 2008 und 2012 fallen im Vergleich zu 
anderen westeuropäischen Ländern eher ge-
ring aus. 
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Leitlinie 2: Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und Leitlinie 2: Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und Leitlinie 2: Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und Leitlinie 2: Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und 
hat ihren Einfluss im internationalhat ihren Einfluss im internationalhat ihren Einfluss im internationalhat ihren Einfluss im internationalen Kontext gestärkten Kontext gestärkten Kontext gestärkten Kontext gestärkt    

Legislaturziel: Die Schweiz ist global gut vernetzt, und ihre Position im inteLegislaturziel: Die Schweiz ist global gut vernetzt, und ihre Position im inteLegislaturziel: Die Schweiz ist global gut vernetzt, und ihre Position im inteLegislaturziel: Die Schweiz ist global gut vernetzt, und ihre Position im inter-r-r-r-
nationalen Kontext und in den multilateralen Institutionen ist gefestigtnationalen Kontext und in den multilateralen Institutionen ist gefestigtnationalen Kontext und in den multilateralen Institutionen ist gefestigtnationalen Kontext und in den multilateralen Institutionen ist gefestigt    

Quantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares Ziel    
1. Um ihre Stellung in der Welt stärken zu können, ist die Schweiz daran interessiert, die Kon-

takte und den Dialog zu Partnerländern, die ihre Einstellungen und Werthaltungen teilen, 
über bestehende oder neue Allianzen aktiv zu pflegen. Zu diesem Zweck setzt sie die Mittel 
der Zusammenarbeit und der Vernetzung ein und beteiligt sich in konstruktivem Geist an 
den entsprechenden Prozessen. Ferner hat die Schweiz grösstes Interesse daran, im multila-
teralen System angemessen vertreten zu sein und sich aktiv an dessen Führung zu beteili-
gen. 

 
IndikatorenIndikatorenIndikatorenIndikatoren    
1. Multilaterale    Abkommen 
2. Schweizerinnen    und Schweizer in internationalen    Organisationen 

(als Fachpersonal oder in höheren Positionen) 
    

94% der 2011 unterzeichneten multilateralen 94% der 2011 unterzeichneten multilateralen 94% der 2011 unterzeichneten multilateralen 94% der 2011 unterzeichneten multilateralen 
Abkommen sind in Kraft getretenAbkommen sind in Kraft getretenAbkommen sind in Kraft getretenAbkommen sind in Kraft getreten    
Seit 1990 schwankt der Anteil der multilatera-
len Abkommen, die in der Schweiz in Kraft 
treten. Nach einer stabilen Periode seit Anfang 
der 2000er-Jahre mit einem Anteil von um die 
80 Prozent am Total der in einem Jahr von der 
Schweiz unterzeichneten multilateralen 
Rechtstexte, schwankt der Anteil seit 2005 
zwischen 60 Prozent und 90 Prozent. 2011 
traten 94 Prozent der in diesem Jahr unter-
zeichneten multilateralen Rechtstexte in Kraft. 
Auf der internationalen Ebene sind wirtschaft-
liche Ordnungen (insbesondere die Welthan-
delsorganisation WTO) stärker vertreten als 
Umwelt- und Sozialregelwerke. Insgesamt hat 
die Schweiz die wichtigsten Abkommen zum 
Schutz der Menschenrechte ratifiziert. Im Be-
reich der UNO-Kernübereinkommen sowie 
auch betreffend einigen Ratifikationen im Be-

reich des Europarates bestehen in den letzten 
Jahren noch verschiedene Lücken. 
 
815 Schweizerinnen und Schweizer arbeiteten 815 Schweizerinnen und Schweizer arbeiteten 815 Schweizerinnen und Schweizer arbeiteten 815 Schweizerinnen und Schweizer arbeiteten 
2011 in internationalen Organisationen als 2011 in internationalen Organisationen als 2011 in internationalen Organisationen als 2011 in internationalen Organisationen als 
Fachpersonal oder in höheren Positionen Fachpersonal oder in höheren Positionen Fachpersonal oder in höheren Positionen Fachpersonal oder in höheren Positionen 
(1,1% des Gesamtpersonals)(1,1% des Gesamtpersonals)(1,1% des Gesamtpersonals)(1,1% des Gesamtpersonals)    
Der Anteil der Schweizerinnen und Schweizer, 
die als Fachpersonal oder in höheren Positio-
nen in internationalen Organisationen arbei-
ten, stieg von 2002 bis 2009 und fällt 2011 
auf den Stand von 2005. 2011 beträgt der 
prozentuale Anteil der Schweizerinnen und 
Schweizer in internationalen Organisationen 
1,1 Prozent oder 815 Personen. Die Anzahl 
der Schweizerinnen und Schweizer in der Ka-
tegorie des Fachpersonals hat zugenommen, 
aber nicht so stark wie die gesamte Anzahl 
Stellen bei internationalen Organisationen in 
dieser Kategorie. 
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Legislaturziel: Die Zusammenarbeit mit inLegislaturziel: Die Zusammenarbeit mit inLegislaturziel: Die Zusammenarbeit mit inLegislaturziel: Die Zusammenarbeit mit in----    unununund ausländischen Partnern ist d ausländischen Partnern ist d ausländischen Partnern ist d ausländischen Partnern ist 
intensiviertintensiviertintensiviertintensiviert    

Quantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares Ziel    
1. Das Grenzwachtkorps beteiligt sich mit mindestens 1000 Einsatztagen an Operationen der 

europäischen Grenzschutzagentur Frontex.    
 
IndikatorIndikatorIndikatorIndikator    
1. Anzahl Einsatztage an Frontex-Operationen, die dazu dienen, die europäischen Aussengren-

zen zu stärken 
 

1146 Einsatztage für Frontex im Jahr 20121146 Einsatztage für Frontex im Jahr 20121146 Einsatztage für Frontex im Jahr 20121146 Einsatztage für Frontex im Jahr 2012    
2011 hat das Grenzwachtkorps (GWK) erst-
mals an Einsätzen von Frontex teilgenommen. 
Insgesamt haben 24 Entsendungen mit 803 
Einsatztagen stattgefunden. Haupteinsatzge-
biete waren Italien, Griechenland, Bulgarien, 
Slowenien und Spanien. Gleichzeitig waren 
rund 100 Tage lang Gast-Grenzkontrollbeamte 
aus anderen Schengen-Ländern im Rahmen 

von Frontex-Operationen in der Schweiz einge-
setzt (Flughäfen Genf und Zürich). Im Jahr 
2012 hat das GWK 39 Entsendungen von 
Spezialisten für die Unterstützung von Frontex-
Operationen durchgeführt. Insgesamt wurden 
1146 Einsatztage zu Gunsten von Frontex 
geleistet. 
 

    

     



29 

Leitlinie 4: Der gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gLeitlinie 4: Der gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gLeitlinie 4: Der gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gLeitlinie 4: Der gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist ge-e-e-e-
festigt, und den demografischen Herausforderungen wird wirksam festigt, und den demografischen Herausforderungen wird wirksam festigt, und den demografischen Herausforderungen wird wirksam festigt, und den demografischen Herausforderungen wird wirksam 
begegnetbegegnetbegegnetbegegnet    

Legislaturziel: Die Chancen der Migration werden genutzLegislaturziel: Die Chancen der Migration werden genutzLegislaturziel: Die Chancen der Migration werden genutzLegislaturziel: Die Chancen der Migration werden genutzt, und ihren Risiken t, und ihren Risiken t, und ihren Risiken t, und ihren Risiken 
wird begegnetwird begegnetwird begegnetwird begegnet    

Quantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares Ziel    
1. Die Aufnahme ausländischer Arbeitskräfte in die Schweiz orientiert sich an den makroöko-

nomischen Interessen, den Aussichten auf langfristige berufliche und soziale Integration so-
wie den wissenschaftlichen und kulturellen Bedürfnissen der Schweiz. 

 
IndikatorIndikatorIndikatorIndikator    
1. Erwerbsquote nach Nationalität 
 
Die Erwerbsquoten haben sich 2011 im VeDie Erwerbsquoten haben sich 2011 im VeDie Erwerbsquoten haben sich 2011 im VeDie Erwerbsquoten haben sich 2011 im Ver-r-r-r-
gleich zu den Vorjahren kaum verändertgleich zu den Vorjahren kaum verändertgleich zu den Vorjahren kaum verändertgleich zu den Vorjahren kaum verändert    
Die Erwerbsquoten der Schweizerinnen und 
Schweizer, der Personen aus den 27 EU-
Ländern und den EFTA-Staaten sowie aus 
Drittstaaten blieben in den letzten Jahren rela-
tiv stabil. Die Erwerbsquote der Schweizerin-
nen und Schweizer betrug 2011 im zweiten 
Quartal 82,9 Prozent, diejenige der Personen 
aus der EU-27 und der EFTA lag mit 85,7 Pro-

zent etwas höher. Die Erwerbsquote für Per-
sonen aus Drittstaaten lag 2011 mit 73,8 
Prozent tiefer als die beiden anderen Quoten. 
Frauen weisen ungeachtet der Herkunft eine 
tiefere Erwerbsquote auf als Männer. Dies 
trifft auch bei einer Umrechnung in Vollzeit-
äquivalente zu. In Vollzeitäquivalenten ist die 
Erwerbsquote bei Ausländerinnen höher als 
bei Schweizerinnen. 
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Legislaturziel: Die gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsLegislaturziel: Die gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsLegislaturziel: Die gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsLegislaturziel: Die gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsa-a-a-a-
me Werte werden gefördertme Werte werden gefördertme Werte werden gefördertme Werte werden gefördert    

Quantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares Ziel    
1. Der Ausländeranteil bei den frühzeitigen Schulabgängerinnen und Schulabgängern ist nicht 

höher als der in den Jahren 2006–2009 erreichte Mittelwert. 
 
IndikatorIndikatorIndikatorIndikator    
1. Frühzeitige Schulabgängerinnen und Schulabgänger nach Nationalität 
    
Die Zahl der frühzeitigen Schulabgängerinnen Die Zahl der frühzeitigen Schulabgängerinnen Die Zahl der frühzeitigen Schulabgängerinnen Die Zahl der frühzeitigen Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger nimmt und Schulabgänger nimmt und Schulabgänger nimmt und Schulabgänger nimmt ab, ebenso der ab, ebenso der ab, ebenso der ab, ebenso der 
Unterschied zwischen schweizerischen und Unterschied zwischen schweizerischen und Unterschied zwischen schweizerischen und Unterschied zwischen schweizerischen und 
ausländischen Jugendlichenausländischen Jugendlichenausländischen Jugendlichenausländischen Jugendlichen    
Die Anteile der schweizerischen und ausländi-
schen Jugendlichen, welche zu den frühzeiti-
gen Schulabgänger/innen zählen, nahmen in 
den letzten Jahren ab. 2011 brachen rund 4 
Prozent der schweizerischen Jugendlichen und 
rund 19 Prozent der ausländischen Jugendli-
chen die Ausbildung frühzeitig ab. Der Unter-
schied zwischen den beiden Gruppen hat 
ebenfalls abgenommen. 

Die jungen Ausländerinnen und Ausländer 
bilden keine homogene Kategorie. So weisen 
ausländische Jugendliche, die zuhause eine 
andere als die Unterrichtssprache sprechen 
und nicht in der Schweiz geboren wurden, ein 
höheres Risiko auf, nicht direkt in eine nach-
obligatorische Ausbildung einzutreten, als 
junge Migrantinnen und Migranten der zweiten 
Generation (laut Längsschnittuntersuchung 
TREE Transition Erstausbildung – Erwerbsle-
ben). 
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Legislaturziel: Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingLegislaturziel: Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingLegislaturziel: Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingLegislaturziel: Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird einge-e-e-e-
dämmt, unter anderem durch die Stärkung dämmt, unter anderem durch die Stärkung dämmt, unter anderem durch die Stärkung dämmt, unter anderem durch die Stärkung der Präventionder Präventionder Präventionder Prävention    

Quantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares Ziel    
1. Die Gesamtkosten für Gesundheit wachsen nicht stärker als in der letzten Legislaturperiode.    
    
IndikatorenIndikatorenIndikatorenIndikatoren    
1. Kosten des Gesundheitswesens in Prozenten des BIP 
2. Gesundheitsausgaben pro Kopf 
 
Die Gesundheitskosten betrugen 2010 10,9% Die Gesundheitskosten betrugen 2010 10,9% Die Gesundheitskosten betrugen 2010 10,9% Die Gesundheitskosten betrugen 2010 10,9% 
des BIP (provisorische Zahl)des BIP (provisorische Zahl)des BIP (provisorische Zahl)des BIP (provisorische Zahl)    
Das Verhältnis der Gesundheitskosten zum 
BIP hat bis 2004 zugenommen und ist danach 
leicht gesunken. 2010 betragen die Kosten 
10,9 Prozent des BIP. Obwohl die Gesund-
heitskosten auf 62,5 Milliarden Franken zuge-
nommen haben, ist das Verhältnis zum BIP 
relativ stabil. Dies erklärt sich durch das star-
ke Wirtschaftswachstum, welches die Kosten-
erhöhung kompensieren konnte. 
Im internationalen Vergleich hat die Schweiz 
gemessen am Verhältnis zum BIP ein teures 
Gesundheitssystem. 2009 lag die Schweiz 
nach den USA, den Niederlanden, Frankreich, 
Deutschland und Dänemark auf dem sechsten 
Rang. Aufgrund des hohen Wirtschaftswachs-
tums ist das ein niedrigerer Rang als in den 
Vorjahren. 
    
    
    
    
    
    

Die Gesundheitsausgaben pro Kopf steigen Die Gesundheitsausgaben pro Kopf steigen Die Gesundheitsausgaben pro Kopf steigen Die Gesundheitsausgaben pro Kopf steigen 
2010 auf monatlich 661 Franken (provisor2010 auf monatlich 661 Franken (provisor2010 auf monatlich 661 Franken (provisor2010 auf monatlich 661 Franken (provisori-i-i-i-
sche Zahl)sche Zahl)sche Zahl)sche Zahl)    
Die Gesundheitsausgaben pro Kopf steigen im 
beobachteten Zeitraum an (durchschnittliche 
Jahresteuerung 1996 bis 2010: 12,2%, In-
dexbasis = Mai 1993). Für jede Einwohnerin 
und jeden Einwohner werden 2010 monatlich 
661 Franken ausgegeben. 233 Franken der 
monatlichen Ausgaben werden von der obliga-
torischen Krankenversicherung, 166 Franken 
von den privaten Haushalten und 155 Fran-
ken vom Staat (Prävention, Verwaltung, Sub-
ventionen, Ergänzungsleistungen der AHV und 
IV sowie kantonal geregelte Alters- und Pflege-
hilfe) finanziert. Der Rest wird von weiteren 
Versicherungen (Zusatzversicherungen, AHV, 
IV, Unfallversicherung etc.) und privatrechtli-
chen Stiftungen getragen. Die privaten Haus-
halte zahlen zusätzlich zu den Versicherungs-
prämien vor allem für Pflegeheime, Zahnarzt-
leistungen und für ambulante und stationäre 
Kostenbeteiligungen im Rahmen der Kranken-
versicherung. Die Wachstumsrate der Ge-
samtkosten des Gesundheitswesens war hö-
her als jene für die ständige Wohnbevölke-
rung. 
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Legislaturziel: Die Sozialwerke sind finanziell konsolidiertLegislaturziel: Die Sozialwerke sind finanziell konsolidiertLegislaturziel: Die Sozialwerke sind finanziell konsolidiertLegislaturziel: Die Sozialwerke sind finanziell konsolidiert    

Quantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares Ziel    
1. Nachhaltige Sicherung der Altersvorsorge 2012–2015. 
 
IndikatorIndikatorIndikatorIndikator    
1. Rechnungsergebnis der AHV 
    

Die Rechnungsergebnisse der AHV unterliegen Die Rechnungsergebnisse der AHV unterliegen Die Rechnungsergebnisse der AHV unterliegen Die Rechnungsergebnisse der AHV unterliegen 
seit 2000 sehr starken Schwankungenseit 2000 sehr starken Schwankungenseit 2000 sehr starken Schwankungenseit 2000 sehr starken Schwankungen    
Seit 1948 lagen die Einnahmen (inklusive 
Fondsertrag) der AHV immer über den Ausga-
ben, abgesehen von einer Fünfjahresperiode 
Ende der 1970er Jahre, einer Vierjahresperio-
de Ende der 1990er Jahre und 2002 und 
2008. Das grösste Defizit wurde 2008 (minus 
2,3 Milliarden Franken), der höchste Über-
schuss 2009 (plus 3,9 Milliarden Franken) 
verzeichnet. 2011 schloss die AHV mit einem 
Überschuss von 988 Mio. Franken ab. Die 
schwankenden Rechnungsergebnisse der AHV 
sind in erster Linie auf schwankende Kapital-

wertänderungen, das heisst Netto-
Börsengewinne oder Börsenverluste zurückzu-
führen. Nach Abzug der 5 Milliarden Franken, 
welche per 1.1.2012 der IV übertragen wur-
den, kommt das Kapitalkonto der AHV per 
Ende 2011 auf 40,2 Milliarden Franken zu 
stehen (Ende 2010: 44,2 Milliarden). Dies 
entspricht 105 Prozent einer Jahresausgabe. 
Werden jedoch die der IV geliehenen Gelder 
(gesamter Schuldenbetrag) im Ausmass von 
14,9 Milliarden Franken in Abzug gebracht, 
verfügt die AHV über 25,2 Milliarden Franken. 
Dies entspricht rund 66 Prozent einer Jah-
resausgabe. 
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Leitlinie 5: Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig Leitlinie 5: Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig Leitlinie 5: Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig Leitlinie 5: Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig 
und effizienter und ist auf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis und effizienter und ist auf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis und effizienter und ist auf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis und effizienter und ist auf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis 
vorbereitetvorbereitetvorbereitetvorbereitet    

Legislaturziel: Legislaturziel: Legislaturziel: Legislaturziel: Die Versorgung der Schweiz mit Energie und natürlichen ReDie Versorgung der Schweiz mit Energie und natürlichen ReDie Versorgung der Schweiz mit Energie und natürlichen ReDie Versorgung der Schweiz mit Energie und natürlichen Res-s-s-s-
ssssourcen ist langfristig gesichert, und der schrittweise Ausstieg aus der Kerourcen ist langfristig gesichert, und der schrittweise Ausstieg aus der Kerourcen ist langfristig gesichert, und der schrittweise Ausstieg aus der Kerourcen ist langfristig gesichert, und der schrittweise Ausstieg aus der Kern-n-n-n-
energie ist in die Wege geleitetenergie ist in die Wege geleitetenergie ist in die Wege geleitetenergie ist in die Wege geleitet    

Quantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare Ziele    
1. Die gesamte Nachfrage nach nicht erneuerbaren Energien ist bis 2050 erheblich reduziert. 
2. Der Anteil der neuen erneuerbaren Energien am Strom-Mix wird deutlich ausgebaut. 
 
IndikatorenIndikatorenIndikatorenIndikatoren    
1. Verbrauch nicht erneuerbarer Energie 
2. Elektrizitätsproduktion aus neuer erneuerbarer Energie 
 
Der Verbrauch an nicht erneuerbarer Energie Der Verbrauch an nicht erneuerbarer Energie Der Verbrauch an nicht erneuerbarer Energie Der Verbrauch an nicht erneuerbarer Energie 
beträgt 2010 82% des gesamten Bruttoenebeträgt 2010 82% des gesamten Bruttoenebeträgt 2010 82% des gesamten Bruttoenebeträgt 2010 82% des gesamten Bruttoener-r-r-r-
gieverbrauchsgieverbrauchsgieverbrauchsgieverbrauchs    
Der Bruttoverbrauch nicht erneuerbarer Ener-
gie ist seit den 1990er-Jahren gestiegen. 
2010 erreichte der absolute Bruttoverbrauch 
nicht erneuerbarer Energie 977'817 Terajou-
les. Dies entspricht rund 82 Prozent des ge-
samten Bruttoverbrauchs. 45 Prozent des 
Bruttoverbrauchs stammen aus Rohöl und 
Erdölprodukten, 23 Prozent aus Kernbrenn-
stoffen und rund 11 Prozent aus Gas. Fast alle 
nicht erneuerbaren Energieträger werden im-
portiert, was zeigt, dass die Schweiz von nicht 
erneuerbaren Ressourcen aus dem Ausland 
abhängig ist. Die ständige Wohnbevölkerung 
hat seit den 1990er-Jahren stärker zugenom-
men als der Bruttoverbrauch nicht erneuerba-
rer Energie: Der Bruttoverbrauch pro Kopf hat 
folglich seit 1990 leicht abgenommen. 

Der Anteil der Elektrizität aus neuen erneueDer Anteil der Elektrizität aus neuen erneueDer Anteil der Elektrizität aus neuen erneueDer Anteil der Elektrizität aus neuen erneuer-r-r-r-
baren Energien betrug 2010 2,1%baren Energien betrug 2010 2,1%baren Energien betrug 2010 2,1%baren Energien betrug 2010 2,1% 
Der Anteil der Elektrizität aus neuen erneuer-
baren Energien an der Gesamtproduktion von 
Elektrizität ist im Vergleich zu 2000 gestiegen. 
Aus den neuen erneuerbaren Energien wird 
2010 2,1 Prozent der gesamten Elektrizitäts-
produktion gewonnen, was im Vergleich zu 
anderen Energieträgern ein verhältnismässig 
kleiner Anteil ist. In den letzten Jahren hat 
insbesondere die Produktion von Elektrizität 
aus erneuerbaren Anteilen aus Abfall und aus 
Biomasse zugenommen. Diese beiden Ener-
gieträger liefern zusammen über 80 Prozent 
der Elektrizität aus neuen erneuerbaren Ener-
gien, gefolgt von erneuerbaren Anteilen aus 
Abwasser sowie von Sonnen- und Windener-
gie. 
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Legislaturziel: Die Schweiz verfügt über ein finanziell solides und ausgebaLegislaturziel: Die Schweiz verfügt über ein finanziell solides und ausgebaLegislaturziel: Die Schweiz verfügt über ein finanziell solides und ausgebaLegislaturziel: Die Schweiz verfügt über ein finanziell solides und ausgebau-u-u-u-
tes Verkehrsinfrastruktursystemtes Verkehrsinfrastruktursystemtes Verkehrsinfrastruktursystemtes Verkehrsinfrastruktursystem    

Quantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare Ziele    
1. Mit dem Programm zur Engpassbeseitigung sollen die gravierendsten Engpässe auf dem 

Nationalstrassennetz beseitigt werden, damit der Verkehrsfluss trotz Zunahme des Ver-
kehrsvolumens auch in Zukunft nach Möglichkeit gewährleistet bleibt. 

2. Die Eisenbahninfrastruktur wird im heutigen guten Zustand erhalten und weiter ausgebaut. 
 
IndikatorenIndikatorenIndikatorenIndikatoren    
1. Staubelastung    auf dem    Nationalstrassennetz 
2. Netznutzungseffizienz: Jährliche Trassenkilometer je Hauptgleiskilometer 
 
Die Anzahl Staustunden hat 2010 um 47% Die Anzahl Staustunden hat 2010 um 47% Die Anzahl Staustunden hat 2010 um 47% Die Anzahl Staustunden hat 2010 um 47% 
zugenommenzugenommenzugenommenzugenommen    
Die Anzahl Staustunden wegen Verkehrsüber-
lastung erhöhte sich in den 1990er Jahren 
und stabilisierte sich zwischen 2002 und 
2009. 2010 steigt die Anzahl Staustunden 
wegen Verkehrsüberlastung auf 11'786 Stun-
den, was gegenüber dem Vorjahr einer Zu-
nahme um 47 Prozent respektive 3'757 Stun-
den entspricht. Rund zwei Drittel aller regist-
rierten Staus sind auf Verkehrsüberlastung 

zurückzuführen. Die Verkehrsüberlastungen 
bilden sich auf relativ kurzen Abschnitten im 
Bereich der grossen Agglomerationen. Die 
Zunahme der Staustunden kann zum Teil auf 
verbesserte technische Mittel für die Überwa-
chung des Verkehrs auf den Nationalstrassen 
zurückgeführt werden. Inwieweit die Steige-
rung auf zusätzliche Verkehrsbehinderungen 
zurückzuführen ist, kann nicht abschliessend 
beurteilt werden. 
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2011 wurde jeder Hauptgleiskilometer pro 2011 wurde jeder Hauptgleiskilometer pro 2011 wurde jeder Hauptgleiskilometer pro 2011 wurde jeder Hauptgleiskilometer pro 
Tag 86 Mal befahrenTag 86 Mal befahrenTag 86 Mal befahrenTag 86 Mal befahren    
Im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit 
den Eisenbahnunternehmen wurde 2011 die 
Netznutzungseffizienz der Bahnen zum ers-

ten Mal erhoben. Die Netznutzungseffizienz 
beträgt 85,7 Trassenkilometer (Trkm) pro 
Hauptgleiskilometer und pro Tag, das heisst, 
jeder Hauptgleiskilometer des Schienennet-
zes wurde fast 86 Mal pro Tag befahren....

    

Legislaturziel: DLegislaturziel: DLegislaturziel: DLegislaturziel: Die Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und ie Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und ie Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und ie Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und 
seiner Folgen beiseiner Folgen beiseiner Folgen beiseiner Folgen bei    

Quantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare Ziele    
1. Die Schweiz hat sich im Kyoto-Protokoll verpflichtet, die Gesamtsumme der Emissionen der 

sechs Treibhausgase gegenüber 1990 um 8 Prozent zu senken. Dieses Ziel muss im Durch-
schnitt während der Jahre 2008–2012 erreicht werden (erste Verpflichtungsperiode). Bis 
2020 sollen die Treibhausgasemissionen der Schweiz um mindestens 20 Prozent unter das 
Niveau von 1990 sinken. Eine entsprechende Gesetzesrevision ist derzeit in parlamentari-
scher Beratung. 

2. Wo es nicht möglich ist, Naturgefahren auszuweichen, werden Massnahmen baulicher, bio-
logischer oder organisatorischer Art getroffen, um die Gefahr abzuwenden oder die Schäden 
zu reduzieren. 

 
IndikatorenIndikatorenIndikatorenIndikatoren    
1. Treibhausgasemissionen 
2. Schäden durch Naturgefahren 
    

Die Treibhausgasemissionen betrugen 2010 Die Treibhausgasemissionen betrugen 2010 Die Treibhausgasemissionen betrugen 2010 Die Treibhausgasemissionen betrugen 2010 
54,2 Millionen Tonnen 54,2 Millionen Tonnen 54,2 Millionen Tonnen 54,2 Millionen Tonnen ––––    2,7% mehr als 19902,7% mehr als 19902,7% mehr als 19902,7% mehr als 1990    
Die Treibhausgasemissionen haben sich zwi-
schen 1990 und 2010 kaum verändert. Im 
Jahr 2010 betrugen sie 54,2 Mio. Tonnen, 
was einer Zunahme um 2,7 Prozent gegen-

über 1990 entspricht. Die Zunahme zwischen 
2009 und 2010 ist fast ausschliesslich auf die 
tieferen Temperaturen während der Heizperi-
ode zurückzuführen. Im Kyoto-Protokoll hat 
sich die Schweiz verpflichtet, ihre Treibhaus-
gasemissionen zu senken, nämlich im Zeit-
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raum 2008 bis 2012 um 8 Prozent unter den 
Stand von 1990, wobei die Senkenleistung 
des Waldes und der Erwerb von Emissionszer-

tifikaten im internationalen Emissionshandel 
berücksichtigt werden dürfen.

 

2011: Schäden in Höhe von 119 Millionen 2011: Schäden in Höhe von 119 Millionen 2011: Schäden in Höhe von 119 Millionen 2011: Schäden in Höhe von 119 Millionen 
FrankenFrankenFrankenFranken    
Von 1972 bis 2011 verursachten Naturgefah-
ren Gesamtschäden in der Höhe von 13,6 
Milliarden Franken; dies entspricht einem 
durchschnittlichen Schaden von rund 340 
Mio. Franken pro Jahr. Hochwasser und Mur-
gänge verursachten im selben Zeitraum Schä-
den von 12,7 Milliarden Franken, die Schäden 
durch Rutschungen und Sturzprozesse belau-
fen sich auf rund 0,9 Milliarden Franken (teue-
rungsbereinigte Zahlen). 2011 betrugen die 

Schäden durch Naturgefahren 119 Millionen 
Franken. 
Rund die Hälfte der Schäden zwischen 1972 
und 2011 ist auf die fünf grössten Einzeler-
eignisse zurückzuführen. So verursachte das 
Hochwasser vom August 2005 allein Schäden 
in der Höhe von rund 3 Milliarden Franken. 
Das ist die höchste Schadensumme der letz-
ten 30 Jahre. Die Höhe der Schäden durch 
Naturgefahren wird von der Nutzung des Sied-
lungsraums und den Veränderungen des Kli-
mas beeinflusst. 
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Legislaturziel: Die SchweLegislaturziel: Die SchweLegislaturziel: Die SchweLegislaturziel: Die Schweiz pflegt eine optimale Raumiz pflegt eine optimale Raumiz pflegt eine optimale Raumiz pflegt eine optimale Raum----    und Bodennutzung und Bodennutzung und Bodennutzung und Bodennutzung 
und sorgt für einen wirksamen Umweltund sorgt für einen wirksamen Umweltund sorgt für einen wirksamen Umweltund sorgt für einen wirksamen Umwelt----, Kulturland, Kulturland, Kulturland, Kulturland----    und Naturschutz, insbund Naturschutz, insbund Naturschutz, insbund Naturschutz, insbe-e-e-e-
sondere durch eine bessere Abstimmung von Raumordnung und Infrastrusondere durch eine bessere Abstimmung von Raumordnung und Infrastrusondere durch eine bessere Abstimmung von Raumordnung und Infrastrusondere durch eine bessere Abstimmung von Raumordnung und Infrastruk-k-k-k-
turenturenturenturen    

Quantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare Ziele    
1. Die Siedlungsfläche ist bei 400 m2 pro Kopf der Bevölkerung zu stabilisieren. 
2. Die Biodiversität ist zu erhalten und zu fördern. Die Raumplanung leistet einen zentralen 

Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt in der Schweiz. 
3. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs (Fussgänger und Velo) am 

Gesamtverkehr in den verschiedenen Agglomerationen soll mindestens stabilisiert werden. 
 
IndikatorenIndikatorenIndikatorenIndikatoren    
1. Siedlungsfläche pro Kopf 
2. Artenvielfalt ausgewählter Gruppen 
3. Modalsplit im Agglomerationsverkehr 
    

Hauptgrund fürHauptgrund fürHauptgrund fürHauptgrund für    die Zunahme der Siedlungdie Zunahme der Siedlungdie Zunahme der Siedlungdie Zunahme der Siedlungs-s-s-s-
fläche pro Kopf ist der Anstieg der beafläche pro Kopf ist der Anstieg der beafläche pro Kopf ist der Anstieg der beafläche pro Kopf ist der Anstieg der bean-n-n-n-
spruchten Wohnflächespruchten Wohnflächespruchten Wohnflächespruchten Wohnfläche    
Die Siedlungsfläche pro Kopf hat innert 12 
Jahren (Zeitraum zwischen der Arealstatistik 
1979/85 und 1992/97) gesamthaft um 3,9 
Prozent zugenommen und liegt 1992/1997 
bei 397 m2. Die Ergebnisse der Arealstatistik 
2004/09 zeigen weiterhin eine ansteigende 
Tendenz der Siedlungsfläche. So hat der Wert 
in den Ende 2011 ausgewerteten 23 Kanto-
nen um 5,8 m2 zugenommen. 

Die Siedlungsfläche steigt insbesondere, weil 
für Wohnzwecke ein immer grösserer Flä-
chenanteil genutzt wird. Diese Entwicklung ist 
auf Änderungen der Bevölkerungsstruktur, 
abnehmende Haushaltsgrössen, höhere 
Wohnraumansprüche und eine Wohlstands-
steigerung zurückzuführen. Je nach Kanton 
unterscheidet sich die Siedlungsfläche pro 
Kopf. Die Bandbreite reicht von 131 m2 bis 
711 m2 pro Kopf. 
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Zunahme der Artenzahl um 0,8% zwischen Zunahme der Artenzahl um 0,8% zwischen Zunahme der Artenzahl um 0,8% zwischen Zunahme der Artenzahl um 0,8% zwischen 
1997 und 2011, zugleich Schwund von Pop1997 und 2011, zugleich Schwund von Pop1997 und 2011, zugleich Schwund von Pop1997 und 2011, zugleich Schwund von Popu-u-u-u-
lationenlationenlationenlationen    
Die untersuchte Artenzahl hat zwischen 1997 
und 2011 um rund 0,8 Prozent zugenommen. 
Die Zunahme ist nicht allein auf die Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zurückzufüh-
ren, sondern auch eine Folge von Natur-
schutzmassnahmen und Rückeroberungen 
ehemals besiedelter Gebiete sowie Neuein-
wanderungen. Die Artenzunahme darf jedoch 
nicht über den Schwund von Populationen auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene hin-
wegtäuschen. Insgesamt gibt es in der 
Schweiz schätzungsweise 6'000 Pflanzen-, 
41'000 Tier- und 17'000 Flechten- und Pilzar-
ten. Dabei ist davon auszugehen, dass noch 
nicht alle Arten entdeckt wurden. In den ver-
schiedenen Regionen veränderten sich die 
Artenzahlen unterschiedlich und zum Teil stär-
ker als gesamtschweizerisch. 

Der Anteil des öffentlichen Verkehrs und des Der Anteil des öffentlichen Verkehrs und des Der Anteil des öffentlichen Verkehrs und des Der Anteil des öffentlichen Verkehrs und des 
Langsamverkehrs am Gesamtverkehr in Langsamverkehrs am Gesamtverkehr in Langsamverkehrs am Gesamtverkehr in Langsamverkehrs am Gesamtverkehr in den den den den 
Agglomerationen betrug 2010 34,5%Agglomerationen betrug 2010 34,5%Agglomerationen betrug 2010 34,5%Agglomerationen betrug 2010 34,5%    
Der Anteil des öffentlichen Verkehrs und des 
Langsamverkehrs am Gesamtverkehr in den 
Agglomerationen nimmt seit 2000 zu und liegt 
2010 bei 34,5 Prozent. Eine ähnliche Entwick-
lung findet auch auf der Ebene der Schweiz 
statt, der Anteil für den öffentlichen Verkehr 
und den Langsamverkehr liegt für die gesamte 
Schweiz im Vergleich zu den Agglomerationen 
leicht tiefer. 
Mit der Zunahme des Modalsplits zugunsten 
des öffentlichen Verkehrs und des Langsam-
verkehrs geht ein Wachstum des Gesamtver-
kehrs einher. Die geleisteten Personenkilome-
ter auf der Schiene und auf der Strasse haben 
seit 2000 zugenommen.
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Leitlinie 6: Die Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation Leitlinie 6: Die Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation Leitlinie 6: Die Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation Leitlinie 6: Die Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation 
einen einen einen einen SpitzenplatzSpitzenplatzSpitzenplatzSpitzenplatz    

Legislaturziel: Die hohe Qualität und der international gute Ruf des schweLegislaturziel: Die hohe Qualität und der international gute Ruf des schweLegislaturziel: Die hohe Qualität und der international gute Ruf des schweLegislaturziel: Die hohe Qualität und der international gute Ruf des schwei-i-i-i-
zerischen Hochschulsystems und der Forschung sind gewährleistetzerischen Hochschulsystems und der Forschung sind gewährleistetzerischen Hochschulsystems und der Forschung sind gewährleistetzerischen Hochschulsystems und der Forschung sind gewährleistet    

Quantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare Ziele    
1. Die Schweiz ist eine der erfolgreichsten Nationen in Bezug auf ihre Teilnahme am For-

schungsrahmenprogramm der EU. 

2. Die Spitzenstellung der Schweiz in der internationalen Forschung wird gehalten und gefes-
tigt. 

IndikatorenIndikatorenIndikatorenIndikatoren    
1. Europäische Forschungsbeiträge (Rahmenprogramme EU) 
2. Erfolgsquote der schweizerischen Projekte beim European Research Council 
3. Impact-Indikator der schweizerischen wissenschaftlichen Publikationen 
    

2011 war die Schweiz in der Top2011 war die Schweiz in der Top2011 war die Schweiz in der Top2011 war die Schweiz in der Top----10101010----Liste der Liste der Liste der Liste der 
Länder, die Fördermittel aus dem 7.Länder, die Fördermittel aus dem 7.Länder, die Fördermittel aus dem 7.Länder, die Fördermittel aus dem 7.    EUEUEUEU----
Forschungsrahmenprogramm erhieltenForschungsrahmenprogramm erhieltenForschungsrahmenprogramm erhieltenForschungsrahmenprogramm erhielten    
Im Verlauf des 6. Forschungsrahmenpro-
gramms (FRP) erhielt die Schweiz 791 Mio. 
Franken Fördermittel zugesprochen, was ei-
nem Anteil von 3,1 Prozent der gesamten För-
dermittel entspricht. Der Schweizer Beitrag an 
das Budget belief sich im selben Zeitraum auf 
rund 2,7 Prozent, was auf einen Erfolg der 
Schweizer Projekte bei der Vergabe der För-
dermittel hinweist. Im laufenden 7. FRP erhiel-
ten Schweizer Forschende bisher 1'223 Mio. 
Franken Fördermittel (Stand Juni 2011). Die 
Schweiz klassiert sich damit in der Top-10-
Rangliste aller beteiligten Länder. Die Zahl der 
Schweizer Beteiligungen an europäischen FRP 
hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich 
erhöht. Diese Zunahme verlief parallel zur 
Erhöhung der Budgets der FRP, die einen An-
stieg der Zahl der finanzierten Projekte und 
mithin der Beteiligungsmöglichkeiten bewirk-
te. 

Europäischer Forschungsrat: hohe ErfolgsquEuropäischer Forschungsrat: hohe ErfolgsquEuropäischer Forschungsrat: hohe ErfolgsquEuropäischer Forschungsrat: hohe Erfolgsquo-o-o-o-
te von Schweizer Projektente von Schweizer Projektente von Schweizer Projektente von Schweizer Projekten    
Die Anzahl der angenommenen Projekte aus 
der Schweiz hat seit 2007 zugenommen, 
2011 ist die Anzahl leicht gefallen. 2011 wur-
den 44 Projekte erfolgreich beim Forschungs-
rat eingereicht. Damit liegt die Schweiz im 
europäischen Vergleich auf Rang 5 hinter 
Grossbritannien, Deutschland, Frankreich und 
den Niederlanden. 
Die Erfolgsquote der Schweiz zeigt das Ver-
hältnis der erfolgreichen Projektvorschläge zu 
allen eingereichten Projektvorschlägen aus 
der Schweiz. 2011 liegt die Erfolgsquote bei 
rund 28 Prozent, das heisst, rund ein Viertel 
der Projektvorschläge aus der Schweiz wurden 
vom Forschungsrat angenommen. Die durch-
schnittliche Erfolgsquote aller Länder beträgt 
13 Prozent. 
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Hoher Impact der schweizerischen PublikatiHoher Impact der schweizerischen PublikatiHoher Impact der schweizerischen PublikatiHoher Impact der schweizerischen Publikatio-o-o-o-
nen im Zeitraum von 2005 bis 2009nen im Zeitraum von 2005 bis 2009nen im Zeitraum von 2005 bis 2009nen im Zeitraum von 2005 bis 2009    
Anfang der 1980er Jahre lag der Impact der 
schweizerischen Publikationen knapp über 
dem weltweiten Mittelwert. Seither ist er um 
15 Punkte vorgerückt. Im Zeitraum zwischen 
2005 und 2009 verzeichnen die schweizeri-
schen Publikationen einen hohen weltweiten 
Impact: Die Schweiz liegt um 16 Prozent über 
dem weltweiten Mittelwert und hinter den USA 
auf Platz 2 der Weltrangliste über sämtliche 

Forschungsbereiche. Seit Beginn der unter-
suchten Zeitspanne weisen die schweizeri-
schen Publikationen in den Bereichen Chemie, 
Physik, Erdwissenschaften, Technische und 
Ingenieurwissenschaften sowie Informatik und 
Life Sciences einen Impact auf, der weit über 
dem weltweiten Durchschnitt liegt. Die 
Schweiz liefert «nur» 1,2 Prozent des weltwei-
ten Publikationsaufkommens; ihre Publikatio-
nen werden jedoch international stark wahr-
genommen und zitiert.

 

Legislaturziel: Der Nachwuchs für qualifizierte Fachkräfte in Wissenschaft Legislaturziel: Der Nachwuchs für qualifizierte Fachkräfte in Wissenschaft Legislaturziel: Der Nachwuchs für qualifizierte Fachkräfte in Wissenschaft Legislaturziel: Der Nachwuchs für qualifizierte Fachkräfte in Wissenschaft 
und Wirtschaft wird gefördert, und die Bildungsund Wirtschaft wird gefördert, und die Bildungsund Wirtschaft wird gefördert, und die Bildungsund Wirtschaft wird gefördert, und die Bildungs----    und Beschäftigungsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit 
von Jugendlichen ist verbessertvon Jugendlichen ist verbessertvon Jugendlichen ist verbessertvon Jugendlichen ist verbessert    

Quantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare ZieleQuantifizierbare Ziele    
1. Das hochstehende und durchlässige Bildungssystem vermittelt erfolgreich zukunftsfähige 

Inhalte, welche die Beschäftigungsfähigkeit seiner Absolventinnen und Absolventen in Wis-
senschaft und Wirtschaft erhöht. 

2. Die Berufsbildung ist in ihrer Bedeutung als wichtiger Pfeiler für die Förderung des qualifi-
zierten Nachwuchses national und international gestärkt. 

3. Das duale Berufsbildungssystem trägt zu einer im internationalen Vergleich tiefen Jugendar-
beitslosigkeit bei. 

IndikatorenIndikatorenIndikatorenIndikatoren    
1. Erwerbslosenquote von Absolvierenden der Hochschulen 
2. Abschlüsse der beruflichen Grundbildung 
3. Abgeschlossene Ausbildungen der höheren Berufsbildung 
4. Erwerbslosenquote Jugendliche (15–24 Jahre)
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Die Erwerbslosenquote der HochschulabsoDie Erwerbslosenquote der HochschulabsoDie Erwerbslosenquote der HochschulabsoDie Erwerbslosenquote der Hochschulabsol-l-l-l-
ventinnen und Hochschulabsolventen stiventinnen und Hochschulabsolventen stiventinnen und Hochschulabsolventen stiventinnen und Hochschulabsolventen stieg eg eg eg 
2009 auf 4,4%2009 auf 4,4%2009 auf 4,4%2009 auf 4,4%    
Die Erwerbslosenquote der Absolventinnen 
und Absolventen ein Jahr nach Studienab-
schluss ist nach einem Rückgang zwischen 
2005 und 2007 im Jahr 2009 wieder leicht 
angestiegen. Die Erwerbslosenquote beträgt 
2009 durchschnittlich 4,4 Prozent. Zum Ver-
gleich: die Erwerbslosenquote der ständigen 
Wohnbevölkerung liegt 2009 bei 4,3 Prozent. 
Die Absolvierenden der universitären Hoch-
schulen weisen eine höhere Quote auf als jene 
der Fachhochschulen. Dieser Unterschied 

ergibt sich unter anderem aus der fachlichen 
Ausrichtung der Hochschultypen und sagt 
nichts über deren Leistungsfähigkeit aus. 
Mehr als 60 Prozent der Hochschulabsolven-
ten und Hochschulabsolventinnen, die aktiv 
am Arbeitsprozess teilnehmen, haben drei 
Monate nach dem Hochschulabschluss eine 
Erwerbstätigkeit gefunden, die ihrem Ausbil-
dungsniveau entspricht. Fünf Jahre nach dem 
Studienabschluss zeigt sich, dass die Erwerbs-
losenquoten weiter gefallen sind und die mit 
dem Einstieg in den Arbeitsmarkt verbunde-
nen Schwierigkeiten mehrheitlich überwunden 
werden konnten. 
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2010 haben 70% der Jugendlichen eine beru2010 haben 70% der Jugendlichen eine beru2010 haben 70% der Jugendlichen eine beru2010 haben 70% der Jugendlichen eine beruf-f-f-f-
liche Grundbildung abgeschlossenliche Grundbildung abgeschlossenliche Grundbildung abgeschlossenliche Grundbildung abgeschlossen    
Die Abschlussquote in der beruflichen Grund-
bildung beträgt seit 1990 rund zwei Drittel der 
Bevölkerung im entsprechenden Alter. Die 
Gesamtquote zeigt einen Rückgang in der 
zweiten Hälfte der 1990er Jahre, der sich 
nach der Jahrtausendwende wieder zu einem 
leichten Zuwachs wandelt und 2010 70,2 
Prozent erreicht. Die Berufsbildung ist eine 
partnerschaftliche Verbundaufgabe von Bund, 

Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt. 
Die drei Verbundpartner treffen bei Bedarf 
Massnahmen zur Förderung der beruflichen 
Grundbildung. Mit dem 2004 in Kraft getrete-
nen Berufsbildungsgesetz wurden Struktur-
massnahmen zur Stärkung der Berufsbildung 
lanciert, insbesondere auch die Schaffung 
eines breiteren Angebots an Ausbildungen, die 
zu einem eidgenössischen Berufsattest füh-
ren.

.

Mehr PerMehr PerMehr PerMehr Personen mit einem Tertiärabschlusssonen mit einem Tertiärabschlusssonen mit einem Tertiärabschlusssonen mit einem Tertiärabschluss    
Der Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit einem 
Abschluss der höheren Berufsbildung in der 
Wohnbevölkerung im selben Alter liegt 2007 
bis 2009 zwischen 18 Prozent und 19 Pro-
zent. In diesen Jahren sind jeweils um die 
27'500 Abschlüsse der höheren Berufsbildung 
zu verzeichnen. 2010 beträgt die Anzahl der 
Abschlüsse rund 28'200, was einem Anteil 

von 16 Prozent in der ständigen Wohnbevöl-
kerung im selben Alter entspricht. 2011 liegt 
der Anteil bei 15 Prozent. Im Vergleich dazu 
verfügen 2011 29 Prozent der Personen der-
selben Altersgruppe über einen Abschluss 
einer Hochschule. Der Anteil der Personen mit 
einem Tertiärabschluss hat im Laufe der ver-
gangenen Jahre zugenommen. 
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Die Erwerbslosenquote der JugendlichDie Erwerbslosenquote der JugendlichDie Erwerbslosenquote der JugendlichDie Erwerbslosenquote der Jugendlichen ist en ist en ist en ist 
2011 gesunken, bleibt jedoch über dem N2011 gesunken, bleibt jedoch über dem N2011 gesunken, bleibt jedoch über dem N2011 gesunken, bleibt jedoch über dem Ni-i-i-i-
veau von 1991veau von 1991veau von 1991veau von 1991    
Trotz Schwankungen ist die Erwerbslosenquo-
te gemäss ILO bei den 15- bis 24-Jährigen 
über den Zeitraum 1991 bis 2011 hinweg 
insgesamt angestiegen. 2011 betrug die Er-
werbslosenquote der Jugendlichen im zweiten 
Quartal 5,9 Prozent. Sie ist durchschnittlich 
rund doppelt so hoch wie diejenige der gesam-
ten Erwerbsbevölkerung. 
Die Ursachen der Schwankungen der Quote 
sind vielfältig. Die Jugenderwerbslosigkeit rea-

giert beispielsweise stark auf konjunkturelle 
Schwankungen. In konjunkturell schwachen 
Zeiten bauen die Unternehmen Personal ab, 
indem sie «natürliche Abgänge» nicht ersetzen, 
wodurch es für Jugendliche schwieriger wird, 
im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. 
Im internationalen Vergleich ist die Erwerbslo-
senquote gemäss ILO bei den Jugendlichen in 
der Schweiz vergleichsweise tief. 2010 betru-
gen der OECD-Durchschnitt 16,7 Prozent und 
der EU-27 Durchschnitt 20,8 Prozent (Wert im 
zweiten Quartal). 
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Legislaturziel: Die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optLegislaturziel: Die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optLegislaturziel: Die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optLegislaturziel: Die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden opti-i-i-i-
miert und sichergestelltmiert und sichergestelltmiert und sichergestelltmiert und sichergestellt    

Quantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares ZielQuantifizierbares Ziel    
1. Die Beteiligung von Personen ohne nachobligatorische Bildung an nichtformaler Bildung 

nimmt zu. 
 
IndikatorIndikatorIndikatorIndikator    
1. Teilnahme an nicht-formaler Bildung 
 
Die Teilnahme an Weiterbildung hängt vom Die Teilnahme an Weiterbildung hängt vom Die Teilnahme an Weiterbildung hängt vom Die Teilnahme an Weiterbildung hängt vom 
Bildungsstand abBildungsstand abBildungsstand abBildungsstand ab    
Der Anteil der Personen, die an Weiterbildung 
teilnehmen, variiert je nach Bildungsstand. 
Unter Personen, welche als höchsten Bil-
dungsabschluss die obligatorische Schule 
angeben, nehmen 2009 18 Prozent an Wei-
terbildung teil. Personen, die über eine abge-
schlossene Ausbildung auf Hochschulstufe 

verfügen, nehmen im gleichen Jahr zu 70 Pro-
zent an nicht-formaler Bildung teil. Der Anteil 
der Personen ohne nachobligatorische Bildung 
hat sich im Vergleich zu 2006 kaum verän-
dert. Die gesamte Teilnahme an Weiterbildung 
(nicht-formale Bildung) über alle Bildungsstu-
fen hinweg ist seit 2006 relativ stabil geblie-
ben und liegt 2009 insgesamt bei 50 Prozent.
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1111    Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und 
zeichnet sich durch einen gesunden Bundeshaushalt szeichnet sich durch einen gesunden Bundeshaushalt szeichnet sich durch einen gesunden Bundeshaushalt szeichnet sich durch einen gesunden Bundeshaushalt so-o-o-o-
wie effiziente staatliche wie effiziente staatliche wie effiziente staatliche wie effiziente staatliche Institutionen ausInstitutionen ausInstitutionen ausInstitutionen aus    

 
Schwerpunkte im Bereich der ersten Leitlinie setzte der Bundesrat 2012 aus finanzpolitischer 
Sicht in der Bankenaufsicht: so beschloss er ein Paket von Massnahmen zur Stärkung des 
schweizerischen Bankenplatzes. Grossbanken, deren Ausfall die schweizerische Volkswirtschaft 
erheblich schädigen würde, müssen künftig ergänzende Anforderungen bei den Eigenmitteln und 
der Risikoverteilung einhalten sowie der Aufsichtsbehörde eine wirksame Notfallplanung vorle-
gen. Als Sofortmassnahmen sollen ein Mechanismus für die Aktivierung eines antizyklischen Puf-
fers eingeführt und eine verstärkt risikoorientierte Unterlegung mit Eigenmitteln bei Hypothekar-
krediten verlangt werden. 
Ein weiterer wichtiger Teil der Finanzplatzstrategie des Bundesrates sind die Quellensteuerab-
kommen, welche es in effizienter Weise ermöglichen, ausländische Steuerpflichtige mit Bankkon-
ten in der Schweiz unter Wahrung des Schutzes ihrer Privatsphäre gemäss den Regeln ihres 
Wohnsitzstaates zu besteuern. Zur Stärkung der Integrität des Schweizer Finanzplatzes unter-
stützt die Schweiz im Weiteren aktiv die internationale Zusammenarbeit im Bereich der gegensei-
tigen Amtshilfe in Steuersachen. Der Bundesrat hat beschlossen, den internationalen Amtshilfe-
standard nicht nur in Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), sondern auch in so genannten 
Steuerinformationsabkommen zu vereinbaren. Schliesslich wurde ein Bericht zur Weiterentwick-
lung der Aufsichtsinstrumente und der Organisation der FINMA verabschiedet, welche ihre eigene 
Überwachungstätigkeit durch Vor-Ort-Kontrollen und intensivierte Analysetätigkeiten ausgebaut 
hat. Diesen Weg gilt es in der Grossbankenaufsicht konsequent weiterzuverfolgen. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht dominierten 2012 vor allem Wachstum und Wettbewerb. So will 
der Bundesrat mit der Wachstumspolitik 2012–2015 in sieben Handlungsfeldern die künftige 
Wohlstandsentwicklung in der Schweiz fördern. Im Fokus steht neben der internationalen Öffnung 
insbesondere mehr Wettbewerb im Binnenmarkt: breit angelegte Reformen sollen vor allem in 
diesen Sektoren die Arbeitsproduktivität erhöhen. 
Mit einer Revision des Kartellgesetzes sollen die Wettbewerbsentscheide fällende Institution ver-
bessert und besonders schädliche Formen von Kartellabreden verboten werden. Zudem sollen 
Zusammenschlüsse untersagt oder mit Auflagen und Bedingungen belegt werden können, wenn 
sie zu einer erheblichen Behinderung des Wettbewerbs führen, die nicht durch Effizienzgewinne 
kompensiert wird. 
Mit der Weiterentwicklung der Agrarpolitik will der Bundesrat die Innovation in der Land- und Er-
nährungswirtschaft stärker unterstützen, die Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern und die 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen gezielter fördern. Kernelement ist das weiterentwickelte Di-
rektzahlungssystem. Damit wird die Wirksamkeit und Effizienz der eingesetzten Mittel verbessert. 

In der Steuerpolitik soll die steuerliche Benachteiligung von Zweiverdiener- und Rentner-
Ehepaaren gegenüber Konkubinatspaaren bei der direkten Bundessteuer beseitigt werden. So-
dann will der Bundesrat die Rechtssicherheit durch eine Vereinheitlichung der Verfahren und der 
Straftatbestände im Steuerstrafrecht stärken. 2012 hat der Bundesrat auch die Botschaft zu den 
Volksinitiativen «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen» 
und «Schluss mit der MwSt.-Diskriminierung des Gastgewerbes!» verabschiedet. Ferner möchte 
der Bundesrat mit einer Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer jeden Kan-
ton dazu verpflichten, die ordnungs- und rechtmässige Erhebung der direkten Bundessteuer 
(dBST) überprüfen zu lassen. Schliesslich hat sich der Bundesrat mit der Vorbereitung einer öko-
logischen Steuerreform befasst, mit der Anreize gesetzt werden sollen, um die Energieeffizienz zu 
verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren. 
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Betreffend Informationstechnologie hat sich der Bundesrat 2012 mit verschiedenen Gesetzge-
bungsprojekten befasst: so wurde unter anderem die Vernehmlassung zur Änderung des OR und 
des Revisionsaufsichtsrechts eröffnet, mit dem Zweck der Schaffung eines gesamtschweizeri-
schen Handelsregisters, das vollständig elektronisch ist. Daneben sollen mit der Einführung von 
elektronischen Patientendossiers im Gesundheitswesen dank besserer Koordination die Qualität 
der Behandlung verbessert, die Patientensicherheit erhöht und die Effizienz gesteigert werden. 
Mit der Revision des Publikationsgesetzes schafft der Bundesrat die notwendigen rechtlichen 
Grundlagen, damit die elektronische Version der amtlichen Publikationen der Bundeskanzlei in 
Zukunft zur rechtlich massgebenden Fassung wird und gegenüber der gedruckten Version Vor-
rang erhält. 
Im Weiteren sollen Verträge und andere Rechtsgeschäfte künftig vollständig elektronisch beur-
kundet werden können; hierzu wurde eine entsprechende Änderung des ZGB in die Vernehmlas-
sung geschickt. Angesichts ihrer grossen Bedeutung will der Bundesrat das Beurkundungsrecht 
weiterentwickeln und konsolidieren. Sodann soll die Anwendung der elektronischen Signatur für 
juristische Personen und Behörden vereinfacht werden; dies mit einer Revision des Bundesgeset-
zes über die elektronische Signatur. Geplant sind zudem weitere Rechtsetzungsprojekte, um den 
elektronischen Geschäftsverkehr zu fördern. Der Bundesrat will damit die Bedürfnisse der Wirt-
schaft und der Verwaltung nach einer zeitgemässen Regelung befriedigen. Schliesslich hat der 
Bundesrat vom Schlussbericht «Programm GEVER Bund 2008–2012» Kenntnis genommen. Der 
Auftrag des Bundesrats, die Geschäftsverwaltung (GEVER) der Bundesverwaltung gemäss Bun-
desstandard auf elektronische Dossiers umzustellen, wurde grösstenteils umgesetzt. Überdepar-
tementale Prozesse werden seit März 2012 elektronisch vor- und nachbereitet. 
Im Bereich E-Government ist die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen auf 
der Basis der erneuerten Rahmenvereinbarung etabliert; insbesondere in der Form eines von 
Bund und Kantonen paritätisch finanzierten Aktionsplans von prioritären Massnahmen. 

Schliesslich hat der Bundesrat verschiedene wichtige Berichte zur Kenntnis genommen: der Be-
richt über die Evaluation des Bundesgesetzes gegen die Schwarzarbeit bescheinigte diesem, für 
wichtige Fragen einen Interpretationsspielraum offen zu lassen, der zu Unklarheiten beim Vollzug 
führt. Im Weiteren sind die Kompetenzen der Kontrollorgane und die zu kontrollierenden Pflichten 
im Hinblick auf den Nachweis von Schwarzarbeit unzweckmässig ausgestaltet. Ein Bericht zur 
wirtschaftlichen Landesversorgung bilanziert, die Vielfalt, Komplexität und Unvorhersehbarkeit 
von Versorgungsrisiken hätten zugenommen. Mit einer entsprechend breiten Massnahmenpalet-
te ist die wirtschaftliche Landesversorgung für den Krisenfall gerüstet; allerdings wird in einzelnen 
Bereichen wie beispielsweise der Pflichtlagerfreigabe Handlungsbedarf geortet. 
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ZieZieZieZiel 1:l 1:l 1:l 1:    Das Gleichgewicht des Bundeshaushalts bleibt gewahrtDas Gleichgewicht des Bundeshaushalts bleibt gewahrtDas Gleichgewicht des Bundeshaushalts bleibt gewahrtDas Gleichgewicht des Bundeshaushalts bleibt gewahrt    

� Grundsatzentscheid zu den mittelfristigen ausgabenpolitischen Prioritäten 

 

� Botschaft zum Bundesgesetz über das Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket 2014 

(KAP 2014) 

 
 
Im Jahr 2012 wurden keine Grundsatz-
entscheide zu den mittelfristigen ausgabenpo-
litischen Prioritäten vom Bundesrat getroffen. 
Bei der vertieften Prüfung des Ziels erwies es 
sich als vorteilhaft, die Festlegung neuer aus-
gabenpolitischer Prioritäten mit der Erarbei-
tung der nächsten Legislaturplanung zu kom-
binieren, um eine bessere Abstimmung zwi-
schen der Sachplanung und der Finanzpla-
nung zu erreichen. Auf eine grundlegende 
Überarbeitung des Prioritätenprofils wurde 
deshalb verzichtet. Weil aber die in der Aufga-
benüberprüfung definierten Zielwachstumsra-
ten für die Jahre 2008 bis 2015 an das Ende 
ihrer Geltungsdauer gelangt sind, hat die Eid-
genössische Finanzverwaltung 2012 ein so-
genanntes «no Policy Change» Szenario für die 
Jahre 2014 bis 2018 entwickelt, das eine 
fünfjährige Perspektive der Haushaltentwick-

lung aufzeigt. Daraus werden Anfang 2013 im 
Rahmen der finanzpolitischen Standortbe-
stimmung Planungshilfen für die Jahre 2017 
und 2018 abgeleitet. 

Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2012 die 
Botschaft über das Konsolidierungs- und Auf-
gabenüberprüfungspaket 2014 (KAP 2014) 
verabschiedet. Die darin enthaltenen Spar-
massnahmen entlasten den Bundeshaushalt 
jährlich um rund 700 Mio. Franken. Mit dem 
KAP 2014 können strukturelle Defizite in den 
Jahren 2014 bis 2016 aus heutiger Sicht 
vermieden werden. Die finanziellen Aussichten 
bleiben aber wegen erwarteter Mehrbelastun-
gen angespannt. 
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Ziel 2:Ziel 2:Ziel 2:Ziel 2:    Die schweizerDie schweizerDie schweizerDie schweizerische Wirtschaft ist durch bestmögliche Rahmenbische Wirtschaft ist durch bestmögliche Rahmenbische Wirtschaft ist durch bestmögliche Rahmenbische Wirtschaft ist durch bestmögliche Rahmenbe-e-e-e-
dingungen gefestigt und wächst weiterhindingungen gefestigt und wächst weiterhindingungen gefestigt und wächst weiterhindingungen gefestigt und wächst weiterhin    

� Wachstumspolitik 2012–2015 

� Vernehmlassung zur Revision des Landesversorgungsgesetzes 

� Vernehmlassungsergebnis zur Revision des Verjährungsrechts 

 

� Botschaft zur Revision des Kartellgesetzes5 

� Botschaft zur Volksinitiative «1:12 – Für gerechte Löhne» 

� Botschaft zum Übereinkommen Nummer 122 der ILO über die Beschäftigungspolitik 

� Vernehmlassung zur Teilrevision des OR (Sanktionen bei missbräuchlicher oder ungerechtfertigter 

Kündigung) 

� Vernehmlassung zur Totalrevision des Bauprodukterechts 

� Vernehmlassung zur Änderung des OR und des Revisionsaufsichtsrechts 

� Bericht über die Evaluation des Bundesgesetzes gegen die Schwarzarbeit 

� Bericht zur wirtschaftlichen Landesversorgung 2009–2012 

 
 
Der Bundesrat hat am 15. Juni 2012 den Be-
richt zur Wachstumspolitik 2012–2015 gut-
geheissen und vom Schlussbericht über die 
Reformbestrebungen 2008–2011 Kenntnis 
genommen. Die neue Wachstumspolitik 
2012–2015 will in sieben Handlungsfeldern 
die künftige Wohlstandsentwicklung in der 
Schweiz fördern. Im Fokus steht neben der 
internationalen Öffnung insbesondere mehr 
Wettbewerb im Binnenmarkt: breit angelegte 
Reformen sollen vor allem in diesen Sektoren 
die Arbeitsproduktivität erhöhen. Neu soll 
auch der Tragbarkeit der Umweltbelastung 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den. Das Paket umfasst dreizehn Massnah-
men aus der Legislaturplanung 2011–2015, 
die in den sieben Handlungsfeldern wirken, 
welche für die wirtschaftliche Prosperität der 
Schweiz besonders wichtig sind. 

Die Vernehmlassung zur Revision des Landes-
versorgungsgesetzes konnte aufgrund der 
Komplexität der Materie sowie der themati-
schen Breite der betroffenen Fachgebiete 
nicht wie ursprünglich geplant Ende 2012 in 
die Wege geleitet werden. Die Grundlagen zur 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
liegen vor; das Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung hat einen Gesetzesentwurf 
und einen erläuternden Bericht ausgearbeitet. 
Das Verfahren der Ämterkonsultation wurde 
am 14. Dezember 2012 abgeschlossen. 

Der Bundesrat hat am 29. August 2012 die 
Ergebnisse der Vernehmlassung zur Revision 
des Verjährungsrechts zur Kenntnis genom-
men und das federführende Departement 
beauftragt, gestützt darauf eine Botschaft 
auszuarbeiten. Die entsprechende Revision 
des OR wurde in der Vernehmlassung mehr-
heitlich begrüsst. Mit der Revision sollen Ver-
jährungsbestimmungen im Privatrecht verein-
heitlicht und die Fristen im ausservertragli-
chen Haftpflichtrecht verlängert werden. 

Der Bundesrat hat am 22. Februar 2012 die 
Botschaft zur Revision des Kartellgesetzes 
verabschiedet. Durch diese Revision sollen die 
Wettbewerbsentscheide fällende Institution 
verbessert und besonders schädliche Formen 
von Kartellabreden verboten werden. Zudem 
sollen Zusammenschlüsse untersagt oder mit 
Auflagen und Bedingungen belegt werden 
können, wenn sie zu einer erheblichen Behin-
derung des Wettbewerbs führen, die nicht 
durch Effizienzgewinne kompensiert wird. Zie-
le der Revision des Kartellgesetzes sind pri-
mär die Erhöhung der Prävention und Rechts-
sicherheit, die Verbesserung der Wirksamkeit 
der Umsetzung der Wettbewerbspolitik sowie 
die Beschleunigung der Verfahren, was den 
Wettbewerb in der Schweiz intensivieren und 
den Wirtschaftsstandort langfristig stärken 
soll. 
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Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 18. 
Januar 2012 die Botschaft zur Volksinitiative 
«1:12 – Für gerechte Löhne» verabschiedet. Er 
empfiehlt die Ablehnung ohne Gegenvor-
schlag. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die 
Initiative kein wirksames Mittel gegen zu hohe 
Löhne und Lohnungleichheit darstellt. Die 
Massnahmen im Bereich der Lohnbildung und 
der Umverteilung der Einkommen, die bereits 
getroffen wurden oder zurzeit entwickelt wer-
den, sind dafür besser geeignet. 

Der Bundesrat hat am 21. März 2012 die Bot-
schaft zum Übereinkommen Nummer 122 der 
ILO über die Beschäftigungspolitik verab-
schiedet. Das Übereinkommen fördert die 
Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen 
zur Umsetzung von gewissen Wirtschafts- und 
Sozialpolitiken. Diese haben zum Ziel, die pro-
duktive Vollbeschäftigung und die frei gewähl-
te Erwerbstätigkeit zu fördern. Der Norm wird 
vorrangige Bedeutung im Hinblick auf Good 
Governance zugeschrieben. Mit der Ratifikati-
on des Übereinkommens setzt die Schweiz ein 
Zeichen für die internationale Solidarität. 

Der Bundesrat hat am 21. November 2012 
die Ergebnisse zur Teilrevision des OR (Sank-
tionen bei missbräuchlicher oder ungerecht-
fertigter Kündigung) zur Kenntnis genommen 
und das federführende Departement beauf-
tragt, eine entsprechende Botschaft zu erar-
beiten. Wer Missstände am Arbeitsplatz mel-
det, soll künftig besser vor einer Kündigung 
geschützt werden. Der Bundesrat will deshalb 
die Voraussetzungen für eine rechtmässige 
Meldung von Missständen am Arbeitsplatz in 
einem neuen Artikel im OR festlegen. Die vor-
geschlagene Bestimmung wurde im Jahr 2009 
von einer Mehrheit grundsätzlich befürwortet 
und wird im Lichte der Vernehmlassungser-
gebnisse überarbeitet. Ob der Kündigungs-
schutz allgemein verbessert werden soll, wird 
der Bundesrat später gestützt auf eine Studie 
über die Grundlagen des Kündigungsschutzes 
für Arbeitnehmervertreter entscheiden. 

Der Bundesrat hat am 21. September 2012 
die Vernehmlassung zur Totalrevision des 
Bauprodukterechts des Bundes eröffnet. Die-

ses soll an die neue europäische Bauproduk-
teverordnung angepasst werden. Ziel der An-
passung ist, die Vorteile des bilateralen Ab-
kommens mit der EU über die gegenseitige 
Anerkennung von Konformitätsbewertungen 
für die Schweiz zu erhalten. 

Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2012 die 
Vernehmlassung zur Änderung des OR und 
des Revisionsaufsichtsrechts eröffnet. Zweck 
der Revision ist in erster Linie die Schaffung 
eines gesamtschweizerischen Handelsregis-
ters, das vollständig elektronisch ist. Das Ein-
tragungsverfahren und die Behördenzusam-
menarbeit sollen vereinfacht und die Daten-
qualität verbessert werden. Zudem werden 
einzelne Bestimmungen im Gesellschaftsrecht 
geändert, um es zu modernisieren und die 
Gründung einfach strukturierter Gesellschaf-
ten zu erleichtern. Ausserdem wird der extra-
territoriale Geltungsbereich des Revisionsauf-
sichtsgesetzes präzisiert, um das Verhältnis 
zwischen dem Investorenschutz, der Sicher-
stellung einer effektiven und effizienten Auf-
sicht und der Wettbewerbsfähigkeit des 
Schweizer Kapitalmarkts zu verbessern. 

Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2012 
den Bericht über die Evaluation des Bundes-
gesetzes gegen die Schwarzarbeit (BGSA) gut-
geheissen. Die Evaluation ergab, dass die 
Massnahmen des BGSA grundsätzlich erfolg-
versprechend sind, ihr Beitrag zur Eindäm-
mung der Schwarzarbeit bisher jedoch eher 
gering war. Dies liegt im Wesentlichen daran, 
dass das Gesetz für wichtige Fragen einen 
Interpretationsspielraum offen lässt, der zu 
Unklarheiten beim Vollzug führt. Im Weiteren 
sind die Kompetenzen der Kontrollorgane und 
die zu kontrollierenden Pflichten im BGSA im 
Hinblick auf den Nachweis von Schwarzarbeit 
unzweckmässig ausgestaltet. Schliesslich 
erwiesen sich die mit dem vereinfachten Ab-
rechnungsverfahren geschaffenen administra-
tiven Erleichterungen als geringfügig. 

Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2012 
vom Bericht zur wirtschaftlichen Landesver-
sorgung 2009 bis 2012, Kenntnis genommen. 
Die Vielfalt, Komplexität und Unvorhersehbar-
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keit von Versorgungsrisiken haben zugenom-
men. Mit einer entsprechend breiten Mass-
nahmenpalette ist die wirtschaftliche Landes-
versorgung für den Krisenfall gerüstet. Diese 
wird zudem laufend an die sich wandelnden 
Herausforderungen angepasst. Der Bericht 
ortet jedoch in einigen Bereichen Handlungs-
bedarf, damit die wirtschaftliche Landesver-
sorgung den Anforderungen an eine zeitge-

mässe Krisenvorsorge weiterhin genügen 
kann. So braucht es Anpassungen der Abläufe 
beispielsweise bei der Pflichtlagerfreigabe 
oder weitere Sofortmassnahmen im Ereignis-
fall, damit die Landesversorgung schneller, 
gezielter und flexibler eingreifen kann. 
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Ziel 3:Ziel 3:Ziel 3:Ziel 3:    Stabilität und Standortattraktivität des Stabilität und Standortattraktivität des Stabilität und Standortattraktivität des Stabilität und Standortattraktivität des Finanzplatzes sind gewähFinanzplatzes sind gewähFinanzplatzes sind gewähFinanzplatzes sind gewähr-r-r-r-
leistetleistetleistetleistet    

� Überwachung der Umsetzung der Finanzmarktstrategie 

� Umsetzung der TBTF-Gesetzesvorlage (Stärkung der Stabilität im Finanzsektor) 

� Umsetzung der Beschlüsse des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht («Basel III») 

� Neue Verhandlungsmandate für den Abschluss von Abkommen mit weiteren Staaten betreffend ei-

ne Quellensteuer und einen verbesserten Marktzugang 

� Weiterführung der Umsetzung der schweizerischen Politik betreffend den Informationsaustausch 

 

� Botschaft zur Änderung des Kollektivanlagengesetzes (KAG) 

� Botschaft zur Anpassung der Bundesgesetze über die direkte Bundessteuer und über die Harmoni-

sierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden an den AT StGB 

� Bericht zur Weiterentwicklung der Aufsichtsinstrumente und der Organisation der FINMA 

� Bericht zur Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

 
 
Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2012 
eine Gesamtschau zur Finanzmarktpolitik ver-
abschiedet. Sie enthält Massnahmen, mit de-
nen die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplat-
zes gestärkt und Missbräuche gezielter be-
kämpft werden. Sämtliche Massnahmen zie-
len darauf ab, die Qualität, Stabilität und In-
tegrität des Finanzplatzes zu erhalten und zu 
verbessern. Die Berichterstattung über den 
Stand der Umsetzung der 25 Massnahmen 
der Finanzmarktstrategie ist Bestandteil des 
Berichts zur Finanzmarktpolitik des Bundes. 

Der Bundesrat hat am 15. Februar 2012 die 
vom Parlament am 30. September 2011 ver-
abschiedete Änderung des Bankengesetzes 
zur Regelung der «Too big to fail»-Problematik 
auf den 1. März 2012 in Kraft gesetzt. Sys-
temrelevante Banken haben damit künftig 
strengere Anforderungen bei den Eigenmitteln, 
der Liquidität und der Organisation zu erfüllen. 
Gleichzeitig hat der Bundesrat Verordnungs-
änderungen beschlossen, welche die in der 
Gesetzesänderung enthaltenen steuerlichen 
Massnahmen umsetzen. Der Bundesrat hat 
zudem am 30. November 2012 mit einer Ver-
ordnung neue Liquiditätsvorschriften für Ban-
ken erlassen. Banken müssen danach jeder-
zeit über genügend Liquidität verfügen, um 
ihren Zahlungsverpflichtungen auch in Krisen-
situationen nachkommen zu können. Zusätz-
lich dienen die besonderen Anforderungen an 

die systemrelevanten Banken der Systemsta-
bilität des Finanzplatzes. 

Der Bundesrat hat am 1. Juni 2012 ein Paket 
von Massnahmen zur Stärkung des Schweize-
rischen Bankenplatzes beschlossen. Mit einer 
Totalrevision der Eigenmittelverordnung sind 
die Banken ab 1. Januar 2013 gehalten, die 
neuen Regeln des Basler Ausschusses für 
Bankenaufsicht (Basel III) einzuhalten. Zusätz-
lich müssen Grossbanken, deren Ausfall die 
schweizerische Volkswirtschaft erheblich 
schädigen würde, künftig ergänzende Anforde-
rungen bei den Eigenmitteln und der Risiko-
verteilung einhalten sowie der Aufsichtsbe-
hörde eine wirksame Notfallplanung vorlegen. 
Teil des Pakets sind zudem zwei Sofortmass-
nahmen, mit denen ein Mechanismus für die 
Aktivierung eines antizyklischen Puffers einge-
führt und eine verstärkt risikoorientierte Unter-
legung mit Eigenmitteln bei Hypothekarkredi-
ten verlangt wird. 

Integrität und Berechenbarkeit bezüglich 
Rahmenbedingungen dienen der Stärkung des 
Vertrauens der Kunden in den Schweizer Fi-
nanzplatz, aber auch dessen Akzeptanz im 
internationalen Umfeld. Bilaterale Quel-
lensteuerabkommen bilden einen wichtigen 
Teil der Finanzplatzstrategie des Bundesrates. 
Die Abkommen ermöglichen in effizienter Wei-
se, ausländische Steuerpflichtige mit Bank-
konten in der Schweiz unter Wahrung des 
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Schutzes ihrer Privatsphäre gemäss den Re-
geln ihres Wohnsitzstaates zu besteuern. Am 
18. April 2012 hat der Bundesrat die Bot-
schaft zu den Quellensteuerabkommen mit 
Deutschland und Grossbritannien und zum 
Bundesgesetz über die internationale Quel-
lenbesteuerung (IQG) verabschiedet. Am 20. 
April wurde auch ein analoges Quellensteuer-
abkommen mit Österreich verabschiedet. Der 
Ratifizierungsprozess mit Grossbritannien und 
Österreich ist abgeschlossen; diese Abkom-
men sind am 1.1.2013 in Kraft getreten. Hin-
gegen musste die Schweiz die Ablehnung des 
bilateralen Quellensteuerabkommens durch 
die deutsche Länderkammer zur Kenntnis 
nehmen. Damit wurde eine Gelegenheit ver-
passt, das langwierige Problem mit unversteu-
erten deutschen Geldern in der Schweiz zu 
lösen. 

Die Schweiz unterstützt aktiv die internationa-
le Zusammenarbeit im Bereich der gegenseiti-
gen Amtshilfe in Steuersachen. Im Jahr 2012 
hat der Bundesrat Botschaften zur Genehmi-
gung von Doppelbesteuerungsabkommen 
gemäss OECD-Standard mit Irland, Portugal, 
Bulgarien, Slowenien, Tschechien, Turkmenis-
tan und Peru verabschiedet. Der Bundesrat 
hat am 4. April 2012 zudem beschlossen, den 
internationalen Amtshilfestandard nicht nur in 
Doppelbesteuerungsabkommen, sondern 
auch in so genannten Steuerinformationsab-
kommen zu vereinbaren. Mit diesem Be-
schluss kam die Schweiz einer Aufforderung 
des Global Forum über Transparenz und In-
formationsaustausch in Steuersachen nach. 
Gleichzeitig hat der Bundesrat einen Bericht 
über die Möglichkeit solcher Steuerinformati-
onsabkommen mit Entwicklungsländern gut-
geheissen. Damit kann ein Beitrag zur Unter-
bindung illegaler Finanzflüsse und zur Stär-
kung der Integrität des Schweizer Finanzplat-
zes geleistet werden. 

Der Bundesrat hat am 2. März 2012 die Bot-
schaft zur Teilrevision des Bundesgesetzes 
über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) ver-
abschiedet. Im Bereich der kollektiven Kapi-
talanlagen haben sich die Anforderungen an 
Anlegerschutz und Wettbewerbsfähigkeit seit 

Inkrafttreten des KAG im Jahr 2007 verändert. 
Zudem haben sich die Bestimmungen über die 
Verwaltung, Verwahrung und den Vertrieb als 
lückenhaft erwiesen. Mit den international 
wachsenden Anforderungen werden sich die 
Regulierungslücken weiter verschärfen. Mit 
der Vorlage sollen diese Lücken geschlossen 
werden. Gleichzeitig werden Anlegerschutz 
und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und der 
Zugang zum europäischen Markt für schweize-
rische Vermögensverwalter wird gewährleistet. 

Der Bundesrat hat am 2. März 2012 die Bot-
schaft zur Anpassung der Bundesgesetze über 
die direkte Bundessteuer und über die Har-
monisierung der direkten Steuern der Kantone 
und Gemeinden an den Allgemeinen Teil des 
Strafgesetzbuches (AT StGB) verabschiedet. 
Mit dieser Vorlage sollen einerseits die Verjäh-
rungsfristen für die Strafverfolgung und die 
Sanktionen für Vergehen im Sinne des AT 
StGB nachgeführt werden. Zum andern sollen 
kleinere Anpassungen, die aufgrund der 
Rechtsprechung des Bundesgerichts notwen-
dig geworden sind, vorgenommen werden. 

Der Bundesrat hat am 23. Mai 2012 einen 
Bericht zur Weiterentwicklung der Aufsichtsin-
strumente und der Organisation der Eidgenös-
sischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) verab-
schiedet. Im Bericht analysiert der Bundesrat 
die Massnahmen der Finanzmarktaufsicht und 
begrüsst diese. Anhand des risikoorientierten 
Aufsichtskonzepts bestimmt die FINMA, wel-
ches Aufsichtsinstrument sie bei einer Bank 
verwenden will. Mit der Zusammenführung der 
Bankenaufsicht in einen Geschäftsbereich 
schafft die FINMA die Basis für eine integrierte 
Arbeitsweise. Die FINMA hat die eigene Über-
wachungstätigkeit durch Vor-Ort-Kontrollen 
und intensivierte Analysetätigkeiten ausge-
baut. Diesen Weg gilt es, insbesondere in der 
Grossbankenaufsicht, konsequent weiterzu-
verfolgen. Dazu gehören auch die Zusammen-
arbeit mit der SNB sowie mit ausländischen 
Aufsichtsbehörden. Erhöhte Aufmerksamkeit 
der FINMA wird künftig die Koordination zwi-
schen ihrer eigenen Prüftätigkeit und derjeni-
gen durch die Prüfgesellschaften verlangen, 



55 

um die Vermischung von Verantwortlichkeiten 
zu vermeiden. 

Der Bundesrat hat am 10. Oktober 2012 ei-
nen Bericht über die Kompatibilität des soge-
nannten Qualified Intermediary Agreement 
(QIA) mit dem schweizerischen Bankgeheimnis 
verabschiedet. Im Bericht kommt der Bundes-

rat zum Schluss, dass das Bankgeheimnis 
durch das Agreement der Schweizer Banken 
mit den USA nicht verletzt wird. 
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� Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik und zu einem Bundesbeschluss über die finanziel-

len Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2014–2017 

 
 
Der Bundesrat hat am 1. Februar 2012 die 
Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpoli-
tik in den Jahren 2014 bis 2017 (AP 14–17) 
verabschiedet. Mit der AP 14–17 will der Bun-
desrat die Innovation in der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft stärker unterstützen, die 
Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern und 
die gemeinwirtschaftlichen Leistungen geziel-
ter fördern. Kernelement der AP 14–17 ist das 

weiterentwickelte Direktzahlungssystem. Da-
mit wird die Wirksamkeit und Effizienz der 
eingesetzten Mittel verbessert. Zur finanziellen 
Unterstützung der Landwirtschaft sind für die 
Periode 2014 bis 2017 insgesamt 13,670 
Milliarden Franken vorgesehen. 
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� Botschaft über die Legislaturplanung 2011–2015 

� Botschaft zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte 

� Botschaft zum Bundesgesetz über Aufgaben, Organisation und Finanzierung des Eidgenössischen 

Instituts für Meteorologie und Klimatologie 

� Bericht zum statistischen Mehrjahresprogramm 2011–2015 

� Umsetzung der «Personalstrategie Bundesverwaltung 2011–2015» 

� Strategische Steuerung der Bundesinformatik durch den Bundesrat 

� Operationelle Einführung von «Single Point of Orientation» (SPO) 

 

� Risikomanagement Bund 

� Bericht über Massnahmen zur frühzeitigen Information des Parlamentes über relevante europäi-

sche Gesetzgebungsentwürfe 

 
 
Am 25. Januar 2012 hat der Bundesrat die 
Botschaft über die Legislaturplanung 2011–
2015 verabschiedet. Er will den Herausforde-
rungen der Zukunft mit sechs politischen Leit-
linien begegnen: Es geht ihm um die Attraktivi-
tät und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 
Schweiz, um die gute Positionierung der 
Schweiz regional und global, um die Gewähr-
leistung der Sicherheit, um die Festigung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts, um die 
nachhaltige Nutzung von Energien und Res-
sourcen sowie um den Erhalt des Spitzenplat-
zes in Bildung, Forschung und Innovation. Den 
sechs Leitlinien hat der Bundesrat 26 Ziele 
und 89 darauf ausgerichtete Massnahmen 
(Richtliniengeschäfte) zugeordnet. Erstmals 
wurden den strategischen Zielen auch quanti-
fizierbare Ziele mit entsprechenden Indikato-
ren zugeordnet, um die Entwicklung der Legis-
laturziele im Sinne eines Monitorings zu beo-
bachten. 

Betreffend Revision des Bundesgesetzes über 
die politischen Rechte liefen 2012 die Vorbe-
reitungsarbeiten für zwei Teilrevisionen, einer-
seits zum Nationalratswahlrecht und anderer-
seits zur Vorprüfung von Volksinitiativen ge-
paart mit der Erweiterung der materiellen 
Schranken von Verfassungsrevisionen. Kurz 
nach Abschluss der Ämterkonsultation zum 
Vorentwurf betreffend Nationalratswahlrecht 
führten die knapp nicht zustande gekomme-
nen Referenden gegen die drei Abgeltungs-

steuerabkommen mit Deutschland, Grossbri-
tannien und Österreich zu parlamentarischen 
Interventionen, was eine Erweiterung dieser 
Vorlage notwendig machte. Der Bundesrat hat 
demzufolge die Verabschiedung der Botschaft 
vertagt. 

Der Bundesrat hat am 2. März 2012 die Bot-
schaft zur Totalrevision des Meteorologiege-
setzes verabschiedet. Sie schafft die Voraus-
setzung, um den Service public des Bundes-
amts für Meteorologie und Klimatologie (Me-
teoSchweiz) zu verbessern und den volkswirt-
schaftlichen Nutzen seiner Dienstleistungen 
zu erhöhen. Sowohl der Nationalrat (Sommer-
session) als auch der Ständerat (Herbstsessi-
on) haben entschieden, nicht auf die Vorlage 
einzutreten. 

Der Bundesrat hat am 25. Januar 2012 den 
Bericht zum statistischen Mehrjahrespro-
gramm des Bundes für die Periode 2011 bis 
2015 verabschiedet. Dieses Programm stellt 
die Grundlage für die Planung der bundessta-
tistischen Aktivitäten der kommenden vier 
Jahre dar. Mit den strategischen Zielen soll 
sichergestellt werden, dass die Bundesstatis-
tik qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte 
statistische Informationen liefert, wobei sie 
sich soweit wie möglich auf Verwaltungsdaten 
und Verwaltungsregister stützt. Neben den 
fünf festgelegten strategischen Zielen wurden 
thematische Schwerpunkte wie die Einführung 
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eines statistischen Gesundheitsinformations-
systems oder die Messung des gesellschaftli-
chen Fortschritts definiert. 

Betreffend Umsetzung der «Personalstrategie 
Bundesverwaltung 2011–2015» wurde unter 
anderem das Kompetenzenmodell der Bun-
desverwaltung überarbeitet, die Grundanfor-
derungen an Kader definiert und eine Social-
Media-Strategie für den Arbeitgeber Bundes-
verwaltung erarbeitet. Hingegen hat sich der 
Bundesrat am 30. November 2012 gegen die 
Entwicklung eines neues Lohnsystems für das 
mittlere und hohe Kader der Bundesverwal-
tung entschieden. Das bestehende Lohnklas-
sensystem wie auch die vorhandenen Instru-
mente weisen nach Auffassung des Bundesra-
tes nach wie vor genügend Spielraum für Bun-
desrat und Verwaltung auf, um flexibel auf 
veränderte Bedingungen bei der Personalrek-
rutierung eingehen zu können. 

Der Bundesrat hat am 28. März 2012 den 
Masterplan zur Umsetzung der IKT-Strategie 
des Bundes 2012–2015 gutgeheissen. Damit 
sind nun 13 Meilensteine für die Jahre 2012 
und 2013 definiert und die Verantwortlichkei-
ten in der Bundesverwaltung festgelegt. Mit 
Beschluss vom 27. Juni 2012 hat der Bundes-
rat im Bereich der finanziellen Führung der 
Bundesinformatik präzise Regelungen verab-
schiedet. Ab 2013 wird der Bundesrat jeweils 
im Rahmen der Gesamtbeurteilung Ressour-
cen über die Zuteilung der zentral eingestell-
ten IKT-Mittel befinden. Am 30. November 
2012 schliesslich hat der Bundesrat das Kon-
zept zum Strategischen IKT-Controlling auf 
Stufe Bund zur Kenntnis genommen und die 
Weisungen dazu gutgeheissen. Ab 2013 wird 
der Bundesrat die strategischen Fragestellun-
gen zur IKT in der Bundesverwaltung mindes-
tens einmal pro Jahr im Rahmen eines strate-
gischen IKT-Controllingberichts beraten. 

Mit dem «Single Point of Orientation» (SPO) soll 
ein zentraler Nachweis von amtlichen Doku-
menten beim Bund geschaffen werden, was 
den im Öffentlichkeitsgesetz gewährten An-

spruch auf Akteneinsicht erleichtern soll. Das 
Pilotprojekt zur Einführung von SPO konnte 
erfolgreich abgeschlossen werden. Die Umset-
zung von SPO wird im Rahmen eines Projektes 
und in Begleitung einer interdepartementalen 
Arbeitsgruppe im Jahr 2013 fortgesetzt. 

Im Rahmen der jährlichen Risikoberichterstat-
tung haben die Departemente und die Bun-
deskanzlei dem Bundesrat ihre Kernrisiken 
dargelegt, pro Departement zwischen drei und 
elf. Wie in den Vorjahren handelte es sich 
schwergewichtig um finanzielle und wirtschaft-
liche Risiken, um rechtliche Risiken sowie um 
Sach-, technische und Elementarrisiken. Von 
grosser Bedeutung sind weiterhin Risiken im 
Zusammenhang mit der Ausübung von Auf-
sichtstätigkeiten, mit dem anhaltenden Steu-
erstreit mit anderen Staaten sowie mit der 
Informatik und der Telekommunikation. Im 
Weiteren hat die EFV als Koordinationsstelle in 
enger Zusammenarbeit mit den departemen-
talen Risikomanagern in allen Departementen 
einen Workshop mit den Risiko-Coaches der 
Verwaltungseinheiten durchgeführt. Erstmals 
wurde 2012 sodann ein sogenanntes «Risiko-
Update» durchgeführt. Dieses soll einerseits 
die Krisenfrüherkennung im Bund stärken und 
gleichzeitig zu einer Dynamisierung des Risi-
komanagements beitragen. Der Fokus liegt 
auf der Verschärfung von Kernrisiken und auf 
allfälligen neuen Risiken mit Krisenpotenzial. 
Die Leitung jeder Verwaltungseinheit prüfte 
schliesslich per Mitte Jahr ihre Risikosituation. 
Die Rückmeldungen gelangten via Departe-
mente und Koordinationsstelle an die GSK. 
Anschliessend wurde der Bundesrat orientiert. 

Der Bericht über Massnahmen zur frühzeitigen 
Information des Parlamentes über relevante 
europäische Gesetzgebungsentwürfe (in Erfül-
lung der Mo. APK-S 10.3005) konnte dem 
Bundesrat nicht vorgelegt werden; der Be-
richtsentwurf ist jedoch fertiggestellt und wird 
noch konsolidiert aufgrund der letzten europä-
ischen Entwicklungen. 

 

  
  



59 
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� Vernehmlassung zur Unternehmenssteuerreform III 

� Vernehmlassung zur Beseitigung der Heiratsstrafe und Erzielung ausgewogener Belastungsrelatio-

nen bei der Ehepaar- und Familienbesteuerung 

� Vernehmlassung zur Revision des eidgenössischen Steuerstrafrechtes 

� Fortsetzung der Gespräche mit der Europäischen Union über die Unternehmensbesteuerung 

 

� Botschaft zur Volksinitiative «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber 

betreuen» 

� Botschaft zur Volksinitiative «Schluss mit der MwSt.-Diskriminierung des Gastgewerbes!» 

� Botschaft zur Totalrevision des Alkoholgesetzes 

� Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (Finanzielle Oberauf-

sicht über die direkte Bundessteuer) 

� Bericht zur Dualen Einkommenssteuer 

� Bericht zu Steuerausfällen aufgrund Steuerbefreiung von Start-up-Unternehmen 

� Bericht zu steuerlichen Fördermassnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung 

� Aussprache zur ökologischen Steuerreform 

 
 
Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zur 
Unternehmenssteuerreform III nicht wie ge-
plant 2012 eröffnet, weil die Reform in einem 
engen Zusammenhang mit internationalen 
Entwicklungen steht, namentlich mit dem Dia-
log mit der EU über Fragen der Unterneh-
mensbesteuerung. 

Der Bundesrat hat am 29. August 2012 die 
Vernehmlassung zu einem Bundesgesetz er-
öffnet, das die steuerliche Benachteiligung 
von Zweiverdiener- und Rentner-Ehepaaren 
gegenüber Konkubinatspaaren bei der direk-
ten Bundessteuer beseitigt. Bei der direkten 
Bundessteuer werden bestimmte Zweiverdie-
nerehepaare mit höheren Einkommen und 
zahlreiche Rentnerehepaare mit mittleren und 
höheren Einkommen nach wie vor steuerlich 
schlechter gestellt als Konkubinatspaare in 
gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Wo 
diese Mehrbelastung zehn Prozent übersteigt, 
liegt eine verfassungswidrige Ungleichbehand-
lung vor. Ziel der anvisierten Revision ist es, 
bei der direkten Bundessteuer eine im Ein-
klang mit der Verfassung stehende Ehepaar- 
und Familienbesteuerung zu verankern, die 
sich möglichst neutral gegenüber den ver-
schiedenen Partnerschafts- und Familienmo-

dellen verhält und zu ausgewogenen Belas-
tungsrelationen führt. 

Durch eine Vereinheitlichung der Verfahren 
und der Straftatbestände im Steuerstrafrecht 
will der Bundesrat die Rechtssicherheit stär-
ken. Ein Sachverhalt soll für sämtliche davon 
betroffenen Steuern strafrechtlich gleich ver-
folgt und beurteilt werden. In Hinterziehungs-
verfahren sollen zudem auch die kantonalen 
Steuerbehörden Zugang zu Bankdaten erhal-
ten. Am 21. September 2012 hat der Bundes-
rat die Reform angekündigt und die Eckwerte 
der Vernehmlassungsvorlage definiert. Die 
Vernehmlassung konnte nicht mehr wie ge-
plant 2012 eröffnet werden, weil sich die Pro-
jektarbeiten verzögert haben. 

Der Bundesrat hat am 4. Juli 2012 das Man-
dat für den Dialog mit der EU über Unterneh-
menssteuerregimes verabschiedet, nachdem 
die zuständigen parlamentarischen Kommis-
sionen sowie die Kantone ihre Zustimmung 
erklärt hatten. Seither haben mehrere Treffen 
mit der EU stattgefunden. Der Fokus der Ge-
spräche liegt auf Steuerregimes, die ein «ring 
fencing» (unterschiedliche Behandlung von 
inländischen und ausländischen Erträgen) 
beinhalten, sowie auf steuerlichen Abwehr-
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massnahmen der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
gegen die Schweiz. 

Der Bundesrat hat am 4. Juli 2012 die Bot-
schaft zur Volksinitiative «Familieninitiative: 
Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder 
selber betreuen» verabschiedet. Heute wird 
der Entscheid der Eltern, ob sie ihre Kinder 
selber betreuen oder fremd betreuen lassen, 
nicht durch das Steuerrecht beeinflusst. Bei 
Annahme der Volksinitiative würde diese steu-
erliche Neutralität zugunsten einer ausserfis-
kalisch motivierten Förderung der Kinder-
betreuung durch die Eltern aufgegeben. Des-
halb beantragt der Bundesrat, die Initiative 
abzulehnen. 

Der Bundesrat hat am 14. September 2012 
die Botschaft zur Volksinitiative «Schluss mit 
der MwSt.-Diskriminierung des Gastgewer-
bes!» verabschiedet. Der Bundesrat lehnt die 
Volksinitiative ohne Gegenentwurf ab, da sie 
weit über das von ihr angesprochene Ziel einer 
Gleichbehandlung des Gastgewerbes mit 
Take-Away-Anbietern hinausschiesst und zu 
grossen Mindereinnahmen für die Bundeskas-
se führt. Eine Umsetzung wäre nur mit Kom-
pensationsmassnahmen innerhalb des Mehr-
wertsteuersystems möglich, die jedoch die 
Mehrwertsteuerbelastung der privaten Haus-
halte in bescheidenen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen gegenüber dem Status quo erhö-
hen würden. 

Der Bundesrat hat am 25. Januar 2012 die 
Botschaft zur Totalrevision des Alkoholgeset-
zes verabschiedet. Das Alkoholgesetz aus dem 
Jahr 1932 wird trotz mehrerer Teilrevisionen 
den heutigen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Realitäten nicht mehr gerecht. Es 
soll durch zwei Gesetze ersetzt werden: Mit 
dem neuen Spirituosensteuergesetz soll unter 
anderem auf drei Bundesmonopole verzichtet, 
sollen 41 von 43 Bewilligungen abgeschafft 
und soll die Zahl der Steuerpflichtigen bei glei-
cher Steuersicherung massiv reduziert wer-
den. Das neue Alkoholhandelsgesetz umfasst 
die für Detailhandel und Ausschank alkoholi-
scher Getränke geltenden Handels- und Wer-
bebeschränkungen zur Minderung des prob-

lematischen Alkoholkonsums und seiner Fol-
gen sowie zum Schutz der Jugend. 

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 18. 
April 2012 die Botschaft zur Änderung des 
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteu-
er verabschiedet. Der Bundesrat möchte jeden 
Kanton dazu verpflichten, die ordnungs- und 
rechtmässige Erhebung der direkten Bundes-
steuer (dBST) überprüfen zu lassen. Die Über-
prüfung soll von den Kantonen in Auftrag ge-
geben werden und durch ein unabhängiges 
kantonales Finanzaufsichtsorgan erfolgen. 
Durch eine Anpassung des Bundesgesetzes 
über die direkte Bundessteuer will der Bun-
desrat die Prüflücke in der Finanzaufsicht über 
die dBST schliessen. 

Der Bericht zur Dualen Einkommenssteuer 
konnte nicht wie geplant im Jahr 2012 verab-
schiedet werden, weil die Prioritäten anderwei-
tig gesetzt werden mussten. 

Der Bericht zu den Steuerausfällen aufgrund 
Steuerbefreiung von Start-up-Unternehmen 
konnte nicht wie geplant 2012 verabschiedet 
werden. Aufgrund methodischer Schwierigkei-
ten erfordert dessen Erarbeitung mehr Zeit als 
geplant. 

Der Bericht zu den steuerlichen Fördermass-
nahmen im Bereich Forschung und Entwick-
lung konnte nicht wie geplant 2012 verab-
schiedet werden, obschon die Arbeiten am 
Bericht weit fortgeschritten sind. Der Prüfauf-
trag zu steuerlichen Massnahmen im Bereich 
Forschung und Entwicklung weist einen sehr 
engen Zusammenhang zur geplanten Unter-
nehmenssteuerreform III respektive zum lau-
fenden Dialog mit der EU über die Unterneh-
mensbesteuerung auf. Vor diesem Hinter-
grund müssen die Arbeiten am Postulat der 
WAK-N mit den Arbeiten an der Unterneh-
menssteuerreform III koordiniert werden. 

Der Bundesrat hat am 28. September 2012 
im Rahmen einer Aussprache das federfüh-
rende Departement beauftragt, für die zweite 
Phase der Energiestrategie eine ökologische 
Steuerreform vorzubereiten. Bis im Sommer 



61 

2013 soll ein Anhörungsbericht mit verschie-
denen Varianten zur Ausgestaltung der Abga-
be, der Rückerstattung beziehungsweise 
Kompensation sowie zu den ökologischen und 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen erarbeitet 
werden. Als nächster Schritt soll bis Mitte 
2014 eine Vernehmlassungsvorlage präsen-

tiert werden. Mit der Reform sollen Anreize 
gesetzt werden, um die Energieeffizienz zu 
verbessern und den Energieverbrauch zu re-
duzieren. 
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� Botschaft zum Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier 

� Vernehmlassung zur Revision des Publikationsgesetzes 

� Dritter Bericht zu Vote électronique 

� Ergänzungsbericht zur Evaluation des Fernmeldemarktes 

� E-Government Schweiz: Umsetzung der erneuerten Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Kan-

tonen 

� Aktualisierung der Strategie des Bundesrates zur Informationsgesellschaft Schweiz 

 

� Vernehmlassung zu einer Änderung des ZGB (öffentliche Beurkundung / elektronische Urschrift) 

� Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes über die elektronische Signatur (ZertES) 

� Bericht: Programm GEVER Bund ist abgeschlossen 

 
 
Der Bundesrat hatte das federführende De-
partement am 18. April 2012 beauftragt, bis 
Ende 2012 Botschaft und Gesetzesentwurf 
zum elektronischen Patientendossier auszu-
arbeiten. Mit der Einführung von elektroni-
schen Patientendossiers im Gesundheitswe-
sen sollen dank besserer Koordination die 
Qualität der Behandlung verbessert, die Pati-
entensicherheit erhöht und die Effizienz ge-
steigert werden. In der Vernehmlassung hatte 
eine deutliche Mehrheit der Teilnehmenden 
den Vorentwurf begrüsst. Die Botschaft zum 
Bundesgesetz über das elektronische Patien-
tendossier (EPDG) konnte allerdings nicht 
mehr wie geplant 2012 verabschiedet werden. 
Die Abklärungen im Zusammenhang mit der 
korrekten Identifikation der Patienten sowie 
bezüglich der Ausgestaltung von Anreizen und 
Unterstützungsmassnahmen zur Förderung 
der Einführung und Verbreitung des elektroni-
schen Patientendossiers haben sich als auf-
wändiger erwiesen als erwartet. 

Der Bundesrat hat am 21. November 2012 
die Vernehmlassung zur Änderung des Publi-
kationsgesetzes (PublG) eröffnet. Die Revision 
des PublG schafft die notwendigen rechtlichen 
Grundlagen, damit die elektronische Version 
der amtlichen Publikationen der Bundeskanz-
lei in Zukunft zur rechtlich massgebenden 
Fassung wird und gegenüber der gedruckten 
Version Vorrang erhält. Mit der vorliegenden 
Revision soll auch der Zugang der Bürger zu 

den für sie rechtlich relevanten Texten verbes-
sert werden. 

Der Entwurf des dritten Berichts des Bundes-
rates zu Vote électronique lag fristgerecht bis 
Ende 2012 vor und ist auf operativer Stufe mit 
den Kantonen konsolidiert. Im Bericht werden 
die bisherigen Versuche mit der elektronischen 
Stimmabgabe bei Abstimmungen und Wahlen 
ausgewertet, und gestützt darauf wird aufge-
zeigt, wie das Projekt künftig ausgedehnt wer-
den soll. Die gemeinsam mit den Kantonen 
definierten neuen technischen und organisato-
rischen Anforderungen werden es erlauben, 
Vote électronique schrittweise für alle Stimm-
berechtigten einzuführen. 

Am 28. März 2012 hat der Bundesrat den 
Ergänzungsbericht zum Evaluationsbericht 
über den Fernmeldemarkt in der Schweiz vom 
17. September 2010 verabschiedet. Der Be-
richt zeigt auf, dass im Schweizer Fernmelde-
markt seit 2010 punktuell Verbesserungen 
erzielt werden konnten. Gleichzeitig zeichnen 
sich nun aber die künftigen Herausforderun-
gen deutlicher ab als noch vor zwei Jahren. 
Das Fernmeldegesetz (FMG) hat zwar zu posi-
tiven Resultaten geführt, ist aber von der ra-
schen technologischen Entwicklung im Tele-
kom-Sektor eingeholt worden. Der Bundesrat 
hat daher beschlossen, im Verlauf der laufen-
den Legislaturperiode eine Teilrevision des 
FMG auszuarbeiten. 
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Am 29. August 2012 hat der Bundesrat eine 
Aussprache über mögliche Formen der Orga-
nisation und Finanzierung von nationalen Ba-
sisinfrastrukturen im Bereich E-Government 
geführt und Abklärungen bei Kantonen und 
Gemeinden zum Interesse an solchen nationa-
len Basisinfrastrukturen sowie an einer ge-
meinsamen Trägerschaft in Auftrag gegeben. 
Ziel wäre eine national agierende Organisati-
on, die den Weg für gemeinsame Investitionen 
und Betriebskonzepte ebnen und damit we-
sentliche Kostenersparnisse bei der Umset-
zung von E-Government erzielen könnte. Die 
weiteren Arbeiten werden als eines der priori-
sierten Vorhaben der nationalen Strategie vom 
Steuerungssauschuss E-Government Schweiz 
koordiniert. 

Der Bundesrat hat am 9. März 2012 Kenntnis 
vom Evaluationsbericht zur Umsetzung seiner 
Strategie «Informationsgesellschaft Schweiz» 
von 2006 genommen. Er hat zugleich eine 
vollständig überarbeitete aktualisierte Fas-
sung der Strategie verabschiedet und prioritä-
re Vorhaben für ihre Umsetzung beschlossen. 
Neu wurden die Handlungsfelder «Infrastruk-
tur» und «Energie- und Ressourceneffizienz» 
eingeführt. Die Handlungsfelder «Sicherheit 
und Vertrauen», «Wirtschaft», «E-Demokratie 
und E-Government», «Bildung, Forschung, In-
novation», «Kultur» und «Gesundheit und Ge-
sundheitswesen» wurden inhaltlich grundle-
gend überarbeitet. 

Verträge und andere Rechtsgeschäfte sollen 
künftig vollständig elektronisch beurkundet 
werden können. Der Bundesrat hat am 14. 
Dezember eine entsprechende Änderung des 
ZGB in die Vernehmlassung geschickt. Die 
öffentliche Beurkundung dient dem Schutz der 
Parteien bei wichtigen Rechtsgeschäften, der 
Beweissicherung und der Schaffung klarer 
Verhältnisse. Angesichts ihrer grossen Bedeu-
tung will der Bundesrat das Beurkundungs-
recht weiterentwickeln und konsolidieren. 
Nach geltendem Recht muss das Original der 
öffentlichen Urkunde als Papierdokument 
erstellt werden. Um die öffentliche Urkunde im 
elektronischen Geschäftsverkehr einsetzen zu 
können, muss das Papierdokument in das 

elektronische Format zurückverwandelt wer-
den. Dies verursacht einen unnötigen Mehr-
aufwand und verunmöglicht eine rein elektro-
nische Aktenführung im Sinn des E-
Governments. Deshalb soll künftig das Original 
der öffentlichen Urkunde auch in elektroni-
scher Form erstellt werden können. 

Die Anwendung der elektronischen Signatur 
soll für juristische Personen und Behörden 
vereinfacht werden. Aufgrund des positiven 
Echos in der Vernehmlassung hat der Bundes-
rat am 19. Dezember 2012 das federführende 
Departement beauftragt, bis Ende 2013 die 
Botschaft zur erforderlichen Revision des Bun-
desgesetzes über die elektronische Signatur 
(ZertES) auszuarbeiten. Geplant sind zudem 
weitere Rechtsetzungsprojekte, um den elekt-
ronischen Geschäftsverkehr zu fördern. Der 
Bundesrat will damit die Bedürfnisse der Wirt-
schaft und der Verwaltung nach einer zeitge-
mässen Regelung befriedigen; insbesondere 
soll die bisherige qualifizierte elektronische 
Signatur, die nur natürlichen Personen zugäng-
lich ist, mit der geregelten elektronischen Sig-
natur ergänzt werden. Diese wird auch von 
juristischen Personen und Behörden genutzt 
werden können. 

Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2012 
vom «Schlussbericht Programm GEVER Bund 
2008–2012», demzufolge das Programm GE-
VER Bund per Ende 2012 abgeschlossen wird, 
Kenntnis genommen. Wie der Bericht festhält, 
wurde der Auftrag des Bundesrats, die Ge-
schäftsverwaltung (GEVER) der Bundesverwal-
tung gemäss Bundesstandard auf elektroni-
sche Dossiers umzustellen, grösstenteils um-
gesetzt. Überdepartementale Prozesse werden 
seit März 2012 elektronisch vor- und nachbe-
reitet. Mit seinem Entscheid vom 19. Dezem-
ber 2012 hat der Bundesrat Departemente 
und Ämter, die noch keine GEVER-
Standardlösung im Einsatz haben, beauftragt, 
bis Ende 2015 eine solche Lösung einzuset-
zen. 
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2222    Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hatDie Schweiz ist regional und global gut positioniert und hatDie Schweiz ist regional und global gut positioniert und hatDie Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat    
ihren Einfluss im internationalen Kontext gestärktihren Einfluss im internationalen Kontext gestärktihren Einfluss im internationalen Kontext gestärktihren Einfluss im internationalen Kontext gestärkt    

 
Die Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates im Bereich der zweiten Leitlinie lagen 
2012 einerseits in strategischer Grundlagenarbeit, andererseits in der operativen Umsetzung. 
Der Bundesrat hat den Bericht über die aussenpolitischen Schwerpunkte 2012 bis 2015 verab-
schiedet. Für diese Legislatur wurden vier strategische Schwerpunkte festgelegt. Die Beziehun-
gen zu den Nachbarstaaten und der EU werden ausgebaut, und der Einsatz für die Stabilität in 
Europa und der Welt wird verstärkt. Zudem werden die strategischen Partnerschaften und das 
multilaterale Engagement der Schweiz intensiviert und diversifiziert. Operativ wurden Finanzdia-
loge geführt, welche ein geeignetes Instrument darstellen, um mit Partnerländern die Positionen 
zum G20-Prozess und den internationalen Finanzinstitutionen darzulegen sowie in bilateralen 
Finanz-, Steuer- und Währungsfragen gemeinsame Interessen sowie Chancen und Risiken zu 
identifizieren und zu besprechen. Ebenso hat der Bundesrat 2012 die schweizerische Präsenz in 
den Sekretariaten und Leitungsorganen der internationalen Organisationen gegenüber dem Vor-
jahr verstärkt. 
Daneben hat der Bundesrat die Stärkung der Schweiz als Gaststaat internationaler Organisatio-
nen vorangetrieben durch die verstärkte finanzielle Förderung zugunsten der Sicherheit von Genf. 
Schliesslich ist die bundesrätliche Botschaft über die Gewährung eines Rahmenkredits zur Wei-
terführung der internationalen Währungshilfe (Kreditlinie) Teil einer international konzertierten 
Aktion, um eine Destabilisierung des internationalen Währungs- und Finanzsystems im Zuge der 
Zuspitzung der Krise im Euroraum zu vermeiden. 

In der Europapolitik hat der Bundesrat 2012 die Verhandlungen in den laufenden bilateralen 
Dossiers zwischen der Schweiz und der EU weitergeführt; dabei handelt es sich um die Marktzu-
gangsdossiers, die Kooperationsdossiers und die Steuerdossiers. Der Bundesrat hat 2012 auch 
die Zusammenarbeit mit der EU in Bereichen von gemeinsamem Interesse intensiviert. Es han-
delt sich namentlich um die Zusammenarbeit im Zollbereich und im Kulturbereich. Sodann hat 
der Bundesrat entschieden, mit der EU Verhandlungen über die Ausdehnung des Freizügigkeits-
abkommens auf Kroatien aufzunehmen. Dies sichert das Fortbestehen der Personenfreizügigkeit 
und damit den bilateralen Weg der Schweiz mit der EU. 

In der Aussenwirtschaftspolitik wurden im Rahmen der Freihandelspolitik Verhandlungen über 
Freihandelsabkommen (FHA) mit weiteren Ländern aufgenommen und geführt. In den verab-
schiedeten Berichten zur Aussenwirtschaftspolitik sowie über zolltarifarische Massnahmen zeigt 
der Bundesrat, wo er in den kommenden Jahren Akzente setzen will. Der Bundesrat legt besonde-
ren Wert darauf, in diesem schwierigen internationalen Umfeld die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Wirtschaft zu verbessern. Dabei setzt er sich dafür ein, den Zugang zu ausländischen 
Märkten zu erleichtern. Aber auch innere Reformen und autonome Liberalisierungsmassnahmen 
sowie ein Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in Partnerländern stehen im Fokus. 

Im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit wurde 2012 die Botschaft über die 
Internationale Zusammenarbeit 2013 bis 2016 verabschiedet, welche erstmals die Aufgaben der 
Humanitären Hilfe, der Entwicklungszusammenarbeit, der wirtschafts- und handelspolitischen 
Massnahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit sowie der Ostzusammenarbeit mit 
einer gemeinsamen Strategie in einer Botschaft zusammenfasst. Oberstes Ziel bleibt die Armuts-
reduktion. Der Beitrag der Schweiz ist weiter auch stark auf die Bewältigung globaler Risiken aus-
gerichtet, weil grenzüberschreitende Risiken (Klimawandel, Ernährungsunsicherheit, Wasser-
knappheit, Gesundheitsprobleme, Migration) die Perspektiven der Entwicklungsländer und armer 
Bevölkerungsschichten enorm beeinflussen. 
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� Aussprache über Prioritäten und Schwerpunkte der schweizerischen Aussenpolitik 

� Genehmigung von MoU sowie Ausbau und Vertiefung der bilateralen Beziehungen mit weiteren 

Ländern 

� Genehmigung von MoU zur Aufnahme weiterer Finanzdialoge mit G-20 Ländern 

� Förderung der UNO im Rahmen der globalen Gouvernanz und Verstärkung der schweizerischen 

Präsenz in den Sekretariaten und Leitungsorganen der internationalen Organisationen 

� Stärkung der Schweizer Stimmrechtsgruppe in den Bretton-Woods-Institutionen 

� Aktive und qualitativ hochwertige Einflussnahme in den Leitungsgremien 

� Aktive Positionierung zur G20-Agenda 

� Stärkung der Schweiz als Gaststaat internationaler Organisationen 

� Vernehmlassung zum Entwurf einer formell-gesetzlichen Grundlage für die vorsorgliche Sperrung 

der Vermögenswerte politisch exponierter Personen 

� Vernehmlassung betreffend die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden 

 

� Botschaft über die Gewährung eines Rahmenkredits zur Weiterführung der internationalen Wäh-

rungshilfe 

� Botschaft über die Verlängerung der Teilnahme der Schweiz an den Allgemeinen Kreditvereinba-

rungen des IWF 

 
 
Der Bundesrat hat am 2. März 2012 den Be-
richt über die aussenpolitischen Schwerpunk-
te 2012–2015 verabschiedet. Für diese Legis-
latur wurden vier strategische Schwerpunkte 
festgelegt. Die Beziehungen zu den Nachbar-
staaten und der EU werden ausgebaut, und 
der Einsatz für die Stabilität in Europa und der 
Welt wird verstärkt. Zudem werden die strate-
gischen Partnerschaften und das multilaterale 
Engagement der Schweiz intensiviert und di-
versifiziert. Der Bericht befasst sich ebenfalls 
mit der Unterstützung von Schweizer Staats-
angehörigen, die im Ausland wohnen oder ins 
Ausland reisen. 

Mit verschiedenen Staaten (Saudi-Arabien, 
Vereinigte Arabische Emirate, Turkmenistan, 
Bangladesch) wurden MoU zu politischen Dia-
logen unterzeichnet. Eine Vielzahl von weite-
ren MoU zu unterschiedlichsten Themen konn-
ten von den verschiedenen Departementen 
ausgehandelt und unterzeichnet werden. Die 
Beziehungen zu den europäischen Staaten 
wurden 2012 weiter intensiviert; prioritär wa-
ren dabei die Nachbarländer sowie Grossbri-
tannien und Polen. Die Beziehungen mit Russ-
land konnten in den vom Bundesrat in seiner 

Strategie definierten Bereichen weiter vertieft 
werden. Die Beziehungen mit der Türkei sind 
weiter ausgebaut worden. Die politische Zu-
sammenarbeit mit den Regionalmächten Chi-
na, Japan und Indien ist durch zielgerichtete 
politische und thematische Dialoge gestärkt 
worden. Die Zusammenarbeit mit den USA ist 
auf neue Themen erweitert, und die Koopera-
tion in Bereichen von gemeinsamem Interesse 
ist gestärkt worden. 

Finanzdialoge stellen ein geeignetes Instru-
ment dar, um mit Partnerländern die Positio-
nen zum G20-Prozess und den internationalen 
Finanzinstitutionen darzulegen sowie in bilate-
ralen Finanz-, Steuer- und Währungsfragen 
gemeinsame Interessen sowie Chancen und 
Risiken zu identifizieren und zu besprechen. 
Ein Memorandum of Understanding (MoU) mit 
Australien ist im April 2012 unterzeichnet 
worden, ein MoU mit Brasilien im Mai 2012 
und ein MoU mit der Türkei im Oktober 2012. 

Der Bundesrat hat ein Interesse daran, dass 
die UNO in der globalen Gouvernanz einen 
zentralen Platz einnimmt und sich die Schweiz 
als Vollmitglied und Gaststaat mit ihren Anlie-
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gen mehr Gehör verschaffen kann. Dazu ge-
hört die Verstärkung der schweizerischen Prä-
senz in den Sekretariaten und Leitungsorga-
nen der internationalen Organisationen. 
Schweizer Kandidaturen für hohe Stellen bei 
internationalen Organisationen wurden in Zu-
sammenarbeit mit den Schweizer Vertretun-
gen vor Ort unterstützt und begleitet. Die An-
zahl der bei internationalen Organisationen 
tätigen Schweizerinnen und Schweizer hat 
sich 2012 im Vergleich zum Vorjahr erhöht. 
Insgesamt sind rund 1800 Schweizerinnen 
und Schweizer bei der UNO im Einsatz. 

Das Memorandum of Understanding (MoU) mit 
Polen, welches die künftige Zusammenarbeit 
und Rotation im Exekutivdirektorium des IWF 
regelt, wurde im April 2012 von der Departe-
mentsvorsteherin EFD und vom polnischen 
Finanzminister sowie vom polnischen Noten-
bankgouverneur unterzeichnet. Das Rotati-
onsschema wird nach Umsetzung der Quoten- 
und Gouvernanzreform von 2010 wirksam. 
Der Einsitz im Ministergremium (IMFC) des 
IWF verbleibt dabei der Schweiz. Sobald die 
Quoten- und Gouvernanzreform des IWF in 
Kraft tritt, sieht das Abkommen auch auf der 
Seite der Weltbank die Verhandlung eines 
Rotationsschemas zwischen der Schweiz und 
Polen vor. Das «Constituency Memorandum», 
welches die Grundsätze und Modalitäten der 
Zusammenarbeit in der schweizerischen 
Stimmrechtsgruppe festlegt, ist bis im Sep-
tember 2012 von allen Ländern der Gruppe 
angenommen worden. 

Die Schweiz ist durch das EFD im neu gegrün-
deten FSB «Standing Committee on Budget 
and Resources» vertreten. Die Schweiz hat 
ihre Mitwirkung in den Arbeitsgruppen des 
FSB gezielt verstärkt: Leitung des FSB «Imple-
mentation Monitoring Network» durch das 
EFD, Einsitznahme des EFD in Arbeitsgruppen 
zu OTC-Derivaten, zu «Legal Entity Identifier» 
und zu «Shadow Banking». 

Die G20 hat sich als das führende Forum für 
die globale Wirtschafts- und Finanzpolitik etab-
liert und bestimmt immer mehr die Agenda der 
Fachorganisationen im Wirtschafts- und Fi-

nanzbereich. Auch als Nicht-Mitglied der G20 
ist die Schweiz in hohem Masse von den Ent-
scheidungen der G20 betroffen. Die Schweiz 
pflegte mit Mexiko (G20-Präsidentschaft 
2012) bilaterale Kontakte, um ihre inhaltli-
chen Ideen in die Debatte einzubringen. Dies 
erfolgte namentlich zu Themen wie Finanzsta-
bilität, Korruptionsbekämpfung, Handelspoli-
tik, Nahrungsmittelsicherheit, grüne Wirtschaft 
und Abbau von Subventionen für fossile Ener-
gieträger. Mit Russland als nächstjährigem 
G20-Vorsitz hat die Schweiz auf allen Ebenen 
ihre Beziehungen intensiviert. Namentlich 
über Wirtschafts- und Finanzfragen wurden 
Standpunkte erörtert und Ideen ausgetauscht. 
Schliesslich hat die interdepartementale Ar-
beitsgruppe G20 bereits spätere G20-
Präsidentschaften in den Blick genommen. 

Das internationale Genf verleiht der Schweiz 
ein ausserordentliches politisches Gewicht 
und spielt bei der Umsetzung der Ziele der 
Schweizer Aussenpolitik eine wesentliche Rol-
le. Die Stärkung der Rolle der Schweiz als 
Gaststaat internationaler Organisationen und 
Konferenzen, und insbesondere die Erhaltung 
und Weiterentwicklung des internationalen 
Genf, bleibt angesichts zahlreicher Herausfor-
derungen (zunehmende internationale Kon-
kurrenz, Renovationsbedarf der Gebäude in-
ternationaler Organisationen, gespannter Im-
mobilienmarkt, Sicherheit) eine Priorität des 
Bundesrates. Aufgrund der Verschlechterung 
der Sicherheitslage in Genf sprach sich der 
Bundesrat am 22. August 2012 für eine Erhö-
hung des finanziellen Beitrags des Bundes an 
die «Groupe Diplomatique» der Genfer Polizei 
aus. Ausserdem hat der Bundesrat das EDA 
Ende August 2012 beauftragt, innovative Lö-
sungsansätze für die Finanzierung der Reno-
vation des Immobilienparks der internationa-
len Organisationen in Genf zu entwickeln. 

Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zu 
einer formell-gesetzlichen Grundlage für die 
vorsorgliche Sperrung der Vermögenswerte 
politisch exponierter Personen in 2012 nicht 
wie geplant eröffnen können. Einige Fragen 
technischer Natur haben zusätzliche Abklä-
rungen erforderlich gemacht. Dieses Gesetz 
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soll es dem Bundesrat ermöglichen, Vermö-
genswerte politisch exponierter Personen und 
ihres Umfelds nötigenfalls vorsorglich zu sper-
ren. Verordnungen, die solche Sperrungen 
anordnen, sollen damit künftig nicht mehr auf 
die Bundesverfassung (Art. 184 Abs. 3) abge-
stützt sein. 

Die    Vernehmlassung zu einem Bundesgesetz 
über die Zusammenarbeit mit ausländischen 
Behörden konnte 2012 noch nicht eröffnet 
werden, weil die Klärung offener Fragen mehr 
Zeit als vorgesehen in Anspruch genommen 
hat. Hier geht es im Wesentlichen darum, die 
schweizerische Souveränität vor Beeinträchti-
gungen durch ausländische Verwaltungs-, 
Straf- oder Zivilverfahren zu schützen. 

Die Staatsschuldenkrise im Euroraum hat sich 
derart zugespitzt, dass eine Ansteckung auf 
globaler Ebene droht und die Stabilität des 
internationalen Währungs- und Finanzsystems 
ernsthaft gefährdet ist. Aus diesem Grund hat 
der Bundesrat am 4. Juli 2012 eine Botschaft 
über die Gewährung eines Rahmenkredits zur 
Weiterführung der internationalen Währungs-
hilfe verabschiedet. Mit diesem Betrag kann 
der Bund einerseits die Garantie für eine zeit-
lich beschränkte Kreditlinie der Schweizeri-
schen Nationalbank an den IWF von bis zu 10 

Milliarden Dollar leisten, so dass Wechsel-
kursschwankungen und eventuelle Zahlungs-
ausfälle abgesichert sind. Diese Kreditlinie ist 
Teil einer international konzertierten Aktion, 
um eine Destabilisierung des internationalen 
Währungs- und Finanzsystems im Zuge der 
Zuspitzung der Krise im Euroraum zu vermei-
den. Anderseits werden Reserven für allfällige 
weitere Aktionen geschaffen. Vorbehalten 
bleibt die Zustimmung der eidgenössischen 
Räte. 

Der Bundesrat hat am 30. November 2012 
die Botschaft über die Verlängerung der Teil-
nahme der Schweiz an den Allgemeinen Kre-
ditvereinbarungen des IWF verabschiedet. 
Diese Allgemeinen Kreditvereinbarungen er-
lauben es dem IWF, im Falle eigener Mittel-
knappheit zusätzliche Mittel aufzunehmen, 
um ausserordentlichen Krisen zu begegnen, 
welche das internationale Währungssystem 
bedrohen. Damit verbunden ist wie bisher eine 
Darlehenszusage der Schweizerischen Natio-
nalbank von rund 1,46 Milliarden Franken. Die 
maximale Darlehenszusage der Schweiz an 
den IWF im Rahmen der Allgemeinen Kredit-
vereinbarungen bleibt unverändert bei rund 
15,6 Milliarden Franken. 
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� Verabschiedung aller nötigen Verhandlungsmandate und wenn möglich Aufnahme formeller Ver-

handlungen mit der EU 

� Vorbereiten und / oder Führen der Verhandlungen in den laufenden bilateralen Dossiers CH-EU 

� Intensivierung der Zusammenarbeit mit der EU in Bereichen von gemeinsamem Interesse 

� Aufnahme von Gesprächen mit der EU über eine Revision des Zinsbesteuerungsabkommens 

 

� Verhandlungen mit der EU über die Ausdehnung des FZA auf Kroatien  

 
 
Der Bundesrat hat am 15. Juni 2012 Grund-
sätze betreffend die institutionellen Fragen 
verabschiedet. Diese beziehen sich unter an-
derem auf die Einheitlichkeit der Anwendung 
und Auslegung von Bestimmungen, die in bila-
teralen Abkommen festgelegt wurden, ausser-
dem auf die Rechtsentwicklung, die Anwen-
dungsüberwachung sowie die Streitbeilegung. 
Am 18. Juni 2012 wurde die EU durch einen 
Brief der Bundespräsidentin an den Kommis-
sionspräsidenten über diese Vorschläge in 
Kenntnis gesetzt. In seiner Antwort vom 21. 
Dezember 2012 anerkennt EU-Kommissions-
präsident Barroso die von der Schweiz ge-
machten Anstrengungen zur Lösung der insti-
tutionellen Fragen, zeigt sich jedoch in Bezug 
auf einzelne Elemente der Schweizer Vor-
schläge kritisch. Die EU ist bereit, den Dialog 
mit der Schweiz im Hinblick auf eine Vertie-
fung der bilateralen Beziehungen fortzusetzen. 

Der Bundesrat hat 2012 die Verhandlungen in 
den laufenden bilateralen Dossiers zwischen 
der Schweiz und der EU wo möglich weiterge-
führt. Es handelt sich dabei um folgende The-
men: 

- Strom und Landwirtschaft, Lebensmittel-
sicherheit, Produktsicherheit und öffentli-
che Gesundheit wurden weitergeführt; 
REACH ist aufgrund der ungelösten insti-
tutionellen Fragen blockiert. 

- Die Kooperationsdossiers Galileo und 
Emissionshandel wurden weitergeführt. 

- Das Steuerdossier Unternehmensbesteu-
erung sowie die weitere Umsetzung des 
bestehenden Erweiterungsbeitrags wur-
den weitergeführt. 

Die Verhandlungen betreffend ein bilaterales 
Kooperationsabkommen Schweiz-EU im Be-
reich Wettbewerb konnten 2012 abgeschlos-
sen werden. Der Abkommenstext befindet 
sich derzeit in den internen Konsultationen 
beider Vertragsparteien, weshalb die Bot-
schaft noch nicht verabschiedet werden 
konnte. 
Am 16. März 2012 wurde die Vereinbarung 
zwischen der Schweiz und der Europäischen 
Verteidigungsagentur (EVA) zur Rüstungszu-
sammenarbeit unterzeichnet. 

Der Bundesrat hat 2012 die Zusammenarbeit 
mit der EU in Bereichen von gemeinsamem 
Interesse intensiviert. Es handelt sich nament-
lich um folgende Bereiche: 

- Zusammenarbeit im Zollbereich: Der 
Bundesrat strebt eine Senkung der Kos-
ten der Verzollungsverfahren an. Die Zu-
sammenarbeit mit der EU im Rahmen des 
Projekts Globally Networked Customs 
(GNC) der Weltzollorganisation wurde 
2012 fortgeführt und verstärkt. Diese Zu-
sammenarbeit findet in drei Bereichen 
statt: gegenseitige Anerkennung der Iden-
titäten zugelassener Wirtschaftsbeteilig-
ter, Austausch von Sicherheitsdaten zwi-
schen den Zollbehörden sowie Interaktion 
der elektronischen Zollabfertigungs-
systeme dank einem vereinfachten und 
harmonisierten Verfahren. 

- Kulturbereich: Am 3. Februar 2012 hat 
ein informelles Informationstreffen auf 
Expertenebene zwischen der Schweiz und 
der EU stattgefunden, wo die Bedingun-
gen für eine allfällige Beteiligung der 
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Schweiz am EU-Kulturprogramm 2014–
2020 abgeklärt wurden. 

Die EU ist derzeit bemüht, im Rahmen einer 
Revision der Zinsbesteuerungsrichtlinie be-
stehende Lücken im System der Zinsbesteue-
rung zu schliessen. Die Schweiz hat der EU 
mitgeteilt, dass sie bereit ist, gegebenenfalls 
mit der EU über eine Änderung des Zinsbe-
steuerungsabkommens zu verhandeln. Den 
automatischen Informationsaustausch lehnt 
die Schweiz jedoch ab. Der ECOFIN-Rat hat bis 
anhin noch kein Verhandlungsmandat für die 
Anpassung des Zinsbesteuerungsabkommens 
mit der Schweiz verabschiedet. Die EU-
Kommission ist daher noch nicht an die 
Schweiz gelangt. 

Der Bundesrat hat am 7. Dezember 2012 
entschieden, mit der EU Verhandlungen über 
die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkom-
mens (FZA) auf Kroatien aufzunehmen. Dabei 
bekräftigt der Bundesrat seinen Willen, die 
Massnahmen gegen Missbräuche im Arbeits-
markt konsequent umzusetzen. Eine Ausdeh-
nung des FZA auf Kroatien sichert das Fortbe-
stehen der Personenfreizügigkeit und damit 
den bilateralen Weg der Schweiz mit der EU. 
Kroatien mit seinen 4,3 Mio. Einwohnern ist 
heute der zweitwichtigste Handelspartner der 
Schweiz in der Region Südosteuropa. Die 
Schweiz und Kroatien sind durch eine Reihe 
von bilateralen Abkommen und eine namhafte 
kroatische Gemeinschaft in der Schweiz ver-
bunden.
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� Intensivierung der Freihandelspolitik durch Ausbau und Verstärkung des Netzes von Freihandelsab-

kommen 

� Vertiefung der Schweizer Aussenwirtschaftsstrategie 

 
 
Im Rahmen seiner Freihandelspolitik hat der 
Bundesrat Verhandlungen über Freihandels-
abkommen (FHA) mit verschiedenen Ländern 
aufgenommen. In insgesamt 17 Verhand-
lungsrunden und zahlreichen weiteren Treffen 
wurden die Freihandelsverhandlungen mit 
China, Indien, Indonesien und der Zollunion 
Russland-Belarus-Kasachstan fortgeführt. Die 
Freihandelsverhandlungen mit den zentral-
amerikanischen Staaten sowie mit Bosnien 
und Herzegowina stehen nahe an einem Ab-
schluss. Zudem wurden 2012 Verhandlungen 
über FHA mit Vietnam eröffnet, beziehungs-
weise mit Malaysia lanciert. 
Das FHA zwischen den EFTA-Staaten und In-
dien konnte hingegen nicht wie geplant bis 
Ende 2012 unterzeichnet und die Botschaft 
dazu nicht verabschiedet werden, da sich die 
Verhandlungen verzögern. Grund dafür sind 
nach wie vor ungenügende Offerten von Indien 
beim Marktzugang für Güter und Dienstleis-
tungen sowie der direkte Bezug der Verhand-
lungen der EFTA mit Indien zu den parallel 
laufenden Verhandlungen der EU mit Indien. 

Der Bundesrat hat am 11. Januar 2012 den 
Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 2011 und 
Botschaften zu Wirtschaftsvereinbarungen 
sowie den Bericht über zolltarifarische Mass-
nahmen 2011 verabschiedet. Der erste Be-
richt zeigt, wo der Bundesrat in den kommen-
den Jahren die Akzente setzen will. Der Bun-
desrat legt besonderen Wert darauf, in diesem 
schwierigen internationalen Umfeld die Wett-
bewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft zu 
verbessern. Dabei setzt er sich dafür ein, den 
Zugang zu ausländischen Märkten zu erleich-
tern. Aber auch innere Reformen und autono-
me Liberalisierungsmassnahmen sowie ein 
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in 
Partnerländern stehen im Fokus. 
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der Armutsprobleme und zur Minderung globaler Risikender Armutsprobleme und zur Minderung globaler Risikender Armutsprobleme und zur Minderung globaler Risikender Armutsprobleme und zur Minderung globaler Risiken    

� Botschaft über die Internationale Zusammenarbeit 2013–2016 

- Rahmenkredit zur Weiterführung der internationalen humanitären Hilfe des Bundes 2013–

2016 

- Rahmenkredit zur Weiterführung der technischen Zusammenarbeit und Finanzhilfe zugunsten 

von Entwicklungsländern 2013–2016 

- Rahmenkredit zur Weiterführung der Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas und der 

GUS 2013–2016 

- Rahmenkredit zur Weiterführung der Finanzierung der wirtschafts- und handelspolitischen 

Massnahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 2013–2016 

 
 
Gemäss dem aussenpolitischen Auftrag der 
Bundesverfassung unterstützt der Bund seit 
50 Jahren die Anstrengungen armer Länder, 
humanitäre Krisen sowie Armuts- und Entwick-
lungsprobleme zu bewältigen. Der Bundesrat 
hat am 15. Februar 2012 die Botschaft über 
die Internationale Zusammenarbeit 2013 bis 
2016 verabschiedet. Darin fasst er erstmals 
die Aufgaben der Humanitären Hilfe, der Ent-
wicklungszusammenarbeit, der wirtschafts- 
und handelspolitischen Massnahmen im 
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
sowie der Ostzusammenarbeit in einer Vorlage 
zusammen. Die Schweiz intensiviert ihren Bei-
trag im Bereich der Entwicklungs- und Ostzu-
sammenarbeit und bekräftigt ihre humanitäre 
Tradition durch ein erhöhtes Engagement für 
die Opfer von Naturkatastrophen, Krisen und 
Konflikten. Oberstes Ziel bleibt die Armutsre-

duktion. Die Schweiz verstärkt das Engage-
ment in fragilen gewaltbetroffenen Kontexten 
als Beitrag zu Entwicklung, Friedens- und 
Staatsaufbau, weil Konflikte und fragile staat-
liche Strukturen Armutsprobleme verschärfen. 
Der Beitrag der Schweiz ist weiter auch stark 
auf die Bewältigung globaler Risiken ausge-
richtet, weil grenzüberschreitende Risiken wie 
Klimawandel, mangelnde Ernährungssicher-
heit, Wasserknappheit oder auch fehlende 
Gesundheitsversorgung, Migration und wirt-
schaftliche Instabilität die Chancen der Ent-
wicklungsländer besonders beeinflussen. Die 
Programme der internationalen Zusammenar-
beit werden in Zusammenarbeit mit staatli-
chen, zivilgesellschaftlichen und verstärkt 
auch mit privatwirtschaftlichen Akteuren um-
gesetzt. 
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� Botschaft zum Übereinkommen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Be-

hinderungen 

� Ausarbeitung und Vorlage des zweiten Berichts über die Situation der Menschenrechte in der 

Schweiz im Rahmen der Universellen regelmässigen Überprüfung des UN-Menschenrechtsrats 

� Vernehmlassung zum Übereinkommen vom 20. Dezember 2006 zum Schutz aller Personen vor 

dem Verschwindenlassen 

 

� Botschaft zum Bundesgesetz über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von 

beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge 

 
 
Die    Botschaft zum Übereinkommen vom 13. 
Dezember 2006 über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen wurde am 19. De-
zember 2012 verabschiedet. Das Überein-
kommen ist ein wichtiger völkerrechtlicher 
Vertrag, der bestehende internationale Men-
schenrechtsgarantien für die Lebenssituation 
von Menschen mit Behinderung konkretisiert. 
Ziel des weltweit breit anerkannten Überein-
kommens ist der volle Genuss der grundle-
genden Menschenrechte durch Menschen mit 
Behinderungen und deren aktive Teilnahme 
am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Leben sowie die Förderung der 
Achtung der ihnen innewohnenden Würde. 
Das Übereinkommen verbietet jede Diskrimi-
nierung von Menschen mit Behinderungen in 
allen Lebensbereichen und bezweckt, deren 
Chancengleichheit zu fördern. 

Der Bundesrat hat am 4. Juli 2012 den zwei-
ten Bericht über die Menschenrechtssituation 
in der Schweiz gutgeheissen. Der Bericht wur-
de im Rahmen der allgemeinen regelmässigen 
Überprüfung des UNO-Menschenrechtsrates 
erstellt. In diesem politischen Evaluationsver-
fahren wird die Menschenrechtssituation in 
jedem Mitgliedstaat in einem viereinhalbjähri-
gen Zyklus untersucht. Die Überprüfung stützt 
sich auf drei Berichte: den Bericht des zu 
überprüfenden Staates, den Bericht des UNO-
Hochkommissariats für Menschenrechte und 

den Bericht von zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen des zu überprüfenden Staates. Die 
wichtigsten allgemeinen Schlussfolgerungen 
im Bericht der Schweiz lauten: Der Bundesrat 
ist der Auffassung, dass der Schutz der Men-
schenrechte in der Schweiz als gut bezeichnet 
werden kann. Der Bericht räumt aber auch 
ein, dass in verschiedenen Bereichen noch 
Herausforderungen bestehen. 

Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2012 die 
Vernehmlassung zur Ratifikation des UN-
Übereinkommens zum Schutz aller Personen 
vor dem Verschwindenlassen eröffnet. Dabei 
geht es um Freiheitsentzüge, die durch den 
Staat oder mit dessen Billigung begangen 
werden. Das Übereinkommen verpflichtet die 
Vertragsstaaten, jedes Verschwindenlassen 
ungeachtet der Umstände zu verbieten und 
unter Strafe zu stellen. Die Schweizer Rechts-
ordnung wird dem Hauptanliegen des Über-
einkommens in weiten Teilen bereits gerecht. 
Für die innerstaatliche Umsetzung sind margi-
nale Gesetzesänderungen notwendig. Zum 
einen soll ein neuer Straftatbestand geschaf-
fen werden, welcher das Verschwindenlassen 
als eigenständiges Delikt unter Strafe stellt. 
Zum anderen werden Massnahmen vorge-
schlagen, um bei einem Verdacht auf 
Verschwindenlassen die Kommunikation von 
Bund und Kantonen sicherzustellen.
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Der Bundesrat hat am 4. Juli 2012 die Bot-
schaft zum Bundesgesetz über die Kompetenz 
zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von 
beschränkter Tragweite und über die vorläufi-
ge Anwendung völkerrechtlicher Verträge ver-
abschiedet. Mit dieser Botschaft will der Bun-
desrat klären, welche völkerrechtlichen Ver-

träge er ohne Zustimmung des Parlaments 
abschliessen darf. Er hat vorgeschlagen, seine 
Abschlusskompetenzen massvoll einzu-
schränken. Die Kompetenzen des Parlaments 
werden damit erweitert. 
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3333    Die Sicherheit der Schweiz ist gewährleistetDie Sicherheit der Schweiz ist gewährleistetDie Sicherheit der Schweiz ist gewährleistetDie Sicherheit der Schweiz ist gewährleistet    

Die Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates im Bereich der dritten Leitlinie lagen 
2012 im übergeordnet-strategischen wie auch im operativen Bereich. So gehört zur Sicherheits-
politik im umfassenden Sinne, dass die Schweiz besser auf die Bewältigung von Katastrophen 
und Notlagen vorbereitet ist – dies ist das Ziel der neuen Strategie zum Bevölkerungsschutz und 
Zivilschutz, zu welcher der Bundesrat einen Bericht verabschiedete. Eine weitere Strategie be-
fasste sich mit dem Schutz der «Kritischen Infrastrukturen», welche die Lebensadern einer mo-
dernen Gesellschaft sind und entsprechend gut geschützt werden müssen. Mit der neuen Strate-
gie will der Bundesrat das bestehende hohe Schutzniveau in der Schweiz gewährleisten und ver-
stärken. Ferner hat sich der Bundesrat auch mit einem gesetzlichen Verbot von Söldnerfirmen 
befasst. Ein neues Bundesgesetz wird dazu die im Ausland erbrachten privaten Sicherheitsdienst-
leistungen regeln und eine Meldepflicht für die betreffenden Firmen einführen. Sodann will der 
Bundesrat an der allgemeinen Wehrpflicht in der Schweiz festhalten. Dies hat er in seiner Bot-
schaft zur Volksinitiative zur Aufhebung der Wehrpflicht bekräftigt, die er ohne Gegenvorschlag 
zur Ablehnung empfiehlt. 

Rüstungspolitisch hat einmal mehr die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges die Agenda 
beherrscht. Der Bundesrat beschloss heuer zur Finanzierung dieser Beschaffung einen Fonds zu 
schaffen. Mit dem Rüstungsprogramm 2012 wird dem Parlament die Beschaffung von 22 Kampf-
flugzeugen Gripen E beantragt; damit sollen die veralteten F-5 Tiger der Luftwaffe ersetzt werden. 
Für dieses Beschaffungsvorhaben ist ein Verpflichtungskredit von 3,126 Milliarden Franken zu 
beschliessen. Das Gripen-Fondsgesetz soll die Finanzierung dazu sicherstellen. 

Zur Bekämpfung der Kriminalität hat der Bundesrat 2012 auf operativer Ebene ein ganzes Bün-
del von Massnahmen beschlossen. So sollen etwa mit einer Strafrechtsrevision Kinder durch eine 
Ausdehnung des Berufsverbots sowie durch ein Kontakt- und Rayonverbot besser vor einschlägig 
vorbestraften Tätern geschützt werden. Sodann will der Bundesrat die bedingten Geldstrafen 
abschaffen und die kurzen Freiheitsstrafen wieder einführen, um die abschreckende Wirkung auf 
Straftäter zu erhöhen. Im Weiteren hat der Bundesrat eine nationale Strategie zum Schutz der 
Schweiz vor Cyber-Risiken gutgeheissen, mit welcher in Zusammenarbeit mit Behörden, Wirt-
schaft und den Betreibern kritischer Infrastrukturen die Cyber-Risiken minimiert werden sollen. 
Die Strategie gibt insbesondere Auskunft darüber, wie die Bedrohungslage im Cyber-Bereich aus-
sieht, wie die Schweiz dagegen gerüstet ist und wo die Mängel liegen. 
Auch ein Anliegen ist dem Bundesrat die Harmonisierung der Strafrahmen, was eine angemesse-
ne Sanktionierung von Straftaten ermöglichen soll. Erstmals wurde dabei in einem umfassenden 
Quervergleich geprüft, ob die Strafbestimmungen der Schwere der Straftaten entsprechen und 
richtig aufeinander abgestimmt sind. Ferner hat der Bundesrat ein Strafregistergesetz in die Ver-
nehmlassung geschickt. Damit wird das Strafregisterrecht an das veränderte gesellschaftliche 
Sicherheitsbedürfnis angepasst. Und schliesslich will der Bundesrat die Transportpflicht für Fan-
gruppen lockern. Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass der öffentliche Verkehr sicher 
bleibt und unbeteiligte Passagiere möglichst geringen Risiken ausgesetzt sind. 
Auch mit der verstärkten Bekämpfung der Geldwäscherei hat sich der Bundesrat befasst. Hierzu 
sollen die Kompetenzen der Meldestelle für Geldwäscherei ausgebaut werden. Schliesslich hat 
der Bundesrat die kriminalstrategische Priorisierung des Bundes für die Jahre 2012 bis 2015 
genehmigt. Er setzt Akzente bei der Bekämpfung krimineller Organisationen aus Italien und Süd-
osteuropa sowie bei der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität mit Bezügen zur internationalen 
Korruption. Weitere Inhalte von Bundesratsbeschlüssen waren eine Verschärfung des Korrupti-
onsstrafrechtes und die sogenannte «Integrierte Grenzverwaltungsstrategie». 
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� Botschaft zu einem Nachrichtendienstgesetz 

� Bericht des Bundesrates zur Strategie «Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+» 

� Bericht zum Stand der Arbeiten an der Nationalen Gefährdungsanalyse «Risiken Schweiz» 

� Vernehmlassungsergebnis zum Bundesgesetz über im Ausland erbrachte private Sicherheitsdienst-

leistungen 

� Nationale Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen (SKI) 

 

� Botschaft zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen 

� Botschaft zur Volksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» 

 
 
Die für Ende 2012 geplante Botschaft zu ei-
nem neuen Nachrichtendienstgesetz (NDG) 
konnte nicht mehr vom Bundesrat verab-
schiedet werden. Die Arbeiten am NDG haben 
sich aufgrund der sehr komplexen Fragestel-
lungen verzögert. Mit dem NDG soll eine ge-
setzliche Grundlage über die Aufgaben, Rech-
te, Pflichten und Informationssysteme der 
zivilen Nachrichtendienste für die Schweiz 
geschaffen werden. 

Die Schweiz will sich besser auf die Bewälti-
gung von Katastrophen und Notlagen vorbe-
reiten – dies ist das Ziel der neuen Strategie 
zum Bevölkerungsschutz und Zivilschutz. Der 
Bundesrat hat am 9. Mai 2012 dazu einen 
Bericht verabschiedet, dies nach vorgängig 
durchgeführter Vernehmlassung. Die im Be-
richt skizzierten Massnahmen für die Weiter-
entwicklung des Bevölkerungsschutzes und 
des Zivilschutzes müssen nun im Detail aus-
gearbeitet und konkretisiert werden; dies er-
folgt in enger Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Kantonen. Zudem wird auch das Dienst-
pflichtmodell hinsichtlich möglicher Anpas-
sungen an die heutigen Bedürfnisse überprüft 
werden. 

Der Bundesrat wird einen für Ende 2012 ge-
planten Bericht zur Nationalen Gefährdungs-
analyse «Risiken Schweiz» in dieser Form nicht 
zur Kenntnis nehmen. Um Synergien zu nut-
zen, wurde «Risiken Schweiz» dem Bundesstab 
für die Koordination von Einsätzen bei ABC- 
und Naturereignissen angegliedert und inner-
halb des Bundesamtes für Bevölkerungs-

schutz (BABS) mit Fokussierung auf Katastro-
phenvorsorge und Ereignisbewältigung weiter-
geführt. Der Bundesrat wurde darüber am 31. 
Oktober 2012 informiert. Aufgrund dieser 
Neuausrichtung wurde das BABS beauftragt, 
die bestehenden Projektstrukturen anzupas-
sen. Auf eine separate Berichterstattung an 
den Bundesrat wird daher verzichtet. 

Das gesetzliche Verbot von Söldnerfirmen 
wurde in der Vernehmlassung klar befürwor-
tet. Der Bundesrat hat am 29. August 2012 
davon Kenntnis genommen und das EJPD 
beauftragt, bis Ende 2012 eine Botschaft aus-
zuarbeiten. Die Vorlage wird nun mit einer 
leichten Verzögerung anfangs 2013 vom Bun-
desrat behandelt. Das neue Bundesgesetz 
wird die im Ausland erbrachten privaten Si-
cherheitsdienstleistungen regeln und eine 
Meldepflicht für die betreffenden Firmen ein-
führen. Am Verbotssystem mit Meldepflicht 
soll festgehalten werden. Dies ist einfacher 
und wirksamer als ein aufwändiges und büro-
kratisches Bewilligungssystem, das zudem 
den Sicherheitsfirmen ein «staatliches Güte-
siegel» verleihen könnte. 

Der Bundesrat hat am 27. Juni 2012 eine 
nationale Strategie zum Schutz Kritischer Inf-
rastrukturen (SKI) verabschiedet und das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) 
sowie die weiteren zuständigen Stellen mit der 
Umsetzung beauftragt. Kritische Infrastruktu-
ren sind die Lebensadern einer modernen 
Gesellschaft und müssen entsprechend gut 
geschützt werden. Mit der neuen Strategie will 
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der Bundesrat das bestehende hohe Schutz-
niveau in der Schweiz gewährleisten und ver-
stärken. Der Selbstschutz der Kritischen Infra-
strukturen wird gestärkt, indem umfassende 
Schutzkonzepte erarbeitet und umgesetzt 
werden; dies erfolgt in Zusammenarbeit mit 
allen relevanten Akteuren (insbesondere Leit-
behörden des Bundes, Kantone und Betreiber) 
und wird koordiniert mit ähnlich gelagerten 
Arbeiten wie Strategien betreffend Informati-
onsgesellschaft, Cyber-Risiken oder Erdbe-
benvorsorge. 

Der Bundesrat beauftragte am 25. April 2012 
das VBS, eine Rüstungsbotschaft zur Beschaf-
fung des Tiger-Teilersatzes (TTE) vorzulegen. 
Zudem beschloss der Bundesrat, dass zur 
Finanzierung dieser Beschaffung ein Fonds zu 
schaffen sei. Am 14. November 2012 hat der 
Bundesrat mit dem Rüstungsprogramm 2012 
die Beschaffung von 22 Kampfflugzeugen 
Gripen E (Einsitzer) beantragt; damit sollen die 
veralteten F-5 Tiger der Luftwaffe ersetzt wer-
den. Für dieses Beschaffungsvorhaben ist ein 
Verpflichtungskredit von 3,126 Milliarden 
Franken zu beschliessen. Das Gripen-
Fondsgesetz soll die Finanzierung sicherstel-
len. Dazu sollen Einlagen in den Gripen-Fonds 

aus dem Ausgabenplafond der Armee erfol-
gen. Sie werden über zehn Jahre verteilt und 
zu einer ausgeglichenen Belastung für die 
Armee und den Bundeshaushalt führen; Zah-
lungsspitzen können abgefedert werden. Das 
Gripen-Fondsgesetz untersteht dem fakultati-
ven Referendum. 

Die allgemeine Wehrpflicht in der Schweiz soll 
beibehalten werden. Dies hat der Bundesrat 
am 14. September 2012 in seiner Botschaft 
zur Volksinitiative zur Aufhebung der Wehr-
pflicht festgehalten, die ohne Gegenvorschlag 
zur Ablehnung empfohlen wird. Die drei wich-
tigsten Argumente gegen die Initiative sind: 
Erstens würde ein Wechsel zu einer Freiwilli-
genmiliz die Sicherheit von Land und Bevölke-
rung gefährden, denn der Bestand der Armee 
wäre davon abhängig, ob genügend Freiwillige 
für den Militärdienst gefunden würden. Zwei-
tens ist die allgemeine Wehrpflicht in der 
Schweiz staatspolitisch fest verankert. Drit-
tens ist für den Bundesrat die Kombination 
von Wehrpflicht und Milizsystem immer noch 
das beste, weil effizienteste und wirksamste 
Armeemodell für die Schweiz. 
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Ziel 14:Ziel 14:Ziel 14:Ziel 14:    Kriminalität, Terrorismus und Cyberangriffe werden wirkungsvoll Kriminalität, Terrorismus und Cyberangriffe werden wirkungsvoll Kriminalität, Terrorismus und Cyberangriffe werden wirkungsvoll Kriminalität, Terrorismus und Cyberangriffe werden wirkungsvoll 
bekämpft, und der Gewaltanwendung in der schweizerischen Gbekämpft, und der Gewaltanwendung in der schweizerischen Gbekämpft, und der Gewaltanwendung in der schweizerischen Gbekämpft, und der Gewaltanwendung in der schweizerischen Ge-e-e-e-
sellschaft wird vorgebeugtsellschaft wird vorgebeugtsellschaft wird vorgebeugtsellschaft wird vorgebeugt    

� Botschaft zum Tätigkeitsverbot, Kontakt- und Rayonverbot 

� Botschaft zu Änderungen des Sanktionenrechts 

� Bericht Nationales Sicherheitskonzept Cyber-Defense 

� Vernehmlassung zur Ratifizierung der Medicrime-Konvention 

� Vernehmlassungsergebnis betreffend die Harmonisierung der Strafrahmen 

� Vernehmlassungsergebnis zur Revision des Strafregisterrechts 

� Vernehmlassung über Fan-Extrazüge zur Eindämmung der Auswirkungen gewaltbereiter und gewalt-

tätiger Fussballfans im öffentlichen Verkehr 

� Mandat zur Genehmigung der Verhandlungsergebnisse betreffend die revidierten Empfehlungen 

der Groupe d'action financière (GAFI) und Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage 

� Weiteres Vorgehen betreffend das Bundesgesetz über die polizeilichen Aufgaben des Bundes 

 

� Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes 

� Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Verlängerung der Ver-

folgungsverjährung) 

� Kriminalstrategische Priorisierung des Bundes für die Jahre 2012 bis 2015 

� GRECO-Empfehlungen: Weiteres Vorgehen zu Korruptionsstrafrecht und Parteienfinanzierung 

 

 
 
Der Bundesrat will Kinder sowie sehr kranke 
und alte Menschen durch eine Ausdehnung 
des Berufsverbots sowie durch ein Kontakt- 
und Rayonverbot besser vor einschlägig vor-
bestraften Tätern schützen. Er hat dazu am 
10. Oktober 2012 die Botschaft mit den erfor-
derlichen Änderungen des Strafrechts verab-
schiedet. Diese Gesetzesrevision wird der 
Volksinitiative «Pädophile sollen nicht mehr 
mit Kindern arbeiten dürfen» als indirekten 
Gegenvorschlag gegenüber gestellt. Im Mittel-
punkt der Gesetzesrevision steht die Auswei-
tung des geltenden Berufsverbots zu einem 
umfassenden Tätigkeitsverbot. Neu können 
auch ausserberufliche Tätigkeiten, die eine 
Person in Vereinen oder anderen Organisatio-
nen ausübt, verboten werden. Das zukünftige 
Tätigkeitsverbot wird zudem in verschiedenen 
Punkten strenger als das heutige Berufsverbot 
sein. 

Der Bundesrat will die bedingten Geldstrafen 
abschaffen und die kurzen Freiheitsstrafen 
wieder einführen, um die abschreckende Wir-
kung auf Straftäter zu erhöhen. Er hat am 4. 
April 2012 die Botschaft zur erforderlichen 

Revision des Allgemeinen Teils des Strafge-
setzbuches (AT StGB) verabschiedet. Die Revi-
sion sieht namentlich vor, dass die Gerichte 
künftig wieder bedingte oder unbedingte Frei-
heitsstrafen ab drei Tagen aussprechen kön-
nen. Gleichzeitig wird die bedingte und teilbe-
dingte Geldstrafe, deren abschreckende Wir-
kung bezweifelt wird, abgeschafft. Um die 
Freiheitsstrafe stärker zu gewichten, wird zu-
dem die Geldstrafe auf 180 (statt wie bisher 
auf 360) Tagessätze begrenzt. Schliesslich 
wird neben dem geltenden Maximalbetrag von 
3'000 Franken auch ein Mindesttagessatz in 
Höhe von 10 Franken für mittellose Täter ge-
setzlich festgelegt. 

Der Bundesrat hat am 27. Juni 2012 die nati-
onale Strategie zum Schutz der Schweiz vor 
Cyber-Risiken gutgeheissen. Für die Koordina-
tion der Umsetzung der Strategie zum Schutz 
der Schweiz vor Cyber-Risiken wird im EFD 
eine Koordinationsstelle geschaffen. Mit der 
Strategie will der Bundesrat in Zusammenar-
beit mit Behörden, Wirtschaft und den Betrei-
bern kritischer Infrastrukturen die Cyber-
Risiken minimieren, welchen sie täglich aus-
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gesetzt sind. Die Strategie gibt insbesondere 
Auskunft darüber, wie die Bedrohungslage im 
Cyber-Bereich aussieht, wie die Schweiz be-
ziehungsweise die Betreiber der kritischen 
Infrastrukturen dagegen gerüstet sind, wo die 
Mängel liegen, und wie diese am effizientes-
ten und wirksamsten zu beheben sind. 

Mit der Ratifikation der Medicrime-Konvention 
will der Bundesrat die Gesundheit von Mensch 
und Tier besser schützen. Die Konvention 
bringt insbesondere verbesserte Möglichkei-
ten für die Strafverfolgungsbehörden und för-
dert den Informationsaustausch zwischen den 
betroffenen Staaten. Der Bundesrat konnte 
nicht wie geplant im zweiten Halbjahr 2012 
die Ergebnisse der Vernehmlassung dazu zur 
Kenntnis nehmen. Der effizienten Verfolgung 
von möglichen Vergehen durch die Strafverfol-
gungsbehörden kommt eine grosse Bedeu-
tung zu. Die Klärung der damit verbundenen 
Verfahrensfragen brauchte mehr Zeit als ge-
plant. 

Der Bundesrat hat am 19. Dezember vom 
Vernehmlassungsergebnis Kenntnis genom-
men und über das weitere Vorgehen betref-
fend Bundesgesetz über die Harmonisierung 
der Strafrahmen im Strafgesetzbuch, im Mili-
tärstrafgesetz und im Nebenstrafrecht ent-
schieden. Die Harmonisierung der Strafrah-
men soll eine angemessene Sanktionierung 
von Straftaten ermöglichen. Erstmals wurde in 
einem umfassenden Quervergleich geprüft, ob 
die Strafbestimmungen der Schwere der Straf-
taten entsprechen und richtig aufeinander 
abgestimmt sind. Allerdings will der Bundesrat 
die Strafrahmen auf der Grundlage des neuen 
Sanktionensystems harmonisieren und hat 
deshalb entschieden, diese Gesetzesrevision 
zurückzustellen. So können die noch penden-
ten Beschlüsse des Parlaments zur vorge-
schlagenen Änderung des Sanktionensystems 
berücksichtigt werden, insbesondere die vor-
gesehene Wiedereinführung der kurzen Frei-
heitsstrafen und die Begrenzung der Geldstra-
fen auf 180 Tagessätze. 

Künftig sollen mehr Behörden auf Daten im 
Strafregister zugreifen können, damit sie ihre 

Aufgaben zu Gunsten der Sicherheit erfüllen 
können. Im Gegenzug wird der Datenschutz 
verbessert: Die Behörden sollen gezielt nur 
jene Daten einsehen können, die sie zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben brauchen. Und das Aus-
kunftsrecht der Betroffenen wird erweitert. 
Diese Neuerungen sieht der Vorentwurf für ein 
Strafregistergesetz vor, das der Bundesrat am 
31. Oktober 2012 in die Vernehmlassung ge-
schickt hat. Der Bundesrat will damit das 
Strafregisterrecht an das veränderte gesell-
schaftliche Sicherheitsbedürfnis anpassen. 
Die Botschaft dazu konnte nicht mehr im Be-
richtsjahr verabschiedet werden, weil sich 
aufgrund von aufwändigen Abklärungen im 
Zusammenhang mit der Verhältnismässigkeit 
von Grundrechtseingriffen und Anforderungen 
des Datenschutzes der Fahrplan verzögert 
hatte. 

Der Bundesrat will die Transportpflicht für 
Fangruppen lockern. Fangruppen sollen kei-
nen Anspruch mehr haben, in fahrplanmässi-
gen Zügen transportiert zu werden, wenn ein 
Transportunternehmen einen Extrazug anbie-
tet oder der Sportklub einen Charterzug be-
stellt hat. Für Schäden bei Extrafahrten soll 
neu der Klub haften. Mit dieser Regelung will 
der Bundesrat die Sicherheit des öffentlichen 
Verkehrs gewährleisten. Der Bundesrat hat 
dazu am 15. Juni 2012 eine Änderung des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBG) in die 
Vernehmlassung geschickt. Mit der Gesetzes-
revision will der Bundesrat erreichen, dass der 
öffentliche Verkehr sicher bleibt und unbetei-
ligte Passagiere möglichst geringen Risiken 
ausgesetzt sind. 

Die Groupe d'action financière (GAFI) hat am 
16. Februar 2012 eine Teilrevision der Stan-
dards zur Bekämpfung der Geldwäscherei, der 
Terrorismusfinanzierung und neu zur Bekämp-
fung der Finanzierung von Massenvernich-
tungswaffen verabschiedet. Die Schweiz, wel-
che der GAFI seit deren Gründung 1989 ange-
hört, beteiligte sich aktiv an den Revisionsar-
beiten. Der Bundesrat hat sodann am 18. April 
2012 die revidierten internationalen Empfeh-
lungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität 
zur Kenntnis genommen und begrüsst. Gleich-
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zeitig hat er das GAFI-Mandat 2012–2020 
genehmigt und eine interdepartementale Ar-
beitsgruppe unter der Leitung des EFD einge-
setzt, die bis Ende 2012 eine Gesetzesvorlage 
zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen 
der GAFI entworfen hat. 

Mit dem Bundesgesetz über die polizeilichen 
Aufgaben des Bundes (PolAG) soll auf Stufe 
Bund eine rechtssystematisch übersichtliche 
und klare Rechtsgrundlage für die polizeiliche 
Aufgabenwahrnehmung durch den Bund ge-
schaffen werden. Im gleichen Zug sollen gel-
tende Gesetzesartikel präziser formuliert, 
punktuell Regelungslücken geschlossen und 
in bestimmten Bereichen neue Bestimmungen 
geschaffen werden. Gestützt auf die Ergebnis-
se der parlamentarischen Beratungen zum 
bundesrätlichen Bericht «Innere Sicherheit: 
Klärung der Kompetenzen», anhand derer sich 
auch die politische Akzeptanz verschiedener 
Regelungsbereiche oder der Vorlage insge-
samt besser abschätzen lassen wird, soll in 
der Folge über das weitere Vorgehen betref-
fend PolAG entschieden werden. 

Der Bundesrat will die Bekämpfung der Geld-
wäscherei verstärken. Er hat am 27. Juni 
2012 die Ergebnisse der Vernehmlassung zur 
entsprechenden Änderung des Geldwäsche-
reigesetzes zur Kenntnis genommen und die 
Botschaft zuhanden des Parlaments verab-
schiedet. Die Meldestelle für Geldwäscherei 
(MROS) soll künftig mit ihren Partnerstellen im 
Ausland auch Finanzinformationen austau-
schen können. Zudem soll die MROS mit die-
sen Partnern selbständig Verträge über die 
technische Zusammenarbeit abschliessen 

können, und ihre Kompetenzen gegenüber 
Finanzintermediären sollen ausgebaut wer-
den. 

Der Bundesrat will die Verjährungsfrist für die 
Verfolgung von schweren Vergehen von sieben 
auf zehn Jahre erhöhen. Damit trägt er dem 
Umstand Rechnung, dass insbesondere Wirt-
schaftsstrafverfahren oft komplex sind und 
Zeit erfordern. Er hat dazu am 7. November 
2012 die Botschaft verabschiedet, mit dem 
Ziel, den Strafbehörden insbesondere im Be-
reich der Wirtschaftskriminalität die Möglich-
keit zu geben, diese wirksamer zu bekämpfen. 

Der Bundesrat hat am 28. März 2012 die kri-
minalstrategische Priorisierung des Bundes für 
die Jahre 2012 bis 2015 genehmigt. Er setzt 
Akzente bei der Bekämpfung krimineller Orga-
nisationen aus Italien und Südosteuropa so-
wie bei der Bekämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität mit Bezügen zur internationalen Kor-
ruption. Die Priorisierung stützt sich auf die 
Beurteilung der aktuellen Bedrohungslage. 

Der Bundesrat hat am 8. Juni 2012 eine erste 
Aussprache über die Empfehlungen der Staa-
tengruppe GRECO (Groupe d'Etats contre la 
Corruption) zum Korruptionsstrafrecht und zur 
Parteienfinanzierung geführt. Er beauftragte 
das EJPD, bis nächsten Frühling einen Vorent-
wurf zur Verschärfung des Korruptionsstraf-
rechts zu erarbeiten. Namentlich soll Privatbe-
stechung in Zukunft von Amtes wegen verfolgt 
werden. 
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Ziel 15:Ziel 15:Ziel 15:Ziel 15:    Die Zusammenarbeit mit inDie Zusammenarbeit mit inDie Zusammenarbeit mit inDie Zusammenarbeit mit in----    und ausländischen Partnern ist inteund ausländischen Partnern ist inteund ausländischen Partnern ist inteund ausländischen Partnern ist inten-n-n-n-
siviertsiviertsiviertsiviert    

� Botschaft zur Genehmigung und Umsetzung des Europaratsübereinkommens zum Schutz von Kin-

dern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 

� Integrierte Grenzverwaltungsstrategie 

� Beteiligung des GWK an Operationen der europäischen Grenzschutzagentur Frontex 

 

� Vernehmlassung zur Revision des Zollgesetzes 

 
 
Wer gegen Entgelt sexuelle Dienste Minderjäh-
riger zwischen 16 und 18 Jahren in Anspruch 
nimmt, wird sich künftig strafbar machen. Mit 
dieser und weiteren Änderungen des Strafge-
setzbuchs (StGB) will der Bundesrat den 
Schutz Minderjähriger verstärken. Die Schweiz 
erfüllt damit die Bedingungen für einen Beitritt 
zur Europaratskonvention zum Schutz von 
Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuel-
lem Missbrauch. Der Bundesrat hat am 4. Juli 
2012 die Botschaft zum Beitritt zur Konventi-
on und zur erforderlichen StGB-Revision ver-
abschiedet. 

Der Bundesrat hat am 1. Juni 2012 die Stra-
tegie der «Integrierten Grenzverwaltung» ver-
abschiedet, welche Bund und Kantone ge-
meinsam erarbeitet haben. Die Strategie bil-
det das Dach über allen Aktivitäten von Bund 
und Kantonen zur Bekämpfung der illegalen 
Migration, des gewerbsmässigen Menschen-
schmuggels und der grenzüberschreitenden 
Kriminalität. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass 
legale Einreisen möglichst reibungslos erfol-
gen. Eine Arbeitsgruppe wird nun einen Akti-
onsplan mit konkreten Massnahmen erstellen. 

Auch die Schweiz profitiert von einer nachhal-
tigen, europaweiten Kontrolle der Schengen-
Aussengrenzen. Die europäische Grenz-
schutzagentur FRONTEX erstellt unter ande-
rem Risikoanalysen und organisiert, koordi-
niert basierend auf diesen Analysen gemein-
same Operationen, um die Aussengrenzkon-

trollen zu stärken. Das Grenzwachtkorps 
(GWK) unterhält einen ständigen Pool von 40 
Mitarbeitenden, welche für solche Unterstüt-
zungseinsätze geeignet sind. Das GWK hat im 
Jahr 2012 39 Entsendungen von Spezialisten 
für die Unterstützung von Frontex-Operationen 
durchgeführt. Insgesamt wurden 1146 
Einsatztage zu Gunsten von Frontex geleistet, 
was deutlich über dem Jahresziel von 1000 
Einsatztagen liegt. 

Der Bundesrat hat am 14. Dezember 2012 
eine Teilrevision des Zollgesetzes in die Ver-
nehmlassung geschickt. Bei der geplanten 
Revision geht es darum, das Gesetz in einzel-
nen Bereichen zu optimieren. Aus wirtschaftli-
cher Sicht ist insbesondere die vorgesehene 
Anpassung der Bestimmungen über die offe-
nen Zolllager und die Zollfreilager von Bedeu-
tung. Künftig soll es nicht mehr möglich sein, 
inländische Waren zur Ausfuhr zu veranlagen, 
sie anschliessend aber noch in der Schweiz in 
einem Zolllager einzulagern. Die bisherige 
Regelung gab unter anderem Anlass zu miss-
bräuchlicher Beanspruchung von Ausfuhrsub-
ventionen. Im Sicherheitsbereich sollen einer-
seits die Kompetenzen der EZV im Bereich der 
durch die Kantone delegierten Aufgaben klarer 
geregelt werden. Andererseits soll der im Bun-
desbeschluss betreffend die Genehmigung 
und Umsetzung der Schengen/Dublin-
Assoziierungsabkommen vom 17. Dezember 
2004 festgeschriebene Mindestbestand des 
Grenzwachtkorps aufgehoben werden. 
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4444    Der gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefeDer gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefeDer gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefeDer gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefes-s-s-s-
tigt, und den demograftigt, und den demograftigt, und den demograftigt, und den demografischen Herausforderungen wird ischen Herausforderungen wird ischen Herausforderungen wird ischen Herausforderungen wird 
wirksam begegnetwirksam begegnetwirksam begegnetwirksam begegnet    

Die Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates im Bereich der vierten Leitlinie lagen 
2012 in der Migrationspolitik einmal mehr in einer Änderung des Ausländergesetzes, womit der 
Bund und die Kantone künftig unter Einbezug der Gemeinden und geeigneter Fachstellen kanto-
nale Integrationsprogramme entwickeln und gemeinsam finanzieren sollen. 2012 hat sich der 
Bundesrat sodann mit zwei brisanten aktuellen Volksinitiativen befasst: einerseits wurde zur Um-
setzung der sogenannten Ausschaffungsinitiative die Vernehmlassung eröffnet. Hier werden zwei 
Varianten vorgeschlagen, favorisiert wird allerdings diejenige, welche sowohl dem Ausweisungs-
automatismus als auch der Verhältnismässigkeit und dem Menschenrechtsschutz Rechnung 
trägt. Andererseits wurde die Botschaft zur eidgenössischen Volksinitiative «Gegen Massenein-
wanderung» verabschiedet, bei der weder Inhalt noch Ziele mit der heutigen Zuwanderungspolitik 
der Schweiz vereinbar sind. Eine Annahme der Initiative würde der Schweizer Wirtschaft zudem 
schaden und überdies die bilateralen Beziehungen zu unseren europäischen Partnerländern in 
Frage stellen. Die vorgeschlagene Regelung ist denn auch mit dem Freizügigkeitsabkommen zwi-
schen der Schweiz und der EU nicht vereinbar. 
Ferner hat der Bundesrat die Botschaft zum Bundesgesetz über die Anpassung der flankierenden 
Massnahmen zur Personenfreizügigkeit verabschiedet, womit neue Sanktionsmöglichkeiten bei 
Scheinselbstständigkeit und bei Verstössen gegen zwingende Lohn- und Arbeitsbedingungen ge-
plant sind. Schliesslich hat der Bundesrat die Migrationszusammenarbeit mit Tunesien verstärkt, 
dies als Teil des erhöhten Engagements der Schweiz in Nordafrika infolge der politischen Umwäl-
zungen der jüngsten Zeit. 

In der Sozialpolitik geht der Bundesrat mit grossem Schritt voran: so wurden 2012 die Leitlinien 
für eine zukunftsfähige Altersvorsorge definiert. Damit ist das Fundament für eine umfassende 
Reform «Altersvorsorge 2020» gelegt. Der Bundesrat verfolgt dabei einen gesamtheitlichen An-
satz, bei dem die Leistungen der 1. und der 2. Säule gemeinsam betrachtet und aufeinander 
abgestimmt werden sollen. Favorisiert wird also eine Gesamtsicht der Probleme und ein umfas-
sender Lösungsansatz. Die beiden Säulen der Altersvorsorge sollen so reformiert werden, dass 
deren Leistungen und Finanzierungen aufeinander abgestimmt sind. Ferner hat sich der Bundes-
rat mit Gesetzesänderungen zur Modernisierung des Unterhaltsrechts befasst sowie eine Aus-
sprache zum weiteren Vorgehen bei der Umsetzung der Armutsstrategie geführt und dabei über 
Möglichkeiten eines verstärkten Engagements des Bundes zur Prävention und Bekämpfung der 
Armut beraten. 

In der Gesundheitspolitik soll mit dem revidierten Medizinalberufegesetz die Hausarztmedizin in 
den Aus- und Weiterbildungszielen der Ärzteschaft ausdrücklich erwähnt und damit gestärkt wer-
den. Daneben soll ein schweizweit einheitliches Krebsregister Daten künftig einheitlich erfassen 
und registrieren. Längerfristig soll dadurch die Vorbeugung von Krebserkrankungen aber auch die 
Versorgungsstrukturen für Krebspatienten weiter verbessert werden. Schliesslich hat der Bundes-
rat die laufenden Nationalen Präventionsprogramme Alkohol, Tabak sowie Ernährung und Bewe-
gung bis Ende 2016 verlängert. Diese drei Programme haben sich bewährt und vor allem im Be-
reich der nicht übertragbaren Krankheiten Fortschritte gebracht. 
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Ziel 16:Ziel 16:Ziel 16:Ziel 16:    Die Chancen der Migration werden genutzt, und ihren Die Chancen der Migration werden genutzt, und ihren Die Chancen der Migration werden genutzt, und ihren Die Chancen der Migration werden genutzt, und ihren Risiken wird Risiken wird Risiken wird Risiken wird 
begegnetbegegnetbegegnetbegegnet    

� Botschaft zu integrationsrechtlichen Neuerungen und zur Verankerung der Integration in Spezialge-

setzen  

� Vernehmlassung zu einer Revision des Asylgesetzes 

� Vernehmlassung zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative 

 

� Botschaft zum Bundesgesetz über die Anpassung der flankierenden Massnahmen zur Personen-

freizügigkeit 

� Botschaft zur eidgenössischen Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» 

� Memorandum of Understanding mit Tunesien zum Aufbau einer Migrationspartnerschaft 

 
 
Der Bundesrat hat am 29. August 2012 die 
Vernehmlassung zur Änderung des Ausländer-
gesetzes (Integration) zur Kenntnis genom-
men. Mit dieser Vorlage sollen der Bund und 
die Kantone künftig unter Einbezug der Ge-
meinden und geeigneter Fachstellen kantona-
le Integrationsprogramme entwickeln und 
gemeinsam finanzieren. Vorgesehen ist zu-
dem, dass Ausländer oder Ausländerinnen, die 
ihre Integrationsvereinbarung nicht einhalten, 
mit dem Widerruf der Aufenthaltsbewilligung 
sanktioniert werden können. Die Botschaft 
dazu konnte der Bundesrat aufgrund notwen-
dig gewordener vertiefter Abklärungen nicht 
mehr wie vorgesehen 2012 verabschieden. 

Der Bundesrat konnte die Vernehmlassung zu 
einer Revision des Asylgesetzes nicht wie vor-
gesehen eröffnen, weil die parlamentarische 
Beratung der laufenden Asylgesetzrevision 
Verzögerungen erfahren hat. Mit der Neustruk-
turierung sollte erreicht werden, dass länger-
fristig eine überwiegende Mehrheit der Asyl-
verfahren rasch und in Verfahrenszentren 
durchgeführt werden kann. Dazu gehören 
auch Massnahmen zum Ausbau des Rechts-
schutzes. 

Mit der sogenannten    «Ausschaffungsinitiative» 
soll erreicht werden, dass Ausländer, die we-
gen bestimmter Straftaten verurteilt wurden 
oder die missbräuchlich Leistungen der Sozi-
alversicherung oder der Sozialhilfe bezogen 
haben, alle Aufenthaltsansprüche verlieren 
und ausgewiesen werden. Die betroffenen 
Personen sollen zudem mit einem Einreise-

verbot belegt und bei Missachtung dieses Ver-
bot bestraft werden. Der Bundesrat hat am 
23. Mai 2012 die Vernehmlassung zur Umset-
zung dieser Initiative eröffnet. Er hat zwei Va-
rianten vorgeschlagen, favorisiert aber die 
erste Variante, die sowohl dem Ausweisungs-
automatismus als auch der Verhältnismässig-
keit und dem Menschenrechtsschutz Rech-
nung trägt. Die zweite Variante sieht einen 
sehr weiten Deliktskatalog vor und kann im 
Einzelfall die Menschenrechte verletzen. 

Die flankierenden Massnahmen zur Personen-
freizügigkeit haben sich bewährt. Die Anwen-
dung dieser Massnahmen hat aber auch ver-
schiedene Lücken in der Gesetzgebung aufge-
zeigt. Deswegen wurden neue Sanktionsmög-
lichkeiten bei Scheinselbstständigkeit und bei 
Verstössen gegen zwingende Lohn- und Ar-
beitsbedingungen geplant. Der Bundesrat hat 
am 2. März 2012 diesbezüglich die Botschaft 
zum Bundesgesetz über die Anpassung der 
flankierenden Massnahmen zur Personenfrei-
zügigkeit verabschiedet. Zuvor hatte er bereits 
am 18. April 2012 entschieden, die im Freizü-
gigkeitsabkommen der Schweiz mit der EU 
vorgesehene Ventilklausel gegenüber den 
Staaten der EU-8 anzurufen. Die Kategorie der 
Aufenthaltsbewilligungen B wurde gegenüber 
den Staatsangehörigen dieser Länder per 1. 
Mai 2012 kontingentiert. Zusätzliche Mass-
nahmen im Bereich der Flankierenden Mass-
nahmen sowie der Integration sollen geprüft 
werden. 
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Der Bundesrat hat am 7. Dezember 2012 die 
Botschaft zur eidgenössischen Volksinitiative 
«Gegen Masseneinwanderung» verabschiedet. 
Inhalt und Ziele dieser Initiative sind mit der 
heutigen Zuwanderungspolitik der Schweiz 
nicht vereinbar. Die Volksinitiative verlangt 
eine grundsätzliche Neuausrichtung der 
schweizerischen Zuwanderungspolitik. Sie 
schlägt vor, jährliche Höchstzahlen festzule-
gen, mit denen die Schweiz die Zuwanderung 
eigenständig steuern könnte. Eine Annahme 
der Initiative würde der Schweizer Wirtschaft 
schaden und die bilateralen Beziehungen zu 
unseren europäischen Partnerländern in Frage 
stellen. Die vorgeschlagene Regelung ist mit 
dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der 
Schweiz und der EU nicht vereinbar. Der Bun-
desrat beantragt die Initiative ohne Gegen-
entwurf zur Ablehnung. 

 

 

Der Bundesrat hat am 25. April 2012 ein Me-
morandum of Understanding (MoU) mit Tune-
sien zum Aufbau einer Migrationspartner-
schaft gutgeheissen. Der Bundesrat hat am 
selben Tag ferner auch ein Abkommen über 
die Zusammenarbeit im Migrationsbereich 
sowie ein Abkommen über den Austausch von 
jungen Berufsleuten zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und Tunesien gut-
geheissen. Das am 11. Juni 2012 in Tunis 
unterzeichnete MoU bildet den Rahmen für 
alle Aspekte der Migrationszusammenarbeit 
zwischen der Schweiz und Tunesien und ent-
hält eine nicht abschliessende Liste der The-
men, welche im Rahmen dieser Migrationszu-
sammenarbeit in Zukunft angegangen werden. 
Die verstärkte Migrationszusammenarbeit mit 
Tunesien ist Teil des erhöhten Engagements 
der Schweiz in Nordafrika infolge der politi-
schen Umwälzungen der jüngsten Zeit. 
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Ziel 17:Ziel 17:Ziel 17:Ziel 17:    Die gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsame Die gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsame Die gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsame Die gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsame 
Werte werden Werte werden Werte werden Werte werden gefördertgefördertgefördertgefördert    

� Botschaft zur Revision des Radio- und Fernsehgesetzes betreffend neues System für die Erhebung 

der Radio- und Fernsehgebühren 

� Vernehmlassung zum Unterhaltsrecht 

� Umsetzung der gesamtschweizerischen Strategie zur Armutsbekämpfung 

� Vorgehensentscheid betreffend die Harmonisierung der Alimentenbevorschussung 

� Weiteres Vorgehen bei der Revision des Lotteriegesetzes 

 

� Bericht über die Sicherstellung der Finanzierung von Pro Juventute für «Beratung und Hilfe 147» 

� Botschaft über Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler Bedeutung (NASAK 4) 

� Olympische Winterspiele Schweiz 2022: Vernehmlassung und Botschaft 

� Bericht über eine bessere Vertretung der Geschlechter in der Sprachgemeinschaften in den aus-

serparlamentarischen Kommissionen (Änderung RVOV) 

 
 
Der Bundesrat hat am 9. Mai 2012 die Ver-
nehmlassung zum neuen Radio- und Fernseh-
gesetz (RTVG) eröffnet. Ziel der Teilrevision ist 
ein sachgerechtes und zweckmässiges Ge-
bührensystem für die Sicherstellung des Ser-
vice public in der Schweiz. Schwerpunkt des 
neuen RTVG bildet die Ablösung der heutigen 
Empfangsgebühr durch eine Abgabe für Radio 
und Fernsehen. Sie ist von jedem Haushalt 
und Unternehmen zu entrichten und wird nicht 
mehr an die Existenz eines Empfangsgeräts 
gekoppelt, da heute auch Geräte wie 
Smartphones, Computer und Tablets den Ra-
dio- und Fernsehempfang ermöglichen. Die 
Botschaft konnte allerdings nicht mehr wie 
geplant 2012 verabschiedet werden; in einer 
intensiven ersten Ämterkonsultation waren 
zahlreiche Fragen und Anregungen zu bearbei-
ten. 

Der Bundesrat hat am 4. Juli 2012 eine Reihe 
von Gesetzesänderungen zur Modernisierung 
des Unterhaltsrechts in die Vernehmlassung 
geschickt. Wie schon mit der Botschaft zur 
elterlichen Sorge will der Bundesrat auch hier 
das Wohl des Kindes konsequent ins Zentrum 
stellen. Die vorgeschlagenen Bestimmungen 
sollen denn auch in erster Linie für verlässli-
che Betreuungsverhältnisse und finanzielle 
Sicherheit sorgen. Konkret sollen die Ände-
rungen die Situation des Kindes verbessern, 
die Last für den betreuenden Elternteil mil-
dern und einen Ausgleich zwischen beiden 

Elternteilen ermöglichen. So hätte das Kind 
zukünftig Anspruch auf einen Unterhaltsbei-
trag und zwar unabhängig vom Zivilstand der 
Eltern. Zudem soll der Unterhaltsanspruch des 
Kindes zukünftig gegenüber allen anderen 
Unterhaltsansprüchen Vorrang haben sowie 
die Position des Kindes in so genannten Man-
kofällen gestärkt werden. 

Der Bundesrat hat am 21. September 2012 
eine Aussprache zum weiteren Vorgehen bei 
der Umsetzung der Armutsstrategie und zu 
den Möglichkeiten eines verstärkten Engage-
ments des Bundes zur Prävention und Be-
kämpfung der Armut geführt und die Ausarbei-
tung eines fünfjährigen Programms zur Prä-
vention und Bekämpfung der Armut (2014 bis 
2018) in Auftrag gegeben. Dabei sollen die 
Grund- und Berufsbildung, die soziale und be-
rufliche Eingliederung, die materielle Situation 
sowie die Wirkungsmessung und ein Monito-
ring im Zentrum stehen. 

Der Bundesrat hat am 15. Februar 2012 zum 
Entwurf der nationalrätlichen SGK für einen 
neuen Verfassungsartikel zur Familienpolitik 
Stellung genommen. Betreffend Harmonisie-
rung der Alimentenbevorschussung hat sich 
der Bundesrat dem Antrag der Kommissions-
minderheit angeschlossen, dem Bund die 
Kompetenz zur Harmonisierung der Alimen-
tenbevorschussung zu geben. Aus Sicht des 
Bundesrates sollen allerdings die Kantone 



87 

grundsätzlich für die Erfüllung dieses Ziels 
zuständig bleiben, während der Bund dann 
gesetzgeberisch tätig werden können soll, 
wenn es den Kantonen nicht oder nur unge-
nügend gelingt, die Mängel in der Alimenten-
bevorschussung zu beheben und eine Harmo-
nisierung zu erreichen. Das Parlament ist die-
sem Antrag allerdings nicht gefolgt. 

Am 11. März 2012 haben sich Volk und Stän-
de für den Bundesbeschluss über die Rege-
lung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger 
Zwecke ausgesprochen. Dieser Entscheid wird 
Einfluss auf das neue Lotteriegesetz haben; so 
sollen korrekt und transparent durchgeführte 
Lotterien gewährleistet und die Gesellschaft 
vor schädlichen Auswirkungen der Spiele ge-
schützt werden. Zum weiteren Vorgehen be-
treffend Revision des Lotteriegesetzes hat der 
Bundesrat 2012 jedoch nicht mehr Beschluss 
gefasst; geplant ist ein Entscheid hierzu frist-
gerecht bis 1 Jahr nach der Volksabstimmung. 

Der    Bericht über die Sicherstellung der Finan-
zierung von Pro Juventute für «Beratung und 
Hilfe 147» (in Erfüllung der Po. Schmid-Federer 
10.4018 und Fiala 10.3994) konnte nicht 
verabschiedet werden. Die Fertigstellung des 
Berichts hat sich aufgrund der Arbeiten zum 
nationalen Programm zur Prävention und Be-
kämpfung der Armut verzögert. 

Der Bundesrat hat am 22. Februar 2012 die 
Botschaft über Finanzhilfen an Sportanlagen 
von nationaler Bedeutung (NASAK 4) verab-
schiedet. Ziel des NASAK ist es, für die natio-
nalen Sportverbände gute infrastrukturelle 
Voraussetzungen zu erhalten oder neu zu 
schaffen und dadurch die Konkurrenzfähigkeit 
der Schweiz im sportlichen Wettbewerb und 
bei der Durchführung bedeutender internatio-
naler Sportanlässe zu stärken. Um dieses Ziel 
zu erreichen, hat der Bundesrat einen Ge-
samtkredit von 50 Mio. Franken für Investiti-
onsbeiträge an die Realisierung ausgewählter 
wichtiger Sportanlagen beantragt. 

 

Am 21. November 2012 nahm der Bundesrat 
Kenntnis von den Ergebnissen des Vernehm-
lassungsverfahrens betreffend Bundesbe-
schluss über die Beiträge des Bundes an die 
Olympischen Winterspiele 2022 Davos/St. 
Moritz. Eine Mehrheit unterstützt grundsätzlich 
die Durchführung von olympischen Winterspie-
len und sieht diese als Chance und Zukunfts-
projekt für die Schweiz. Kritisiert wurden die 
kurze Vernehmlassungsfrist sowie die fehlen-
den Handlungsoptionen, falls die Deckungslü-
cke grösser als 1 Milliarde Franken ausfallen 
sollte. Der Bundesrat hat an derselben Sitzung 
der Botschaft über die Beiträge des Bundes an 
die Olympischen Winterspiele Schweiz 2022 
samt Bundesbeschluss zugestimmt. Beantragt 
werden ein Verpflichtungskredit von 30 Mio. 
Franken zur Unterstützung der Kandidatur 
sowie ein Verpflichtungskredit von 1 Milliarde 
Franken als Beitrag an die ungedeckten Kos-
ten für die Organisation und Durchführung der 
Spiele. 

Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2012 
den Bericht über eine bessere Vertretung der 
Geschlechter und der Sprachgemeinschaften 
in den ausserparlamentarischen Kommissio-
nen zur Kenntnis genommen und eine Ände-
rung der RVOV gutgeheissen. Im Rahmen der 
Gesamterneuerungswahlen der ausserparla-
mentarischen Kommissionen für die Amtsperi-
ode 2012 bis 2015 beauftragte der Bundesrat 
am 9. November 2011 die Departemente, 
konkrete Vorschläge für eine bessere Vertre-
tung der Geschlechter und der Sprachgemein-
schaften in den ausserparlamentarischen 
Kommissionen auszuarbeiten. Der nun vorlie-
gende Bericht definiert eine Anzahl von Mass-
nahmen, die zu einer besseren Vertretung der 
Geschlechter und der Sprachgemeinschaften 
in ausserparlamentarischen Kommissionen 
beitragen sollen: verstärkte Sensibilisierung 
der zuständigen Verwaltungsstellen und der 
Kommissionen; bessere Vernetzung durch 
gezielte Nutzung von bestehenden Netzwerken 
und Kontakten; mehr Visibilität bei potenziel-
len Mitgliedern. 
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Ziel 18:Ziel 18:Ziel 18:Ziel 18:    Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingedämmt, uDas Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingedämmt, uDas Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingedämmt, uDas Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingedämmt, un-n-n-n-
ter anderem durch die Stärkung der Präventionter anderem durch die Stärkung der Präventionter anderem durch die Stärkung der Präventionter anderem durch die Stärkung der Prävention    

� Botschaft zur Revision des Heilmittelgesetzes (2. Etappe) 

� Vernehmlassung zur Revision des Medizinalberufegesetzes 

� Vernehmlassung zur bundesgesetzlichen Regelung der Registrierung von Krebs und anderen Diag-

nosen 

� Vernehmlassung zur Revision des Transplantationsgesetzes 

� Vernehmlassung zur Änderung der BV und des Fortpflanzungsmedizingesetzes (PID) 

� Vernehmlassung zur Konkretisierung der nationalen Qualitätsstrategie 

� Verlängerung der nationalen Präventionsprogramme Alkohol, Tabak, Ernährung und Bewegung 

� Vorentscheid zur Lancierung der HTA–Strategie 

� Prüfung der Medikamentenpreisregelung 

 

� Botschaft für eine Teilrevision des KVG zur Korrektur der zwischen 1996 und 2011 bezahlten Prä-

mien in der OKP 

� Botschaft zur Zulassungssteuerung  

� Bericht zum Anstieg der Kaiserschnittgeburten 

� Bericht zur Zukunft der Psychiatrie 

� Bericht über die Organspende 

 
 
Mit der am 7. November 2012 verabschiede-
ten Botschaft zur zweiten Etappe der Revision 
des Heilmittelgesetzes (HMG) verbessert der 
Bundesrat den Zugang der Bevölkerung zu 
Arzneimitteln und die Rahmenbedingungen für 
die biomedizinische Forschung und Industrie. 
Dabei soll der Marktzugang für Komplemen-
tär- und Phytoarzneimittel erleichtert und eine 
grössere Vielfalt an kindergerechten Arzneimit-
teln verfügbar gemacht werden. Weiter wer-
den die Bestimmungen zu Rabatten und Boni 
sowie die Selbstmedikation neu geregelt. 

Im revidierten Medizinalberufegesetz (MedBG) 
soll die Hausarztmedizin in den Aus- und Wei-
terbildungszielen der Ärzteschaft ausdrücklich 
erwähnt und damit gestärkt werden. Dies bes-
tätigt der Bundesrat aufgrund der Ergebnisse 
der Vernehmlassung, die er am 10. Oktober 
2012 zur Kenntnis genommen hat. Im MedBG 
werden neu in Umsetzung des Verfassungs-
auftrags als Ausbildungsziel auch die Kennt-
nisse über die Methoden der Komplementär-
medizin erwähnt. Zudem soll der Begriff 
«selbstständige Berufsausübung» durch den 
präziseren Ausdruck «privatwirtschaftliche 
Berufsausübung in eigener fachlicher Verant-
wortung» ersetzt werden. Dadurch wird ein 

grösserer Kreis von Medizinalpersonen dem 
MedBG unterstellt und damit der Gesund-
heitsschutz erhöht. Weiter werden bei der 
Anerkennung der Diplome ausländischer Me-
dizinalpersonen Anpassungen an das EU-
Recht nötig. 

In der Schweiz erkranken jährlich mehr als 
37'000 Menschen an Krebs, über 16'000 
sterben daran. Wie kann diese Zahl gesenkt 
werden? Reduziert beispielsweise ein Brust-
krebs-Früherkennungsprogramm die Sterb-
lichkeit? Welche Auswirkungen haben unter-
schiedliche Versorgungsstrukturen auf die 
Überlebenszeit? Solche Fragen sollen mit ei-
ner schweizweit einheitlichen Krebsregistrie-
rung beantwortet werden. Die Daten sollen 
künftig einheitlich erfasst und registriert wer-
den. Längerfristig soll dadurch die Vorbeugung 
von Krebserkrankungen aber auch die Versor-
gungsstrukturen für Krebspatienten weiter 
verbessert werden. Der Bundesrat hat am 7. 
Dezember 2012 dazu die Vernehmlassung 
eröffnet. 

Künftig sollen Grenzgänger mit Krankenversi-
cherung in der Schweiz bei der Zuteilung von 
Organen zur Transplantation gleich behandelt 
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werden wie Personen mit Wohnsitz in der 
Schweiz. Zudem soll der Zeitpunkt der Anfrage 
an die Angehörigen und die Zustimmung zu 
vorbereitenden medizinischen Massnahmen 
bei Urteilsunfähigkeit der Spenderin oder des 
Spenders präzisiert und die finanzielle Absi-
cherung bei Lebendspenden von Organen und 
Blutstammzellen verbessert werden. Eine ent-
sprechende Teilrevision des Transplantations-
gesetzes stiess in der Vernehmlassung auf 
breite Zustimmung. Der Bundesrat hat am 27. 
Juni 2012 davon Kenntnis genommen und die 
Erarbeitung einer entsprechenden Vorlage in 
Auftrag gegeben. 

Im Fortpflanzungsmedizingesetz soll eine Zu-
lassung unter strengen Rahmenbedingungen 
das Verbot der Präimplantationsdiagnostik 
(PID) ersetzen. Die Neuerung bedingt unter 
anderem eine Änderung von Artikel 119 der 
Bundesverfassung über Fortpflanzungsmedi-
zin und Gentechnologie im Humanbereich. In 
der vom Bundesrat am 27. Juni 2012 zur 
Kenntnis genommenen Vernehmlassungser-
gebnisse stiessen die vorgeschlagenen An-
passungen auf Zustimmung. Sie definieren 
unter Beachtung des Grundsatzes der Men-
schenwürde die Rahmenbedingungen, unter 
denen die PID zugelassen sein soll. Die An-
wendung ausserhalb dieses Rahmens wird 
unter Strafe gestellt. 

Der Bundesrat hat nicht wie angekündigt 
2012 die Vernehmlassung zu einer Konkreti-
sierung der nationalen Qualitätsstrategie im 
Gesundheitswesen (Teilrevision des KVG) er-
öffnen können. Aufgrund der Ergebnisse der 
Gespräche mit den wesentlichen Anspruchs-
gruppen zum Gesetzesvorentwurf wurde ent-
schieden, vertiefte Abklärungen zu Alternativ-
varianten durchzuführen. Ziel dieser KVG-
Revision sind die Sicherung und Verbesserung 
der Qualität der Leistungserbringung und des 
zweckmässigen Einsatzes der Leistungen so-
wie die nachhaltige Erhöhung der Patientensi-
cherheit. Das würde sich kostendämpfend 
auswirken. Zudem sollten die gesetzlichen 
Grundlagen für ein nationales Institut für Qua-
lität und Patientensicherheit vorbereitet wer-
den. 

Der Bundesrat hat die laufenden Nationalen 
Programme Alkohol, Tabak sowie Ernährung 
und Bewegung bis Ende 2016 verlängert. Die 
drei Präventionsprogramme haben sich be-
währt und vor allem im Bereich der nicht über-
tragbaren Krankheiten Fortschritte gebracht. 
Eine externe Evaluation der seit 2008 umge-
setzten Nationalen Programme hat ihren Nut-
zen und ihre gesundheitspolitische Bedeutung 
bestätigt und empfiehlt, sie mit einigen An-
passungen weiterzuführen. Damit setzt der 
Bundesrat ein Zeichen für eine zukunftsge-
richtete Gesundheitspolitik, die bei der Ge-
sundheitsförderung ansetzt. 

Der Bundesrat konnte nicht wie geplant 2012 
eine Aussprache über eine Health Technology 
Assessment- Agentur (HTA) führen. Für eine 
verstärkte Überprüfung bereits zugelassener 
Leistungen und vermehrte Guidelines wird seit 
längerem die Schaffung einer solchen Agentur 
gefordert. Die optimale Lösung in struktureller 
Hinsicht und bezüglich Finanzierung würde 
darin bestehen, dass die Agentur in den Struk-
turen zur Konkretisierung der nationalen Qua-
litätsstrategie integriert wird. Erst wenn die 
diesbezüglichen Varianten geklärt sind, kann 
der Bundesrat die Aussprache führen und 
über das weitere Vorgehen entscheiden. 

Der Bundesrat hat im Bereich der kassen-
pflichtigen Arzneimittel am 21. März 2012 
Änderungen auf Verordnungsebene beschlos-
sen. Die Revision der KVV und der KLV ermög-
licht insbesondere, die Überprüfungsmecha-
nismen der Arzneimittelpreise so anzupassen, 
dass Wechselkursschwankungen berücksich-
tigt werden. Diese neuen Bestimmungen stel-
len eine ausgewogene Lösung dar. Sie ermög-
lichen einerseits, zu grosse Wechselkurs-
schwankungen, die sich für die Industrie 
nachteilig auswirken könnten, abzufedern, 
und andererseits Einsparungen zu erzielen, 
die den Versicherten zugutekommen. Damit 
soll gewährleistet werden, dass künftige Preis-
senkungen auch wirklich den Versicherten 
zugutekommen. 
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Der Bundesrat hat am 16. Februar 2012 die 
Botschaft für eine Teilrevision des KVG zur 
Korrektur der zwischen 1996 und 2011 be-
zahlten Prämien in der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung (OKP) verabschiedet. 
Innert sechs Jahren sollen damit kantonale 
Überschüsse und Defizite der Krankenversi-
cherer teilweise ausgeglichen werden, die in 
der Vergangenheit entstanden sind. Diese 
Massnahme ermöglicht einen abschliessen-
den Ausgleich im Umfang von rund einer Milli-
arde Franken. 

Damit die Kantone die Zulassung von Spezial-
ärzten wieder steuern können, hat der Bun-
desrat am 21. November 2012 eine Botschaft 
zur Zulassungssteuerung verabschiedet. Die 
betroffenen Kantone sollten damit ab April 
2013 rasch auf eine Überversorgung durch 
Spezialisten auf ihrem Gebiet reagieren kön-
nen. Parallel zu dieser dringlichen, auf drei 
Jahre beschränkten Gesetzesvorlage soll ge-
meinsam mit den Akteuren des Gesundheits-
wesens eine längerfristige Lösung erarbeitet 
werden. 

 

Der Bericht zum Anstieg der Kaiserschnittge-
burten (in Erfüllung des Po. Maury Pasquier 
08.3935) konnte nicht verabschiedet werden 
weil sich die Analyse der vorhandenen Daten-
grundlagen als komplexer erwies, als dies zu 
Beginn ersichtlich war. 

Der Bericht zur Zukunft der Psychiatrie (in 
Erfüllung des Po. Stähelin 10.3255) konnte 
dieses Jahr aus Ressourcengründen nicht 
fertig gestellt werden. Die Vertiefung der Ana-
lyse und die Formulierung des Handlungsbe-
darfes erforderte mehr Zeit als geplant. Zu-
dem wurde der Abstimmung der vorgeschla-
genen Massnahmen mit den betroffenen Ak-
teuren mehr Bedeutung zugemessen als ge-
plant. 

Der Bericht über die Organspende (in Erfüllung 
der Po. Favre 10.3711, Gutzwiller 10.3703 
und Amherd 10.3701) konnte nicht verab-
schiedet werden. Anlässlich des Richtungsent-
scheids zur Revision des Transplantationsge-
setzes vom 27. Juni 2012 beschloss der Bun-
desrat, den Bericht gleichzeitig wie die Revisi-
onsvorlage zu verabschieden. 
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� Verabschiedung des Berichts zur Zukunft der 2. Säule 

� Weiterführung der Vorbereitungsarbeiten und Vorgehensentscheid für die Reform Altersvorsorge 

20206 

 
 
Der Bericht zur Zukunft der 2. Säule wurde 
anfangs 2012 in eine Anhörung gegeben. Die 
Anhörung wurde anschliessend ausgewertet 
und deren Ergebnisse wurden in einem Be-
richt veröffentlicht. Diese Ergebnisse werden 
in die Gesamtreform der Altersvorsorge ein-
fliessen, zu der der Bundesrat am 21. Novem-
ber 2012 die Leitlinien festgelegt hat. 

Zur Vorbereitung der Gesamtreform der Al-
tersvorsorge wurden verschiedene For-
schungsprojekte insbesondere zu den Fragen 
des Altersrücktritts, zu den Auswirkungen der 
Babyboom-Generation auf die AHV und zur 
Prüfung eines Steuerungsmechanismus in der 
AHV in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse dieser 
Projekte wurden in entsprechenden Berichten 
veröffentlicht. Sie werden gleich wie die Er-

gebnisse der Anhörung zum Bericht zur Zu-
kunft der 2. Säule in die Gesamtreform der 
Altersvorsorge einfliessen. Der Bundesrat hat 
dazu am 21. November 2012 die Leitlinien 
festgelegt. Er verfolgt dabei einen gesamtheit-
lichen Ansatz, bei dem die Leistungen der 1. 
und der 2. Säule gemeinsam betrachtet und 
aufeinander abgestimmt werden. Zu den we-
sentlichen Zielen der Reform gehören der Er-
halt des Leistungsniveaus und die nachhaltige 
Sicherung der Leistungen einerseits sowie die 
Schaffung von Transparenz und Vertrauen in 
das System andererseits. Auf der Basis der 
Leitlinien des Bundesrates werden nun die 
Eckwerte der Reform Altersvorsorge 2020 
ausgearbeitet. 
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Die Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates im Bereich der fünften Leitlinie lagen 
2012 in der Energie- und Ressourcenpolitik im Hinblick auf langfristige Sicherung der Energiever-
sorgung in einem ersten Massnahmenpaket für den schrittweisen Umbau der schweizerischen 
Energieversorgung, das in die Vernehmlassung geschickt wurde. Damit will der Bundesrat den 
Energie- und Stromverbrauch pro Person senken, den Anteil fossiler Energie reduzieren und die 
nukleare Stromproduktion durch Effizienzgewinne und den Zubau erneuerbarer Energie ersetzen. 
Sodann hat sich der Bundesrat mit der «Cleantech-Initiative» befasst, die eine Erhöhung des An-
teils der erneuerbaren Energien und die Verbesserung der Energieeffizienz anstrebt. Dies will der 
Bundesrat jedoch im Rahmen seiner umfassenden, langfristig ausgerichteten Energiestrategie 
2050 umsetzen; die Volksinitiative wird daher zur Ablehnung empfohlen. Ferner hat der Bundes-
rat einen Bericht über die Auswirkungen einer Strommangellage zur Kenntnis genommen. Der 
Bericht zeigt, dass die Versorgung der Schweiz mit wichtigen Gütern und Dienstleistungen sehr 
rasch zum Erliegen kommen könnte, würde elektrische Energie als Folge einer Mangellage wäh-
rend einer längeren Zeit nicht mehr permanent zur Verfügung stehen. 

In der Infrastrukturpolitik hat sich der Bundesrat 2012 vor allem mit dem Verkehr auf der Strasse 
und der Schiene befasst: so wird zur Volksinitiative «Für den öffentlichen Verkehr» die Finanzie-
rung und der Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) als Gegenentwurf vorgeschlagen. Diese Lösung 
sieht vor, dass ein unbefristeter Bahninfrastrukturfonds geschaffen wird, aus welchem Betrieb, 
Substanzerhalt und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur finanziert werden. Sodann sollen per 
2020 neue Lärmgrenzwerte für Güterwagen in Kraft gesetzt werden; dies im Rahmen einer dem 
Parlament überwiesenen Botschaft zur Anpassung des Gesetzes über die Lärmsanierung der 
Eisenbahn. Eine weitere Vernehmlassung betrifft Bau und Finanzierung eines Schienen-Korridors 
mit 4m-Eckhöhe für den Güterverkehr auf der Gotthard-Achse. Damit will der Bundesrat die Infra-
strukturkapazitäten für die Beförderung von Sattelaufliegern mit einer entsprechenden Eckhöhe 
im alpenquerenden Schienengüterverkehr ausbauen. Ferner wurden Grundsatzentscheide in 
Sachen Sanierung des Gotthard-Strassentunnels und zum weiteren Vorgehen bei diesem Projekt 
getroffen. Mit einer weiteren Botschaft hat der Bundesrat vorgesehen, das Nationalstrassennetz 
auf Anfang 2014 um rund 376 Kilometer bestehender Strecken zu erweitern. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass alle Landesteile durch Nationalstrassen erschlossen sind. Schliesslich hat 
der Bundesrat die Botschaft zur Volksinitiative «Schutz vor Rasern» verabschiedet, die vorsieht, 
dass Raser strenger bestraft und die übrigen Verkehrsteilnehmer besser geschützt werden sollen. 

In der Klimapolitik hat der Bundesrat den ersten Teil seiner Strategie «Anpassung an den Klima-
wandel in der Schweiz» verabschiedet und darin Ziele, Herausforderungen und Handlungsfelder 
definiert. Damit wird der Rahmen für ein koordiniertes Vorgehen bei der Anpassung an die Klima-
änderung auf Bundesebene gesetzt. In der Umweltpolitik hat der Bundesrat die «Strategie Nach-
haltige Entwicklung 2012–2015» verabschiedet und das Arbeitsprogramm für die kommenden 
vier Jahre definiert. Mit der Strategie «Biodiversität Schweiz» soll die Erhaltung der Biodiversität in 
unserem Land langfristig sichergestellt werden. Im Weiteren hat der Bundesrat allgemeine Mass-
nahmen für die Bewirtschaftung der Wasserressourcen beschlossen, die es erlauben sollen, 
Knappheitssituationen kurz- wie langfristig zu bewältigen. Schliesslich hat der Bundesrat in der 
Raumentwicklungspolitik das «Raumkonzept Schweiz» verabschiedet, welches Ziele und Strate-
gien für eine nachhaltige Nutzung des knappen Guts «Boden» präsentiert. Angestrebt wird eine 
verstärkte Abstimmung der Siedlungsentwicklung auf die Verkehrs- und Energieinfrastrukturen. 
Dies mit dem Ziel, den Boden zu schonen und die Kosten zu senken. 
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� Bericht zur Ökologisierung des Steuersystems 

� Bericht über das erschlossene und zukünftige Potenzial der einzelnen Teilbereiche der Elektrizi-

tätsproduktion aus erneuerbaren Energien und über die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 

� Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 

� Umsetzung der Rohstoffstrategie im Bereich der seltenen Metalle und Mineralien 

 

� Botschaft zur Volksinitiative «Neue Arbeitsplätze dank erneuerbarer Energien (Cleantech-Initiative)» 

� Bericht «Stärkung der Stromdrehscheibe Schweiz und der Versorgungssicherheit» 

� Bericht über die Auswirkungen einer Strommangellage 

 
 
Der Bericht zur Ökologisierung des Steuersys-
tems befindet sich in Ausarbeitung; er konnte 
aber nicht wie geplant verabschiedet werden. 
Basierend auf umfangreichen Vorprüfungen 
konnten Fehlanreize im nachhaltigen Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen in verschie-
denen Bereichen identifiziert werden. Es ergibt 
sich jedoch kein sinnvolles Bündel von Mass-
nahmen für eine eigenständige Vorlage. Das 
ist insbesondere auch eine Folge der Be-
schlüsse zur neuen Energiestrategie 2050 – 
namentlich auch die ökologische Steuerreform 
– mit welchen das gesamte Themenfeld Ener-
gie in ein separates umfassendes Massnah-
menpaket integriert werden soll. Es ist daher 
geplant, auf die Ausarbeitung einer separaten 
Vorlage zu verzichten. 

Am 14. September 2012 hat der Bundesrat 
den Bericht «Das Potenzial der erneuerbaren 
Energien bei der Elektrizitätsproduktion» zur 
Kenntnis genommen. Der Bericht erfüllt den 
im Energiegesetz festgelegten Auftrag, über 
das erschlossene und zukünftige Potenzial der 
Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren 
Energien zu informieren. Aus dem Bericht geht 
ferner hervor, dass die Stromproduktion aus 
Wasserkraft, Sonne, Wind, Biomasse und er-
neuerbaren Abfällen in den letzten 20 Jahren 
kontinuierlich zugenommen hat. Diese Ener-
gieträger könnten aber noch stärker erschlos-
sen werden. Im Rahmen der Energiestrategie 
2050 will der Bundesrat die Stromproduktion 
aus erneuerbaren Energien erheblich ausbau-
en. 

Der Bundesrat am 28. September 2012 ein 
erstes Massnahmenpaket für den schrittwei-
sen Umbau der schweizerischen Energiever-
sorgung in die Vernehmlassung geschickt. 
Damit will der Bundesrat den Energie- und 
Stromverbrauch pro Person senken, den Anteil 
fossiler Energie reduzieren und die nukleare 
Stromproduktion durch Effizienzgewinne und 
den Zubau erneuerbarer Energie ersetzen. 
Dazu beitragen sollen raschere, einfachere 
Verfahren sowie die Modernisierung und der 
Ausbau der Stromnetze. Zur Umsetzung der 
Massnahmen sind eine Totalrevision des 
Energiegesetzes sowie weitere gesetzliche 
Anpassungen nötig. Gleichzeitig hat der Bun-
desrat das Konzept EnergieSchweiz 2013–
2020 sowie den Bericht «Grundlagen für eine 
WKK-Strategie» gutgeheissen. Das Aktionspro-
gramm EnergieSchweiz soll auf der Zielebene 
die Wirkung der regulativen und der Förder-
massnahmen des ersten Massnahmenpakets 
zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 
erhöhen und damit einen wesentlichen Beitrag 
zur Zielerreichung in den Bereichen Energieef-
fizienz und erneuerbare Energien leisten. Im 
Bericht «Grundlagen für eine WKK-Strategie» 
werden die Grundlagen für allfällige Förder-
massnahmen für WKK-Anlagen, die im Rah-
men der Energiestrategie erarbeitet werden, 
dargestellt. 
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In Freihandelsabkommen wird nach Möglich-
keit der Verzicht auf Exportzölle und gleichwer-
tige Exportbeschränkungen vereinbart. In Ver-
handlungen mit rohstoffreichen Ländern ist 
diesen Bestrebungen allerdings kaum Erfolg 
beschieden, und auch das Interesse dieser 
Staaten an Kooperationsformen unter den 
Schwelle eines förmlichen Abkommens ist 
gering. Der Vorschlag für ein Nationales For-
schungsprogramm im Bereich Ressourceneffi-
zienz und Substitutionsmöglichkeiten seltener 
Metalle und Mineralien musste wegen der 
Priorisierung der Energieforschung zurückge-
stellt werden. 

Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative «Neue 
Arbeitsplätze dank erneuerbarer Energien 
(Cleantech-Initiative)» ab. Am 15. Juni 2012 
hat er eine entsprechende Botschaft verab-
schiedet. Der Bundesrat begrüsst die allge-
meine Stossrichtung der Initiative, namentlich 
die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren 
Energien und die Verbesserung der Energieef-
fizienz. Er will diese jedoch im Rahmen seiner 
umfassenden, langfristig ausgerichteten Ener-
giestrategie 2050 umsetzen. Die Fristen zur 
Behandlung der Initiative verunmöglichen es 
dem Bundesrat, die Energiestrategie 2050 
rechtzeitig als indirekten Gegenvorschlag oder 
direkten Gegenentwurf vorzulegen. 

Der Bundesrat am 18. April 2012 den Bericht 
«Stärkung der Stromdrehscheibe Schweiz und 
der Versorgungssicherheit» gutgeheissen. Der 
Bundesrat hält im Bericht fest, dass die er-
neuerbaren Energien ein wesentlicher Eckpfei-

ler der vom Bundesrat am 25. Mai 2011 defi-
nierten Energiepolitik sind. Der Ausbau der 
Stromversorgung aus erneuerbaren Quellen 
bedingt jedoch den gleichzeitigen Ausbau des 
Elektrizitätsnetzes. Im Vergleich zum gesamt-
europäischen Ausbaupotenzial der erneuerba-
ren Energien sind beispielsweise die Wind-
energie in der Schweiz nur beschränkt nutz-
bar, insbesondere auch wegen der Anliegen 
des Landschaftsschutzes. Dafür sieht der 
Bundesrat ein grosses Potenzial für die Pump-
speicherkraftwerke in der Schweiz, da diese 
grosse Mengen Strom speichern und so zum 
Ausgleich der schwankenden Stromproduktion 
aus Wind- und Sonnenenergie aus Nachbar-
ländern genutzt werden können. 

Der Bundesrat hat am 27. Juni 2012 einen 
Bericht über die Auswirkungen einer Strom-
mangellage zur Kenntnis genommen. Bei einer 
Strommangellage ist die uneingeschränkte 
Stromversorgung des Landes nicht mehr si-
chergestellt. Dies kann zu Netzzusammenbrü-
chen mit schwierigen Auswirkungen für Staat 
und Wirtschaft führen. Der Bericht zeigt auch, 
dass die Versorgung der Schweiz mit wichtigen 
Gütern und Dienstleistungen sehr rasch zum 
Erliegen kommen könnte, würde elektrische 
Energie als Folge einer Mangellage während 
einer längeren Zeit nicht mehr permanent zur 
Verfügung stehen. Gestützt auf den Bericht 
hat der Bundesrat verschiedenen Departe-
menten konkrete Aufträge zur Erhöhung des 
Versorgungsstandes erteilt. 
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� Botschaft zur Volksinitiative «Für den öffentlichen Verkehr» und zur Finanzierung und zum Ausbau 

der Bahninfrastruktur (FABI) 

� Vernehmlassung über die Revision des Bundesgesetzes über die Lärmsanierung der Eisenbahnen 

� Botschaft zur Leistungsvereinbarung Bund-SBB für die Jahre 2013–2016 und zur Finanzierung der 

schweizerischen Eisenbahninfrastruktur (SBB und Privatbahnen) für die Jahre 2013–2016 

� Botschaft zur Revision des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz und zur Finanzie-

rung der Anpassungen 

� Vernehmlassung betreffend Bau und Finanzierung eines Schienen-Korridors mit 4m-Eckhöhe für 

den Güterverkehr auf der Gotthard-Achse 

� Vernehmlassung zur Teilrevision II des Luftfahrtgesetzes 

� Grundsatzentscheid in Sachen Sanierung des Gotthard-Strassentunnels 

 

� Botschaft zur Volksinitiative «Schutz vor Rasern« 

� Vernehmlassung zum Vertrag mit Deutschland über die Auswirkungen des Betriebs des Flughafens 

Zürich 

� Vorentscheid zur Zukunft des Schienengüterverkehrs in der Fläche 

 
 
Der Bundesrat hat am 18. Januar 2012 die 
Botschaft zur Volksinitiative «Für den öffentli-
chen Verkehr» und zur Finanzierung und zum 
Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) verab-
schiedet. Die Initiative sieht vor, Gelder aus 
der Mineralölsteuer, die heute dem Strassen-
verkehr zu Gute kommen, zugunsten des öf-
fentlichen Verkehrs und der Verlagerung ein-
zusetzen. Der Bundesrat lehnt die Initiative ab 
und hat FABI als Gegenentwurf vorgeschlagen. 
Diese Lösung sieht vor, dass ein unbefristeter 
Bahninfrastrukturfonds geschaffen wird, aus 
welchem Betrieb, Substanzerhalt und Ausbau 
der Eisenbahninfrastruktur finanziert werden. 
Die Finanzierung wird breit abgestützt und 
enthält auch zusätzliche Beiträge der Kantone 
und der Nutzer. Gleichzeitig wird die Harmoni-
sierung der Finanzierung der Bahninfrastruk-
tur von SBB und Privatbahnen vorgesehen. 
Der Bundesrat strebt mit FABI an, die Finan-
zierung der Bahninfrastruktur langfristig zu 
sichern. Die Botschaft enthält auch das Stra-
tegische Entwicklungsprogramm für die Bahn-
infrastruktur (STEP) sowie einen ersten kon-
kreten Ausbauschritt für den Zeithorizont 
2025. 

 

Der Bundesrat hat am 9. Mai 2012 die Ver-
nehmlassung zur Revision des Bundesgeset-
zes über die Lärmsanierung der Eisenbahnen 
eröffnet. Per 2020 sollen neue Lärmgrenzwer-
te für Güterwagen in Kraft gesetzt werden; 
dies im Rahmen einer Vorlage zur Anpassung 
des Gesetzes über die Lärmsanierung der 
Eisenbahnen. Weitere Bestandteile sind die 
Förderung von leisem Rollmaterial, lärmdämp-
fende Massnahmen an den Schienen sowie 
zusätzliche Lärmschutzwände und Sanierun-
gen von Stahlbrücken. Mit diesem Paket soll 
der netzweite Wirkungsgrad der bereits umge-
setzten Sanierungsmassnahmen verbessert 
werden. Der Bundesrat hat die Botschaft zur 
Revision des Bundesgesetzes über die Lärm-
sanierung der Eisenbahn am 30. November 
2012 verabschiedet. 

Der Bundesrat hat am 2. März 2012 die Bot-
schaft zur Leistungsvereinbarung Bund-SBB 
für die Jahre 2013–2016 und zur Finanzie-
rung der schweizerischen Eisenbahninfra-
struktur (SBB und Privatbahnen) für die Jahre 
2013–2016 verabschiedet. Für den Bund ist 
prioritär, das bestehende Netz trotz der ge-
stiegenen Verkehrsbelastung in einem guten 
Zustand zu erhalten und laufend an den Stand 
der Technik anzupassen. Hingegen können die 
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Mittel für die Erweiterungsinvestitionen nicht 
weiter erhöht werden, ohne die Eisenbahn-
grossprojekte zu verzögern. Mit der Botschaft 
beantragt der Bundesrat für die vier Jahre 
2013 bis 2016 insgesamt 9,449 Milliarden 
Franken in Form von Betriebsabgeltungen und 
Investitionsbeiträgen. Die den Bahnen zur 
Verfügung stehenden Mittel steigen im Ver-
gleich zu 2010 um durchschnittlich gut 600 
Mio. Franken. 

Der Bundesrat hat am 18. Januar 2012 die 
Botschaft zur Revision des Bundesbeschlus-
ses über das Nationalstrassennetz und zur 
Finanzierung der Anpassungen verabschiedet. 
Mit dieser Botschaft hat er vorgesehen, das 
Nationalstrassennetz auf Anfang 2014 um 
rund 376 Kilometer bestehender Strecken zu 
erweitern. Der Bundesrat will damit sicherstel-
len, dass alle Landesteile durch Nationalstras-
sen erschlossen sind. Die Kosten dieser Aus-
dehnung sollen durch die Erhöhung des Prei-
ses für die Autobahnvignette finanziert wer-
den, die neu 100 Franken kosten wird. Gleich-
zeitig soll eine Zweimonatsvignette für 40 
Franken für Automobilisten, welche das Natio-
nalstrassennetz nur für kurze Zeit nutzen, 
geschaffen werden. 

Der Bundesrat hat am 21. September 2012 
die Vernehmlassung betreffend Bau und Fi-
nanzierung eines Schienen-Korridors mit 4m-
Eckhöhe für den Güterverkehr auf der Gott-
hard-Achse eröffnet. Mit dieser Vorlage will der 
Bundesrat die Infrastrukturkapazitäten für die 
Beförderung von Sattelaufliegern mit einer 
entsprechenden Eckhöhe im alpenquerenden 
Schienengüterverkehr ausbauen. Die Trans-
portunternehmen setzen zunehmend auf Sat-
telauflieger mit dieser Grösse, deshalb will der 
Bundesrat die Infrastruktur anpassen und 
damit die Verlagerungspolitik stärken. Finan-
ziert werden soll dieser Korridor über den Fi-
nöV-Fonds bzw. den künftigen Bahninfrastruk-
turfonds. 

Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zur 
Teilrevision II des Luftfahrtgesetzes nicht er-
öffnet, mit der die Leitsätze aus dem Luft-
fahrtgesetz bezüglich Luftfahrtinfrastruktur 

und Bundeseinfluss auf die Landesflughäfen 
umgesetzt werden sollten. Es erwies sich als 
zweckmässig, zuerst die Arbeiten am Staats-
vertrag mit Deutschland abzuschliessen. In 
diesem Kontext wird sich nämlich entschei-
den, wie weit es angezeigt ist, den Einfluss des 
Bundes auf die Landesflughäfen zu regeln; ein 
Thema, das für die Revision vorgesehen war. 

Der Bundesrat hat am 18. Januar 2012 
Grundsatzentscheide in Sachen Sanierung des 
Gotthard-Strassentunnels und zum weiteren 
Vorgehen bei diesem Projekt getroffen. Tat-
sächlich ist der 16.9 Kilometer lange Gott-
hard-Strassentunnel seit über 30 Jahren in 
Betrieb und muss demnach in den nächsten 
10 bis 15 Jahren umfassend saniert und er-
neuert werden. Damit die für die Schweiz und 
Europa wichtige Gotthard-Verbindung auch 
während der Sanierung des Strassentunnels 
erhalten bleibt, hat sich der Bundesrat in einer 
Aussprache am 27. Juni 2012 für den Bau 
einer zweiten Strassenröhre ausgesprochen. 
Es wird pro Richtung immer nur eine Fahrspur 
in Betrieb sein, daher bleibt der Alpenschutz-
artikel gewahrt. Diese Sanierungsvariante ist 
sowohl vom Aufwand und den Kosten als auch 
von der Sicherheit her langfristig die sinnvolls-
te Lösung. In diesem Zusammenhang hat der 
Bundesrat am 19. Dezember die Vernehmlas-
sung zur Änderung des Bundesgesetzes über 
den Strassentransitverkehr im Alpengebiet 
eröffnet. 

Der Bundesrat hat am 9. Mai 2012 die Bot-
schaft zur Volksinitiative «Schutz vor Rasern» 
verabschiedet, die vorsieht, dass Raser stren-
ger bestraft und die übrigen Verkehrsteilneh-
mer besser geschützt werden sollen. Obwohl 
der Bundesrat die Stossrichtung des Begeh-
rens begrüsst, ist er der Ansicht, dass die 
wichtigsten Inhalte der Initiative bereits in der 
Vorlage «Via sicura» enthalten oder mit der 
eingeleiteten «Harmonisierung der Strafrah-
men» geregelt sind. Der Bundesrat beantragt 
daher, diese Initiative abzulehnen. 

Der Bundesrat hat am 21. September 2012 
die Vernehmlassung über den Vertrag zwi-
schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
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und der Bundesrepublik Deutschland über die 
Auswirkungen des Betriebs des Flughafens 
Zürich auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland eröffnet. Dieser Vertrag er-
möglicht es, eine jahrelange Auseinanderset-
zung der beiden Staaten um die Regelung der 
Anflüge und der Abflüge über süddeutsches 
Gebiet im Zusammenhang mit dem Betrieb 
des Flughafens Zürich zu beenden. Es gilt eine 
siebenjährige Übergangszeit bis zum Inkraft-
treten aller Elemente des Vertrages. Der Bun-
desrat hat die diesbezügliche Botschaft am 
19. Dezember 2012 verabschiedet. 

Der Bundesrat hat am 1. Juni 2012 eine Aus-
sprache zur Zukunft des Schienengüterver-
kehrs in der Fläche geführt. Hierbei geht es 
darum, im Rahmen einer Vorlage zur Erfüllung 

einer Motion der ständerätlichen KVF eine 
Gesamtkonzeption für die zukünftige Förde-
rung des schweizerischen Schienengüterver-
kehrs in der Fläche vorzulegen. Die Diskussio-
nen haben gezeigt, dass der Fokus vor allem 
bei den folgenden Punkten liegt: «Arbeitstei-
lung» zwischen Schiene und Strasse und dar-
aus abgeleitet die «richtige» Dimensionierung 
der Erschliessungs- und Bediendichte des 
Angebots im Schienengüterverkehr; Frage 
nach der Organisation und Wirtschaftlichkeit 
des Schienengüterverkehrs in der Fläche; Ver-
fügbarkeit der für einen attraktiven und quali-
tativ hochwertigen Schienengüterverkehr er-
forderlichen Schieneninfrastruktur. 
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Ziel 22:Ziel 22:Ziel 22:Ziel 22:    Die Die Die Die Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und seiner Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und seiner Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und seiner Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und seiner 
Folgen beiFolgen beiFolgen beiFolgen bei    

� Botschaften zur Ratifikation eines allfälligen Nachfolgeabkommens zum Kyoto-Protokoll und eines 

bilateralen Vertrags mit der EU im Bereich Emissionshandel 

� Koordination der sektoralen Aktionspläne zur Anpassung an die Klimaänderung in der Schweiz 

 

� Bericht «CO2 und Corporate Governance» 

 
 
Die Botschaften zur Ratifikation eines allfälli-
gen Nachfolgeabkommens zum Kyoto-
Protokoll und eines bilateralen Vertrags mit 
der EU im Bereich Emissionshandel konnten 
nicht wie geplant verabschiedet werden. Am 8. 
Dezember 2012 ging in Doha (Katar) die UNO-
Weltklimakonferenz mit einer Einigung zu En-
de. Das Kyoto-Protokoll wird bis 2020 weiter-
geführt. Für die Zeit danach wurde der Ab-
schluss eines umfassenden Klimaabkommens 
bekräftigt. Zudem wurde den Entwicklungs-
ländern die Weiterführung von Finanzhilfen 
zugesagt für die Bewältigung des Klimawan-
dels. Es sind weiterhin grosse Anstrengungen 
nötig, um den nötigen Umbau hin zu einer 
Klima verträglichen und somit CO2-armen 
Wirtschaft und Gesellschaft zu bewerkstelli-
gen. 
Am 26. Oktober 2012 hat in Brüssel die dritte 
Verhandlungsrunde zwischen der Schweiz und 
der EU im Hinblick auf eine Verknüpfung ihrer 
jeweiligen Emissionshandelssysteme stattge-
funden. Ziel des zukünftigen Abkommens ist 
es, einen gemeinsamen Markt für Emissions-
rechte zu schaffen. Es wurden für den Indust-
riesektor auf technischer Ebene zwar gute 
Fortschritte erzielt; noch nicht geklärt sind 
hingegen Fragen über den Einbezug des Flug-
verkehrs. Die Delegationen einigten sich auf 
einen Fahrplan für die nächsten Schritte. 

Der Bund wird sich in Zukunft nicht nur um 
eine Verminderung des Treibhausgasausstos-
ses, sondern vermehrt auch für Massnahmen 
zur Anpassung an den Klimawandel engagie-

ren. Der Bundesrat hat am 2. März 2012 da-
her den ersten Teil seiner Strategie «Anpas-
sung an den Klimawandel in der Schweiz» ver-
abschiedet und darin Ziele, Herausforderun-
gen und Handlungsfelder definiert. In diesem 
ersten Teil seiner Anpassungsstrategie hat der 
Bundesrat den Rahmen für ein koordiniertes 
Vorgehen bei der Anpassung an die Klimaän-
derung auf Bundesebene gesetzt. Im zweiten 
Teil der Strategie soll mit einem Aktionsplan 
aufgezeigt werden, wie die Schweiz ihre An-
passungsziele erreichen und die Herausforde-
rungen bewältigen will. 

Der Bundesrat hat am 2. März 2012 den Be-
richt «CO2 und Corporate Governance» geneh-
migt, worin festgehalten wird, die bestehenden 
Rechtsgrundlagen zur Corporate Governance 
verlangten keine Offenlegung von Umweltin-
formationen. Eine Anpassung dieser Grundla-
gen, damit CO2 ein verbindlicher Bestandteil 
der Corporate Governance wird, hält der Bun-
desrat nicht für zielführend. Er kommt zum 
Schluss, dass diesbezügliche Fragen vielmehr 
in den Bereich der Corporate Social Responsi-
bility (verantwortungsvolles Unternehmensver-
halten) gehören. Diese zielt auf die gesamtge-
sellschaftliche Verantwortung der Unterneh-
men ab. Die Berichterstattung ist zwar freiwil-
lig, aber Unternehmen sind aus Imagegründen 
zunehmend zur Offenlegung bereit. Angestrebt 
werden soll eine Standardisierung dieser In-
formationen. Der Bundesrat ist bereit, sich im 
Rahmen der bestehenden Initiativen für eine 
Harmonisierung einzusetzen. 
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Ziel 23:Ziel 23:Ziel 23:Ziel 23:    Die Schweiz pflegt eine optimale RaumDie Schweiz pflegt eine optimale RaumDie Schweiz pflegt eine optimale RaumDie Schweiz pflegt eine optimale Raum----    und Bodennutzung und und Bodennutzung und und Bodennutzung und und Bodennutzung und 
sorgt für einen wirksamen Umweltsorgt für einen wirksamen Umweltsorgt für einen wirksamen Umweltsorgt für einen wirksamen Umwelt----, Kulturland, Kulturland, Kulturland, Kulturland----    und Naturschutz, und Naturschutz, und Naturschutz, und Naturschutz, 
insbesondere durch eine bessere Abstimmung von Raumordnung insbesondere durch eine bessere Abstimmung von Raumordnung insbesondere durch eine bessere Abstimmung von Raumordnung insbesondere durch eine bessere Abstimmung von Raumordnung 
und Infrastrukturenund Infrastrukturenund Infrastrukturenund Infrastrukturen    

� Strategie «Nachhaltige Entwicklung 2012–2015» (SNE) 

� Strategie «Biodiversität Schweiz» 

� Vernehmlassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe) 

� Massnahmenplan zur Umsetzung der Waldpolitik 2020 

 

� Botschaft zur Ratifizierung der Aarhus-Konvention 

� Botschaft zur Ratifizierung der Änderung der Espoo-Konvention 

� Bericht zur Erleichterung des Baus von Windkraftanlagen in Wäldern und auf Waldweideflächen 

� Bericht zum Umgang mit lokaler Wasserknappheit in der Schweiz 

� Raumkonzept Schweiz 

 
 
Am 25. Januar 2012 hat der Bundesrat die 
«Strategie Nachhaltige Entwicklung 2012–
2015» verabschiedet. Mit dieser neuen Stra-
tegie festigt der Bundesrat sein Engagement 
für die Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz 
und definiert sein Arbeitsprogramm für die 
kommenden vier Jahre. Sie war zudem ein 
wichtiger Schweizer Beitrag zur UNO-
Konferenz für Nachhaltige Entwicklung in Rio 
de Janeiro im Juni 2012 («Rio +20»), da sie für 
das zentrale Konferenzthema «Grüne Wirt-
schaft» die politischen Pläne des Bundesrates 
auf diesem Gebiet aufzeigt. Neu wird die Stra-
tegie in die Legislaturplanung des Bundesra-
tes integriert. Damit wird ihr institutioneller 
Stellenwert erheblich gestärkt. 

Am 25. April 2012 hat der Bundesrat die Stra-
tegie «Biodiversität Schweiz» verabschiedet. 
Diese soll die Erhaltung der Biodiversität in 
unserem Land langfristig sicherstellen. Aus-
serdem erlaubt sie es der Schweiz, ihre inter-
nationalen Verpflichtungen zu erfüllen, die sie 
2010 an der Biodiversität-Konferenz im japa-
nischen Nagoya eingegangen ist. Die Strategie 
«Biodiversität Schweiz» nennt zehn Ziele, die 
bis 2020 erreicht werden müssen. Dazu gehö-
ren insbesondere die nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Ressourcen durch alle betroffenen 
Sektoren, der Aufbau einer ökologischen In-
frastruktur bestehend aus Schutz- und Vernet-
zungsgebieten, die Förderung der Biodiversität 

im Siedlungsraum und die Berücksichtigung 
der Biodiversität in der nationalen Wohl-
fahrtsmessung. 

Die Vernehmlassung zur Teilrevision des 
Raumplanungsgesetzes (RPG, zweite Etappe) 
konnte nicht wie geplant eröffnet werden. 
Nach dem Zustandekommen des Referen-
dums gegen die Teilrevision des Raumpla-
nungsgesetzes (erste Etappe RPG und gleich-
zeitig indirekter Gegenvorschlag zur Land-
schaftsinitiative) wurde die Eröffnung der Ver-
nehmlassung zur zweiten Etappe der Teilrevi-
sion des RPG auf einen Zeitpunkt nach der 
Referendumsabstimmung darüber verscho-
ben. 

Die Waldpolitik 2020 stimmt die unterschied-
lichen Interessen der Gesellschaft am Wald 
auf nationaler Ebene aufeinander ab. Der 
Massnahmenplan zur Umsetzung der Waldpo-
litik 2020 ist ein Handlungsprogramm, das die 
verbindlichen Massnahmen des Bundes auf-
zeigt. Gleichzeitig wird auf die wichtige Rolle 
der Kantone und weiterer Akteure hingewie-
sen, auf deren Mitwirkung der Bund angewie-
sen ist, um die Ziele zu erreichen. Der Bundes-
rat hat am 14. September 2012 den Mass-
nahmenplan zur Waldpolitik 2020 geprüft und 
ist zum Schluss gekommen, dass das Waldge-
setz in einzelnen Punkten zu ergänzen sei. 
Damit will er Massnahmen zur Bekämpfung 
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von Gefahren ermöglichen, die beispielsweise 
durch eingeschleppte Schädlinge entstehen. 

Die Schweiz soll der Aarhus-Konvention beitre-
ten. Dies hat der Bundesrat am 28. März 
2012 beschlossen und die Botschaft zur Rati-
fizierung dieser Konvention verabschiedet, 
welche den Zugang der Bevölkerung zu Um-
weltinformationen verbessern will. Gestärkt 
wird auch die aktive Information durch die 
Umweltbehörden. Die Konvention verlangt 
ausserdem, dass sich Betroffene insbesonde-
re bei umweltrelevanten Bewilligungsverfah-
ren beteiligen können und die entsprechenden 
Informationen erhalten. Zusätzlich fordert die 
Konvention, dass Betroffene Zugang zu Ge-
richten in Umweltangelegenheiten erhalten. 
Mit dem Beitritt der Schweiz zur Konvention 
wird der Vollzug des Umweltrechts verbessert, 
was sich wiederum positiv auf den Zustand 
der Umwelt auswirkt. 

Der Bundesrat hat am 15. Februar 2012 die 
Botschaft zur Ratifizierung der Änderung der 
Espoo-Konvention verabschiedet. Die Espoo-
Konvention verpflichtet die Mitgliedstaaten, 
die Nachbarländer bei Projekten zu konsultie-
ren, die erhebliche grenzüberschreitende Um-
weltauswirkungen haben könnten. Ziel der 
Änderungen ist es, die Liste der dem Überein-
kommen unterstellten Projekte zu aktualisie-
ren und das Konsultationsverfahren zu 
verbessern. 

Am 10. Oktober 2012 hat der Bundesrat den 
Bericht «Erleichterung des Baus von Wind-
kraftanlagen in Wäldern und auf Waldweide-
flächen» gutgeheissen. Der Bundesrat kommt 
zum Schluss, dass die bestehenden rechtli-
chen Grundlagen den Bau von Windenergiean-
lagen im Wald und auf Waldweideflächen zu-
lassen und eine weiter gehende Anpassung 
der Waldgesetzgebung nicht erforderlich ist. 
Die im Bericht enthaltenen Erläuterungen sol-
len aber als Praxishilfe für kantonale Fachstel-

len und Projektanten Klarheit schaffen, wie 
solche Anlagen mit dem Waldgesetz sowie mit 
dem Schutz von Natur, Landschaft und Le-
bensräumen vereinbart werden können. 

Die Schweiz wird auch weiterhin über genü-
gend Wasser verfügen. Allerdings ist in Zu-
kunft vermehrt damit zu rechnen, dass wie im 
Sommer 2003 das Wasser lokal und regional 
knapp wird. Deshalb hat der Bundesrat am 
14. November 2012 allgemeine Massnahmen 
für die Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
beschlossen, die es erlauben sollen, Knapp-
heitssituationen kurz- wie langfristig zu bewäl-
tigen. Der Bund wird nun diese Unterstüt-
zungsmassnahmen in die Wege leiten. Er 
empfiehlt den Kantonen im Bericht zum Um-
gang mit lokaler Wasserknappheit in der 
Schweiz, die in ihrem Kompetenzbereich lie-
genden Massnahmen umzusetzen. Diese 
können als Bestandteile des künftigen Akti-
onsplans zur bundesrätlichen Strategie «An-
passung an den Klimawandel in der Schweiz» 
betrachtet werden, welche die Sommertro-
ckenheit als eine der grössten Herausforde-
rungen identifiziert. 

Am 24. Oktober 2012 hat der Bundesrat das 
Raumkonzept Schweiz verabschiedet, welches 
Ziele und Strategien für eine nachhaltige Nut-
zung des knappen Guts «Boden» präsentiert. 
Gleichzeitig zeigt das Raumkonzept Schweiz 
auf, wie in diesem Bereich die Zusammenar-
beit zwischen Gemeinden, Städten, Kantonen 
und dem Bund verbessert werden kann. Ange-
strebt wird eine verstärkte Abstimmung der 
Siedlungsentwicklung auf die Verkehrs- und 
Energieinfrastrukturen. Dies mit dem Ziel, den 
Boden zu schonen und die Kosten zu senken. 
Mit der Verabschiedung des Raumkonzeptes 
Schweiz werden die drei Staatsebenen aufge-
fordert, sich bei ihren raumwirksamen Tätig-
keiten künftig auf das Raumkonzept Schweiz 
zu beziehen. 
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6666    Die Schweiz Die Schweiz Die Schweiz Die Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation ehält in Bildung, Forschung und Innovation ehält in Bildung, Forschung und Innovation ehält in Bildung, Forschung und Innovation ei-i-i-i-
nen Spitzenplatznen Spitzenplatznen Spitzenplatznen Spitzenplatz

Die Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates im Bereich der sechsten Leitlinie lagen 
2012 in der Bildungs- und Forschungspolitik in der Verabschiedung der zentralen Botschaft über 
die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) in den Jahren 2013–2016. Der Bun-
desrat ist von der politischen Priorität des Bereichs Bildung, Forschung und Innovation überzeugt 
und gesteht Krediten in diesem Aufgabenbereich auch in der Periode 2013–2016 eine über-
durchschnittliche Wachstumsrate zu. Inhaltlich werden folgende Ziele verfolgt: Stärkung der kom-
petitiven Förderung; Sichern der Spitzenstellung der Schweiz in zukunftsträchtigen Gebieten von 
Forschung und Innovation; Stärkung des Wissens- und Technologietransfers; Vernetzung und 
Kooperation von Forschung und Innovation weltweit sowie Beteiligung der Schweiz an strategisch 
wichtigen internationalen Forschungsorganisationen und Forschungsprogrammen. 
Sodann hat der Bundesrat die Botschaft zum «Aktionsplan Koordinierte Energieforschung 
Schweiz» verabschiedet. Damit will er für die Jahre 2013–2016 insgesamt 202 Mio. Franken zur 
Stärkung der Forschung und Innovation im Energiebereich einsetzen. Denn eine wichtige Voraus-
setzung für die energiepolitische Wende ist der Aufbau von zusätzlichen wissenschaftlichen 
Kompetenzen. Ferner hat sich der Bundesrat mit der Nanotechnologie befasst: der «Aktionsplan 
Synthetische Nanomaterialien» zeigt auf, welche Arbeiten in der Schweiz für einen sicheren Um-
gang mit Nanomaterialien nötig sind. 2012 hat der Bundesrat einen Bericht zum Stand zu dessen 
Umsetzung verabschiedet und beschlossen, den Aktionsplan bis 2015 fortzuführen. 

Mit dem neuen Weiterbildungsgesetz sollen die Grundsätze über die Weiterbildung festgelegt und 
geklärt werden, was unter Weiterbildung zu verstehen ist. Gleichzeitig soll damit ein wichtiger 
Beitrag zur Koordination und Kohärenz der Bundesgesetzgebung geleistet werden. Mit einer Ge-
setzesrevision will der Bundesrat die Rolle der Schweizerschulen im Ausland stärken und neue 
Fördermöglichkeiten schaffen. Die Schweizerschulen sollen vermehrt als Teil der Schweizer Prä-
senz im Ausland wahrgenommen werden. Und mit einem dringlichen Bundesgesetz soll die Fort-
setzung der finanziellen Unterstützung von Dachverbänden der Weiterbildung geregelt werden. 
Die Dachverbände der Weiterbildung erfüllen für das Bildungssystem wichtige Aufgaben in den 
Bereichen Koordination, Transparenz und Qualität des Angebotes. 
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� Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) in den Jahren 2013–

2016 

� Botschaft über die Beteiligung der Schweiz am Forschungs-Rahmenprogramm der EU 2014–2020 

«Horizon 2020» 

� Sicherstellung der bestmöglichen Rahmenbedingungen zur Beteiligung der Schweiz an der «Future 

and Emerging Technologies» Flagship-Initiative 

� Umsetzung des Bundesratsbeschlusses zur Zusammenführung des Bildungs-, Forschungs- und In-

novationsbereichs im EVD [neu WBF] 

 

� Botschaft zum «Aktionsplan Koordinierte Energieforschung Schweiz» 

� Aktionsplan Synthetische Nanomaterialien: Bericht über den Stand der Umsetzung, die Wirkung 

und den Regulierungsbedarf 

 
 
Der Bundesrat hat am 22. Februar 2012 die 
Botschaft über die Förderung von Bildung, 
Forschung und Innovation (BFI) in den Jahren 
2013–2016 verabschiedet. Der Bundesrat ist 
von der politischen Priorität des Bereichs Bil-
dung, Forschung und Innovation überzeugt. 
Deshalb gesteht er den Krediten in diesem 
Aufgabenbereich auch in der Periode 2013–
2016 eine überdurchschnittliche Wachstums-
rate zu. Inhaltlich verfolgt der Bundesrat mit 
der Verabschiedung der Botschaft nachste-
hende Ziele: Stärkung der kompetitiven Förde-
rung; Sichern der Spitzenstellung der Schweiz 
in zukunftsträchtigen Gebieten von Forschung 
und Innovation; Stärkung des Wissens- und 
Technologietransfers; Vernetzung und Koope-
ration von Forschung und Innovation weltweit 
sowie Beteiligung der Schweiz an strategisch 
wichtigen internationalen Forschungsorganisa-
tionen und Forschungsprogrammen. 

Der Bundesrat hat die Botschaft über die Be-
teiligung der Schweiz an den Rahmenpro-
grammen der EU in den Jahren 2014 bis 2020 
in den Bereichen Forschung und Innovation 
(«Horizon 2020»-Paket) nicht wie geplant im 
Jahr 2012 verabschieden können. Grund da-
für sind Verzögerungen im übergeordneten 
Budgetprozess auf EU-Seite. Die Botschaft, 
welche auch das Verhandlungsmandat7 bein-
halten wird, ist allerdings erarbeitet. Ebenso 
sind die Rahmenbedingungen für die verzugs-
lose Aufnahme der Verhandlungen mit der 

Europäischen Kommission (EC) vorbereitet. 
Die EC wird jedoch nicht vor März 2013 über 
ein offizielles Verhandlungsmandat verfügen. 
Die Zeit bis dahin wird für exploratorische Ge-
spräche genutzt. 

In den relevanten Gremien auf EU-Ebene wur-
de die wissenschaftliche Qualität als prioritä-
res Auswahlkriterium für die «Future and 
Emerging Technologies»-Flaggschiffprojekte 
vertreten und erfolgreich gegen eine stärker 
politisch motivierte Auswahl verteidigt. Die 
Finanzierung erfolgreicher Flaggschiffprojekte 
ist über die BFI-Botschaft 2013–2016 und 
den Leistungsauftrag ETH-Bereich sicherge-
stellt: Dem ETH-Rat und den betroffenen 
Hochschulen obliegt die Verteilung der Mittel 
an erfolgreichen Flaggschiffprojekten in ihrem 
Verantwortungsbereich. Dieses Finanzie-
rungsmodell wurde der Europäischen Kom-
mission in einem von SBF und ETH-Rat ge-
meinsam unterzeichneten Letter of Support 
für die Flaggschiffprojekte unter Schweizer 
Führung mitgeteilt. 

Der Bundesrat hat am 15. Juni 2012 die Er-
lasse verabschiedet, welche für die Umset-
zung der im letzten Jahr beschlossenen Reor-
ganisation der Departemente erforderlich 
sind. Am 1. Januar 2013 wird aus dem EVD 
das Eidgenössische Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung (WBF). Das 
Staatssekretariat für Bildung und Forschung 
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(SBF), der Bereich der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschulen (ETH) und das Bundes-
amt für Berufsbildung und Technologie (BBT) 
werden neu in diesem neuen Departement 
vereint. Gleichzeitig fusionieren das SBF und 
das BBT zum neuen Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovation (SBFI). 

Der vom Bundesrat am 25. Mai 2011 be-
schlossene Ausstieg aus der Kernenergie er-
fordert eine Verbesserung der Energieeffizienz 
und die vermehrte Produktion von erneuerba-
ren Energien. Eine wichtige Voraussetzung für 
die energiepolitische Wende ist der Aufbau 
von zusätzlichen wissenschaftlichen Kompe-
tenzen. In diesem Zusammenhang hat der 
Bundesrat am 17. Oktober 2012 die Botschaft 
zum «Aktionsplan Koordinierte Energiefor-
schung Schweiz» verabschiedet. Damit will er 
für die Jahre 2013–2016 insgesamt 202 Mil-
lionen Franken zur Stärkung der Forschung 
und Innovation im Energiebereich einsetzen. 
Der Aktionsplan ist langfristig ausgelegt (Hori-
zont 2020) und auf die Ziele der Energiestra-
tegie 2050 ausgerichtet. Die darin vorge-
schlagenen Massnahmen umfassen den Auf-

bau und Betrieb von Forschungsnetzwerken 
(Kompetenzzentren) an den Hochschulen, die 
zweckgebundene Projektförderung sowie die 
gezielte Nachwuchsförderung. 

Die Bedeutung der Nanotechnologie für For-
schung, Wirtschaft und Gesellschaft nimmt 
stetig zu. Der «Aktionsplan Synthetische Na-
nomaterialien» zeigt auf, welche Arbeiten in 
der Schweiz für einen sicheren Umgang mit 
Nanomaterialien nötig sind. Er war bereits im 
April 2008 vom Bundesrat gutgeheissen wor-
den. Am 25. April 2012 hat nun der Bundesrat 
einen Bericht zum Stand dessen Umsetzung 
per Ende 2011 verabschiedet und beschlos-
sen, den Aktionsplan bis 2015 fortzuführen. 
Der Bericht enthält zudem eine Analyse der 
Rechtslage und des Regelungsbedarfs. Damit 
trägt er den Forderungen von parlamentari-
schen Vorstössen betreffend gesetzlicher Re-
gelungen für Nanotechnologie und einer Aus-
legeordnung zum gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf Rechnung. 
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� Botschaft über die Beteiligung    der Schweiz an «Education Europe» 2014–2020, der künftigen Pro-

grammgeneration der EU im Bereich Bildung, Berufsbildung und Jugend 

� Vernehmlassung zur Revision des Auslandschweizer-Ausbildungsgesetzes 

 

� Bericht zur Überprüfung der von den Kantonen geltend gemachten Berufsbildungskosten 

� Vorentscheid zur eidgenössischen Volksinitiative «Stipendieninitiative» 

� Vernehmlassung zur Totalrevision des Ausbildungsbeitragsgesetzes 

 
 
Der Bundesrat hat die Botschaft über die Be-
teiligung    der Schweiz an «Education Europe» 
2014–20208 (künftige Programmgeneration 
der EU im Bereich Bildung, Berufsbildung und 
Jugend) nicht wie geplant 2012 verabschie-
den können. Aufgrund von Verzögerungen im 
Genehmigungsprozess des Bildungspro-
gramms der EU 2014–2020 können sowohl 
die Botschaft zur Beteiligung der Schweiz als 
auch das entsprechende Verhandlungsman-
dat erst 2013 vom Bundesrat verabschiedet 
und somit realisiert werden. Die Evaluation der 
laufenden, offiziellen Beteiligung ist erfolgt; 
der Schlussbericht wird Anfang 2013 vorlie-
gen. Erste Zwischenergebnisse können jedoch 
bereits in die Botschaft einfliessen. 

Der Bundesrat hat am 1. Juni 2012 die Ver-
nehmlassung zur Revision des Ausland-
schweizer-Ausbildungsgesetzes eröffnet. Mit 
dieser Gesetzesrevision will er die Rolle der 
Schweizerschulen im Ausland stärken und 
neue Fördermöglichkeiten schaffen. Die 
Schweizerschulen sollen vermehrt als Teil der 
Schweizer Präsenz im Ausland wahrgenom-
men werden und grössere betriebliche Freiheit 
erhalten. 

Der Bundesrat hat am 1. Februar 2012 den 
Bericht zur Überprüfung der von den Kantonen 
geltend gemachten Berufsbildungskosten 
gutgeheissen. Der Bericht zeigt auf, wie die 
von den Kantonen geltend gemachten Berufs-
bildungskosten erhoben und plausibilisiert 
werden. Zudem erläutert er den auffälligen 

Kostensprung von 2007 auf 2008 und zeigt 
die Gründe dafür auf. 

Die Ausbildungsfinanzierung ist in der Schweiz 
grundsätzlich Sache der Eltern und der Auszu-
bildenden selber. Die eidgenössische Volksini-
tiative «Stipendieninitiative» verlangt einen 
bedeutenden Ausbau der staatlichen Leistun-
gen und eine Verlagerung der Gesetzes- und 
Finanzierungskompetenz von den Kantonen 
zum Bund. Der Bundesrat hat am 9. Mai 2012 
vom Aussprachepapier zur sogenannten «Sti-
pendieninitiative» Kenntnis genommen und 
sich für die Ausarbeitung einer Botschaft ge-
mäss Variante B (Ablehnung der Volksinitiative 
mit indirektem Gegenvorschlag) ausgespro-
chen. 

Am 31. Oktober 2012 hat der Bundesrat die 
Vernehmlassung zur Totalrevision des Ausbil-
dungsbeitragsgesetzes aus dem Jahre 2006 
eröffnet. Die Vorlage ist der indirekte Gegen-
vorschlag des Bundesrates zur «Stipendienini-
tiative» der Schweizer Studierendenschaften 
VSS. Das revidierte Ausbildungsbeitragsgesetz 
des Bundes übernimmt einerseits die formel-
len Bestimmungen des im Juni 2009 von der 
Plenarversammlung der EDK verabschiedeten 
Stipendien-Konkordats der Kantone. Anderer-
seits sollen bei der Verteilung der Bundesbei-
träge neu die finanziellen Aufwendungen der 
Kantone berücksichtigt und entsprechend 
abgebildet werden. 
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Ziel 26:Ziel 26:Ziel 26:Ziel 26:    Die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optimiert Die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optimiert Die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optimiert Die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optimiert 
und sichergestelltund sichergestelltund sichergestelltund sichergestellt    

� Botschaft zum Bundesgesetz über die Weiterbildung 

 

� Botschaft zum dringlichen Bundesgesetz über die Unterstützung von Dachverbänden der Weiterbil-

dung 

 
 
Der Bundesrat hat am 27. Juni 2012 die Ver-
nehmlassungsergebnisse zum Bundesgesetz 
über die Weiterbildung (WeBiG) zur Kenntnis 
genommen. Mit dem WeBiG sollen die Grund-
sätze über die Weiterbildung festgelegt und 
geklärt werden, was unter Weiterbildung zu 
verstehen ist. Gleichzeitig soll damit ein wich-
tiger Beitrag zur Koordination und Kohärenz 
der Bundesgesetzgebung geleistet werden. 
Aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse hat 
sich der Bundesrat für die Überarbeitung ver-
schiedenster Themenbereiche entschieden. 
Die Abstimmung des Grundkompetenzenkata-
loges Erwachsener mit dem EJPD und der EDK 
sowie eine vertiefte Klärung des Verhältnisses 
von Grundsatz- und Spezialgesetzgebung im 
Hinblick auf die Anpassung der bundesrechtli-
chen Spezialgesetzgebung haben das Ge-
schäft verzögert. Die Botschaft zum WeBiG hat 
somit noch nicht wie vorgesehen verabschie-
det werden können. 

    

Der Bundesrat hat am 18. Januar 2012 die 
Botschaft zum dringlichen Bundesgesetz über 
die Unterstützung von Dachverbänden der 
Weiterbildung verabschiedet. Der Gesetzes-
entwurf regelt die finanzielle Unterstützung 
von Dachverbänden der Weiterbildung im Jahr 
2012 und entspricht der bisherigen Praxis des 
Bundes in diesem Bereich. Die Dachverbände 
der Weiterbildung erfüllen für das Bildungssys-
tem wichtige Aufgaben in den Bereichen Ko-
ordination, Transparenz und Qualität des An-
gebots. Da mit dem neuen Kulturförderungs-
gesetz die bisherige Rechtsgrundlage für die 
finanzielle Unterstützung der Dachverbände 
aufgehoben worden ist, soll mit dem dringli-
chen Bundesgesetz die Fortsetzung der finan-
ziellen Unterstützung im Jahr 2012 gesichert 
werden. Im Rahmen der BFI-Botschaft 2013–
2016 ist dann ein nicht dringliches Bundes-
getz vorgesehen, das die Unterstützung der 
Dachverbände über das Jahr 2012 hinaus bis 
zum Erlass des WeBiG gewährleisten soll. 
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Parlamentsgeschäfte 2011Parlamentsgeschäfte 2011Parlamentsgeschäfte 2011Parlamentsgeschäfte 2011––––2015: Stand Ende 20122015: Stand Ende 20122015: Stand Ende 20122015: Stand Ende 2012    

 

1111    Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und zeichnet sich durch Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und zeichnet sich durch Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und zeichnet sich durch Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und zeichnet sich durch 
einen gesunden Bundeshaushalt sowie effiziente staatliche einen gesunden Bundeshaushalt sowie effiziente staatliche einen gesunden Bundeshaushalt sowie effiziente staatliche einen gesunden Bundeshaushalt sowie effiziente staatliche Institutionen ausInstitutionen ausInstitutionen ausInstitutionen aus    

Ziel 1Ziel 1Ziel 1Ziel 1    Das GleichgewichtDas GleichgewichtDas GleichgewichtDas Gleichgewicht    des Bundeshaudes Bundeshaudes Bundeshaudes Bundeshaus-s-s-s-
halts bleibt gewahrthalts bleibt gewahrthalts bleibt gewahrthalts bleibt gewahrt    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

     

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zum Bundesgesetz über das 

Konsolidierungs- und Aufgabenüberprü-

fungspaket 2014 (KAPG 2014) 

- 19.12.2012 19.12.2012 

     

Ziel 2Ziel 2Ziel 2Ziel 2    Die schweizerische Wirtschaft ist Die schweizerische Wirtschaft ist Die schweizerische Wirtschaft ist Die schweizerische Wirtschaft ist 
durch bestmögliche Rahmenbedidurch bestmögliche Rahmenbedidurch bestmögliche Rahmenbedidurch bestmögliche Rahmenbedin-n-n-n-
gungen gefestigt und wächst weitegungen gefestigt und wächst weitegungen gefestigt und wächst weitegungen gefestigt und wächst weiter-r-r-r-
hinhinhinhin    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

     

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zur Revision des Kartellgeset-

zes 

1. Halbjahr 22.02.2012 22.02.2012 

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur Volksinitiative «1:12 – Für 

gerechte Löhne» 

- 18.01.2012 18.01.2012 

 Botschaft zum Übereinkommen Nummer 

122 der ILO über die Beschäftigungspoli-

tik 

- 21.03.2012 21.03.2012 

 Berichte über die Empfehlung Nummer 

200 der ILO betreffend HIV und AIDS und 

die Welt der Arbeit sowie über die Erklä-

rung der ILO über soziale Gerechtigkeit für 

eine faire Globalisierung (2008) 

- 21.03.2012 21.03.2012 
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 Bericht zu einem ausgewogeneren und 

wirksameren Sanktionensystem für das 

Schweizer Kartellrecht (in Erfüllung der 

Mo. Schweiger 07.3856) 

- 15.02.2012 15.02.2012 

 Bericht «Stopp dem Zahlungsschlendrian» 

(in Erfüllung der Mo. FDP-Fraktion 

08.3169) 

- 04.04.2012 04.04.2012 

 Bericht zu den Auswirkungen des Kon-

junkturprogramms aus Gendersicht (in 

Erfüllung des Po. Grüne Fraktion 

09.3297) 

- 16.05.2012 16.05.2012 

 Bericht «Gleich lange Spiesse für die 

Schweizer Sicherheits- und Wehrtechnik-

industrie im Vergleich mit der europäi-

schen Konkurrenz» (in Erfüllung des Po. 

Frick 10.3622) 

- 21.11.2012 21.11.2012 

     

Ziel 3Ziel 3Ziel 3Ziel 3    Stabilität und Standortattraktivität Stabilität und Standortattraktivität Stabilität und Standortattraktivität Stabilität und Standortattraktivität 
des Finanzplatzes sind gewährleistetdes Finanzplatzes sind gewährleistetdes Finanzplatzes sind gewährleistetdes Finanzplatzes sind gewährleistet    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte Richtliniengeschäfte Richtliniengeschäfte Richtliniengeschäfte LegislaturplanungLegislaturplanungLegislaturplanungLegislaturplanung       

     

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur Änderung des Kollektivan-

lagengesetzes (KAG) 

- 02.03.2012 02.03.2012 

 Botschaft zur Anpassung der Bundesge-

setze über die direkte Bundessteuer und 

über die Harmonisierung der direkten 

Steuern der Kantone und Gemeinden an 

den AT StGB9 

- 02.03.2012 02.03.2012 

 Botschaft zum Bundesbeschluss über die 

Genehmigung der Änderungen der Ban-

kenverordnung und der Eigenmittelver-

ordnung (too big to fail) 

- 01.06.2012 01.06.2012 

 Botschaft zum Bundesbeschluss über die 

Genehmigung des 4. Kapitels der Verord-

nung über die Liquidität der Banken (too 

big to fail) 

- 30.11.2012 30.11.2012 

 Botschaft zur Genehmigung der Abkom-

men mit Deutschland über die Zusam-

menarbeit im Steuer- und im Finanz-

marktbereich und mit dem Vereinigten 

Königreich über die Zusammenarbeit im 

- 18.04.2012 18.04.2012 
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Steuerbereich sowie zum Bundesgesetz 

über die internationale Quellenbesteue-

rung 

 Botschaft zur Genehmigung des Abkom-

mens mit Österreich über die Zusammen-

arbeit im Steuer- und Finanzmarktbereich 

- 20.04.2012 20.04.2012 

 Botschaft zur Genehmigung eines Dop-

pelbesteuerungsabkommens zwischen 

der Schweiz und Irland 

- 23.05.2012 23.05.2012 

 Botschaft zur Genehmigung eines Dop-

pelbesteuerungsabkommens zwischen 

der Schweiz und Portugal 

- 07.11.2012 07.11.2012 

 Botschaften zur Genehmigung eines 

Doppelbesteuerungsabkommens zwi-

schen der Schweiz und Bulgarien, Slowe-

nien, Tschechien, Turkmenistan und Peru 

- 21.11.2012 21.11.2012 

 Bericht zur Weiterentwicklung der Auf-

sichtsinstrumente und der Organisation 

der FINMA (in Erfüllung der Postulate 

GPK-N 10.3389 und GPK-S 10.3628) 

- 23.05.2012 23.05.2012 

 Bericht zur Finanzkrise und der Heraus-

gabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(in Erfüllung der Postulate GPK-N 

10.3390 und GPK-S 10.3629) 

- 10.10.2012 10.10.2012 

 Bericht über die Vor- und Nachteile von 

Informationsabkommen mit Entwicklungs-

ländern (in Erfüllung des Po. WAK-N 

10.3880) 

- 04.04.2012 04.04.2012 

 Bericht zum Risikokapital in der Schweiz 

(in Erfüllung der Po. Fässler 10.3076 und 

Noser 11.3429, 11.3430 und 11.3431) 

- 27.06.2012 27.06.2012 

     

Ziel 4Ziel 4Ziel 4Ziel 4    Die Agrarpolitik entwickelt sich in Die Agrarpolitik entwickelt sich in Die Agrarpolitik entwickelt sich in Die Agrarpolitik entwickelt sich in 
Richtung einer integralen Politik für Richtung einer integralen Politik für Richtung einer integralen Politik für Richtung einer integralen Politik für 
die Landdie Landdie Landdie Land----    und Ernährungswirtschaft und Ernährungswirtschaft und Ernährungswirtschaft und Ernährungswirtschaft 
weiterweiterweiterweiter    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zur Weiterentwicklung der 

Agrarpolitik und zu einem Bundesbe-

schluss über die finanziellen Mittel für die 

Landwirtschaft in den Jahren 2014–2017 

1. Halbjahr 01.02.2012 01.02.2012 

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

 Zahlungsrahmen für die Agrarpolitik 

2014–2017 

1. Halbjahr 01.02.2012 01.02.2012 
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 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Bericht zu den Entsorgungsbeiträgen für 

Rinder und Kleinvieh (Massnahmen BSE) 

(in Erfüllung des Po. FK-N 09.3981) 

- 25.01.2012 25.01.2012 

 Bericht zu den Auswirkungen des EU-

Agrarfreihandels auf das Tierschutzniveau 

und die bäuerliche Tierhaltung (in Erfül-

lung des Po. Graf Maya 08.3696) 

- 27.06.2012 27.06.2012 

 Bericht zur Zulassung von Clothianidin (in 

Erfüllung der Mo. Graf Maya 09.3318) 

- 10.10.2012 10.10.2012 

 Bericht zur Zulassung der Koexistenz 

zwischen GUB/GGA und etablierten loka-

len Herkunftsbezeichnungen (in Erfüllung 

des Po. Hassler 10.4029) 

- 31.10.2012 31.10.2012 

     

Ziel 5Ziel 5Ziel 5Ziel 5    Die HandlungsDie HandlungsDie HandlungsDie Handlungs----    und Leistungsfähiund Leistungsfähiund Leistungsfähiund Leistungsfähig-g-g-g-
keit der schweizerischen Institutionen keit der schweizerischen Institutionen keit der schweizerischen Institutionen keit der schweizerischen Institutionen 
ist optimiertist optimiertist optimiertist optimiert    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zur Teilrevision des Bundesge-

setzes über die politischen Rechte 

2. Halbjahr - - 

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft über die Legislaturplanung 

2011–2015 

1. Halbjahr 25.01.2012 25.01.2012 

 Botschaft zum Bundesgesetz über Aufga-

ben, Organisation und Finanzierung des 

Eidgenössischen Instituts für Meteorolo-

gie und Klimatologie 

1. Halbjahr 02.03.2012 02.03.2012 

 Bericht zum statistischen Mehrjahrespro-

gramm 2011–2015 

1. Halbjahr 25.01.2012 25.01.2012 

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur Volksinitiative «Volkswahl 

des Bundesrates» 

2. Halbjahr 16.05.2012 16.05.2012 

 Botschaft zu einem Bundesgesetz über 

die Kompetenz zum Abschluss völker-

rechtlicher Verträge von beschränkter 

Tragweite und über die vorläufige Anwen-

dung völkerrechtlicher Verträge (Änderung 

RVOG und ParlG) 

- 04.07.2012 04.07.2012 

 Bericht zum Personalmanagement des 

Bundes zuhanden parlamentarischer 

Aufsichtskommissionen 

1. Halbjahr 28.03.2012 28.03.2012 
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 Bericht über Massnahmen zur frühzeiti-

gen Information des Parlamentes über 

relevante europäische Gesetzgebungs-

entwürfe (in Erfüllung der Mo. APK-S 

10.3005) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht über die vom Bundesrat im Rah-

men der Gesamterneuerungswahlen für 

die Amtsperiode 2012–2015 gewählten 

ausserparlamentarischen Gremien 

- 25.04.2012 25.04.2012 

     

Ziel 6Ziel 6Ziel 6Ziel 6    Die Attraktivität und die GlaubwürdiDie Attraktivität und die GlaubwürdiDie Attraktivität und die GlaubwürdiDie Attraktivität und die Glaubwürdig-g-g-g-
keit des schweizerischen Steuersykeit des schweizerischen Steuersykeit des schweizerischen Steuersykeit des schweizerischen Steuersys-s-s-s-
tems sind gestärkttems sind gestärkttems sind gestärkttems sind gestärkt    

geplant geplant geplant geplant JahreJahreJahreJahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

     

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zur Totalrevision des Alkoholge-

setzes 

- 25.01.2012 25.01.2012 

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur Volksinitiative «Familienini-

tiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die 

ihre Kinder selber betreuen» 

2. Halbjahr 04.07.2012 04.07.2012 

 Botschaft zur Volksinitiative «Schluss mit 

der MwSt.-Diskriminierung des Gastge-

werbes!» 

2. Halbjahr 14.09.2012 14.09.2012 

 Botschaft zur Änderung des Bundesge-

setzes über die direkte Bundessteuer 

(Finanzielle Oberaufsicht über die direkte 

Bundessteuer) 

- 18.04.2012 18.04.2012 

 Bericht zur Dualen Einkommenssteuer (in 

Erfüllung des Po. Sadis 06.3042) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht zu Steuerausfällen aufgrund 

Steuerbefreiung von Start-up-Unter-

nehmen (in Erfüllung des Po. Darbellay 

09.3935) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht zu steuerlichen Fördermassnah-

men im Bereich Forschung und Entwick-

lung (in Erfüllung des Po. WAK-N 

10.3894) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht zur Abschreibung der Motionen 

Pfisterer 07.3607 «Vereinfachung der 

Besteuerung der natürlichen Personen» 

- 16.05.2012 16.05.2012 
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und FDP-Liberale Fraktion 08.3854 «Für 

einen schlanken Staat. Steuersystem 

vereinfachen» 

     

Ziel 7Ziel 7Ziel 7Ziel 7    Die Schweiz nutzt die Chancen der Die Schweiz nutzt die Chancen der Die Schweiz nutzt die Chancen der Die Schweiz nutzt die Chancen der 
InformationsInformationsInformationsInformations----    und Kommunikationund Kommunikationund Kommunikationund Kommunikations-s-s-s-
technologientechnologientechnologientechnologien    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte Richtliniengeschäfte Richtliniengeschäfte Richtliniengeschäfte LegislaturplanungLegislaturplanungLegislaturplanungLegislaturplanung       

 Botschaft zum Bundesgesetz über das 

elektronische Patientendossier 

2. Halbjahr - - 

 Dritter Bericht zu Vote électronique 2. Halbjahr - - 

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

 Ergänzungsbericht zur Evaluation des 

Fernmeldemarktes (in Erfüllung des Po. 

KVF-S 09.3002) 

1. Halbjahr 28.03.2012 28.03.2012 

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

     

2222    Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat ihren Einfluss im Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat ihren Einfluss im Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat ihren Einfluss im Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat ihren Einfluss im 
internationalen Kontext gestärktinternationalen Kontext gestärktinternationalen Kontext gestärktinternationalen Kontext gestärkt    

Ziel 8Ziel 8Ziel 8Ziel 8    Die Schweiz ist global gut vernetzt, Die Schweiz ist global gut vernetzt, Die Schweiz ist global gut vernetzt, Die Schweiz ist global gut vernetzt, 
und ihre Position im internationalen und ihre Position im internationalen und ihre Position im internationalen und ihre Position im internationalen 
Kontext und in den multilateralen Kontext und in den multilateralen Kontext und in den multilateralen Kontext und in den multilateralen 
Institutionen ist gefestigtInstitutionen ist gefestigtInstitutionen ist gefestigtInstitutionen ist gefestigt    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft über die Gewährung eines 

Rahmenkredits zur Weiterführung der 

internationalen Währungshilfe 

- 04.07.2012 04.07.2012 

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

 Kreditbotschaft zur Teilnahme der 

Schweiz an der Expo Milano 2015 
1. Halbjahr 16.05.2012 16.05.2012 

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zum Bundesbeschluss über die  

Genehmigung der Anlage VI zum Interna-

tionalen Übereinkommen von 1973 zur 

Verhütung von Meeresverschmutzungen 

durch Schiffe und von drei Seeschiff-

- 22.08.2012 22.08.2012 
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fahrtsübereinkommen im Bereich des 

Gewässerschutzes sowie zur Änderung 

des Seeschifffahrtsgesetzes 

 Botschaft über die Verlängerung der 

Teilnahme der Schweiz an den Allgemei-

nen Kreditvereinbarungen des IWF 

- 30.11.2012 30.11.2012 

 Bericht über internationale Finanz- und 

Steuerfragen 
1. Halbjahr 11.01.2012 11.01.2012 

 Aussenpolitischer Bericht 2011 2. Halbjahr 18.01.2012 18.01.2012 

 Bericht über eine klare strategische Aus-

richtung der Aussenpolitik (in Erfüllung 

der Mo. Müller Walter 10.3212) 

- 02.03.2012 02.03.2012 

     

Ziel 9Ziel 9Ziel 9Ziel 9    Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist 
gestärktgestärktgestärktgestärkt    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte Richtliniengeschäfte Richtliniengeschäfte Richtliniengeschäfte LegislaturplanungLegislaturplanungLegislaturplanungLegislaturplanung       

 Botschaft zum bilateralen Kooperations-

abkommen Schweiz-EU im Bereich Wett-

bewerb 

2. Halbjahr - - 

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur Aktualisierung von Anhang 

III des Freizügigkeitsabkommens Schweiz 

- EU (gegenseitige Anerkennung von Be-

rufsqualifikationen) 

- 04.04.2012 04.04.2012 

     

Ziel 10Ziel 10Ziel 10Ziel 10    Die Aussenwirtschaftsstrategie ist Die Aussenwirtschaftsstrategie ist Die Aussenwirtschaftsstrategie ist Die Aussenwirtschaftsstrategie ist 
weiterentwickeltweiterentwickeltweiterentwickeltweiterentwickelt    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zum Freihandelsabkommen 

zwischen den EFTA-Staaten und Bosnien-

Herzegowina  

2. Halbjahr - - 

 Botschaft zum Freihandelsabkommen 

zwischen den EFTA-Staaten und Monte-

negro 

2. Halbjahr - - 

 Botschaft zum Freihandelsabkommen 

zwischen den EFTA-Staaten und Indien 

2. Halbjahr - - 

 Bericht zur Schweizer Aussenwirtschafts-

politik 2011 und Botschaften zu Wirt-

schaftsvereinbarungen sowie Bericht über 

zolltarifische Massnahmen 2011 

1. Halbjahr 11.01.2012 11.01.2012 
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 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

     

Ziel 11Ziel 11Ziel 11Ziel 11    Die Schweiz leistet einen angemeDie Schweiz leistet einen angemeDie Schweiz leistet einen angemeDie Schweiz leistet einen angemes-s-s-s-
senen Beitrag zur Bewältigung der senen Beitrag zur Bewältigung der senen Beitrag zur Bewältigung der senen Beitrag zur Bewältigung der 
Armutsprobleme und zur Armutsprobleme und zur Armutsprobleme und zur Armutsprobleme und zur Minderung Minderung Minderung Minderung 
globaler Risikenglobaler Risikenglobaler Risikenglobaler Risiken    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft über die Internationale Zu-

sammenarbeit 2013–2016 

2. Halbjahr 15.02.2012 15.02.2012 

 Weitere Weitere Weitere Weitere Geschäfte LegislaturplanungGeschäfte LegislaturplanungGeschäfte LegislaturplanungGeschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

 Rahmenkredit zur Weiterführung der 

internationalen humanitären Hilfe des 

Bundes 2013–2016 

2. Halbjahr 15.02.2012 15.02.2012 

 Rahmenkredit zur Weiterführung der 

technischen Zusammenarbeit und Fi-

nanzhilfe zugunsten von Entwicklungs-

ländern 2013–2016 

2. Halbjahr 15.02.2012 15.02.2012 

 Rahmenkredit zur Weiterführung der 

Zusammenarbeit mit den Staaten Osteu-

ropas und der GUS 2013–2016 

2. Halbjahr 15.02.2012 15.02.2012 

 Rahmenkredit zur Weiterführung der 

Finanzierung der wirtschafts- und han-

delspolitischen Massnahmen im Rahmen 

der Entwicklungszusammenarbeit 2013–

2016 

2. Halbjahr 15.02.2012 15.02.2012 

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

     

Ziel 12Ziel 12Ziel 12Ziel 12    Die Schweiz hat ihr Engagement im Die Schweiz hat ihr Engagement im Die Schweiz hat ihr Engagement im Die Schweiz hat ihr Engagement im 
Bereich Bereich Bereich Bereich Menschenrechte, FriedenMenschenrechte, FriedenMenschenrechte, FriedenMenschenrechte, Friedens-s-s-s-
ppppoooolitik, Mediation und Gute Dienste litik, Mediation und Gute Dienste litik, Mediation und Gute Dienste litik, Mediation und Gute Dienste 
verstärktverstärktverstärktverstärkt    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zum Übereinkommen vom 13. 

Dezember 2006 über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen 

2. Halbjahr 19.12.2012 19.12.2012 
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 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur Änderung des Bundesge-

setzes über die Zusammenarbeit mit den 

Internationalen Gerichten zur Verfolgung 

schwerwiegender Verletzungen des hu-

manitären Völkerrechts 

- 08.06.2012 08.06.2012 

 Botschaft zum Bundesgesetz über die 

Kompetenz zum Abschluss völkerrechtli-

cher Verträge von beschränkter Tragweite 

und über die vorläufige Anwendung völ-

kerrechtlicher Verträge 

- 04.07.2012 04.07.2012 

 2. Bericht über die Situation der Men-

schenrechte in der Schweiz im Rahmen 

der universellen regelmässigen Überprü-

fung des UN-Menschenrechtsrats 

- 04.07.2012 04.07.2012 

     

3333    Die Die Die Die Sicherheit der Schweiz ist gewährleistetSicherheit der Schweiz ist gewährleistetSicherheit der Schweiz ist gewährleistetSicherheit der Schweiz ist gewährleistet    

Ziel 13Ziel 13Ziel 13Ziel 13    Instrumente zur frühzeitigen ErkeInstrumente zur frühzeitigen ErkeInstrumente zur frühzeitigen ErkeInstrumente zur frühzeitigen Erken-n-n-n-
nung und Bekämpfung sicherheitspnung und Bekämpfung sicherheitspnung und Bekämpfung sicherheitspnung und Bekämpfung sicherheitspo-o-o-o-
litischer Gefahren und Risiken welitischer Gefahren und Risiken welitischer Gefahren und Risiken welitischer Gefahren und Risiken wer-r-r-r-
den wirksam angewendetden wirksam angewendetden wirksam angewendetden wirksam angewendet    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zu einem Nachrichtendienstge-

setz 

2. Halbjahr - - 

 Bericht des Bundesrates zur Strategie 

«Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 

2015+» 

1. Halbjahr 09.05.2012 09.05.2012 

 Weitere Geschäfte Weitere Geschäfte Weitere Geschäfte Weitere Geschäfte LegislaturplanungLegislaturplanungLegislaturplanungLegislaturplanung       

 Botschaft des Bundesrates zu den Bun-

desbeschlüssen über die Einsätze der 

Armee zur Unterstützung ziviler Behörden 

2. Halbjahr 02.03.2012 

24.10.2012 

02.03.2012 

24.10.2012 

 Botschaft über den Einsatz der Armee zur 

Unterstützung der Sicherheit des «World 

Economic Forum» (WEF) 2013 bis 2015 

2. Halbjahr 22.02.2012 22.02.2012 

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       
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 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur Beschaffung des Kampf-

flugzeugs Gripen 

- 14.11.2012 14.11.2012 

 Botschaft zur Volksinitiative «Ja zur Auf-

hebung der Wehrpflicht» 

- 14.09.2012 14.09.2012 

 Bericht zum Stand der Arbeiten an der 

Nationalen Gefährdungsanalyse «Risiken 

Schweiz» 

2. Halbjahr Verzicht Verzicht 

 Bericht über die Kosten für die Verteilung 

von Jodtabletten (in Erfüllung des Po. FIK-

N 10.3350) 

- 11.01.2012 11.01.2012 

 Bericht über die Rüstungskontroll- und 

Abrüstungspolitik (in Erfüllung des Po. 

Haering 02.3541)10 

- 30.11.2012 30.11.2012 

     

Ziel 14Ziel 14Ziel 14Ziel 14    Kriminalität, Terrorismus und CybeKriminalität, Terrorismus und CybeKriminalität, Terrorismus und CybeKriminalität, Terrorismus und Cyber-r-r-r-
angriffe werden angriffe werden angriffe werden angriffe werden wirkungsvoll bwirkungsvoll bwirkungsvoll bwirkungsvoll be-e-e-e-
kämpft, und der Gewaltanwendung in kämpft, und der Gewaltanwendung in kämpft, und der Gewaltanwendung in kämpft, und der Gewaltanwendung in 
der schweizerischen Gesellschaft der schweizerischen Gesellschaft der schweizerischen Gesellschaft der schweizerischen Gesellschaft 
wird vorgebeugtwird vorgebeugtwird vorgebeugtwird vorgebeugt    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zu Änderungen des Sanktionen-

rechts 

1. Halbjahr 04.04.2012 04.04.2012 

 Bericht Nationales Sicherheitskonzept 

Cyber-Defense 

1. Halbjahr 27.06.2012 27.06.2012 

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zum Tätigkeitsverbot, Kontakt- 

und Rayonverbot 

2. Halbjahr 10.10.2012 10.10.2012 

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur Änderung des Geldwäsche-

reigesetzes 

- 27.06.2012 27.06.2012 

 Botschaft zur Änderung des Strafgesetz-

buches und des Militärstrafgesetzes 

(Verlängerung der Verfolgungsverjährung) 

- 07.11.2012 07.11.2012 

 Botschaft zur Volksinitiative «Pädophile 

sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten 

dürfen» 

2. Halbjahr 10.10.2012 10.10.2012 
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Ziel 15Ziel 15Ziel 15Ziel 15    Die Zusammenarbeit mit inDie Zusammenarbeit mit inDie Zusammenarbeit mit inDie Zusammenarbeit mit in----    und auund auund auund aus-s-s-s-
ländischen Partnern ist intensiviertländischen Partnern ist intensiviertländischen Partnern ist intensiviertländischen Partnern ist intensiviert    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

     

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zur Genehmigung und Umset-

zung des Europaratsübereinkommens 

zum Schutz von Kindern vor sexueller 

Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 

1. Halbjahr 04.07.2012 04.07.2012 

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur Genehmigung des Vertrages 

zwischen der Schweiz und Kosovo über 

die Überstellung verurteilter Person  

- 30.11.2012 30.11.2012 

     

4444    Der gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefestigt, und den demDer gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefestigt, und den demDer gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefestigt, und den demDer gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefestigt, und den demo-o-o-o-
grafischen Herausforderungen wird grafischen Herausforderungen wird grafischen Herausforderungen wird grafischen Herausforderungen wird wirksam begegnetwirksam begegnetwirksam begegnetwirksam begegnet    

Ziel 16Ziel 16Ziel 16Ziel 16    Die Chancen der Migration werden Die Chancen der Migration werden Die Chancen der Migration werden Die Chancen der Migration werden 
genutzt, und ihren Risiken wird bgenutzt, und ihren Risiken wird bgenutzt, und ihren Risiken wird bgenutzt, und ihren Risiken wird be-e-e-e-
gegnetgegnetgegnetgegnet    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zu integrationsrechtlichen 

Neuerungen und zur Verankerung der 

Integration in Spezialgesetzen 

2. Halbjahr - - 

 Bericht «Personenfreizügigkeit und Zu-

wanderung» (in Erfüllung der Po. Bischof 

09.4311 und Girod 09.4301 sowie der 

Mo. Brändli 10.3721) 

2. Halbjahr 04.07.2012 04.07.2012 

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zum Bundesgesetz über die 

Anpassung der flankierenden Massnah-

men zur Personenfreizügigkeit 

- 02.03.2012 02.03.2012 

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur eidgenössischen Volksinitia-

tive «Gegen Masseneinwanderung» 

- 07.12.2012 07.12.2012 
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 Bericht zur Migration aus Nordafrika und 

Jemen (in Erfüllung des Po. Hiltpold 

11.3689) 

- 21.11.2012 21.11.2012 

     

Ziel 17Ziel 17Ziel 17Ziel 17    Die gesellschaftliche Kohäsion wird Die gesellschaftliche Kohäsion wird Die gesellschaftliche Kohäsion wird Die gesellschaftliche Kohäsion wird 
gestärkt, und gemeinsame Werte gestärkt, und gemeinsame Werte gestärkt, und gemeinsame Werte gestärkt, und gemeinsame Werte 
werden gefördertwerden gefördertwerden gefördertwerden gefördert    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zur Revision des Radio- und 

Fernsehgesetzes betreffend neues Sys-

tem für die Erhebung der Radio- und 

Fernsehgebühren 

2. Halbjahr - - 

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

        

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft über Finanzhilfen an Sportanla-

gen von nationaler Bedeutung (NASAK 4) 

- 22.02.2012 22.02.2012 

 Botschaft über die Beiträge des Bundes 

an die Olympischen Winterspiele Schweiz 

2022 

- 21.11.2012 21.11.2012 

 Bericht über die Sicherstellung der Finan-

zierung von Pro Juventute für «Beratung 

und Hilfe 147» (in Erfüllung der Po. 

Schmid-Federer 10.4018 und Fiala 

10.3994) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht «Gewalt und Vernachlässigung in 

der Familie: notwendige Massnahmen im 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und 

der staatlichen Sanktionierung» (in Erfül-

lung des Po. Fehr Jacqueline 07.3725) 

2. Halbjahr 27.06.2012 27.06.2012 

 Bericht «Einkommenseinbussen aufgrund 

der Ausgestaltung der Bedarfsleistungen 

und Abgaben» (in Erfüllung des Po. Hêche 

09.3161) 

2. Halbjahr 21.11.2012 21.11.2012 

 Bericht des Bundesrates zur wirtschaftli-

che Lage der Witwen und Witwer (in Erfül-

lung des Po. SGK-N 08.3235)  

- 04.04.2012 04.04.2012 

 Bericht zur wirksamen Hilfe für die Betrof-

fenen bei Zwangsheirat und zur Präventi-

on der Zwangsverheiratung (in Erfüllung 

der Mo. Tschümperlin 09.4229 und des 

Po. Heim 12.3304) 

- 14.09.2012 14.09.2012 
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 Bericht zur Korruptionsbekämpfung und 

Wettkampfmanipulation im Sport (in 

Erfüllung des Po. WBK-S 11.3754) 

- 07.11.2012 07.11.2012 

 Bericht zur Stärkung der gegenseitigen 

Verständigung und des nationalen Zu-

sammenhaltes durch die SRG SSR (in 

Erfüllung der Mo. Maissen 10.3055) 

- 07.12.2012 07.12.2012 

     

Ziel 18Ziel 18Ziel 18Ziel 18    Das Kostenwachstum im GesunDas Kostenwachstum im GesunDas Kostenwachstum im GesunDas Kostenwachstum im Gesund-d-d-d-
heitswesen wird eingedämmt, unter heitswesen wird eingedämmt, unter heitswesen wird eingedämmt, unter heitswesen wird eingedämmt, unter 
anderem durch die Stärkung der anderem durch die Stärkung der anderem durch die Stärkung der anderem durch die Stärkung der 
PräventionPräventionPräventionPrävention    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zur Revision des Heilmittelge-

setzes (2. Etappe) 

1. Halbjahr 07.11.2012 07.11.2012 

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue Neue Neue Neue GeschäfteGeschäfteGeschäfteGeschäfte       

 Botschaft für eine Teilrevision des KVG 

zur Korrektur der zwischen 1996 und 

2011 bezahlten Prämien in der OKP 

- 15.02.2012 15.02.2012 

 Botschaft zur Zulassungssteuerung - 21.11.2012 21.11.2012 

 Bericht zum Gefährdungspotenzial von 

Internet und Online-Games (in Erfüllung 

des Po. Forster 09.3521) 

1. Halbjahr 15.08.2012 15.08.2012 

 Bericht zu den beschlagnahmten Drogen-

geldern für die Suchtrehabilitation (in 

Erfüllung des Po. SGK-N 10.3007) 

1. Halbjahr 19.12.2012 19.12.2012 

 Bericht zum Anstieg der Kaiserschnittge-

burten (in Erfüllung des Po. Maury Pas-

quier 08.3935) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht zur Zukunft der Psychiatrie (in 

Erfüllung des Po. Stähelin 10.3255) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht über die Organspende (in Erfül-

lung der Po. Favre 10.3711, Gutzwiller 

10.3703 und Amherd 10.3701) 

2. Halbjahr - - 

     

Ziel 19Ziel 19Ziel 19Ziel 19    Die Sozialwerke sind finanziell konsDie Sozialwerke sind finanziell konsDie Sozialwerke sind finanziell konsDie Sozialwerke sind finanziell konso-o-o-o-
lidiertlidiertlidiertlidiert    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Bericht zur Zukunft der 2. Säule 1. Halbjahr - - 
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 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Bericht zu den Auswirkungen der 4. Teil-

revision des Arbeitslosenversicherungs-

gesetzes (in Erfüllung des Po. Rennwald 

11.3321) 

1. Halbjahr Verzicht11 Verzicht 

     

5555    Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig und effizienter und ist Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig und effizienter und ist Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig und effizienter und ist Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig und effizienter und ist 
auf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis vorbereitetauf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis vorbereitetauf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis vorbereitetauf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis vorbereitet    

Ziel 20Ziel 20Ziel 20Ziel 20    Die Versorgung der Schweiz mit EneDie Versorgung der Schweiz mit EneDie Versorgung der Schweiz mit EneDie Versorgung der Schweiz mit Ener-r-r-r-
gie und natürlichen gie und natürlichen gie und natürlichen gie und natürlichen Ressourcen ist Ressourcen ist Ressourcen ist Ressourcen ist 
langfristig gesichert, und der schritlangfristig gesichert, und der schritlangfristig gesichert, und der schritlangfristig gesichert, und der schritt-t-t-t-
weise Ausstieg aus der Kernenergie weise Ausstieg aus der Kernenergie weise Ausstieg aus der Kernenergie weise Ausstieg aus der Kernenergie 
ist in die Wege geleitetist in die Wege geleitetist in die Wege geleitetist in die Wege geleitet    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

     

 Weitere Geschäfte Weitere Geschäfte Weitere Geschäfte Weitere Geschäfte LegislaturplanungLegislaturplanungLegislaturplanungLegislaturplanung       

 Bericht über das erschlossene und zu-

künftige Potenzial der einzelnen Teilbe-

reiche der Elektrizitätsproduktion aus 

erneuerbaren Energien und über die 

kostendeckende Einspeisevergütung 

2. Halbjahr 14.09.2012 14.09.2012 

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur eidgenössischen Volksinitia-

tive «Neue Arbeitsplätze dank erneuerba-

rer Energien (Cleantech-Initiative)» 

- 15.06.2012 15.06.2012 

 Bericht zu den Grundlagen für eine WKK-

Strategie (in Erfüllung der Mo. UREK-N 

09.3740) 

- 28.09.2012 28.09.2012 

 Bericht zur Ökologisierung des Steuersys-

tems (in Erfüllung der Mo. Studer 

06.3190) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht «Stärkung der Stromdrehscheibe 

Schweiz und der Versorgungssicherheit» 

(in Erfüllung des Po. UREK-N 09.3468) 

- 18.04.2012 18.04.2012 

  



123 

 Bericht über die Auswirkungen einer 

Strommangellage 

- 27.06.2012 27.06.2012 

     

Ziel 21Ziel 21Ziel 21Ziel 21    Die Schweiz verfügt über ein finanziell Die Schweiz verfügt über ein finanziell Die Schweiz verfügt über ein finanziell Die Schweiz verfügt über ein finanziell 
solides und ausgebautes Verkehrsinsolides und ausgebautes Verkehrsinsolides und ausgebautes Verkehrsinsolides und ausgebautes Verkehrsinf-f-f-f-
rastruktursystemrastruktursystemrastruktursystemrastruktursystem    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zur Volksinitiative «Für den 

öffentlichen Verkehr» und zur Finanzie-

rung und zum Ausbau der Bahninfrastruk-

tur (FABI) 

1. Halbjahr 18.01.2012 18.01.2012 

 Botschaft zur Revision des Bundesbe-

schlusses über das Nationalstrassennetz 

und zur Finanzierung der Anpassungen 

1. Halbjahr 18.01.2012 18.01.2012 

 Botschaft zur Leistungsvereinbarung 

Bund-SBB für die Jahre 2013–2016 und 

zur Finanzierung der schweizerischen 

Eisenbahninfrastruktur (SBB und Privat-

bahnen) für die Jahre 2013–2016 

1. Halbjahr 02.03.2012 02.03.2012 

     

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

        

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur Volksinitiative «Schutz vor 

Rasern»    

- 09.05.2012 09.05.2012 

 Botschaft zum Vertrag mit Deutschland 

über die Auswirkungen des Betriebs des 

Flughafens Zürich12 

- 19.12.2012 19.12.2012 

 Bericht zur Porta Alpina    Sedrun - 16.05.2012 16.05.2012 

 Bericht zur Subventionierung der Fluglinie 

Bern-Lugano (in Erfüllung des Po. Lom-

bardi 11.3658) 

- 10.10.2012 10.10.2012 

     

Ziel 22Ziel 22Ziel 22Ziel 22    Die Schweiz trägt zur Eindämmung Die Schweiz trägt zur Eindämmung Die Schweiz trägt zur Eindämmung Die Schweiz trägt zur Eindämmung 
des Klimawandels und seiner Folgen des Klimawandels und seiner Folgen des Klimawandels und seiner Folgen des Klimawandels und seiner Folgen 
beibeibeibei    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zur Ratifikation eines allfälligen 

Nachfolgeabkommens zum Kyoto-

Protokoll13 

2. Halbjahr - - 
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 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zu einem bilateralen Vertrag mit 

der EU im Bereich Emissionshandel14 

2. Halbjahr - - 

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Bericht «CO2 und Corporate Governance» 

(in Erfüllung des Po. Zemp 07.3661) 

- 02.03.2012 02.03.2012 

 Bericht zur Beimischung von biogenen 

Treibstoffen zu fossilen Treibstoffen (in 

Erfüllung des Po. Bourgeois 09.3611) 

- 14.09.2012 14.09.2012 

     

Ziel 23Ziel 23Ziel 23Ziel 23    Die Schweiz pflegt eine optimale Die Schweiz pflegt eine optimale Die Schweiz pflegt eine optimale Die Schweiz pflegt eine optimale 
RaumRaumRaumRaum----    und Bodennutzung und sorgt und Bodennutzung und sorgt und Bodennutzung und sorgt und Bodennutzung und sorgt 
für einen wirksamen Umweltfür einen wirksamen Umweltfür einen wirksamen Umweltfür einen wirksamen Umwelt----, Kultu, Kultu, Kultu, Kultur-r-r-r-
landlandlandland----    und Naturschutz, insbesondere und Naturschutz, insbesondere und Naturschutz, insbesondere und Naturschutz, insbesondere 
durch eine bessere Abstimmung von durch eine bessere Abstimmung von durch eine bessere Abstimmung von durch eine bessere Abstimmung von 
Raumordnung und InfrastrukturenRaumordnung und InfrastrukturenRaumordnung und InfrastrukturenRaumordnung und Infrastrukturen    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

     

 Weitere Geschäfte Weitere Geschäfte Weitere Geschäfte Weitere Geschäfte LegislaturplanungLegislaturplanungLegislaturplanungLegislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zur Ratifizierung der Aarhus-

Konvention15 

- 28.03.2012 28.03.2012 

 Botschaft zur Ratifizierung der Änderung 

der Espoo-Konvention16 

- 15.02.2012 15.02.2012 

 Bericht zur Erleichterung des Baus von 

Windkraftanlagen in Wäldern und auf 

Waldweideflächen (in Erfüllung des Po. 

Cramer 10.3722) 

- 10.10.2012 10.10.2012 

 Bericht zum Umgang mit lokaler Wasser-

knappheit in der Schweiz (in Erfüllung des 

Po. Walter 10.3533) 

- 14.11.2012 14.11.2012 

 Bericht zu einem Torfausstiegskonzept (in 

Erfüllung des Po. Diener Lenz 10.3377) 

- 14.12.2012 14.12.2012 
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6666    Die Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation einen SpitzenplatzDie Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation einen SpitzenplatzDie Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation einen SpitzenplatzDie Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation einen Spitzenplatz    

Ziel 24Ziel 24Ziel 24Ziel 24    Die hohe Qualität und Die hohe Qualität und Die hohe Qualität und Die hohe Qualität und der internatider internatider internatider internatio-o-o-o-
nal gute Ruf des schweizerischen nal gute Ruf des schweizerischen nal gute Ruf des schweizerischen nal gute Ruf des schweizerischen 
Hochschulsystems und der FoHochschulsystems und der FoHochschulsystems und der FoHochschulsystems und der For-r-r-r-
schung sind gewährleistetschung sind gewährleistetschung sind gewährleistetschung sind gewährleistet    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft über die Förderung von Bildung, 

Forschung und Innovation (BFI) in den 

Jahren 2013–2016 

1. Halbjahr 22.02.2012 22.02.2012 

 Botschaft über die Beteiligung der 

Schweiz an den Rahmenprogrammen der 

EU 2014–2020 in den Bereichen For-

schung und Innovation («Horizon 2020»-

Paket)17 

2. Halbjahr - - 

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zum «Aktionsplan Koordinierte 

Energieforschung Schweiz»18 

- 17.10.2012 17.10.2012 

 Botschaft zur Genehmigung von zwei mit 

Frankreich und dem CERN abgeschlosse-

nen Abkommen über das Recht, das auf 

Unternehmen anwendbar ist, die auf dem 

Gelände des CERN tätig sind 

- 10.10.2012 10.10.2012 

 Bericht zum «Aktionsplan Synthetische 

Nanomaterialien» (in Erfüllung der Mo. 

Grüne Fraktion 06.3210 und des Po. 

Stadler 09.4170)19 

- 25.04.2012 25.04.2012 

     

Ziel 25Ziel 25Ziel 25Ziel 25    Der Nachwuchs für qualifizierte Der Nachwuchs für qualifizierte Der Nachwuchs für qualifizierte Der Nachwuchs für qualifizierte 
Fachkräfte in Wissenschaft und WirFachkräfte in Wissenschaft und WirFachkräfte in Wissenschaft und WirFachkräfte in Wissenschaft und Wirt-t-t-t-
schaft wird gefördert, und die Bischaft wird gefördert, und die Bischaft wird gefördert, und die Bischaft wird gefördert, und die Bil-l-l-l-
dungsdungsdungsdungs----    und Beschäftigungsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit 
von Jugendlichen ist verbessertvon Jugendlichen ist verbessertvon Jugendlichen ist verbessertvon Jugendlichen ist verbessert    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft über die Beteiligung der 

Schweiz an «Education Europe» 2014-

2020, der künftigen Programmgeneration 

der EU im Bereich Bildung, Berufsbildung 

und Jugend 

2. Halbjahr - - 
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 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Bericht zur Überprüfung der von den 

Kantonen geltend gemachten Berufsbil-

dungskosten 

- 01.02.2012 01.02.2012 

     

Ziel 26Ziel 26Ziel 26Ziel 26    Die Rahmenbedingungen für die Die Rahmenbedingungen für die Die Rahmenbedingungen für die Die Rahmenbedingungen für die 
Weiterbildung werden optimiert und Weiterbildung werden optimiert und Weiterbildung werden optimiert und Weiterbildung werden optimiert und 
sichergestelltsichergestelltsichergestelltsichergestellt    

geplant Jahregeplant Jahregeplant Jahregeplant Jahres-s-s-s-
ziele 2012ziele 2012ziele 2012ziele 2012    

Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
2012201220122012    

Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur Stand Legislatur 
2011201120112011––––2015201520152015    

 Richtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte LegislaturplanungRichtliniengeschäfte Legislaturplanung       

 Botschaft zum Bundesgesetz über die 

Weiterbildung 

2. Halbjahr - - 

 Weitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte LegislaturplanungWeitere Geschäfte Legislaturplanung       

     

 Verpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / ZahlungsrahmenVerpflichtungskredit / Zahlungsrahmen       

     

 Neue GeschäfteNeue GeschäfteNeue GeschäfteNeue Geschäfte       

 Botschaft zum dringlichen Bundesgesetz 

über die Unterstützung von Dachverbän-

den der Weiterbildung 

- 18.01.2012 18.01.2012 
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Wirksamkeitsüberprüfungen: Massnahmenvollzug zur Umsetzung von Artikel Wirksamkeitsüberprüfungen: Massnahmenvollzug zur Umsetzung von Artikel Wirksamkeitsüberprüfungen: Massnahmenvollzug zur Umsetzung von Artikel Wirksamkeitsüberprüfungen: Massnahmenvollzug zur Umsetzung von Artikel 
170 Bundesverfassung170 Bundesverfassung170 Bundesverfassung170 Bundesverfassung    

Am 3. November 2004 hat der Bundesrat vom 
Bericht der Interdepartementalen Kontakt-
gruppe «Wirkungsprüfungen» Kenntnis ge-
nommen und Massnahmen zur Umsetzung 
von Artikel 170 der Bundesverfassung be-
schlossen. Am 15. Februar 2006 hat er auf 
Anfrage der Konferenz der Präsidien der Auf-
sichtskommissionen und Aufsichtsdelegatio-
nen des Parlaments (KPA) eine Berichterstat-
tung über den Vollzug der Massnahmen in 
seinem jährlichen Geschäftsbericht in Aussicht 
gestellt. Die erste Berichterstattung erfolgte im 
Geschäftsbericht 2006. 

Stufe Bundesämter: Im Berichtsjahr führten 
20 (von 38 angeschriebenen) Ämter und 
Dienststellen wichtige Wirksamkeitsüberprü-
fungen (Evaluationen) durch. In 14 bestanden 
integrale Amtsstrategien für die Wirksam-
keitsüberprüfungen; in 8 Strategien in Teilas-
pekten; in 16 gibt es keine Strategien. Nur in 
23 (von 38) waren die für die Wirksamkeits-
überprüfungen zuständigen Stellen vollständig 
mit den dazu notwendigen Ressourcen aus-
gestattet. Die Unabhängigkeit der Wirksam-
keitsüberprüfungen war in 24 (von 38) Ämtern 
gegeben. Die systematische Veröffentlichung, 
die adressatengerechte Information und die 
Qualitätssicherung sind in über der Hälfte der 
Ämter und Dienststellen gewährleistet. Die 
Koordination der verschiedenen Instrumente 
ist weiter zu stärken. Vier weitere Massnah-
men (Erfassung in der Datenbank ARAMIS, 
Planung der grösseren Wirksamkeitsüber-
prüfungen, Einbezug von Wirtschaftlichkeits-
aspekten, Einbezug mitinteressierter Amtsstel-
len) sind realisiert. 14 Ämter (von 38) wenden 
die SEVAL-Standards an. 

Stufe Departemente: Die Departemente sor-
gen mehrheitlich im Rahmen bestehender 
Instrumente (Planung, Controlling, Reporting) 
für die Erfüllung der Anforderungen an die 
Wirksamkeitsüberprüfungen durch ihre Ämter 
oder haben diese instruiert. In einem Depar-
tement wurde die Aufgabe einer besonderen 
Dienststelle übertragen. Ein anderes Depar-
tement entwickelt ein Managementinformati-
onssystem, mit welchem im Bereich Wirksam-

keitsüberprüfungen verschiedene departe-
mentale Tätigkeiten besser ausgewertet und 
empfängergerecht dargestellt werden können. 
Die Unterstützung der Ämter und die Aufsicht 
bezüglich Lücken, die koordinierte amtsü-
bergreifende Wirksamkeitsüberprüfung und 
die interdepartementale Koordination sind in 
der Mehrheit der Departemente gewährleistet. 

Querschnittsaspekte: Das Bundesamt für Jus-
tiz (BJ) hat im Rahmen des Netzwerks Evalua-
tion in der Bundesverwaltung zum Erfahrungs-
austausch beigetragen und hat verschiedene 
Ämter in Evaluationsfragen beraten. Das SECO 
hat gemäss einem entsprechenden Auftrag im 
Bericht des Bundesrates zur administrativen 
Entlastung vom 24. August 2011 (Massnahme 
3) eine Verbesserung der methodischen 
Grundlagen der Regulierungsfolgenabschät-
zung (neues Handbuch Regulierungsfolgenab-
schätzung) eingeleitet. Nach einer Konsultati-
on mitinteressierter Ämter zum vorliegenden 
Entwurf soll das neue Handbuch voraussicht-
lich im ersten Quartal 2013 vom zuständigen 
Departement (EVD, ab 01.01.2013 WBF) ver-
abschiedet werden. Das neue Handbuch Regu-
lierungsfolgenabschätzung bietet den feder-
führenden Ämtern bei Rechtsetzungsvorlagen 
und weiteren volkswirtschaftlich relevanten 
Vorlagen im Anwendungsbereich der Regulie-
rungsfolgenabschätzung eine bessere Grund-
lage für die Abschätzung der zu erwartenden 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Die EFV 
hat sich dafür eingesetzt, dass in der Steue-
rung der FLAG-Einheiten Effizienz- und Produk-
tivitätsziele gestärkt werden und breiter zum 
Einsatz kommen. 

Die Frage der Wirksamkeitsüberprüfung wurde 
in folgende Kurse einbezogen: 

- Gesetzgebungskurs des Bundes (BJ); 

- Französischsprachige legistische Seminare 
(«séminaire de légistique» unter der Ägide 
der Schweizerischen Gesellschaft für Ge-
setzgebung). 

Stufe Bundesrat: Alle Massnahmen sind reali-
siert.
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1111    Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähDer Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähDer Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähDer Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und zeichnet sich ig und zeichnet sich ig und zeichnet sich ig und zeichnet sich 
durch einen gesunden Bundeshaushalt sowie effiziente staatliche Institutdurch einen gesunden Bundeshaushalt sowie effiziente staatliche Institutdurch einen gesunden Bundeshaushalt sowie effiziente staatliche Institutdurch einen gesunden Bundeshaushalt sowie effiziente staatliche Instituti-i-i-i-
onen onen onen onen ausausausaus    

Ziel 1Ziel 1Ziel 1Ziel 1    Das Gleichgewicht des Bundeshaushalts bleibt gewahrtDas Gleichgewicht des Bundeshaushalts bleibt gewahrtDas Gleichgewicht des Bundeshaushalts bleibt gewahrtDas Gleichgewicht des Bundeshaushalts bleibt gewahrt    

 Keine  

   

Ziel 2Ziel 2Ziel 2Ziel 2    Die schweizerische Wirtschaft ist durch bestmögliche Rahmenbedingungen Die schweizerische Wirtschaft ist durch bestmögliche Rahmenbedingungen Die schweizerische Wirtschaft ist durch bestmögliche Rahmenbedingungen Die schweizerische Wirtschaft ist durch bestmögliche Rahmenbedingungen gefestigt und gefestigt und gefestigt und gefestigt und 
wächst weiterhinwächst weiterhinwächst weiterhinwächst weiterhin    

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Evaluation Bundesgesetz gegen die SchwarzarbeitEvaluation Bundesgesetz gegen die SchwarzarbeitEvaluation Bundesgesetz gegen die SchwarzarbeitEvaluation Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:    Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der 

Schwarzarbeit (BGSA) vom 17. Juni 2005 (Art. 20) 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 2 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    Bericht über die Evaluation des Bundesgesetzes gegen die 

Schwarzarbeit (BGSA), vom BR am 19.12.2012 genehmigt 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Vollzugsoptimierung, Vorbereitung einer Gesetzesrevision 

oder eines neuen Erlasses 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Bundesrat 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Wirkungsanalyse, Vollzugsevaluation 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Deutsch 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00

008/00022/05042/index.html?lang=de 

   

Die für 2012 angekündigte Wirksamkeitsanalyse Bürgschaftswesen 2012Wirksamkeitsanalyse Bürgschaftswesen 2012Wirksamkeitsanalyse Bürgschaftswesen 2012Wirksamkeitsanalyse Bürgschaftswesen 2012 konnte im Berichtsjahr nicht abgeschlos-

sen werden, weil das Projekt mehr Zeit als geplant in Anspruch nahm. Das Projekt wird im Jahr 2013 abgeschlossen 

werden. 

   

Ziel 3Ziel 3Ziel 3Ziel 3    Stabilität und Standortattraktivität des Finanzplatzes sind gewährleistetStabilität und Standortattraktivität des Finanzplatzes sind gewährleistetStabilität und Standortattraktivität des Finanzplatzes sind gewährleistetStabilität und Standortattraktivität des Finanzplatzes sind gewährleistet    

 Keine  

   

Ziel 4Ziel 4Ziel 4Ziel 4    Die Agrarpolitik entwickelt sich in Richtung einer integralen Politik für die Die Agrarpolitik entwickelt sich in Richtung einer integralen Politik für die Die Agrarpolitik entwickelt sich in Richtung einer integralen Politik für die Die Agrarpolitik entwickelt sich in Richtung einer integralen Politik für die LandLandLandLand----    und Ernäund Ernäund Ernäund Ernäh-h-h-h-
rungswirtschaft weiterrungswirtschaft weiterrungswirtschaft weiterrungswirtschaft weiter    

 Keine  

   

Ziel 5Ziel 5Ziel 5Ziel 5    Die HandlungsDie HandlungsDie HandlungsDie Handlungs----    und Leistungsfähigkeit der schweizerischen Institutionen ist optimiertund Leistungsfähigkeit der schweizerischen Institutionen ist optimiertund Leistungsfähigkeit der schweizerischen Institutionen ist optimiertund Leistungsfähigkeit der schweizerischen Institutionen ist optimiert    

 Keine  

  



129 

Ziel 6Ziel 6Ziel 6Ziel 6    Die Attraktivität und die Glaubwürdigkeit des schweizerischen Steuersystems sind gDie Attraktivität und die Glaubwürdigkeit des schweizerischen Steuersystems sind gDie Attraktivität und die Glaubwürdigkeit des schweizerischen Steuersystems sind gDie Attraktivität und die Glaubwürdigkeit des schweizerischen Steuersystems sind ge-e-e-e-
stärktstärktstärktstärkt    

 Keine  

   

Ziel 7Ziel 7Ziel 7Ziel 7    Die Schweiz nutzt die Chancen der InformationsDie Schweiz nutzt die Chancen der InformationsDie Schweiz nutzt die Chancen der InformationsDie Schweiz nutzt die Chancen der Informations----    und Kommunikationstechnologienund Kommunikationstechnologienund Kommunikationstechnologienund Kommunikationstechnologien    

 Keine  

2222    Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat ihren Einfluss Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat ihren Einfluss Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat ihren Einfluss Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat ihren Einfluss 
im internationalen Kontext gestärktim internationalen Kontext gestärktim internationalen Kontext gestärktim internationalen Kontext gestärkt    

Ziel 8Ziel 8Ziel 8Ziel 8    Die Schweiz ist global Die Schweiz ist global Die Schweiz ist global Die Schweiz ist global gut vernetzt, und ihre Position im internationalen Kontext und in gut vernetzt, und ihre Position im internationalen Kontext und in gut vernetzt, und ihre Position im internationalen Kontext und in gut vernetzt, und ihre Position im internationalen Kontext und in 
den multilateralen Institutionen ist gefestigtden multilateralen Institutionen ist gefestigtden multilateralen Institutionen ist gefestigtden multilateralen Institutionen ist gefestigt    

 Keine  

     

Ziel 9Ziel 9Ziel 9Ziel 9    Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist gestärktDas Verhältnis der Schweiz zur EU ist gestärktDas Verhältnis der Schweiz zur EU ist gestärktDas Verhältnis der Schweiz zur EU ist gestärkt    

 Keine  

   

Ziel 10Ziel 10Ziel 10Ziel 10    Die Aussenwirtschaftsstrategie ist weiterentwickeltDie Aussenwirtschaftsstrategie ist weiterentwickeltDie Aussenwirtschaftsstrategie ist weiterentwickeltDie Aussenwirtschaftsstrategie ist weiterentwickelt    

 Keine  

      

Ziel 11Ziel 11Ziel 11Ziel 11    Die Schweiz leistet einen angemessenen Beitrag zur Bewältigung der Armutsprobleme Die Schweiz leistet einen angemessenen Beitrag zur Bewältigung der Armutsprobleme Die Schweiz leistet einen angemessenen Beitrag zur Bewältigung der Armutsprobleme Die Schweiz leistet einen angemessenen Beitrag zur Bewältigung der Armutsprobleme 
und zur Minderung globaler Risikenund zur Minderung globaler Risikenund zur Minderung globaler Risikenund zur Minderung globaler Risiken    

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Evaluation of the performance of SDC instruments in Evaluation of the performance of SDC instruments in Evaluation of the performance of SDC instruments in Evaluation of the performance of SDC instruments in 

fragile and conflictfragile and conflictfragile and conflictfragile and conflict----affected contextsaffected contextsaffected contextsaffected contexts    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:    Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszu-

sammenarbeit und humanitäre Hilfe vom 19. März 1976 

(Art. 9) 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 11 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    – 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Rechenschaftsablage, Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Verwaltung 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Wirkungsanalyse 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Englisch 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    www.admin.ch/dokumentation/studien/detail/index. 

html?lang=de&studienid=68 
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Ziel 12Ziel 12Ziel 12Ziel 12    Die Schweiz hat ihr Engagement im Bereich Menschenrechte, Friedenspolitik, Mediation Die Schweiz hat ihr Engagement im Bereich Menschenrechte, Friedenspolitik, Mediation Die Schweiz hat ihr Engagement im Bereich Menschenrechte, Friedenspolitik, Mediation Die Schweiz hat ihr Engagement im Bereich Menschenrechte, Friedenspolitik, Mediation 
und Gute Dienste verstärktund Gute Dienste verstärktund Gute Dienste verstärktund Gute Dienste verstärkt    

 Keine  

3333    Die Sicherheit der Schweiz ist gewährleistetDie Sicherheit der Schweiz ist gewährleistetDie Sicherheit der Schweiz ist gewährleistetDie Sicherheit der Schweiz ist gewährleistet    

Ziel 13Ziel 13Ziel 13Ziel 13    Instrumente zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung sicherheitspolitischer GefaInstrumente zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung sicherheitspolitischer GefaInstrumente zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung sicherheitspolitischer GefaInstrumente zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung sicherheitspolitischer Gefah-h-h-h-
ren und Risiken werden wirksam angewendetren und Risiken werden wirksam angewendetren und Risiken werden wirksam angewendetren und Risiken werden wirksam angewendet    

 Keine  

   

Ziel 14Ziel 14Ziel 14Ziel 14    Kriminalität, Terrorismus und Cyberangriffe werden wirkungsvoll bekämpft, und der GKriminalität, Terrorismus und Cyberangriffe werden wirkungsvoll bekämpft, und der GKriminalität, Terrorismus und Cyberangriffe werden wirkungsvoll bekämpft, und der GKriminalität, Terrorismus und Cyberangriffe werden wirkungsvoll bekämpft, und der Ge-e-e-e-
waltanwendung in waltanwendung in waltanwendung in waltanwendung in der schweizerischen Gesellschaft wird vorgebeugtder schweizerischen Gesellschaft wird vorgebeugtder schweizerischen Gesellschaft wird vorgebeugtder schweizerischen Gesellschaft wird vorgebeugt    

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Evaluation der Wirksamkeit des revidierten Allgemeinen Evaluation der Wirksamkeit des revidierten Allgemeinen Evaluation der Wirksamkeit des revidierten Allgemeinen Evaluation der Wirksamkeit des revidierten Allgemeinen 

Teils des Strafgesetzbuches und des Bundesgesetzes Teils des Strafgesetzbuches und des Bundesgesetzes Teils des Strafgesetzbuches und des Bundesgesetzes Teils des Strafgesetzbuches und des Bundesgesetzes 

über das Jugendstrafrechtüber das Jugendstrafrechtüber das Jugendstrafrechtüber das Jugendstrafrecht    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Bundesamt für Justiz (BJ) 

 Gesetzlicher Gesetzlicher Gesetzlicher Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Evaluationsauftrag:Evaluationsauftrag:Evaluationsauftrag:    Postulat Sommaruga Carlo 08.3381 (Evaluation des Ta-

gessatzsystems im StGB) und Postulat Amherd 08.3377 

(Evaluation Jugendstrafrecht) 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 14 

 Politische Politische Politische Politische Schlussfolgerungen:Schlussfolgerungen:Schlussfolgerungen:Schlussfolgerungen:    – 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Vorbereitung einer Gesetzesrevision oder eines neuen 

Erlasses, Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Parlament 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Vollzugsevaluation, Wirkungsanalyse 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Deutsch 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    www.bj.admin.ch/content/bj/de/home/themen/ 

sicherheit/gesetzgebung/sanktionensystem.html 

      

Ziel 15Ziel 15Ziel 15Ziel 15    Die Zusammenarbeit mit inDie Zusammenarbeit mit inDie Zusammenarbeit mit inDie Zusammenarbeit mit in----    und ausländischen Partnern ist intensiviertund ausländischen Partnern ist intensiviertund ausländischen Partnern ist intensiviertund ausländischen Partnern ist intensiviert    

 Keine  
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4444    Der gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefestigt, undDer gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefestigt, undDer gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefestigt, undDer gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefestigt, und    den den den den 
demografischen Herausforderungen wird wirksam begegnetdemografischen Herausforderungen wird wirksam begegnetdemografischen Herausforderungen wird wirksam begegnetdemografischen Herausforderungen wird wirksam begegnet    

Ziel 16Ziel 16Ziel 16Ziel 16    Die Chancen der Migration werden genutzt, und ihren Risiken wird begegnetDie Chancen der Migration werden genutzt, und ihren Risiken wird begegnetDie Chancen der Migration werden genutzt, und ihren Risiken wird begegnetDie Chancen der Migration werden genutzt, und ihren Risiken wird begegnet    

 Keine  

   

Ziel 17Ziel 17Ziel 17Ziel 17    Die gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsame Werte werden gefördertDie gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsame Werte werden gefördertDie gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsame Werte werden gefördertDie gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsame Werte werden gefördert    

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Wirksamkeitsanalyse MutterschaftsentschädigungWirksamkeitsanalyse MutterschaftsentschädigungWirksamkeitsanalyse MutterschaftsentschädigungWirksamkeitsanalyse Mutterschaftsentschädigung    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:    – 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 17 

 Politische Politische Politische Politische Schlussfolgerungen:Schlussfolgerungen:Schlussfolgerungen:Schlussfolgerungen:    – 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Rechenschaftsablage 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Verwaltung 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Wirkungsanalyse 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Deutsch (Zusammenfassung auf Französisch)  

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/ 

index.html?lang=de 

   

Ziel 18Ziel 18Ziel 18Ziel 18    Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingedämmt, unter anderem durch die Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingedämmt, unter anderem durch die Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingedämmt, unter anderem durch die Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingedämmt, unter anderem durch die 
Stärkung der Stärkung der Stärkung der Stärkung der PräventionPräventionPräventionPrävention    

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Regulierungsfolgenabschätzung zur Teilrevision des Regulierungsfolgenabschätzung zur Teilrevision des Regulierungsfolgenabschätzung zur Teilrevision des Regulierungsfolgenabschätzung zur Teilrevision des 

HeilmittelgesetzesHeilmittelgesetzesHeilmittelgesetzesHeilmittelgesetzes    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Bundesamt für Gesundheit (BAG), Staatssekretariat für 

Wirtschaft (SECO) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:    Parlamentsgesetz (Art. 141 Abs. 2), BRB vom 18. Januar 

2006 (Vereinfachung des unternehmerischen Alltags) 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 18 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes vom 7. 

November 2012 

 VerVerVerVerwendungszweck:wendungszweck:wendungszweck:wendungszweck:    Vorbereitung einer Gesetzesrevision oder eines neuen 

Erlasses 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Bundesrat, Parlament 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Regulierungsfolgenabschätzung, Wirtschaftlichkeitsana-

lyse, Ex-Ante-Evaluation 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Deutsch 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    www.bag.admin.ch; www.seco.admin.ch/rfa  
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Ziel 19Ziel 19Ziel 19Ziel 19    Die Sozialwerke sind finanziell konsolidiertDie Sozialwerke sind finanziell konsolidiertDie Sozialwerke sind finanziell konsolidiertDie Sozialwerke sind finanziell konsolidiert    

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Evaluation im Rahmen der Fortsetzung des ForschungEvaluation im Rahmen der Fortsetzung des ForschungEvaluation im Rahmen der Fortsetzung des ForschungEvaluation im Rahmen der Fortsetzung des Forschungs-s-s-s-

programms zur programms zur programms zur programms zur Invalidenversicherung (FoP2Invalidenversicherung (FoP2Invalidenversicherung (FoP2Invalidenversicherung (FoP2----IV): EingliIV): EingliIV): EingliIV): Einglie-e-e-e-

derung vor Rente. Evaluation der Früherfassung, der derung vor Rente. Evaluation der Früherfassung, der derung vor Rente. Evaluation der Früherfassung, der derung vor Rente. Evaluation der Früherfassung, der 

Frühintervention und der Integrationsmassnahmen in der Frühintervention und der Integrationsmassnahmen in der Frühintervention und der Integrationsmassnahmen in der Frühintervention und der Integrationsmassnahmen in der 

InvalidenversicherungInvalidenversicherungInvalidenversicherungInvalidenversicherung    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 

 Gesetzlicher Gesetzlicher Gesetzlicher Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Evaluationsauftrag:Evaluationsauftrag:Evaluationsauftrag:    Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (Art. 68)  

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 19 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    – 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Vollzugsoptimierung, Vorbereitung einer Gesetzesrevision 

oder eines neuen Erlasses 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Bundesrat 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Vollzugsevaluation, Wirkungsanalyse 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Deutsch  

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/ 

index.html?lang=de&lnr=13/12#pubdb 

   

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Evaluation Wirtschaftliche Lage von Witwen, Witwern und Evaluation Wirtschaftliche Lage von Witwen, Witwern und Evaluation Wirtschaftliche Lage von Witwen, Witwern und Evaluation Wirtschaftliche Lage von Witwen, Witwern und 

Waisen (in Erfüllung des Po. SGKWaisen (in Erfüllung des Po. SGKWaisen (in Erfüllung des Po. SGKWaisen (in Erfüllung des Po. SGK----N 08.3235)N 08.3235)N 08.3235)N 08.3235)    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:    Po. SGK-N 08.3235 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 19 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    Bericht des Bundesrates vom 04. April 2012 (in Erfüllung 

des Postulats 08.3235 der nationalrätlichen Kommission 

für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) vom 03. April 

2008) 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Vorbereitung einer Gesetzesrevision oder eines neuen 

Erlasses, Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Parlament 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Wirkungsanalyse, Ex-Ante-Evaluation 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Französisch (Zusammenfassung auf Deutsch, Italienisch 

und Englisch) 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/de

/44034  
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 Titel:Titel:Titel:Titel:    Wirtschaftliche Lage der IVWirtschaftliche Lage der IVWirtschaftliche Lage der IVWirtschaftliche Lage der IV----Rentenbezügerinnen und Rentenbezügerinnen und Rentenbezügerinnen und Rentenbezügerinnen und     

Rentenbezüger Rentenbezüger Rentenbezüger Rentenbezüger     

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:    Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (Art. 68)  

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 19 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    Die Ergebnisse der Studie bestätigen die Stossrichtung 

der Gesetzesrevision (Wandel der IV von einer Renten- 

hin zu einer Eingliederungsversicherung) 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Vorbereitung eines neuen Gesetzeserlasses 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Verwaltung 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Wirkungsanalyse, Ex-Ante-Evaluation 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Französisch 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    www.bsv.admin.ch/index.html?webcode=d_10308_fr 

      

5555    Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig und effizienter Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig und effizienter Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig und effizienter Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig und effizienter 
und ist und ist und ist und ist auf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis vorbereitetauf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis vorbereitetauf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis vorbereitetauf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis vorbereitet    

Ziel 20Ziel 20Ziel 20Ziel 20    Die Versorgung der Schweiz mit Energie und natürlichen Ressourcen ist langfristig gesDie Versorgung der Schweiz mit Energie und natürlichen Ressourcen ist langfristig gesDie Versorgung der Schweiz mit Energie und natürlichen Ressourcen ist langfristig gesDie Versorgung der Schweiz mit Energie und natürlichen Ressourcen ist langfristig gesi-i-i-i-
chert, und der schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie ist in die Wege geleitetchert, und der schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie ist in die Wege geleitetchert, und der schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie ist in die Wege geleitetchert, und der schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie ist in die Wege geleitet    

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Evaluation der Evaluation der Evaluation der Evaluation der kostendeckenden Einspeisevergütung kostendeckenden Einspeisevergütung kostendeckenden Einspeisevergütung kostendeckenden Einspeisevergütung 

(KEV)(KEV)(KEV)(KEV)    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Bundesamt für Energie (BFE) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:    Energiegesetz vom 26. Juni 1998 (Art. 20, Abs. 1; Art. 28b, 

Abs. 3) 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 20 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    – 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Rechenschaftsablegung, Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Parlament 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Wirkungsanalyse, Vollzugsevaluation, Wirtschaftlichkeits-

analyse 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Deutsch 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/index. 

html?lang=de&dossier_id=05417 
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    Titel:Titel:Titel:Titel:    Evaluation der wettbewerblichen AusschreibungenEvaluation der wettbewerblichen AusschreibungenEvaluation der wettbewerblichen AusschreibungenEvaluation der wettbewerblichen Ausschreibungen    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Bundesamt für Energie (BFE) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:    Energiegesetz vom 26. Juni 1998 (Art. 20, Abs. 1) 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 20 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    – 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Rechenschaftsablegung, Vollzugsoptimierung, Wirkungs-

analyse 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Parlament, Bundesamt für Energie 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Wirkungsanalyse, Vollzugsevaluation, Wirtschaftlichkeits-

analyse 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Deutsch (Zusammenfassung auf Französisch) 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/index. 

html?lang=de&dossier_id=05417 

   

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Schlussevaluation Energie Schweiz 2001Schlussevaluation Energie Schweiz 2001Schlussevaluation Energie Schweiz 2001Schlussevaluation Energie Schweiz 2001––––2010201020102010    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Bundesamt für Energie (BFE) 

 Gesetzlicher Gesetzlicher Gesetzlicher Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Evaluationsauftrag:Evaluationsauftrag:Evaluationsauftrag:    Energiegesetz vom 26. Juni 1998 (Art. 20, Abs. 1) 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 20 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    – 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Rechenschaftsablage, Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Verwaltung 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Vollzugsevaluation, Wirkungsanalyse 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Deutsch (Zusammenfassung auf Französisch) 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/index. 

html?lang=de&dossier_id=05417 

   

Die für 2012 angekündigte volkswirtschaftliche Massnahmenanalyse zur Energiestrategie 2050volkswirtschaftliche Massnahmenanalyse zur Energiestrategie 2050volkswirtschaftliche Massnahmenanalyse zur Energiestrategie 2050volkswirtschaftliche Massnahmenanalyse zur Energiestrategie 2050 konnte im Be-

richtsjahr nicht fertiggestellt werden, weil sich im Hinblick auf die für 2013 geplante Botschaft eine vertiefende 

zweite Phase für diese Regulierungsfolgenabschätzung als notwendig erwies. Der Bericht des SECO zur ersten 

Phase wurde gleichzeitig mit den Vernehmlassungsunterlagen zur Energiestrategie 2050 im September 2012 

veröffentlicht (www.energiestrategie2050.ch).  

 
  



135 

Ziel 21Ziel 21Ziel 21Ziel 21    Die Schweiz verfügt über ein finanziell solides und ausgebautes VerkehrsinfrastruktuDie Schweiz verfügt über ein finanziell solides und ausgebautes VerkehrsinfrastruktuDie Schweiz verfügt über ein finanziell solides und ausgebautes VerkehrsinfrastruktuDie Schweiz verfügt über ein finanziell solides und ausgebautes Verkehrsinfrastruktur-r-r-r-
systemsystemsystemsystem    

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation ZweiphasenausbildungZweiphasenausbildungZweiphasenausbildungZweiphasenausbildung    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Bundesamt für Strassen (ASTRA) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:    – 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 21 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    – 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Rechenschaftsablage, Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Verwaltung 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Wirkungsanalyse 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Deutsch 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    www.astra.admin.ch/dokumentation/00109/00113/ 

00491/index.html?lang=de&msgid=46842. Die Bera-

tungsstelle für Unfallverhütung (bfu) plant zudem eine 

Publikation im Rahmen der Reihe «bfu-Report» für Februar 

2013. 

   

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Evaluation der risikoorientierten Sicherheitsaufsicht über Evaluation der risikoorientierten Sicherheitsaufsicht über Evaluation der risikoorientierten Sicherheitsaufsicht über Evaluation der risikoorientierten Sicherheitsaufsicht über 

den den den den EisenbahnEisenbahnEisenbahnEisenbahn----GüterverkehrGüterverkehrGüterverkehrGüterverkehr    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Bundesamt für Verkehr (BAV) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:    - 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 21 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    – 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Verwaltung 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Vollzugsevaluation, Wirkungsanalyse 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Deutsch (Zusammenfassung auf Französisch und Italie-

nisch 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/ 

00568/00571/04090/index.html?lang=de 

www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/ 

00568/00571/04090/index.html?lang=de&download 

=NHzLpZeg7t,Inp6I0NTU042I2Z6In1acy4Zn4ZpnO2Y 

Uq2Z6gpJCDen19hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- 

   

Ziel 22Ziel 22Ziel 22Ziel 22    Die Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und seiner Folgen beiDie Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und seiner Folgen beiDie Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und seiner Folgen beiDie Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und seiner Folgen bei    

 Keine  

 
 



136 

Ziel 23Ziel 23Ziel 23Ziel 23    Die Schweiz pflegt eine optimale RaumDie Schweiz pflegt eine optimale RaumDie Schweiz pflegt eine optimale RaumDie Schweiz pflegt eine optimale Raum----    und Bodennutzung und sorgt für einen und Bodennutzung und sorgt für einen und Bodennutzung und sorgt für einen und Bodennutzung und sorgt für einen wirksamen wirksamen wirksamen wirksamen 
UmweltUmweltUmweltUmwelt----, Kulturland, Kulturland, Kulturland, Kulturland----    und Naturschutz, insbesondere durch eine bessere Abstimmung von und Naturschutz, insbesondere durch eine bessere Abstimmung von und Naturschutz, insbesondere durch eine bessere Abstimmung von und Naturschutz, insbesondere durch eine bessere Abstimmung von 
Raumordnung und InfrastrukturenRaumordnung und InfrastrukturenRaumordnung und InfrastrukturenRaumordnung und Infrastrukturen    

Die für 2012 angekündigte Wirkungskontrolle AgglomerationsprogrammeWirkungskontrolle AgglomerationsprogrammeWirkungskontrolle AgglomerationsprogrammeWirkungskontrolle Agglomerationsprogramme konnte im Berichtsjahr nicht abgeschlossen 

werden, weil es sich um einen länger andauernden, mehrere Phasen umfassenden Evaluationsprozess handelt, der 

plangemäss noch nicht abgeschlossen ist. 

   

Die für 2012 angekündigte Nachhaltigkeitsbeurteilung Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, 2. Etappe,Nachhaltigkeitsbeurteilung Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, 2. Etappe,Nachhaltigkeitsbeurteilung Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, 2. Etappe,Nachhaltigkeitsbeurteilung Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, 2. Etappe, konnte im 

Berichtsjahr nicht abgeschlossen werden, weil nach dem Zustandekommen des Referendums gegen die Teilrevision 

des Raumplanungsgesetzes, 1. Etappe, die Arbeiten an der 2. Etappe sistiert werden mussten. Bei positivem Ausgang 

der Volksabstimmung am 3. März 2013 werden die Arbeiten wieder aufgenommen und fortgesetzt. 

 

6666    Die Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation einen SpitzenplatzDie Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation einen SpitzenplatzDie Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation einen SpitzenplatzDie Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation einen Spitzenplatz    

Ziel 24Ziel 24Ziel 24Ziel 24    Die hohe Qualität und der international gute Ruf des schweizerischen Hochschulsystems Die hohe Qualität und der international gute Ruf des schweizerischen Hochschulsystems Die hohe Qualität und der international gute Ruf des schweizerischen Hochschulsystems Die hohe Qualität und der international gute Ruf des schweizerischen Hochschulsystems 
und der und der und der und der Forschung sind gewährleistetForschung sind gewährleistetForschung sind gewährleistetForschung sind gewährleistet    

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Evaluation des Bundesprogramms Chancengleichheit für Evaluation des Bundesprogramms Chancengleichheit für Evaluation des Bundesprogramms Chancengleichheit für Evaluation des Bundesprogramms Chancengleichheit für 

Frau und Mann an Universitäten sowie der KooperationsFrau und Mann an Universitäten sowie der KooperationsFrau und Mann an Universitäten sowie der KooperationsFrau und Mann an Universitäten sowie der Kooperations----    

und Innovationsprojektgebundenen Beiträge (UFG Art. 20und Innovationsprojektgebundenen Beiträge (UFG Art. 20und Innovationsprojektgebundenen Beiträge (UFG Art. 20und Innovationsprojektgebundenen Beiträge (UFG Art. 20----

21)21)21)21)    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Staatsekretariat für Bildung und Forschung (SBF) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:    Verordnung zum Universitätsförderungsgesetz (Art. 46, Abs. 

5) 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 24 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    – 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    Rechenschaftsablage, Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Verwaltung 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Wirkungsanalyse 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Deutsch (Zusammenfassung auf Deutsch und Französisch) 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen- 

bildung_de.html und 

www.cus.ch/wDeutsch/publikationen/diverse/1170_ 

be_schlussevaluation_PB_2008-2011_Schlussbericht 

_120719_NEU2.pdf 

   

Die für 2012 angekündigte Evaluation der flankierenden Massnahmen zur Frankenstärke Evaluation der flankierenden Massnahmen zur Frankenstärke Evaluation der flankierenden Massnahmen zur Frankenstärke Evaluation der flankierenden Massnahmen zur Frankenstärke ––––    Förderung von anweFörderung von anweFörderung von anweFörderung von anwen-n-n-n-

dungsorientierten Forschungsdungsorientierten Forschungsdungsorientierten Forschungsdungsorientierten Forschungs----    und Entwicklungsprojektenund Entwicklungsprojektenund Entwicklungsprojektenund Entwicklungsprojekten konnte im Berichtsjahr nicht abgeschlossen werden, weil 

der Start der Evaluation auf Oktober 2012 verschoben worden ist. Die evaluierten Projekte sind zu einem späteren 

Evaluationszeitpunkt an einem Entwicklungsstand, der auch eine erste Wirksamkeitsüberprüfung erlaubt. Die externe 

Evaluation der flankierenden Massnahmen wird voraussichtlich im Sommer 2013 abgeschlossen. 
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Die für 2012 angekündigte Wirkungsanalyse der Förderinstrumente der F&EWirkungsanalyse der Förderinstrumente der F&EWirkungsanalyse der Förderinstrumente der F&EWirkungsanalyse der Förderinstrumente der F&E----ProjektförderungProjektförderungProjektförderungProjektförderung ist neu geplant, im 

Anschluss an die Evaluation der flankierenden Massnahmen in der 2. Jahreshälfte 2013 auszuschreiben. Bei der 

Evaluation der flankierenden Massnahmen wird die Wirkungsanalyse für die dort untersuchten F&E-Projekte integriert 

und die gemachten Erfahrungen können auf die übergeordnete Wirkungsanalyse der Förderinstrumente der F&E-

Projektförderung übertragen werden. 

   

Ziel 25Ziel 25Ziel 25Ziel 25    Der Nachwuchs für qualifizierte Fachkräfte in Wissenschaft und Wirtschaft wird gefördert, Der Nachwuchs für qualifizierte Fachkräfte in Wissenschaft und Wirtschaft wird gefördert, Der Nachwuchs für qualifizierte Fachkräfte in Wissenschaft und Wirtschaft wird gefördert, Der Nachwuchs für qualifizierte Fachkräfte in Wissenschaft und Wirtschaft wird gefördert, 
und die Bildungsund die Bildungsund die Bildungsund die Bildungs----    und Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen ist und Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen ist und Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen ist und Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen ist verbessertverbessertverbessertverbessert    

 Titel:Titel:Titel:Titel:    Bundesprogramm Chancengleichheit von Frauen und MäBundesprogramm Chancengleichheit von Frauen und MäBundesprogramm Chancengleichheit von Frauen und MäBundesprogramm Chancengleichheit von Frauen und Män-n-n-n-

nern an den Fachhochschulennern an den Fachhochschulennern an den Fachhochschulennern an den Fachhochschulen    

 Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:Auftraggeber/in:    Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:Gesetzlicher Evaluationsauftrag:    Aktionsplan für die Jahre 2008–2011 

 Bezug zu Bezug zu Bezug zu Bezug zu politischen Schwerpunkten politischen Schwerpunkten politischen Schwerpunkten politischen Schwerpunkten 

Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:Bundesrat:    

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 25 

 Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:Politische Schlussfolgerungen:    Die Empfehlungen wurden im Rahmen der BFI-Botschaft 

2013–2016 sowie im Bundesprogramm Chancengleichheit 

von Frauen und Männern an Fachhochschulen 2013–2016 

aufgenommen 

 Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:Verwendungszweck:    BFI-Botschaft 

 Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:Adressat/in:    Verwaltung 

 Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:Art der Evaluation:    Vollzugsevaluation, Wirkungsanalyse 

 Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:    Französisch 

 Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:Bezugsquelle:    http://www.sbfi.admin.ch/themen/01337/01339/01357/i

ndex.html?lang=de    

   

Die für 2012 angekündigte Evaluation der Umsetzung der EUEvaluation der Umsetzung der EUEvaluation der Umsetzung der EUEvaluation der Umsetzung der EU----Programme Lebenslanges Lernen und Jugend in Aktion Programme Lebenslanges Lernen und Jugend in Aktion Programme Lebenslanges Lernen und Jugend in Aktion Programme Lebenslanges Lernen und Jugend in Aktion 

in der Schweizin der Schweizin der Schweizin der Schweiz konnte im Berichtsjahr nicht abgeschlossen werden. Der Abschluss der Evaluation wurde um einige 

Wochen auf Anfang 2013 verschoben, um die Resultate 2012 der Umsetzung der EUEUEUEU----Programme Lebenslanges LeProgramme Lebenslanges LeProgramme Lebenslanges LeProgramme Lebenslanges Ler-r-r-r-

nen und Jugend in Aktion nen und Jugend in Aktion nen und Jugend in Aktion nen und Jugend in Aktion in die Evaluation einfliessen zu lassen. 

   

Ziel 26Ziel 26Ziel 26Ziel 26    Die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optimiert und sichergestelltDie Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optimiert und sichergestelltDie Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optimiert und sichergestelltDie Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optimiert und sichergestellt    

 Keine  
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Bericht über die Bedrohungslage und die Tätigkeiten der Sicherheitsorgane Bericht über die Bedrohungslage und die Tätigkeiten der Sicherheitsorgane Bericht über die Bedrohungslage und die Tätigkeiten der Sicherheitsorgane Bericht über die Bedrohungslage und die Tätigkeiten der Sicherheitsorgane 
des Bundes im Jahr 2012des Bundes im Jahr 2012des Bundes im Jahr 2012des Bundes im Jahr 2012    

 
Der Bundesrat orientiert die eidgenössischen 
Räte, die Kantone und die Öffentlichkeit über 
seine Beurteilung der Bedrohungslage und 
über die Tätigkeiten der Sicherheitsorgane des 
Bundes im Jahr 2012. Die im vorliegenden 
Bericht nach Artikel 27 Absatz 1 des Bundes-
gesetzes vom 21. März 199720 über Mass-
nahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit 
(BWIS)21 behandelten Themengebiete bezie-
hen sich auf den Regelungsbereich des BWIS. 
Entsprechend bezieht sich der Begriff «Sicher-
heitsorgane des Bundes» auf den Nachrich-
tendienst des Bundes (NDB) im Departement 
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport (VBS), auf das Bundesamt für Polizei 
(fedpol) im Eidgenössischen Justiz- und Poli-
zeidepartement (EJPD) und auf die Melde- und 
Analysestelle Informationssicherung (MELANI) 
im Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) 
und im VBS. Der Bericht beschränkt sich auf 
das Wesentliche und verweist für weiterge-
hende Informationen auf den jährlich erschei-
nenden Lagebericht des NDB «Sicherheit 
Schweiz», auf den Jahresbericht von fedpol 
«Kriminalitätsbekämpfung Bund» sowie auf die 
Halbjahresberichte von MELANI «Informations-
sicherung». 
 
Der Bundesrat stellt für das Berichtsjahr ins-
gesamt fest, dass: 

- sich die Bedrohungslage nicht grundsätz-
lich verändert, indes einige neue Akzentu-
ierungen erfahren hat. 

Im Bereich des Terrorismus ist die Schweiz 
weiterhin nicht ein erklärtes prioritäres Ziel für 
dschihadistisch motivierte Anschläge, aller-
dings wurden im Berichtsjahr mehrere 
Schweizer Bürgerinnen und Bürger im Ausland 
Opfer von politisch oder terroristisch motivier-
ten Entführungen. Die in Europa festgestellte 
Zunahme von dschihadistisch motivierten 
Reisebewegungen hielt weiter an; infolge des 
arabischen Frühlings kamen mehrere neue 
Destinationen dazu. Erstmals verfügte fedpol 
auf Antrag des NDB in diesem Zusammen-

hang ein Einreiseverbot gegen eine ehemals in 
der Schweiz wohnhafte ausländische Person, 
welche die Absicht hatte, nach dem Besuch 
eines Dschihadgebiets wieder in die Schweiz 
einzureisen. 
 
Das Funktionieren der Schweiz als Gesamtsys-
tem hängt von einer steigenden Zahl mitein-
ander vernetzter Informations- und Kommuni-
kationseinrichtungen ab: Als Folge davon 
nehmen die Cyberrisiken (zum Beispiel Angrif-
fe mit Betrugs- oder Bereicherungsabsicht, 
Spionage, Erpressung) deutlich zu. 
 
Das Gewaltpotenzial in den Bereichen Rechts- 
und Tierrechtextremismus blieb in etwa auf 
dem tiefen Stand der Vorjahre. Im Bereich 
Linksextremismus konnte eine leichte Ent-
spannung der Lage beobachtet werden. 
 
Im Bereich Proliferation blieb die Entwicklung 
in Iran im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die 
Schweiz unterstützt die internationalen An-
strengungen zur Eindämmung der Herstellung 
und Verbreitung von Massenvernichtungswaf-
fen. 
 
Aktivitäten zur Ausforschung von sich in der 
Schweiz aufhaltenden Regimegegnern und 
Oppositionellen durch ausländische Nachrich-
tendienste sowie zur illegalen Informationsbe-
schaffung auf dem Forschungs-, Werk-, Finanz- 
und Handelsplatz Schweiz konnten weiterhin 
erkannt werden; es ist hierbei ein Trend hin zu 
Informatikangriffen feststellbar. 
 
Im Bereich Gefährdungen im Umfeld von 
Sportanlässen war der Anstieg der Gewalt und 
der Drohungen gegen die Polizei auffällig. Wei-
terhin auf tiefem Niveau blieb die Bedrohungs-
lage für Magistratspersonen, Mitglieder des 
Parlaments und Bedienstete des Bundes. Die 
Gefährdung für einzelne völkerrechtlich ge-
schützte Personen und Einrichtungen erhöhte 
sich temporär. 
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BedrohungslageBedrohungslageBedrohungslageBedrohungslage 

TerrorismusTerrorismusTerrorismusTerrorismus 
Der Terrorismus stellt weiterhin eine Bedro-
hung für die innere und äussere Sicherheit der 
Schweiz dar. Die Bedrohung geht vor allem 
vom dschihadistischen Terrorismus aus, das 
heisst der global ausgerichteten, mit der Ideo-
logie der al-Qaida verknüpften Bewegung. 
Auch durch eine Ideologie radikalisierte Einzel-
täter können Terroranschläge verüben, und 
der Gewaltextremismus kann in letzter Konse-
quenz zu terroristischen Aktivitäten führen. 
Dabei ist die Schweiz gefordert, nicht nur An-
schläge im eigenen Land zu verhindern, son-
dern auch Handlungen, die terroristische An-
schläge im Ausland ermöglichen oder erleich-
tern könnten. 

Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- die Schweiz im westeuropäischen Gefähr-
dungsraum keine Insel darstellt, 

- es im Berichtsjahr keine konkreten Hin-
weise auf dschihadistisch motivierte An-
schlagspläne in der Schweiz gab, 

- das Risiko von politisch oder terroristisch 
motivierten Entführungen von Schweize-
rinnen und Schweizern im Ausland an-
steigt. 

Europaweit ist weiterhin eine Zunahme von 
dschihadistisch motivierten Reisebewegungen 
festzustellen. Die Anzahl aufgedeckter Fälle 
steigt auch in der Schweiz. Dies betrifft vor 
allem Reisen nach Somalia. Bei Rückkehrern 
besteht das Risiko, dass diese mit den erwor-
benen Fähigkeiten und koordiniert mit dschi-
hadistischen Organisationen oder auch unab-
hängig Anschläge in ihren Aufenthaltsländern 
oder anderen westlichen Staaten planen und 
durchführen. Ausserdem können sie in der 
Diasporagemeinschaft Nachahmern als Vor-
bild dienen. Erstmals verfügte fedpol auf An-
trag des NDB in diesem Zusammenhang ein 
Einreiseverbot gegen einen ehemals in der 
Schweiz wohnhaften Dschihadreisenden, der 
die Absicht hatte, wieder in die Schweiz zu-
rückzukehren. Dieses richtet sich gegen einen 

gebürtigen Jordanier, der laut glaubhaften 
nachrichtendienstlichen Hinweisen in engem 
Kontakt mit der somalischen Terrorgruppie-
rung al-Shabaab stand. 
 
Im Berichtsjahr wurden in Westeuropa wie in 
den Vorjahren dschihadistisch motivierte An-
schläge verzeichnet, die Einzeltätern zuge-
rechnet werden können. Die Anschläge von 
Toulouse (Frankreich) im März 2012 zeigen 
einmal mehr auf, dass es schwierig ist, Taten 
von Einzeltätern im Vorfeld zu verhindern, 
auch wenn die Person bereits polizeilich oder 
nachrichtendienstlich bekannt ist. 
 
Die Schweiz als Land mit geringem militäri-
schem Engagement im Ausland ist nicht ein 
erklärtes prioritäres Ziel für dschihadistisch 
motivierte Anschläge. Attentate, vor allem 
auch von radikalisierten Einzeltätern, können 
aber nicht ausgeschlossen werden. Deshalb 
werden im Rahmen des nachrichtendienstli-
chen Monitorings dschihadistischer Webseiten 
Aufrufe zu Nachahmungen terroristischer 
Handlungen besonders aufmerksam beobach-
tet und abgeklärt. 
 
Während im Gegensatz zum Vorjahr nirgendwo 
Schweizer bei Terroranschlägen getötet wur-
den, wurden mehrere Schweizer Bürgerinnen 
und Bürger im Ausland entführt. 
 
In den letzten Jahren stieg die Zahl von Entfüh-
rungen von Schweizerinnen und Schweizern im 
Ausland mit politischem oder terroristischem 
Hintergrund an. Während 2003 in der Sahara 
erstmals eine solche Entführung zu verzeich-
nen war, nahmen von 2009 bis 2012 zehn 
Entführungen mit politischem oder terroristi-
schem Hintergrund das Eidgenössische Depar-
tement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), 
den NDB und fedpol in Anspruch. Fast alle 
diese Fälle hatten einen dschihadistischen 
Hintergrund. Alle Fälle fanden in Ländern statt, 
für deren Besuch das EDA in seinen Reisehin-
weisen generelle oder zumindest spezifische 
Gebiete betreffende Warnungen publiziert 
hatte. 
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Bei der aktuellen internationalen Lage können 
namentlich in Konfliktzonen des islamischen 
Raums Schweizer Bürgerinnen und Bürger ein 
Ziel für Entführungen oder auch dschihadisti-
sche Gewalt- oder Terrorakte werden. 
 
Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- ausländische, ethno-nationalistische ge-
waltextremistische und terroristische 
Gruppierungen auch im Berichtsjahr die 
Schweiz für Propaganda, Rekrutierung, Lo-
gistik und Geldbeschaffung nutzten. 

Die Entwicklung im Bereich der ausländi-
schen, ethno-nationalistischen gewaltextre-
mistischen und terroristischen Gruppierungen 
in der Schweiz ist primär abhängig von der 
Lage im jeweiligen Herkunftsland. Eine Eskala-
tion im Herkunftsland solcher Gruppierungen 
muss zwar nicht direkt zu einer Verstärkung 
der Aktivitäten in der Diaspora führen, darun-
ter auch in der Schweiz. Durch ausgebaute 
Netzwerke, nicht zuletzt ihrer Jugendorganisa-
tionen, können aber solche Gruppierungen 
kurzfristig und ohne oder mit nur wenig Vor-
warnung auch nach längerer Ruhezeit wieder 
gewalttätig auftreten. 
 
In der Schweiz ist in diesem Bereich insbe-
sondere die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) 
von Bedeutung. Die kurdische Diasporage-
meinschaft in Europa spielt für die PKK in den 
Bereichen Propaganda, Geldbeschaffung so-
wie Rekrutierung und Ausbildung weiterhin 
eine zentrale Rolle. Grundsätzlich bleibt die 
PKK in der Lage, ihre Anhängerschaft je nach 
Entwicklung des Konflikts in der Türkei rasch 
und in hoher Anzahl zu mobilisieren. Im Be-
richtsjahr kam es in Westeuropa, insbesonde-
re in Deutschland, vereinzelt zu gewalttätigen 
Ausschreitungen auch gegen Ordnungskräfte. 
In der Schweiz waren keine Ausschreitungen 
zu verzeichnen. Verschiedentlich kam es aber 
zu Protestaktionen, in deren Rahmen zum 
Beispiel kurzzeitig Redaktionen von Medien 
besetzt wurden. Solange der Konflikt in der 
Türkei nicht weiter eskaliert, ist in der Schweiz 
bei Kundgebungen und spontanen Aktionen 
nur mit begrenzter Gewaltanwendung zu rech-
nen. 

Kurzzeitige Lageverschärfungen, der Eindruck 
steigender PKK-Opferzahlen in den Kurdenge-
bieten und über längere Zeit fehlende Informa-
tionen zur Gesundheit Öcalans können aller-
dings jederzeit wieder zu einer erhöhten Ge-
waltbereitschaft der kurdischen Diasporage-
meinschaften in Europa führen. Bei einer 
schwereren Beeinträchtigung der Gesundheit 
Öcalans oder seinem Tod in Gefangenschaft 
ist weiterhin mit gewalttätigen Protestaktionen 
und Anschlägen in ganz Europa, auch in der 
Schweiz, zu rechnen. 
 

GewaltextremismusGewaltextremismusGewaltextremismusGewaltextremismus    
Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- Aktivitäten des Gewaltextremismus die 
innere Sicherheit der Schweiz nicht ge-
fährden, aber punktuell und lokal die Ruhe 
und Ordnung stören können, 

- hingegen ein erhöhtes Gewaltpotenzial aus 
den Verbindungen der Schweizer Szenen 
mit ihren Pendants im Ausland resultiert. 

Das Gewaltpotenzial des Schweizer Rechts-, 
Links- und Tierrechtextremismus hat sich in 
den letzten Jahren nicht wesentlich verändert. 
Im Berichtsjahr konnte eine leichte Lageent-
spannung im Bereich Linksextremismus beo-
bachtet werden. Die Lage in den Bereichen 
Rechtsextremismus und Tierrechtextremismus 
blieb in etwa auf dem tiefen Stand der Vorjah-
re. 
 
Allen Szenen ist gemeinsam, dass sie relativ 
stark selbstreferenziert sind. Es gibt keine 
Hinweise, dass sich das in näherer Zukunft 
ändern wird. 
 
Die gewalttätige rechtsextreme Szene hält sich 
bedeckt; von offiziellen Feiern historischer 
Gedenktage konnten Rechtsextreme fern-
gehalten werden. Insgesamt sind die Bestre-
bungen der Rechtsextremen nach politischer 
Partizipation gescheitert. Eine Zunahme der 
weltanschaulich motivierten Gewalt ist den-
noch unwahrscheinlich, da sich Rechtsextreme 
der persönlichen Konsequenzen eines öffentli-
chen Eintretens für ihre Ideologie mittlerweile 
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bewusst sind. Rechtsextreme setzen Gewalt 
situativ ein, oft unter Alkoholeinfluss; ein stra-
tegisches Vorgehen ist nicht zu erkennen. 
Jedoch waren im Berichtsjahr einzelne Über-
griffe auf Asylzentren und Ausländer festzu-
stellen. Einzelne Fälle zeigen, dass Rechtsex-
treme bewaffnet sind, beispielsweise mit Mes-
sern. Strafrechtliche Verfahren wegen zweier 
Mordversuche mit Schusswaffen sind in Gang. 
Im Rahmen diverser Ermittlungen in Deutsch-
land bestätigte sich bisher das Bild einer auf 
persönlichen Austausch beschränkten Verbin-
dung zwischen den Szenen in den beiden 
Ländern. Bislang wurde nicht festgestellt, dass 
Schweizer Rechtsextreme im Ausland an 
schweren Straftaten direkt beteiligt waren. 
Auch in der Schweiz ist keine Beteiligung von 
Rechtsextremen an schweren politisch moti-
vierten Straftaten ersichtlich. Das klandestine 
Verhalten der rechtsextremen Szene gibt zu 
Befürchtungen Anlass, es könnte sich ein kri-
mineller Untergrund ausbilden; Hinweise, die 
solche Befürchtungen bestätigen, gibt es kei-
ne. 
 
Gewalttätige Zusammenstösse zwischen 
Rechts- und Linksextremen sind derzeit sehr 
selten. Dabei geht die Gewalt von beiden Sei-
ten aus. Ein Grund für die seltenen Zusam-
menstösse ist der Verzicht der Rechtsextre-
men auf provokative öffentliche Auftritte. Bei 
bekannten Veranstaltungen der einen Seite 
verhindert aber auch ein polizeiliches Si-
cherheitsdispositiv Aktionen der Gegenseite. 
 
Die gewalttätige linksextreme Szene kann von 
der europäischen Schuldenkrise nicht profitie-
ren. Als Plattformen blieben ihr im Berichtsjahr 
das World Economic Forum (WEF) in Davos 
und der Tag der Arbeit; beide Anlässe konnte 
sie aufgrund der Sicherheitsdispositive nicht 
für sich nutzen. Für Proteste gegen das WEF 
liessen sich zudem friedliche Globalisierungs-
gegner kaum mehr mobilisieren. Die linksex-
treme Szene konzentrierte sich auf die The-
men «Repression» mit ihrem Gegenstück «Ge-
fangenensolidarität» und «kapitalistische Wirt-
schaftsordnung», die in ihren Augen das Herz-
stück der Weltordnung darstellt. Bei der Wahl 
der Gewaltmittel hielten sich die Linksextre-

men im Vergleich zu den Vorjahren zurück. 
Gründe dafür dürften einerseits taktische 
Überlegungen sein, da strafrechtliche Verfah-
ren gegen Exponenten der Szene noch in Gang 
waren und man den Angeklagten mit gewalttä-
tigen Solidaritätsaktionen nicht schaden woll-
te. Andererseits dürften diverse Verurteilungen 
eine präventive Wirkung zeigen. Mit der Haft-
entlassung der drei wegen eines geplanten 
Bombenanschlags in der Schweiz verurteilten 
Linksextremen im Sommer 2012 entfällt ein 
mögliches Anschlagsmotiv für ausländische 
Unterstützer. Aus Solidarität mit dem wegen 
Mordes inhaftierten gewalttätigen Umweltakti-
visten und Linksextremen Marco Camenisch 
oder mit der Anführerin der gewalttätigsten 
Schweizer linksextremen Gruppierung, des 
Revolutionären Aufbaus Zürich (RAZ), könnte 
jedoch die italienische Federazione Anarchica 
Informale (FAI) erneut Anschläge in der 
Schweiz oder gegen Schweizer Interessen im 
Ausland begehen. Das Bundesgericht bestätig-
te im November des Berichtsjahres die Verur-
teilung der Anführerin des RAZ zu einer 17-
monatigen Haftstrafe. 
 
Die gewaltbereiten Schweizer Tierrechtextre-
misten verfolgen ihre Kampagnen in der 
Schweiz im Moment mit friedlichen und lega-
len Mitteln. Aktionen der Animal Liberation 
Front (ALF) blieben im Berichtsjahr selten. Es 
bestehen keine Hinweise auf eine Wiederauf-
nahme der gewalttätigen Kampagne Stop Hun-
tingdon Animal Cruelty (SHAC) in der Schweiz. 
Die gewaltbereiten Schweizer Tierrechtextre-
misten beteiligen sich zum Teil an Aktionen 
der linksextremen Szene und sind zum Teil mit 
der anarchistisch-umweltaktivistischen Szene 
in Norditalien verbunden. 
 

ProliferationProliferationProliferationProliferation    
Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- die Schweiz weiterhin von intensiven Be-
strebungen einzelner Länder und Individu-
en betroffen ist, Dual-use-Güter unter Um-
gehung des Güterkontroll- beziehungswei-
se des Embargogesetzes zu beschaffen, 
um sie zur Herstellung von Massenvernich-
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tungswaffen und deren Trägersystemen zu 
verwenden. 

Die Weiterverbreitung von Massenvernich-
tungswaffen und deren Trägersysteme ist ei-
nes der grossen Problemfelder unserer Zeit 
und Gegenstand zunehmend enger multilate-
raler Kooperation. Eine Reihe von Staaten 
steht unter Beobachtung. Neuerdings stellt 
sich in Syrien die Frage nach der Kontrolle des 
Chemiewaffenprogramms und nach dem mög-
lichen Einsatz durch staatliche Stellen oder 
allenfalls nichtstaatliche Akteure. Im Zentrum 
der Besorgnis steht allerdings nach wie vor die 
Entwicklung in Iran und Nordkorea. Betreffend 
Iran hat die Internationale Atomenergiebehör-
de wiederholt den Verdacht formuliert, dass 
dieses Land sein Nuklearprojekt nicht aus-
schliesslich für zivile Ziele verwendet, sondern 
seit Jahren verdeckt an der Entwicklung einer 
Kernwaffe arbeitet. Die internationalen Bemü-
hungen, Iran von der Entwicklung einer Kern-
waffe abzuhalten, haben 2012 noch einmal 
an Intensität zugenommen. Iran unterliegt 
mittlerweile einem sehr umfassenden Sankti-
onsregime. Die Schweiz setzt sich entschieden 
gegen Proliferationsaktivitäten ein. Sie hat 
deswegen ebenfalls Sanktionen gegen Iran 
ergriffen, die über die UNO-Sanktionen hi-
nausgehen und sich weitgehend an die EU-
Sanktionen anlehnen. Die Schweiz als innova-
tiver, wettbewerbsfähiger Werkplatz und Wirt-
schaftsstandort hat ein besonderes Interesse 
daran, Beschaffungsversuche und Umge-
hungsgeschäfte zu verhindern und in der 
Schweiz tätige Firmen wie auch Forschungs- 
und Bildungseinrichtungen gegenüber Reputa-
tionsrisiken von Geschäften bzw. Beziehungen 
mit proliferationskritischen Ländern zu sensi-
bilisieren. 
 

Verbotener NachrichtendienstVerbotener NachrichtendienstVerbotener NachrichtendienstVerbotener Nachrichtendienst    
Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- in der Schweiz weiterhin verbotener Nach-
richtendienst betrieben wird, 

- insbesondere Spionage durch Informatik-
angriffe immer häufiger wird. 

Der hohe technologische Standard der 
Schweizer Industrie, der internationale For-
schungsstandort mit den Hochschulen, die 
UNO und andere internationale Gremien, der 
Finanzplatz, der Energie- und Rohstoffhandel 
machen die Schweiz attraktiv als Ziel der In-
formationsbeschaffung durch fremde Nach-
richtendienste. Insbesondere mittels Informa-
tikangriffen, die für die Angreifer mit viel klei-
neren Risiken behaftet sind als traditionelle 
Methoden der Spionage, werden denn auch 
immer wieder Schweizer Behörden und inter-
nationale Institutionen in der Schweiz ausge-
forscht. 
 
Ausländische Regimegegner und Oppositionel-
le, die sich in der Schweiz niedergelassen ha-
ben, stellen ebenfalls ein Ziel ausländischer 
Nachrichtendienste dar. Dies betrifft vor allem 
Personen aus Staaten, in denen die Meinung-
säusserungs- und Medienfreiheit einge-
schränkt sind und die über die Absicht und die 
Ressourcen verfügen, Regimegegner weltweit 
zu verfolgen. 
 

Angriffe auf InformationsAngriffe auf InformationsAngriffe auf InformationsAngriffe auf Informations----    und Kommunikatund Kommunikatund Kommunikatund Kommunikati-i-i-i-
onsinfrastrukturenonsinfrastrukturenonsinfrastrukturenonsinfrastrukturen    
Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- das Funktionieren der Schweiz als Ge-
samtsystem von einer steigenden Zahl 
miteinander vernetzter Informations- und 
Kommunikationseinrichtungen abhängt, 

- Angriffe auf Informatikinfrastrukturen von 
Regierungen, internationalen Organisatio-
nen und Firmen mittlerweile zur Tagesord-
nung gehören, 

- in der Schweiz die Zusammenarbeit zwi-
schen Behörden und Wirtschaft im Bereich 
der Cyberrisiken generell etabliert ist und 
gut funktioniert. Mit einer neuen Strategie 
zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken 
soll diese Zusammenarbeit vertieft und das 
bereits gelegte Fundament weiter gestärkt 
werden, um so die Minimierung von Cyber-
risiken zielgerichtet anzugehen. 

Das Funktionieren der Schweiz als Gesamtsys-
tem (Staat, Wirtschaft, Verkehr, Energieversor-
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gung, Kommunikation usw.) hängt von einer 
steigenden Zahl miteinander vernetzter Infor-
mations- und Kommunikationseinrichtungen 
ab. Diese Infrastruktur ist verwundbar. Flä-
chendeckende oder lang anhaltende Störun-
gen und Angriffe können zu erheblichen Be-
einträchtigungen der technischen, wirtschaftli-
chen und administrativen Leistungsfähigkeit 
der Schweiz führen. Informations- und Kom-
munikationsinfrastrukturen (IKT) sind für An-
griffe nicht nur deshalb besonders attraktiv, 
weil sie viele Möglichkeiten für Missbrauch, 
Manipulation und Schädigung bieten, sondern 
auch weil sie sich weitgehend anonym und mit 
wenig Aufwand nutzen lassen. 
 
Sehr viele Dienstleistungen werden heute über 
elektronische Kanäle angeboten und genutzt. 
Damit wächst die Präsenz aller Akteure im 
Internet und deren Abhängigkeit von kriti-
schen Infrastrukturen. Zusätzlich nehmen die 
Cyberrisiken zum Beispiel durch Angriffe mit 
Betrugs- bzw. Bereicherungsabsichten oder 
Wirtschaftsspionage zu. Cyberangriffe auf kri-
tische Infrastrukturen können besonders gra-
vierende Folgen haben, weil sie lebenswichti-
ge Funktionen beeinträchtigen oder fatale 
Kettenreaktionen auslösen können. Der Ein-
bezug der Wirtschaft, insbesondere der 
Betreiber kritischer Infrastrukturen als Erbrin-
ger von Leistungen mit übergeordneter si-
cherheitsrelevanter Bedeutung, der IKT-
Leistungserbringer und der Systemlieferanten 
in eine Strategie zum Schutz vor Cyberrisiken 
ist deshalb essenziell. 
 
Der Schutz der IKT vor solchen Störungen und 
Angriffen liegt im nationalen Interesse der 
Schweiz. Zwar wurden in den letzten Jahren 
Massnahmen getroffen, um die Risiken im 
Cyberbereich zu reduzieren. Es hat sich aber 
gezeigt, dass diese nicht für alle Fälle genü-
gen. Weil mit einer weiteren Zunahme von 
Störungen und Angriffen auf IKT zu rechnen 
ist, legte der Bundesrat am 27. Juni 2012 eine 
nationale Strategie zum Schutz der Schweiz 
vor Cyberrisiken und eine nationale Strategie 
zum Schutz kritischer Infrastrukturen vor. Die 
Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberri-
siken zeigt auf, wie diese Risiken heute aus-

sehen, wie die Schweiz dagegen gerüstet ist, 
wo die Mängel liegen und wie diese am wirk-
samsten und effizientesten zu beheben sind. 
 
Der Bundesrat verfolgt dabei die folgenden 
strategischen Ziele: 

- die frühzeitige Erkennung der Bedrohun-
gen und Gefahren im Cyberbereich 

- die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von 
kritischen Infrastrukturen 

- die wirksame Reduktion von Cyberrisiken, 
insbesondere Cyberkriminalität, Cyberspio-
nage und Cybersabotage. 

Wesentliche Rahmenbedingungen und Vor-
aussetzungen für die Reduktion von Cyberrisi-
ken sind und bleiben das Handeln in Eigenver-
antwortung und die nationale Zusammenarbeit 
zwischen der Wirtschaft und den Behörden 
sowie die Kooperation mit dem Ausland. Mit 
einem permanenten gegenseitigen Informati-
onsaustausch sollen Transparenz und Ver-
trauen geschaffen werden. Der Staat soll nur 
eingreifen, wenn öffentliche Interessen auf 
dem Spiel stehen oder wenn er im Sinne der 
Subsidiarität handelt. 
 

Gefährdungen für Personen und Gebäude im Gefährdungen für Personen und Gebäude im Gefährdungen für Personen und Gebäude im Gefährdungen für Personen und Gebäude im 
Zuständigkeitsbereich des BundesZuständigkeitsbereich des BundesZuständigkeitsbereich des BundesZuständigkeitsbereich des Bundes    
Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- Drohungen gegen Magistraten, Parlamen-
tarier und Bedienstete des Bundes auf 
dem Niveau des Vorjahres stabil blieben, 

- die Gefährdungslage für gewisse völker-
rechtlich geschützte Personen und Einrich-
tungen temporär erhöht war, 

- es vereinzelt zu Sachbeschädigungen bei 
Bundesobjekten im Zusammenhang mit 
Demonstrationen in der Umgebung der 
Gebäude kam, 

- gegen Flugzeuge gerichtete Anschläge 
sowie Flugzeugentführungen möglich blei-
ben. 

Verschiedene Entscheide und Ereignisse auf 
Bundesebene führten zu einer zeitweiligen 
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Intensivierung der Bedrohungslage bei Magist-
ratspersonen und Parlamentariern, weshalb 
für einzelne Personen zusätzliche Sicher-
heitsmassnahmen getroffen werden mussten. 
Bestehen blieb die Bedrohung an symbol-
trächtigen Tagen und Anlässen sowie an den 
offiziellen und inoffiziellen Terminen der Bun-
desräte. 
 
Internationale Veranstaltungen, aber auch 
regionale Konflikte wie die Umwälzungen im 
arabischen Raum, führten im Berichtsjahr 
immer wieder zu Protesten, Sachbeschädi-
gungen und Störungen von Anlässen, was 
ereignisbezogene Sicherheitsmassnahmen 
zugunsten verschiedener völkerrechtlich ge-
schützter Personen und Einrichtungen not-
wendig machte. Die Bedrohungslage im Be-
reich Terrorismus lässt weiterhin keine we-
sentliche Veränderung der Sicherheitsmass-
nahmen für die diplomatischen Einrichtungen 
zu. 
 
Im Zusammenhang mit politisch heiklen The-
men und Entscheidungen von Regierung, Par-
lament und Justiz blieben Sachbeschädigun-
gen an Bundesobjekten im Rahmen der Erwar-
tungen. 
 
Die Bedrohungslage im zivilen Luftverkehr hat 
sich nicht verändert; gegen Flugzeuge gerich-
tete Anschläge sowie Flugzeugentführungen 
bleiben weiterhin möglich. 
 

Gefährdungen im Umfeld von SportanlässenGefährdungen im Umfeld von SportanlässenGefährdungen im Umfeld von SportanlässenGefährdungen im Umfeld von Sportanlässen    
Der Bundesrat stellt hinsichtlich der Gefähr-
dungen im Umfeld von Sportanlässen fest, 
dass: 

- es auch im Berichtsjahr wiederholt zu ge-
walttätigen Ausschreitungen im Umfeld 
von Sportveranstaltungen kam, aber die 
Lage im Vergleich zum Vorjahr stabil blieb, 

- die Massnahmen gegen Gewalt anlässlich 
von Sportveranstaltungen greifen und mit 
der Revision des Konkordates gegen Ge-
walt anlässlich von Sportveranstaltungen 
ausgebaut werden, damit bestehende 
Probleme besser gelöst werden können, 

- die Bekämpfung der Gewalt anlässlich von 
Sportveranstaltungen einerseits mit den 
bewährten Mitteln weiter geführt wird, an-
dererseits auch neue Ansätze und Vorge-
hensweisen mit dem angepassten Konkor-
dat möglich sind. 

Die seit 2007 im Artikel 24a ff. des BWIS be-
fristet eingeführten Massnahmen Rayonver-
bot, Meldeauflage und Polizeigewahrsam ha-
ben seit dem 1. Januar 2010 ihre rechtliche 
Grundlage im Konkordat der Konferenz der 
Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen 
und -direktoren (KKJPD) über Massnahmen 
gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstal-
tungen. Dem Konkordat gehören sämtliche 
Kantone an. Die Anpassungen am bestehen-
den Konkordat werden zurzeit von den Kanto-
nen ratifiziert; einige Kantone haben das revi-
dierte Konkordat bereits verabschiedet. Den 
Behörden wird mit der Einführung einer Bewil-
ligungspflicht für Fussball- und Eishockeyspiele 
in der jeweils höchsten Liga ein Instrument in 
die Hand gegeben, um den privaten Veranstal-
tern von Sportanlässen Auflagen machen zu 
können. Zudem sind die Massnahmen hin-
sichtlich der zeitlichen Dauer und des Umfan-
ges verschärft worden. Das Führen des Infor-
mationssystems HOOGAN22 und das Verfügen 
von Ausreisebeschränkungen obliegen nach 
wie vor dem Bund. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr sind weniger Perso-
nen im Informationssystem HOOGAN erfasst 
worden: 2012 wurden 289 Personen neu er-
fasst, 2011 waren es noch 317. Gesamthaft 
waren zu Ende des Berichtsjahres 1'294 Per-
sonen verzeichnet, davon zehn Frauen. Die 
Zahl ist seit Juli 2011 stabil, das heisst Neu-
einträge und Löschungen halten sich in etwa 
die Waage. 
 
Nach wie vor sind hauptsächlich Sportveran-
staltungen der höchsten Fussball- und Eisho-
ckeyligen betroffen, Fussball- stärker als Eis-
hockeyveranstaltungen (70% der eingetrage-
nen Personen haben einen Bezug zum Fuss-
ball, 30% zum Eishockey). Auffällig ist der An-
stieg der Gewalt und der Drohungen gegen die 
Polizei. Spiele der Schweizer Fussball- und 
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Eishockeynationalmannschaften verliefen 
ohne gewalttätige Auseinandersetzungen. 
 
Nach wie vor sind Risikofans praktisch aus-
nahmslos männlich und zwischen 15 und 35 
Jahre alt, wobei die 19- bis 24-Jährigen die 
grösste Gruppe ausmachen (rund die Hälfte 
aller in HOOGAN eingetragenen Personen). 
    

Tätigkeiten der Sicherheitsorgane des Tätigkeiten der Sicherheitsorgane des Tätigkeiten der Sicherheitsorgane des Tätigkeiten der Sicherheitsorgane des 
BundesBundesBundesBundes    

Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten für die Sicherheit des Landes 
und den Schutz der Bevölkerung. Sie koordi-
nieren ihre Anstrengungen im Bereich der 
inneren Sicherheit (Art. 57 Abs. 1 und 2 der 
Bundesverfassung)23. 

- Der Bund entschädigte die Tätigkeiten der 
Kantone zur Wahrung der inneren Sicher-
heit im Berichtsjahr mit 8,4 Mio. Schweizer 
Franken, dies entspricht 84 Vollzeitstellen. 
Die Kantone setzten diese für präventive 
Staatsschutzaufgaben ein. 

- Die Abgeltung der Kantone für die Durch-
führung von Schutzaufgaben nach Artikel 
28 Absatz 2 BWIS belief sich im Jahr 2012 
auf rund 12 Mio. Schweizer Franken. 

Sofern nicht die Kantone oder andere Bun-
desstellen zuständig waren, führten gemäss 
BWIS der NDB respektive der Bundessicher-
heitsdienst (BSD) sowie der Stab fedpol die 
Massnahmen durch. Der Bundesrat stellt fest, 
dass die Sicherheitsorgane des Bundes im 
Berichtsjahr ihren Auftrag erfüllt haben. 
 

Nachrichtendienst des Bundes (NDB)Nachrichtendienst des Bundes (NDB)Nachrichtendienst des Bundes (NDB)Nachrichtendienst des Bundes (NDB)    
Der NDB arbeitete im Berichtsjahr nicht nur, 
wie vorstehend beschrieben, mit inländischen, 
sondern in Anwendung der Artikel 11, 12 und 
13 der Verordnung über den Nachrichten-
dienst des Bundes (V-NDB)24 auch eng mit 
ausländischen Behörden zusammen, die Auf-
gaben im Sinne des BWIS und/oder des Bun-
desgesetzes über die Zuständigkeiten im Be-

reich des zivilen Nachrichtendienstes (ZNDG)25 
erfüllen. Er vertrat zudem die Schweiz in den 
entsprechenden internationalen Gremien. Im 
Einzelnen pflegte der NDB den Nachrichten-
austausch mit Partnerdiensten aus verschie-
denen Staaten und mit ausländischen Organi-
sationen wie zum Beispiel der UNO und der 
EU. Er ist auch Mitglied in vier nachrichten-
dienstlichen und polizeilichen multilateralen 
Gremien. 
 
Die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) ver-
öffentlichte 2010 ihren Bericht «Datenbearbei-
tung im informatisierten Staatsschutzinforma-
tionssystem ISIS».26 Die in diesem Bericht 
festgestellten Datensätze, die einer ordentli-
chen Gesamtüberprüfung unterzogen werden 
mussten, konnten per 5. Dezember 2012 voll-
ständig bereinigt werden. 
 
Der anfangs 2011 vom Bundesrat erteilte 
Grundauftrag des NDB (vgl. Art. 2 Abs. 2 V-
NDB)27 umfasst sämtliche Aufgabengebiete 
des NDB. Der Grundauftrag präzisiert im Rah-
men des Gesetzes die Kerngebiete, die der 
NDB permanent zu bearbeiten hat und stellt 
so ein Instrument der politischen Führung dar. 
Er ist gemäss der Verordnung klassifiziert und 
wird nicht publiziert. Der NDB setzt seine Mittel 
entsprechend diesen Vorgaben ein; er bearbei-
tet die Inlanddaten jedoch weiterhin auf der 
Grundlage des BWIS. In einer vertraulichen 
Liste hält das VBS gemäss Artikel 11 Absatz 2 
BWIS fest, welche vertraulichen Vorgänge so-
wie Organisationen und Gruppierungen, bei 
denen der konkrete Verdacht besteht, dass sie 
die innere oder die äussere Sicherheit gefähr-
den, dem NDB gemeldet werden müssen. Der 
Bundesrat genehmigt diese Liste jährlich, die 
GPDel nimmt sie zur Kenntnis. 
 
Im ISIS verzeichnete BWIS-relevante Meldun-
gen und Erkenntnisse betrafen zu rund 
48 Prozent den Bereich Terrorismus, zu rund 
31 Prozent den Bereich Gewaltextremismus, 
zu rund 12 Prozent den Bereich verbotener 
Nachrichtendienst und zu rund 9 Prozent den 
Bereich Proliferation. Die Einträge zu Gewalt-
propaganda machten ein Promille aus. 
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Der NDB prüfte 6'953 Gesuche im Bereich 
Ausländerdienst auf eine Gefährdung der in-
neren Sicherheit (Akkreditierung von Diploma-
tinnen und Diplomaten sowie internationalen 
Funktionärinnen und Funktionären oder Gesu-
che um Stellenantritt im ausländerrechtlichen 
Bereich). In einem Fall beantragte der NDB die 
Ablehnung eines Gesuches um Erteilung einer 
Arbeitsbewilligung. Im Weiteren überprüfte der 
NDB 297 Asyldossiers auf eine Gefährdung 
der inneren Sicherheit der Schweiz. In einem 
Fall stellte er aufgrund relevanter Sicherheits-
bedenken Antrag auf Abweisung des Asylge-
suches. Von den 29'321 Einbürgerungsgesu-
chen, die er nach Massgaben des BWIS über-
prüfte, empfahl er in einem Fall die Ablehnung 
der Einbürgerung. Im Rahmen des Schengen-
Visakonsultationsverfahrens VISION überprüf-
te der NDB 452'760 Datensätze auf eine Ge-
fährdung der inneren Sicherheit der Schweiz. 
Er empfahl bei neun Visagesuchen die Ableh-
nung. Die vom NDB beantragten Fernhalte-
massnahmen werden unten im Rahmen der 
von fedpol verfügten Fernhaltemassnahmen 
aufgeführt, da die Zahlen identisch sind. 
Daneben wurden 253'581 API-Datensätze 
(Advance Passenger Information) überprüft. 
Massnahmen mussten keine getroffen wer-
den. 
 
Die nationale Fachstelle für Personensicher-
heitsprüfungen des Informations- und Objekt-
schutzes (IOS) im VBS führt seit Herbst 2012 
sämtliche Prüfungen der ersuchenden Stellen 
durch.28 Die IOS führte 63'157 Personensi-
cherheitsprüfungen durch. Davon wurden 
6'315 dem NDB zur vertieften Abklärung wei-
tergeleitet. 
 
Der NDB legte im Berichtsjahr zum dritten Mal 
seinen Bericht «Sicherheit Schweiz» vor. Erst-
mals stellte dieser keinen rückblickenden Jah-
res-, sondern einen aktuellen Lagebericht dar; 
die umfassende Beurteilung der Bedrohungs-
lage in Form eines Lageradars ermöglicht es, 
Bedrohungen prospektiv zu erfassen. Politi-
sche Entscheidungsträger von Bund und Kan-
tonen sowie die Strafverfolgungsbehörden 
waren Adressaten weiterer Berichte des NDB 
zu allen Themenbereichen des BWIS sowie 

Themen, die der NDB bearbeitet, um den Auf-
trag zur umfassenden Beurteilung der Bedro-
hungslage gemäss dem ZNDG zu erfüllen. Der 
Bundesrat bedauert, dass es verschiedentlich 
zum Abfluss von vertraulichen nachrichten-
dienstlichen Informationen an Schweizer Me-
dien gekommen ist. 
 
Der NDB unterstützte im Berichtsjahr anlass-
bezogen die Kantone mit einem durch sein 
Bundeslagezentrum geführten nationalen 
Nachrichtenverbund (WEF) und bei einigen 
Ereignissen mit einer elektronischen Lagedar-
stellung. Er erstellte an jedem Werktag eine 
NDB-interne, geheim klassifizierte Lageüber-
sicht sowie wöchentlich Lageberichte mit Ana-
lysen und Kommentaren für den Gesamtbun-
desrat, für die Kantone und für die Bundes-
verwaltung. 
 
Im Bereich Gewaltextremismus wurde mit der 
gemeinsamen Lagedarstellung erstmals eine 
aktuelle nationale Lageübersicht elektronisch 
bereitgestellt und damit die Grundlage für eine 
laufend aktualisierte Lagebeurteilung geschaf-
fen. Nach der Einführung der entsprechenden 
Rechtsgrundlage im BWIS (Art. 10a) konnte 
damit ein langjähriges Bedürfnis der Kantone 
erfüllt werden. 
 
Im Berichtsjahr setzte der NDB zusammen mit 
den Kantonen sein Präventionsprogramm 
PROPHYLAX zur Sensibilisierung für die Bedro-
hung durch Proliferation und Wirtschaftsspio-
nage fort; angesprochen wurden potenziell 
betroffene Unternehmen sowie Forschungs- 
und Bildungseinrichtungen. Total sind im Pro-
gramm rund 1'870 Firmen und 105 For-
schungsinstitutionen in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein von Interesse. Im 
Berichtsjahr wurden 76 Firmen und Institutio-
nen kontaktiert. 
 
Die Tätigkeiten des NDB wurden departement-
sintern auf ihre Rechtmässigkeit, Zweckmäs-
sigkeit und Wirksamkeit durch die Nachrich-
tendienstliche Aufsicht VBS geprüft. 2012 
wurden die dem Departement übermittelten 
Produkte, die Gesamtbeurteilung der Beobach-
tungsliste gemäss Artikel 27 Absatz 3 V-NDB, 
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die Operationen des NDB im In- und Ausland 
sowie die Umsetzung der Empfehlungen des 
Berichts der GPDel vom 21. Juni 2010 zur 
Datenbearbeitung im ISIS überprüft. Ergän-
zend betrachtet wurden ausgewählte interne 
Abläufe, die Umsetzung der Geschäftsverwal-
tung und Sicherheitsaspekte von Projekten 
des NDB. Neue Schwerpunkte im Kontrollpro-
gramm waren die Prüfung der Zusammenar-
beit des NDB mit den Partnerdiensten und den 
Kantonen sowie von Zugriffsberechtigungen 
auf Informatiksysteme des NDB. Im Weiteren 
hat die ND-Aufsicht die Rechtmässigkeit der 
im NDB eingesetzten Polizeiausweise abge-
klärt und sich eingehend mit dem Fall eines 
Datendiebstahls im NDB befasst. Beim ge-
nannten Fall hatte ein Mitarbeiter im Informa-
tikdienst des NDB im Frühsommer 2012 Da-
ten entwendet. Der Fall ist Gegenstand eines 
laufenden Strafverfahrens der Bundesanwalt-
schaft und einer Untersuchung der GPDel. Der 
Bundesrat und das VBS unterstützen diese 
Verfahren und äussern sich nicht dazu, solan-
ge die Ergebnisse nicht bekannt sind. Die 
GPDel wurde regelmässig über die Tätigkeiten 
des NDB und die allgemeine Lageeinschät-
zung unterrichtet. 
 
Im Berichtsjahr trat die neue Fassung von Art. 
18 BWIS in Kraft. Der NDB ist nun direkt zu-
ständig für die Behandlung sämtlicher Aus-
kunftsgesuche. Insgesamt gingen 2012 38 
Gesuche ein: In 14 Fällen wurde die Auskunft 
aufgeschoben und in zwei Fällen erhielten die 
Gesuchsteller unter Vorbehalt des Schutzes 
von Dritten vollständige Auskunft. In 16 Fällen 
wurden die Gesuchsteller über die Nichtver-
zeichnung informiert. Beim NDB sind noch 
sechs Fälle in Bearbeitung. 
 
MELANI ist ein Kooperationsmodell zwischen 
dem Informatiksteuerungsorgan Bund (ISB) im 
EFD und dem NDB. Die strategische Leitung 
sowie das technische Kompetenzzentrum von 
MELANI sind beim ISB, die operativen, nach-
richtendienstlichen Einheiten von MELANI sind 
beim NDB angesiedelt. MELANI hat den Auf-
trag, die kritischen Infrastrukturen der Schweiz 
subsidiär in ihrem Informationssicherungspro-
zess zu unterstützen, um präventiv – und bei 

IT-Vorfällen koordinierend – das Funktionieren 
der Informationsinfrastrukturen der Schweiz 
zusammen mit den Unternehmen zu gewähr-
leisten. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiteten 
im Berichtsjahr MELANI und die Betreiber von 
mittlerweile 112 kritischen Infrastrukturen der 
Schweiz in einer sogenannten Public Private 
Partnership auf freiwilliger Basis zusammen. 
Für die Öffentlichkeit publizierte MELANI zwei 
Halbjahresberichte zur Lage im Bereich Infor-
mationssicherung, zwei Fachberichte und 
sechs Warnhinweise und bearbeitete über 
2'500 Hinweise und Anfragen aus der Bevölke-
rung. 
 
 
Das Bundesamt für Polizei (fedpol)Das Bundesamt für Polizei (fedpol)Das Bundesamt für Polizei (fedpol)Das Bundesamt für Polizei (fedpol)    
fedpol verfügt sicherheitspolizeilich begründe-
te Fernhaltemassnahmen und hört den NDB 
jeweils vorgängig an, beziehungsweise erhält 
von diesem entsprechende begründete Anträ-
ge (Art. 67 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 
16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen 
und Ausländer, AuG).29 Im Berichtsjahr verfüg-
te fedpol 103 Einreiseverbote, davon 23 im 
Zusammenhang mit Terrorismus / Extremis-
mus und 6 im Bereich des verbotenen Nach-
richtendiensts. Die restlichen 74 Verfügungen 
wurden anlässlich des WEF 2012 erlassen. Es 
wurden keine Ausweisungen nach Artikel 68 
AuG verfügt. 
 
fedpol ist für die Beschlagnahme und Einzie-
hung von Propagandamaterial gestützt auf 
Artikel 13e Absatz 2 BWIS zuständig. Zudem 
ist es gestützt auf Artikel 13e Absatz 5 BWIS 
befugt, Sperrempfehlungen an schweizerische 
Internetprovider zu erlassen. Im Berichtsjahr 
entschied fedpol über neun Sicherstellungen 
des Zolls oder der Polizei, die ihm durch den 
NDB zur Beurteilung unterbreitet worden wa-
ren. In einem Fall erliess fedpol eine Einzie-
hungsverfügung. 
 
fedpol publizierte den Jahresbericht «Kriminali-
tätsbekämpfung Bund» für das Jahr 2011, der 
sich an die politischen Auftraggeber und Kon-
trollorgane, an Polizeikreise und in- und aus-
ländische Partnerbehörden sowie an die Me-
dien und die Öffentlichkeit richtet. Der Bericht 
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ist zum dritten Mal in dieser Form erschienen. 
Er befasst sich mit der Kriminalitätsbekämp-
fung des Bundes und beinhaltet zwei Teile. Im 
ersten Teil wird die Bedrohungslage analysiert 
und eingeschätzt, im zweiten Teil werden die 
Tätigkeitsschwerpunkte von fedpol im Be-
richtsjahr dargestellt. 
 
Der Bundessicherheitsdienst (BSD) sorgte in 
Zusammenarbeit mit den kantonalen Behör-
den mit vielfältigen Massnahmen für den 
Schutz von völkerrechtlich geschützten Perso-
nen und Gebäuden, Magistratspersonen des 
Bundes, Bediensteten des Bundes, die beson-
ders gefährdet waren, sowie eidgenössischen 
Parlamentarierinnen und Parlamentariern in 
Ausübung ihres Amtes. Für den Einsatz im 
internationalen gewerbsmässigen Luftverkehr 
wurden Sicherheitsbeauftragte bei den Poli-
zeikorps, dem Grenzwachtkorps (GWK) und 
der Militärischen Sicherheit rekrutiert und 
ausgebildet. Zudem wurden für die im Zustän-

digkeitsbereich des BSD liegenden Aufgaben 
im internationalen gewerbsmässigen Luftver-
kehr 80 Gefährdungsbeurteilungen erstellt. 
Weiter wurden die Mitglieder des Sondersta-
bes Geiselnahme und Erpressung, der zur Be-
wältigung von Krisensituationen mit Erpres-
sung von Behörden des Bundes oder des Aus-
landes durch eine strafbare Handlung in Bun-
desgerichtsbarkeit zum Einsatz kommt, zur 
Erfüllung ihrer Aufgabe aus- und weitergebil-
det. Die Abteilung Sicherheit Gebäude erstellte 
110 Beurteilungen der Sicherheitsaspekte für 
Gebäude des Bundes im In- und Ausland und 
führte operative Schutzmassnahmen bei di-
versen Gebäuden des Bundes durch. Der 
Fachbereich Gefährdungslage sorgte schliess-
lich für eine permanente Verfolgung und Beur-
teilung der Lage im Zuständigkeitsbereich des 
BSD und erstellte dabei rund 450 Gefähr-
dungsbeurteilungen. 
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Entwurf 

BundesbeschlussBundesbeschlussBundesbeschlussBundesbeschluss        
über die Geschäftsfühüber die Geschäftsfühüber die Geschäftsfühüber die Geschäftsführung des Bundesrates im Jahre 2012rung des Bundesrates im Jahre 2012rung des Bundesrates im Jahre 2012rung des Bundesrates im Jahre 2012    

 

vom 

 

 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Berichte des Bundesrates vom 20. Februar 2013, 

beschliesst: 

 

 

Art. 1 

Der Geschäftsführung des Bundesrates im Jahre 2012 wird die Genehmigung erteilt. 

 

 

Art. 2 

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum. 
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EndnotenEndnotenEndnotenEndnoten    

 

1  Titel gemäss JZ 2012 anderslautend: «Weiterführung der Vorbereitungsarbeiten und Vorgehensentscheid für die 
nächste AHV-Revision». 

2  Auszüge aus der Medienmitteilung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) vom 13. Dezember 2012, 
http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=de&msg-id=47152 

3  http://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00290/04337/index.html?lang=de 
4  Entscheidet sich die Schweiz gegen die Übernahme einer Schengener Weiterentwicklung, kann dies die Beendi-

gung der gesamten Schengener Zusammenarbeit zur Folge haben. 
5  War als Jahresziel nur im Anhang aufgeführt. 
6  Titel gemäss JZ 2012 anderslautend: «Weiterführung der Vorbereitungsarbeiten und Vorgehensentscheid für die 

nächste AHV-Revision». 
7  Das Verhandlungsmandat ist derzeit noch ausstehend. 
8  Neuer Titel: «Erasmus for all» 2014–2020. 
9  Neuer Titel: Botschaft zum Bundesgesetz über eine Anpassung des DBG und des StHG an die Allgemeinen Be-

stimmungen des StGB. 
10  Bericht wird alle 4 Jahre publiziert. 
11  Wird als Bericht des SECO publiziert; Verzicht auf Verabschiedung durch den Bundesrat. 
12  neuer Titel: Botschaft zur Genehmigung des Vertrags zwischen der Schweiz und Deutschland über die Auswirkun-

gen des Betriebs des Flughafens Zürich auf das Hoheitsgebiet von Deutschland. 
13  Diese beiden Botschaften sind im Hauptteil nicht separat, sondern als eine Massnahme «Botschaften zur…» aufge-

führt. 
14  Diese beiden Botschaften sind im Hauptteil nicht separat, sondern als eine Massnahme «Botschaften zur…» aufge-

führt. 
15  neuer Titel: Botschaft zur Genehmigung und Umsetzung der Aarhus-Konvention und von deren Änderung. 
16  neuer Titel: Botschaft zur Genehmigung der Änderungen vom 4. Juni 2004 zum Übereinkommen über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (Übereinkommen von Espoo). 
17  Titel gemäss JZ 2012: Botschaft über die Beteiligung der Schweiz am Forschungs-Rahmenprogramm der EU 2014 

– 2020 («Horizon 2020»). 
18  Titel modifiziert: Botschaft zum Aktionsplan «Koordinierte Energieforschung  Schweiz» – Massnahmen in den Jah-

ren 2013–2016. 
19  Titel im Textteil abweichend: Aktionsplan Synthetische Nanomaterialien: Bericht über den Stand der Umsetzung, 

die Wirkung und den Regulierungsbedarf. 
20  SR 120 
21  Vgl. Bericht des Bundesrates über die Bedrohungslage und die Tätigkeiten der Sicherheitsorgane des Bundes im 

Jahr 2007 vom 2. April 2008, in: BBl 2008 2769 ff. 
22  Im elektronischen Informationssystem HOOGAN werden Daten von Personen erfasst, die sich anlässlich von Sport-

veranstaltungen im In- und Ausland gewalttätig verhalten haben und gegen die eine Massnahme (Rayonverbot, 
Meldeauflage, Polizeigewahrsam, Ausreisebeschränkung, Stadionverbot) getroffen wurde. In HOOGAN werden zu-
dem Sportveranstaltungen sowie damit zusammenhängende Ereignisse und die von den Kantonen bestimmten 
Rayons erfasst. 

23  SR 101 
24  SR 121.1 
25  SR 121 
26  Datenbearbeitung im Staatsschutzinformationssystem ISIS. Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation der Eidge-

nössischen Räte vom 21. Juni 2010, in: BBl 2010 7665 ff. 
27  SR 121.1 
28  Bis Herbst 2012 war der NDB zuständig. 
29  SR 142.20 
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